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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung  

für den Bachelorstudiengang Wissenschaftsjournalismus  

der Fakultät Kulturwissenschaften 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 11. August 2022 

 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft 

der Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. 

S. 780b), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wissenschaftsjournalismus der Fakultät 

Kulturwissenschaften vom 15. August 2018 (AM 18 / 2018, Seite 1 ff.) in der Fassung der 

Neubekanntmachung vom 19. Mai 2021 (AM 12 / 2021, Seite 24 ff.) wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 2 (Zweck der Prüfungen und Ziele des Studiums) wird Absatz 2 wie folgt geändert: 

(2) Das Studium ist gekennzeichnet durch die Integration von Theorie 

(Forschungsorientierung) und Praxis (Berufsorientierung). Es soll die Studierenden auf 

wissenschaftlicher Grundlage zu einer innovativen, den Stand von Wissenschaft und 

Forschung berücksichtigenden beruflichen Tätigkeit im Journalismus, insbesondere in 

aktuell berichtenden Redaktionen der Massenmedien, befähigen. Insbesondere soll es 

die Studierenden in die Lage versetzen, Themen aus den Bereichen 

Naturwissenschaften, Medizin, Technik und / oder Statistik sachgerecht zu 

recherchieren und über solche Themen angemessen zu berichten. Daneben soll es die 

Voraussetzungen für ein fachlich vertiefendes oder ergänzendes Masterstudium 

schaffen. Die im Rahmen der Ausbildung erworbene Fähigkeit zum kritischen Denken 

und Diskutieren sollen die Studierenden auch in ihre spätere Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben einbringen. Zudem finden gesellschaftliches Engagement, 

verantwortliches Handeln und Persönlichkeitsentwicklung als Querschnittsthemen 

Eingang in das Studium. Die Studierenden erwerben Kenntnisse über ethische Aspekte 

im Umgang mit Sprache, in der Politik sowie der wissenschaftlichen Forschung. Die 

Interpretation und zielgruppengerechte Kommunikation politischer, gesellschaftlicher 

und wissenschaftlicher Sachverhalte tragen zur Persönlichkeitsentwicklung der 

Studierenden bei. 

2. Der Anhang der Prüfungsordnung (Fachliche Schwerpunkte bzw. Fachrichtungen des 

Vertiefungsstudiums im Bachelorstudiengang Wissenschaftsjournalismus) wird für alle 

Studierenden, die ab dem Wintersemester 2022 / 2023 in den Bachelorstudiengang 

Wissenschaftsjournalismus an der TU Dortmund erstmalig eingeschrieben werden in den 

Absätzen 2, 3 und 4 wie folgt neu gefasst*: 

(2) Das Zweitfach Naturwissenschaften besteht aus 

- der Einführung in die Naturwissenschaften und die Medizin und 

- einem fachwissenschaftlichen Schwerpunkt. 
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Es kann zwischen dem Schwerpunkt Biowissenschaften / Medizin und dem 

Schwerpunkt Physik gewählt werden. 

Die Einführung in die Naturwissenschaften und die Medizin besteht aus den Modulen: 

Einführung in die Naturwissenschaften und die Medizin 

Modul Prüfungsform 
Leistungs-

punkte 

NW-1 Mathematische Grundlagen 1 
Modulprüfung 

(unbenotet) 
5 

NW-2 
Einführung in die Physik  

(Schwerpunkt Biowissenschaften / Medizin) 

2 Teilleistungen 

(benotet) 
9 

NW-2 
Einführung in die Physik  

(Schwerpunkt Physik) 

Modulprüfung 

(benotet) 
11 

NW-3 
Einführung in die Chemie 

(Schwerpunkt Biowissenschaften / Medizin) 

2 Teilleistungen 

(1 benotet,  

1 unbenotet) 

10 

NW-3 
Einführung in die Chemie 

(Schwerpunkt Physik) 

2 Teilleistungen 

(1 benotet,  

1 unbenotet) 

8 

NW-4 Einführung in die Biowissenschaften 
2 Teilleistungen  

(benotet) 
10 

Der Schwerpunkt Biowissenschaften / Medizin besteht aus den Modulen: 

Schwerpunkt Biowissenschaften / Medizin 

Modul Prüfungsform 
Leistungs-

punkte 

NW-B1 Laborpraktika 

2 Teilleistungen 

(1 benotet,  

1 unbenotet) 

6 

NW-B2 Organische Chemie und physikalische Chemie 
2 Teilleistungen 

(benotet) 
10 

NW-B3 Biochemie und Zellbiologie 
2 Teilleistungen 

(benotet) 
8 

NW-B4 Wahlmodul Vertiefung Chemie 
Modulprüfung 

(benotet) 
4 

NW-B5 Grundlagen der Medizin 
Modulprüfung 

(benotet) 
4 

NW-B6 Zentrale medizinische Fächer 
Modulprüfung 

(benotet) 
5 

NW-B7 Wahlpflichtbereich Biowissenschaften 

Teilleistungen 

entsprechend 

der Anzahl der 

gewählten 

Veranstaltungen 

(benotet) 

10 
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Der Schwerpunkt Physik besteht aus den Modulen: 

Schwerpunkt Physik 

Modul Prüfungsform 
Leistungs-

punkte 

NW-P1 Mathematische Grundlagen 2 
Modulprüfung  

(unbenotet) 
5 

NW-P2 Physikalische Messmethoden 
Modulprüfung 

(benotet) 
6 

NW-P3 Experimentalphysik II 
Modulprüfung 

(benotet) 
9 

NW-P4 Experimentalphysik III 
Modulprüfung 

(benotet) 
9 

NW-P5 Wahlpflichtbereich Physik 

Teilleistungen 

entsprechend 

der Anzahl der 

gewählten 

Veranstaltungen 

(benotet) 

18 
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(3) Das Zweitfach Technikjournalismus besteht aus folgenden Modulen: 

Zweitfach Technikjournalismus 

Modul Prüfungsformt 
Leistungs-

punkte 

TE-1 Mathematische Grundlagen 1 
Modulprüfung 

(unbenotet) 
5 

TE-2 Mathematische Grundlagen 2 
Modulprüfung 

(unbenotet) 
5 

TE-3 Einführung in die Informatik 
Modulprüfung  

(benotet) 
9 

TE-4 Einführung in die Physik 
Modulprüfung 

(benotet) 
9 

TE-5 
Gesellschaftliche Bedeutung und Vermittlung 

von Technik 

4 Teilleistungen 

(3 benotet, 

1 unbenotet) 

9 

TE-6 Technisches Zeichnen 
2 Teilleistungen 

(benotet) 
3 

TE-7 Maschinenelemente 
Modulprüfung 

(benotet) 
4 

TE-8 Fertigungslehre 
Modulprüfung 

(benotet) 
3 

TE-9 Grundlagen der Werkstofftechnik 
Modulprüfung 

(benotet) 
5 

TE-10 Grundlagen der Elektrotechnik 
Modulprüfung 

(benotet) 
9 

TE-11 Wahlpflichtbereich Technikjournalismus 

Teilleistungen 

entsprechend 

der Anzahl der 

gewählten 

Veranstaltungen 

(benotet) 

20 
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(4) Das Zweitfach Datenjournalismus besteht aus folgenden Modulen: 

Zweitfach Datenjournalismus 

Modul Prüfungsform 
Leistungs-

punkte 

DJ-1 Mathematische Grundlagen 1 
Modulprüfung 

(unbenotet) 
5 

DJ-2 Deskriptive Statistik 
2 Teilleistungen 

(benotet) 
9 

DJ-3 Statistische Methoden des Datenjournalismus 
2 Teilleistungen 

(benotet) 
8 

DJ-4 Programmierung 
2 Teilleistungen 

(benotet) 
7 

DJ-5 Visualisierung 
2 Teilleistungen 

(benotet) 
6 

DJ-6 Datenerhebung 
2 Teilleistungen 

(benotet) 
9 

DJ-7 Recherche im Datenjournalismus 
2 Teilleistungen 

(benotet) 
6 

DJ-8 Einführung in das statistische Lernen 
Modulprüfung 

(benotet) 
9 

DJ-9 Fallstudien 
Modulprüfung 

(benotet) 
7 

DJ-10 Datenjournalistische Projekte 
2 Teilleistungen 

(benotet) 
5 

DJ-11 Wahlpflichtbereich Datenjournalismus 

Teilleistungen 

entsprechend 

der Anzahl der 

gewählten 

Veranstaltungen 

(benotet) 

10 

* Für Studierende, die bereits vor dem Wintersemester 2022 / 2023 in den 

Bachelorstudiengang Wissenschaftsjournalismus an der Technischen Universität 

Dortmund eingeschrieben waren, findet der Anhang aus der Prüfungsordnung in der 

Fassung vom 19. Mai 2021 (AM 12 / 2021, S. 24 ff.) Anwendung, solange kein 

Wechsel in die geänderte Fassung nach dieser Änderungsordnung erfolgt ist. 

 

Artikel II 

(1) Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 in Kraft. Sie gilt für alle 

Studierenden, die ab dem Wintersemester 2022 / 2023 in den Bachelorstudiengang 

Wissenschaftsjournalismus eingeschrieben worden sind.  

(2) Studierende, die vor dem Wintersemester 2022 / 2023 in den Bachelorstudiengang 

Wissenschaftsjournalismus eingeschrieben worden sind, können beim 

Prüfungsausschuss beantragen, nach dieser Prüfungsordnung geprüft zu werden. Der 

Antrag ist unwiderruflich. Fehlversuche und Leistungen werden angerechnet. 
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Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Rektorates der Technischen Universität Dortmund 

vom 22. Juni 2022 sowie des Fakultätsrates der Fakultät Kulturwissenschaften vom 

6. Juli 2022. 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf 

eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses 

nicht hingewiesen worden. 

 

Dortmund, den 11. August 2022 

 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung zur Änderung der 

Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus 

der Fakultät Kulturwissenschaften 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 11. August 2022 

 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft 

der Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. 

S. 780b), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

 

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus der Fakultät 

Kulturwissenschaften vom 15. August 2018 (AM 18 / 2018, Seite 26 ff.) wird wie folgt geän-

dert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt neu gefasst: 

Inhaltsübersicht 

I. Allgemeines  

§ 1 Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung  

§ 2 Zweck der Prüfungen und Ziel des Studiums  

§ 3 Zugangsvoraussetzungen  

§ 4 Mastergrad  

§ 5 Leistungspunktesystem  

§ 6 Regelstudienzeit, Umfang des Studiums und Studienstruktur 

§ 7 Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmenden 

§ 8 Prüfungen, Zugang zu Lehrveranstaltungen eines Moduls 

§ 9 Nachteilsausgleich  

§ 10 Mutterschutz 

§ 11 Fristen und Termine 

§ 12 Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbeste-

hen 

§ 13 Prüfungsausschuss  

§ 14 Prüfende, Beisitzende 

§ 15 Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester  

§ 16 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß  

II. Masterprüfung  

§ 17 Zulassung zur Masterprüfung  

§ 18 Umfang der Masterprüfung  

§ 19 Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungs-

punkten, Bildung von Noten  

§ 20 Masterarbeit  
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§ 21 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit  

§ 22 Zusatzqualifikationen  

§ 23 Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel  

§ 24 Masterurkunde  

III. Schlussbestimmungen  

§ 25 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades  

§ 26 Einsicht in die Prüfungsunterlagen  

§ 27 Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung  

Anhang: Struktur des Masterstudiengangs Wissenschaftsjournalismus  

2. § 2 Absatz 2 (Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums) wird wie folgt geändert: 

§ 2  

Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums 

(2) Das Masterstudium ist gekennzeichnet durch die Integration von Theorie (For-

schungsorientierung) und Praxis (Berufsorientierung) im Wissenschaftsjournalismus. 

In ihm erwerben die Studierenden die Kenntnisse und Fähigkeiten, wissenschaftliche 

Erkenntnisse und Methoden kritisch einzuordnen und verantwortlich anzuwenden. 

Am Ende ihres Masterstudiums sollen sie in der Lage sein, in der Wissenschaftsjour-

nalistik unter Berücksichtigung der Anforderungen und Veränderungen in der Berufs-

welt und insbesondere unter Einbeziehung ihres Zweitfachs selbstständig wissen-

schaftlich zu arbeiten. Auf dieser wissenschaftlichen Grundlage sollen die Studieren-

den dazu befähigt werden, im Journalismus auch in führenden Positionen tätig zu 

werden, insbesondere auch in aktuell berichtenden Massenmedien. Dabei sollen sie 

innovativ arbeiten und den Stand von Wissenschaft und Forschung berücksichtigen. 

Die Studierenden sollen in der Lage sein, Themen aus den Bereichen Naturwissen-

schaften, Technik und Medizin strukturiert zu recherchieren und darüber angemessen 

zu berichten. Die im Rahmen der Ausbildung erworbene Fähigkeit zum kritischen Den-

ken und Diskutieren sollen die Studierenden auch in ihre spätere Teilnahme am ge-

sellschaftlichen Leben einbringen. Zudem finden gesellschaftliches Engagement, 

verantwortliches Handeln und Persönlichkeitsentwicklung als Querschnittsthemen 

Eingang in das Studium. Die Studierenden erwerben Kenntnisse über ethische As-

pekte im Umgang mit Sprache, in der Politik sowie der wissenschaftlichen Forschung. 

Die Interpretation und zielgruppengerechte Kommunikation politischer, gesellschaft-

licher und wissenschaftlicher Sachverhalte tragen zur Persönlichkeitsentwicklung 

der Studierenden bei. 

3. In § 3 (Zugangsvoraussetzungen) werden die Absätze 1, 2, 4 und 5 wie folgt geändert: 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus 

ist  

a) ein Bachelorabschluss in dem Studiengang Wissenschaftsjournalismus der Tech-

nischen Universität Dortmund oder 

b) ein anderer vergleichbarer Abschluss in einem mindestens dreijährigen (sechsse-

mestrigen) vergleichbaren Studiengang an einer staatlichen oder staatlich aner-

kannten Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder an einer Hoch-

schule außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes, sofern der Prüfungs-

ausschuss festgestellt hat, dass keine wesentlichen Unterschiede zu dem in Ab-

satz 1 lit. a) genannten Abschluss und Studiengang vorliegen 
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c) und ein mindestens 12-monatiges Volontariat, welches in einem vom Prüfungsaus-

schuss anerkannten Medienbetrieb geleistet wurde. Das Volontariat kann durch 

vom Prüfungsausschuss anerkannte vergleichbare Leistungen im mindestens dem 

gleichen Umfang ersetzt werden.  

(2) Zuständig für die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen ist der Prüfungsausschuss. 

Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht be-

stehen, ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen des erreichten Ab-

schlusses und des Studiengangs mit dem Abschluss und dem Studiengang nach Ab-

satz 1 lit. a). Abhängig von dieser Beurteilung kann der Prüfungsausschuss eine Zu-

lassung ohne oder mit Auflagen zur erfolgreichen Absolvierung fehlender Prüfungs-

leistungen aussprechen oder die Zulassung ablehnen. Auflagen können mit einem 

Umfang von höchstens 30 Leistungspunkten verlangt werden und müssen spätestens 

bis zum Beginn der Masterarbeit erfolgreich nachgewiesen werden. Für die im Rah-

men der Auflagen zu erbringenden Prüfungsleistungen gilt § 12 Absatz 1 entspre-

chend. 

(4) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß Absatz 1 müssen Studienbe-

werber*innen folgendes Kriterium erfüllen: 

Als Gesamtnote wurde im vorausgesetzten Abschluss gemäß Absatz 1 mindestens die 

Note „gut“ mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,5 erzielt. Im Falle eines 

ausländischen Abschlusses muss sich die Note „gut“ (2,5 oder besser) nach Umrech-

nung in das deutsche Notensystem und unter Berücksichtigung der Empfehlungen der 

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) ergeben.  

(5) Ist ein*e Bewerber*in noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnisses, so kann der Prü-

fungsausschuss diesen*diese Bewerber*in zum gewählten Masterstudiengang zu-

lassen, wenn dieser*diese den Nachweis erbringt, dass er*sie alle Prüfungen eines 

Bachelorstudiengangs gemäß Absatz 1 erfolgreich abgelegt hat. 

4. In § 6 (Regelstudienzeit, Umfang des Studiums und Studienstruktur) werden die Über-

schrift sowie die Absätze 3, 4 und 6 wie folgt geändert: 

§ 6  

Regelstudienzeit, Umfang des Studiums und Studienstruktur 

(3) Das Masterstudium gliedert sich in Module, die sich jeweils über höchstens zwei auf-

einanderfolgende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich und zeitlich ab-

gerundete, in sich geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in der Regel 

mindestens fünf Leistungspunkten. 

(4) Die Lehrveranstaltungen / Prüfungen können im Wahlpflichtbereich auch in engli-

scher oder französischer Sprache angeboten werden. Die Entscheidung der*des Do-

zentin*Dozenten, eine Veranstaltung / Prüfung in englischer oder französischer Spra-

che anzubieten, wird mindestens zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung in geeig-

neter Weise bekannt gegeben. 

(6) Die Struktur des Masterstudiengangs sowie die Module, einschließlich der zu erwer-

benden Leistungspunkte und Prüfungsart (Modulprüfung oder Teilleistung), sind im 

Anhang dieser Prüfungsordnung dargestellt. 

5. § 7 (Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer) wird wie folgt neu gefasst: 
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§ 7 

Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmenden 

(1) Die Lehrveranstaltungen des Masterstudiengangs Wissenschaftsjournalismus kön-

nen aus den in § 59 Absatz 2 Satz 1 HG NRW genannten Gründen in der Zahl der Teil-

nehmenden begrenzt werden.  

(2) Die Feststellung der Begrenzung der Zahl der Teilnehmenden sowie einer Höchstzahl 

der Teilnehmenden für die jeweiligen Lehrveranstaltungen erfolgt durch den Fakul-

tätsrat der Fakultät Kulturwissenschaften und wird in geeigneter Weise bekannt ge-

geben. 

(3) Übersteigt die Zahl der Bewerber*innen die Aufnahmefähigkeit, so erfolgt die Vergabe 

der Plätze unter der Verantwortung der*des geschäftsführenden Direktorin*Direktors 

des Instituts für Journalistik der Fakultät Kulturwissenschaften an der Technischen 

Universität Dortmund unter Beteiligung der Fakultätskommission für Lehre und Stu-

dium. Dabei sind die Bewerber*innen in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem 

Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt ange-

wiesen sind.  

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut 

den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienverlaufsplan in 

dem Fachsemester, in welchem die Lehrveranstaltung angeboten wird, vorgesehen 

ist; zum anderen Studierende, die sich im letzten Fachsemester ihres Studiums 

laut Regelstudienzeit oder in einem späteren Semester befinden und die Lehrver-

anstaltung benötigen, um ihr Studium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzu-

schließen. 

2. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem 

Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht 

angewiesen sind oder nach § 52 Absatz 2 HG NRW als Zweithörer*in zugelassene 

Studierende, die in dem von ihnen gewählten Studiengang nach ihrem Studienver-

lauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind.  

3. Studierende, die für die jeweilige Lehrveranstaltung als Zweithörer*innen gemäß 

§ 52 Absatz 1 HG NRW zugelassen sind. 

4. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die Voraus-

setzungen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung erbringen. 

(4) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerber*innen in fol-

gender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger Behinderung, chronischer Er-

krankung oder Studierende mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, über-

wiegend zu betreuender Kinder, Pflege der*des Ehegattin*Ehegatten, der*des ein-

getragenen Lebenspartnerin*Lebenspartners oder einer*eines in gerader Linie 

Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese*r pflegebedürftig 

ist). 

2. Studierende, für die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden Modul eine 

Lehrveranstaltung zu wiederholen. 

3. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden. 

(5) Das Vorliegen der mit den Kriterien nach Absatz 4 Nummer 1 und Nummer 2 zusam-

menhängenden Bedingungen ist von den Bewerberinnen*Bewerbern selbst im Laufe 
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des Bewerbungsverfahrens innerhalb vorgegebener veröffentlichter Fristen gegen-

über dem*der geschäftsführenden Direktor*in des Instituts für Journalistik geltend 

zu machen. 

(6) Das Institut für Journalistik stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel si-

cher, dass den unter Absatz 3 Nummer 1 genannten Studierenden durch die Be-

schränkung der Zahl der Teilnehmenden in der Regel kein Zeitverlust oder höchstens 

ein Zeitverlust von einem Semester entsteht. 

6. § 8 (Prüfungen, Zugang zu Lehrveranstaltungen eines Moduls) wird wie folgt geändert: 

§ 8 

Prüfungen, Zugang zu Lehrveranstaltungen eines Moduls 

(1) Module werden in der Regel mit nur einer Prüfung abgeschlossen. In besonders be-

gründeten Fällen können auch mehrere Module mit einer gemeinsamen Prüfung ab-

geschlossen werden. Der Modulabschluss erfolgt in der Regel durch eine benotete 

Modulprüfung. Ausnahmsweise kann ein Modul auch durch kumulativ erbrachte be-

notete Teilleistungen erfolgreich abgeschlossen werden. Teilleistungen werden im 

Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Die jeweiligen Prüfungsarten und 

Prüfungsformen (Modulprüfung oder Teilleistungen / benotet oder unbenotet) erge-

ben sich aus dem Anhang.  

(2) Modulprüfungen oder Teilleistungen werden studienbegleitend in der Regel durch 

schriftliche, mündliche oder elektronische Prüfungen oder Prüfungen in elektroni-

scher Kommunikation erbracht (Klausurarbeiten, Referate, Hausarbeiten, journalis-

tische Arbeitsmappen, etc.). Die jeweils verantwortlichen Prüfenden können mit Zu-

stimmung des Prüfungsausschusses andere geeignete Prüfungsformen festlegen, 

die nicht von Satz 1 erfasst werden. 

(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den Modulbe-

schreibungen des Modulhandbuchs festgelegt oder werden von der*dem Prüfenden 

jeweils spätestens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht. 

Auf Antrag über den Prüfungsausschuss kann in begründeten Fällen für einen be-

grenzten Zeitraum von der ursprünglich in den Modulbeschreibungen des Modul-

handbuchs vorgesehenen Erbringungsform abgewichen werden. 

(4) Die Zulassung zu den einzelnen Modulprüfungen oder Teilleistungen erfordert, dass 

die in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs als Voraussetzung bezeichne-

ten Prüfungen erfolgreich abgelegt worden sind. 

(5) Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen eines Moduls kann von bestimmten Voraus-

setzungen, insbesondere dem erfolgreichen Abschluss anderer Module, abhängig ge-

macht werden. Die einzelnen Zugangsvoraussetzungen der Module ergeben sich aus 

den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs. 

(6) Für Modulprüfungen ist bei schriftlichen Prüfungen / Klausurarbeiten eine Bearbei-

tungszeit von mindestens zwei und maximal vier Zeitstunden Dauer, für mündliche 

Prüfungen eine Dauer von mindestens 30 und maximal 60 Minuten pro Studieren-

der*Studierendem vorzusehen. Für Teilleistungen sind mindestens eine und maximal 

zwei Zeitstunden Dauer für Klausurarbeiten und für mündliche Prüfungen eine Dauer 

von mindestens 15 bis maximal 45 Minuten pro Studierender*Studierendem vorzuse-

hen. Die Dauer einer Prüfung richtet sich nach dem Arbeitsaufwand (workload) des 

jeweiligen Moduls. In mündlichen Gruppenprüfungen darf eine Gesamtdauer von 

120 Minuten nicht überschritten werden. Hausarbeiten und andere schriftliche Aus-
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arbeitungen sollen einen Umfang von höchstens 15 DIN-A4-Seiten nicht überschrei-

ten. Auch im Rahmen anderer Prüfungsformen ist eine vergleichbare Begrenzung der 

Bearbeitungszeit und des Prüfungsumfangs sicherzustellen.  

(7) Klausurarbeiten können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchge-

führt werden. Insbesondere bei Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, 

dass die Prüfungsaufgaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehr-

veranstaltungen vermittelten Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind 

und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei Prüfungsleistungen, die von 

zwei Prüfenden zu bewerten sind, werden die Prüfungsfragen von beiden Prüfenden 

gemeinsam erarbeitet. Bei der Aufstellung der Prüfungsfragen ist festzulegen, wel-

che Antworten als zutreffend anerkannt werden. 

(8) Die Klausurarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. 

Eventuell zugelassene Hilfsmittel werden von den Prüfenden spätestens vier Wochen 

vor der Prüfung in geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(9) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer*einem Prüfenden be-

wertet. Die Masterarbeit ist von zwei Prüfenden zu bewerten. Die Bewertung von 

schriftlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden nach spätestens zwei Mona-

ten, jedoch rechtzeitig vor den Wiederholungsterminen bekannt zu geben, wobei die 

Anforderungen des Datenschutzes zu beachten sind. 

(10) Mündliche Prüfungen werden vor mehreren Prüfenden oder einer*einem Prüfenden 

in Gegenwart einer*eines sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung oder Grup-

penprüfung mit maximal vier Studierenden abgelegt. Wird eine mündliche Prüfung vor 

einer*einem Prüfenden abgelegt, hat diese*r vor der Festsetzung der Note gemäß 

§ 19 Absatz 1 die*den Beisitzende*n zu hören. Wird die mündliche Prüfung vor zwei 

Prüfenden abgelegt, legt jede*r Prüfende eine Einzelnote für die mündliche Prüfungs-

leistung gemäß § 19 Absatz 1 fest. Die Noten der mündlichen Prüfungsleistung wer-

den aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten entsprechend § 19 Ab-

satz 7 ermittelt.  

(11) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem 

Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der*dem Kandidatin*Kandida-

ten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich 

in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, wer-

den nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer*innen zugelassen, es sei 

denn, der*die Kandidat*in widerspricht. Die Zulassung der Zuhörer*innen erstreckt 

sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle 

einer Beeinflussung oder Störung der Prüfung durch die Zuhörer*innen können diese 

Personen von der*dem Prüfenden als Zuhörer*in ausgeschlossen werden. 

(12) Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, mit denen ein Studi-

engang abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem 

Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens 

zwei Prüfenden im Sinne des § 14 zu bewerten.  

(13) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen Lehr-

veranstaltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies können insbe-

sondere sein: Referate, Hausarbeiten, Praktika, praktische Übungen, schriftliche o-

der mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Studienleistungen 

können benotet oder mit „bestanden“ beziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet 

werden. § 19 Absatz 4 lit. b) findet keine Anwendung. Voraussetzung für die Teil-

nahme an der Modulprüfung ist die erfolgreiche Erbringung aller in diesem Modul ge-

forderten Studienleistungen. 
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(14) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb 

der Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form der Stu-

dienleistung nicht in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs definiert ist, 

wird sie von der*dem Lehrenden jeweils zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-

macht. 

(15) Einvernehmlich mit der*dem Studierenden und den Prüfenden können Prüfungen 

auch in englischer oder französischer Sprache durchgeführt werden. 

(16) Die Pflicht zur regelmäßigen Anwesenheit kann bei Lehrveranstaltungen vorgesehen 

werden, deren Lernziel nicht ohne die aktive Beteiligung der Studierenden erreicht 

werden kann. Bei der Regelung von Anwesenheitspflichten ist das verfassungsrecht-

liche Gebot der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Über die Anwesenheitspflicht wird 

entweder auf der Grundlage eines diesbezüglichen Votums des Studienbeirates oder 

auf der Grundlage einer Zwei-Drittel Mehrheit des Fakultätsrates entschieden. Die 

Anwesenheitspflicht ist in der Modulbeschreibung im Modulhandbuch auszuweisen. 

Die genaue Ausgestaltung der Anwesenheitspflicht wird den Studierenden in geeig-

neter Form zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

(17) Prüfungsverfahren berücksichtigen die Ausfallzeiten durch die Pflege im Haushalt le-

bender, überwiegend zu betreuender Kinder, die Pflege der*des Ehegattin*Ehegat-

ten, der*des eingetragenen Lebenspartnerin*Lebenspartners oder einer*eines in ge-

rader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese*r pflege-

bedürftig ist. 

7. Die §§ 9 (Nachteilsausgleich), 10 (Mutterschutz) und 11 (Fristen und Termine) werden neu 

eingefügt: 

§ 9 

Nachteilsausgleich 

(1) Machen Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie wegen länger an-

dauernder oder ständiger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage 

sind, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form, Dauer oder 

Frist zu erbringen, so legt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, in wel-

cher anderen Form, Dauer oder Frist die Prüfungsleistung erbracht wird. Dies gilt 

auch für den Erwerb einer Teilnahmevoraussetzung. Weiterhin können Abweichungen 

im Hinblick auf die Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie auf die Zahl 

und die Voraussetzungen für die Wiederholung von Prüfungsleistungen vorgesehen 

werden. Er soll sich bei Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, so-

weit nicht mit einer Änderung des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen 

ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden Prüfungen erstrecken. Bei Zwei-

feln wird die zuständige Person oder Stelle für Fragen zu Belangen behinderter Stu-

dierender beteiligte (z. B. Bereich „Behinderung und Studium“ innerhalb des Zent-

rums für Hochschulbildung an der Technischen Universität Dortmund) beteiligt.  

(2) Der Nachteilsausgleich wird auf Antrag an den Prüfungsausschuss einzelfallbezogen 

gewährt und ist bei der Zentralen Prüfungsverwaltung einzureichen. 

§ 10 

Mutterschutz 

Es gelten die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie die entsprechenden Bestimmungen 

des Mutterschutzgesetzes, vgl. § 64 Absatz 2 Nummer 5 und Absatz 2a HG NRW. 
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§ 11 

Fristen und Termine 

(1) Zu jeder Prüfung ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der 

jeweiligen Prüfung erforderlich. Der Anmeldezeitraum muss mindestens zwei Wochen 

betragen. Näheres zur Prüfungsanmeldung wird den Studierenden zu Beginn der 

Lehrveranstaltung von der*dem jeweils verantwortlichen Lehrenden bekannt gege-

ben. Eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis zu 

einer Woche vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis zu 

einem Tag vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung möglich. Die*Der Studierende gilt 

dann als nicht zu der Prüfung angemeldet. Für Prüfungen, die im Rahmen des Ba-

chelorstudiengangs Journalistik von einer anderen Fakultät durchgeführt werden, 

können hiervon abweichende Regelungen gelten. 

(2) Die Termine für schriftliche Prüfungen werden von der*dem Prüfenden festgelegt und 

sind so früh wie möglich, in der Regel jedoch spätestens vier Wochen vor dem Ende 

der Vorlesungszeit, bekannt zu geben. Zeiträume für mündliche Prüfungen werden 

mindestens vier Wochen vor dem frühesten Prüfungstermin bekannt gegeben. Die in-

dividuellen Termine werden eine Woche vor der Prüfung bekannt gegeben. 

8. In § 12 (Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbe-

stehen) werden die Absätze 1, 2, 3, 6 und 7 wie folgt geändert: 

§ 12 

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbeste-

hen  

(1) Die Modulprüfungen und die einzelnen Teilleistungen können, wenn sie nicht bestan-

den sind oder als nicht bestanden gelten, zweimal wiederholt werden. Den Studieren-

den ist eine zeitnahe Wiederholung der Prüfung zu ermöglichen. Bei Nichtbestehen 

einer Teilleistung ist nur diese zu wiederholen. Wiederholungsprüfungen müssen aus 

Gründen der Herstellung einer Vergleichbarkeit und Prüfungsgerechtigkeit in der 

Form durchgeführt werden, in der bereits der Erstversuch der Prüfung stattgefunden 

hat. Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Masterarbeit nur als Ganzes und dann nur einmal 

mit neuer Themenstellung wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der Mas-

terarbeit gemäß § 20 Absatz 5 ist nur zulässig, wenn der*die Kandidat*in bei der An-

fertigung der nicht erfolgreichen Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Ge-

brauch gemacht hat. 

(3) Das endgültige Nichtbestehen einer einzelnen studienbegleitenden Teilleistung ist 

unschädlich, soweit die in einem Modul zu erwerbenden Leistungspunkte noch in an-

deren, demselben Modul zugeordneten Teilleistungen erworben werden können. 

(6) Die Masterprüfung ist insgesamt endgültig nicht bestanden, wenn 

a) die Masterarbeit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als nicht 

bestanden gilt oder 

b) der*die Kandidat*in in einem oder mehreren der Module nicht mehr die erforderli-

che Mindestanzahl von Leistungspunkten erwerben kann oder  

c) mindestens zwei der im Anhang genannten Wahlpflichtmodule endgültig nicht be-

standen wurden oder 

d) eines der im Anhang genannten Pflichtmodule endgültig nicht bestanden wurde. 
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(7) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt eine Prüfung als endgültig 

nicht bestanden, so erteilt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der*dem 

Kandidatin*Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit 

einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der*dem Kandida-

tin*Kandidaten eine Bescheinigung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; auf-

genommen wird der Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer 

anderen Hochschule gilt. 

9. § 10 (Prüfungsausschuss) wird zu § 13 und in den Absätzen 2, 3 und 5 wie folgt geändert: 

§ 13 

Prüfungsausschuss 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, und zwar vier Mitgliedern aus 

der Gruppe der Hochschullehrer*innen, einem Mitglied aus der Gruppe der wissen-

schaftlichen Mitarbeiter*innen sowie zwei Mitgliedern aus der Gruppe der Studieren-

den. Mit Ausnahme eines Mitglieds aus der Gruppe der Hochschullehrer*innen müs-

sen die Mitglieder des Prüfungsausschusses im Studiengang Journalistik oder Wis-

senschaftsjournalismus tätig bzw. eingeschrieben sein; ein Mitglied aus der Gruppe 

der Hochschullehrer*innen soll ein im Studiengang Journalistik oder Wissenschafts-

journalismus zugelassenes Komplementärfach vertreten. Die Fakultät Kulturwissen-

schaften überträgt die Bildung des Prüfungsausschusses dem Vorstand des Instituts 

für Journalistik. Die*Der Vorsitzende, ihr*e / sein*seine Stellvertreter*in und die üb-

rigen Mitglieder werden von dem Vorstand des Instituts für Journalistik nach Gruppen 

getrennt für drei Jahre, die Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden für ein Jahr 

gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern aus der Gruppe der 

Hochschullehrer*innen die*den Vorsitzende*n sowie die*den stellvertretende*n Vor-

sitzende*n. Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnahme der*des Vor-

sitzenden und deren*dessen Stellvertreter*in werden Vertreter*innen gewählt. Wie-

derwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses wird von 

dem*der geschäftsführenden Direktor*in des Instituts für Journalistik bekannt gege-

ben. Wird die Wahl des Prüfungsausschusses oder einzelner Mitglieder nach Amtsan-

tritt für ungültig erklärt, so berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit der vorher ge-

fassten Beschlüsse und Amtshandlungen. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 

eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. 

Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im Prü-

fungsverfahren getroffene Entscheidungen und für die Abstimmung von fakultäts-

übergreifenden Frage- und Problemstellungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsaus-

schuss dem Fakultätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwick-

lung der Prüfungen und Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform 

der Prüfungsordnung und der Studienpläne. Der Prüfungsausschuss kann die folgen-

den Aufgaben auf die*den Vorsitzende*n übertragen: Anerkennungsfragen, Eilent-

scheidungen, Beschwerden, Bestellung der Prüfenden. Entscheidungen über Wider-

sprüche und die Berichtspflicht gegenüber dem Fakultätsrat können nicht auf 

die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses übertragen werden. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfun-

gen beizuwohnen. 

10. Der bisherige § 11 (Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer) wird zu § 14 mit 

folgender neuer Überschrift. Darüber hinaus wird Absatz 1 wie folgt geändert: 
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§ 14 

Prüfende, Beisitzende 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzenden gemäß den ge-

setzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der*dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-

schusses übertragen. Zu Prüfenden dürfen an der Hochschule Lehrende der Techni-

schen Universität Dortmund sowie weitere prüfungsberechtigte Personen im Sinne 

des § 65 Absatz 1 HG NRW bestellt werden. Zu Beisitzenden darf bestellt werden, wer 

selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine vergleichbare 

Qualifikation erworben hat. 

11. § 12 (Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester) wird zu 

§ 15. 

12. Der bisherige § 13 (Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß) wird zu § 16 

und in den Absätzen 2 und 4 wie folgt geändert: 

§ 16  

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß  

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 

Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht wer-

den. Bei Krankheit der*des Kandidatin*Kandidaten oder eines von der*dem Kandida-

tin*Kandidaten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutsch-

sprachigen ärztlichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der*des Kandidatin*Kan-

didaten muss das ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nach-

träglichen Rücktritt von einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest her-

vorgehen, dass die bei der Prüfung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die*den 

Studierende*n aus gesundheitlichen Gründen nicht erkennbar war und vernünftiger-

weise kein Anlass bestand, die Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Erkennt der 

Prüfungsausschuss die Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis nicht an, wird 

dies der*dem Kandidatin*Kandidaten schriftlich mitgeteilt. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann von den Kandidatinnen*Kandidaten bei Modulprüfun-

gen oder Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie*er die Arbeit – 

bei einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 20 Absatz 9 

bleibt unberührt. 

13. Der bisherige § 14 (Zulassung zur Masterprüfung) wird zu § 17. 

14. § 15 (Umfang der Masterprüfung) wird zu § 18 und wie folgt neu gefasst: 

§ 18 

Umfang der Masterprüfung  

(1) Die Masterprüfung setzt sich zusammen aus den studienbegleitenden Prüfungen, in 

denen insgesamt 30 Leistungspunkte zu erwerben sind. Weitere 30 Leistungspunkte 

sind durch die Masterarbeit und die begleitenden Kolloquien zu erwerben. 

(2) Die Prüfungsart (Modulprüfung oder Teilleistungen) und die Anzahl der jeweils zu er-

werbenden Leistungspunkte ist im Anhang dieser Prüfungsordnung angegeben. 

15. Der bisherige § 16 (Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von 

Leistungspunkten, Bildung von Noten) wird zu § 19 und in Absatz 4 wie folgt geändert: 
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§ 19 

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunk-

ten, Bildung von Noten 

(4) Eine Klausurarbeit, welche ausschließlich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt 

wurde, gilt als bestanden, wenn 

a) 60 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden sind oder 

b) die erreichte Punktzahl um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche Prüfungsleis-

tung der Kandidatinnen*Kandidaten unterschreitet, die an der Prüfung teilgenom-

men haben. 

16. § 17 (Masterarbeit) wird zu § 20 und in den Absätzen 7 und 9 wie folgt geändert:  

§ 20 

Masterarbeit  

(7) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt vier Monate. Das Thema und die 

Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Masterarbeit innerhalb dieser 

Frist abgeschlossen werden kann. Auf begründeten Antrag der*des Kandidatin*Kan-

didaten kann der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit dem*der Betreuer*in aus-

nahmsweise einmalig eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen, 

bei einer empirischen, experimentellen oder mathematischen Masterarbeit um bis zu 

acht Wochen gewähren. Ein formloser Verlängerungsantrag mit kurzer Begründung ist 

spätestens 14 Tage vor Ablauf der Bearbeitungszeit an den Prüfungsausschuss zu 

stellen. Im Falle von Krankheit kann die Frist zur Abgabe um maximal die Hälfte der 

Bearbeitungszeit verlängert werden. Dazu ist die Vorlage eines ärztlichen Attests, er-

forderlich. Die Verlängerung entspricht der Krankheitszeit. Überschreitet die Krank-

heitsdauer die Hälfte der Bearbeitungszeit, wird der*dem Kandidatin*Kandidaten ein 

neues Thema ohne Anerkennung eines Prüfungsversuchs gestellt. 

(9) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der*die Kandidat*in an Eides statt zu versichern, 

dass er*sie die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichne-

ten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 

Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich ge-

macht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträge aufzuneh-

men. Für die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der Zentralen 

Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei der Abgabe der Masterarbeit als fester Be-

standteil der Masterarbeit unterschrieben einzubinden bzw. entsprechend des digi-

talen Abgabeverfahrens gemäß § 21 Absatz 1 zusammen mit der Abschlussarbeit als 

eine Datei hochzuladen. 

17. Der bisherige § 18 (Abgabe und Bewertung der Masterarbeit) wird zu § 21 und wie folgt neu 

gefasst: 

§ 21 

Abgabe und Bewertung der Masterarbeit  

(1) Für die Abgabe der Masterarbeit gelten die Bestimmungen der Ordnung zur Abgabe 

von Abschlussarbeiten (Bachelor / Master) der Technischen Universität Dortmund in 

der jeweils geltenden Fassung. Sofern das Hochladen von einzelnen Abschlussarbei-

ten beziehungsweise von Teilen der Abschlussarbeiten aus fachlichen Gründen nicht 

tauglich ist und / oder sofern eine vertragliche Vereinbarung mit Dritten besteht, die 

eine Veröffentlichung von Abschlussarbeiten oder von Teilen von Abschlussarbeiten 

ausschließt, findet durch Entscheidung des Prüfungsausschusses das bisherige ana-

loge Verfahren zur Abgabe von Abschlussarbeiten gemäß Absatz 2 Anwendung. 
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(2) Beim analogen Verfahren ist die Masterarbeit fristgemäß bei der Geschäftsstelle des 

Instituts für Journalistik der Fakultät Kulturwissenschaften an der Technischen Uni-

versität Dortmund in zweifacher gebundener Ausfertigung und zusätzlich in einer für 

ein Softwareprodukt zur Plagiatserkennung verwendbaren elektronischen Fassung 

abzugeben. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postanlieferung gilt 

das Datum des Poststempels. Wird die Masterarbeit nicht fristgemäß abgegeben, gilt 

sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

(3) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfenden zu begutachten und zu bewerten. Ein*e Prü-

fer*in soll der*die Betreuer*in der Arbeit sein (Erstgutachter*in). Der*Die zweite Prü-

fer*in (Zweitgutachter*in) wird von der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

bestimmt. Hierfür kommen insbesondere auch Hochschullehrer*innen der betreffen-

den Zweitfächer in Betracht. 

(4) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 19 vorzunehmen und schriftlich zu begrün-

den. Die Note der Masterarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzel-

noten gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz 

mehr als 2,0 oder bewertet nur eine*ein Prüfende*r die Masterarbeit mit mindestens 

„ausreichend“ (4,0), wird vom Prüfungsausschuss eine*ein dritte*r Prüfende*r zur 

Bewertung der Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Masterarbeit 

aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Masterarbeit 

kann jedoch nur dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn 

mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser sind. § 19 Absatz 7 gilt ent-

sprechend. 

(5) Die Bewertung der Masterarbeit ist der*dem Kandidatin*Kandidaten spätestens drei 

Monate nach der Abgabe mitzuteilen. 

18. § 19 (Zusatzqualifikationen) wird zu § 22 und in Absatz 2 wie folgt geändert: 

§ 22 

Zusatzqualifikationen 

(2) Zusatzqualifikationen werden bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht berücksich-

tigt. Die Bewertung der Prüfungsleistungen wird auf Antrag der*des Studierenden in 

das Transcript of Records aufgenommen. 

19. § 20 (Zeugnis, Bescheinigung für den Hochschulwechsel) wird zu § 23 und in den Absät-

zen 1, 3, 4 und 5 wie folgt geändert: 

§ 23 

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel  

(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält der*die Kandidat*in der Regel spätestens 

4 Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis. Das Zeugnis 

trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. In das 

Zeugnis sind die Gesamtnote der Masterprüfung, einschließlich des ECTS-Grades 

nach § 21 Absatz 10, das Thema und die Note der Masterarbeit, die Module und Mo-

dulnoten sowie die Anzahl der in den einzelnen Modulen erworbenen Leistungspunkte 

aufzunehmen. 

(3) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten zu-

sätzliche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und Gesamtnote eingegan-

gen sind. Darüber hinaus können im Rahmen des Studiums absolvierte freiwillige 

Praktika, die auf Antrag über den Prüfungsausschuss genehmigt wurden und die einen 

inhaltlichen und fachlichen Zusammenhang zu dem gewählten Studiengang aufwei-

sen, mit aufgenommen werden. 
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(4) Auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten wird auch vor Abschluss der Masterprü-

fung eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen (Notenbe-

scheinigung) erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module mit den 

erworbenen Leistungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 16 Ab-

satz 1 enthält.  

(5) Das Zeugnis wird von der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterschrie-

ben und mit dem Siegel der Fakultät Kulturwissenschaften versehen. 

20. Der bisherige § 21 (Masterurkunde) wird zu § 24 und in Absatz 1 wie folgt geändert: 

§ 24 

Masterurkunde  

(1) Der*Dem Kandidatin*Kandidaten wird eine Masterurkunde mit dem Datum des Zeug-

nisses in deutscher und englischer Sprache ausgehändigt. In der Masterurkunde wird 

die Verleihung des akademischen Grades gemäß § 4 beurkundet. Der Studiengang 

der*des Absolventin*Absolventen ist in der Masterurkunde anzugeben. 

21. Der bisherige § 22 (Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergra-

des) wird zu § 25. 

22. § 23 (Einsicht in die Prüfungsunterlagen) wird zu § 26 und wie folgt neu gefasst: 

§ 26 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen  

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht gewährt. Im Rahmen 

der Einsichtnahme können Kopien oder sonstige originalgetreue Reproduktionen ge-

fertigt werden. Die Nutzung von Kopien und sonstigen Reproduktionen der Klausur 

sind nur für den persönlichen Gebrauch zum Zwecke der Klausureinsicht zulässig. 

Insbesondere ist die Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung und jede Art der 

Verwertung sowie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Bei Verstößen ist mit er-

heblichen rechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Zeit und Ort der Einsichtnahme wer-

den von den Prüfenden festgelegt und spätestens mit Bekanntgabe der Prüfungser-

gebnisse in geeigneter Form bekannt gegeben. 

(2) Die Einsicht in die Ergebnisse weiterer schriftlicher Prüfungsleistungen wird der*dem 

Studierenden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist binnen eines Monats an die*den Vor-

sitzende*n des Prüfungsausschusses zu stellen. 

(3) Die Einsicht in die auf die jeweiligen Prüfungen bezogenen Gutachten der*des Prüfen-

den sowie in die Prüfungsprotokolle der mündlichen Prüfungen wird der*dem Studie-

renden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist binnen drei Monaten nach Bekanntgabe des 

Prüfungsergebnisses bei der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. 

Die*Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsicht-

nahme. 

23. Der bisherige § 24 (Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung) wird zu § 27 

und wie folgt geändert: 

§ 27 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung  

(1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab dem Winter-

semester 2017 / 2018 in den Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus einge-

schrieben worden sind. 
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(2) Die Regelungen der §§ 2, 6 bis 14 sowie der §§ 16, 20, 21, 23 und 24 gelten für alle in 

den Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus eingeschriebenen Studierenden. 

(3) Studierende, die sich vor dem Wintersemester 2017 / 2018 in den Masterstudiengang 

Wissenschaftsjournalismus eingeschrieben haben, können bei der Zentralen Prü-

fungsverwaltung beantragen, dass diese Prüfungsordnung für sie Anwendung findet. 

Der Antrag ist unwiderruflich. Fehlversuche und Leistungen werden angerechnet. 

(4) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universi-

tät Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 in Kraft. 

24. Im Anhang der Prüfungsordnung (Struktur des Masterstudiengangs Wissenschaftsjourna-

lismus) wird Absatz 3 wie folgt geändert: 

(3) Die Angaben der Leistungspunkte in Absatz 2 sind zugleich Mindest- und Höchstgren-

zen: In den dem einzelnen Modul zugeordneten Lehrveranstaltungen muss durch er-

folgreiche Ablegung der studienbegleitenden Prüfungen insgesamt mindestens die 

genannte Anzahl an Leistungspunkten erreicht werden; es wird aber auch nur höchs-

tens Anzahl diese Leistungspunkte auf die Masterprüfung angerechnet. Soweit inner-

halb eines Moduls über die Höchstzahl von Leistungspunkten hinaus weitere studien-

begleitende Prüfungen abgelegt werden, hat die*der Studierende ein Wahlrecht, wel-

che der Prüfungsnoten in die Berechnung der Modulnote eingehen. Zusätzliche Stu-

dien- und Prüfungsleistungen, die nicht in die Modulnote eingehen, können auf dem 

Transcript of Records ausgewiesen werden (§ 23 Absatz 3). 

 

Artikel II 

 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 in Kraft. Sie gilt für alle in 

den Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus eingeschriebenen Studierenden. Die Prü-

fungsordnung für den Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus wird neu bekannt ge-

macht. 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Kulturwissenschaften 

vom 6. Juli 2022 sowie des Rektorates der Technischen Universität Dortmund vom 

22. Juni 2022. 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit 

dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses 

nicht hingewiesen worden. 
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Dortmund, den 11. August 2022 

 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Professor Manfred Bayer 
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Neubekanntmachung der 

Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus 

der Fakultät Kulturwissenschaften 

an der Technischen Universität Dortmund  

vom 11. August 2022 

 

Aufgrund des Artikels II Absatz 1 Satz 3 der Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für 

den Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus der Fakultät Kulturwissenschaften an der 

Technischen Universität Dortmund vom 11. August 2022 (AM 22 / 2022, Seite 7 ff.) wird nach-

stehend der Wortlaut der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wissenschaftsjourna-

lismus der Fakultät Kulturwissenschaften an der Technischen Universität Dortmund, wie er 

sich aus der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus der Fa-

kultät Kulturwissenschaften an der Technischen Universität Dortmund vom 15. August 2018 

(AM 18 / 2018, Seite 26 ff.) sowie der Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Mas-

terstudiengang Wissenschaftsjournalismus der Fakultät Kulturwissenschaften an der Techni-

schen Universität Dortmund vom 11. August 2022 (AM 22 / 2022, Seite 7 ff.) ergibt, neu bekannt 

gemacht. 

 

 

Dortmund, den 11. August 2022 

 

 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Professor Dr. Manfred Bayer 

  



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.22/2022          Seite 23 

 
Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus  

der Fakultät Kulturwissenschaften 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 11. August 2022 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft 

der Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. 

S. 780b), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

Inhaltsübersicht 

I. Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

§ 2 Zweck der Prüfungen und Ziele des Studiums 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 

§ 4 Mastergrad 

§ 5 Leistungspunktesystem 

§ 6 Regelstudienzeit, Umfang des Studiums und Studienstruktur 

§ 7 Zugang zu Lehrveranstaltungen eines Moduls; Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit 

 begrenzter Zahl der Teilnehmenden 

§ 8 Prüfungen; Zugang zu Lehrveranstaltungen eines Moduls 

§ 9 Nachteilsausgleich 

§ 10 Mutterschutz 

§ 11 Fristen und Termine 

§ 12 Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbestehen 

§ 13 Prüfungsausschuss 

§ 14 Prüfende, Beisitzende 

§ 15 Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 

§ 16 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

II. Masterprüfung 

§ 17 Zulassung zur Masterprüfung 

§ 18 Umfang der Masterprüfung 

§ 19 Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, 

Bildung von Noten 

§ 20 Masterarbeit 

§ 21 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 

§ 22 Zusatzqualifikationen 

§ 23 Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

§ 24 Masterurkunde 
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III. Schlussbestimmungen 

§ 25 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades 

§ 26 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

§ 27 Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 

Anhang: Struktur des Masterstudiengangs Wissenschaftsjournalismus  
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I. Allgemeines 

 

§ 1 

Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

(1) Diese Masterprüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus 

an der Fakultät Kulturwissenschaften der Technischen Universität Dortmund. Sie regelt 

gemäß § 64 Hochschulgesetz NRW (HG NRW) die Strukturen des Masterstudiums. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemente, 

die Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Bestandteil 

dieser Prüfungsordnung. Sie werden durch den zuständigen Fakultätsrat beschlossen und 

sind dem Rektorat anzuzeigen. 

 

§ 2 

Zweck der Prüfungen und Ziele des Studiums 

(1) Mit dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums wird ein weiterer berufsqualifizie-

render Abschluss erworben. Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums haben die 

Kandidatinnen*Kandidaten bewiesen, dass sie die Zusammenhänge des Faches überbli-

cken und in der Lage sind, selbstständig wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse in 

der beruflichen Praxis sowie bei Forschungs- und Entwicklungsaufgaben problemorientiert 

anzuwenden. 

(2) Das Masterstudium ist gekennzeichnet durch die Integration von Theorie (Forschungsori-

entierung) und Praxis (Berufsorientierung) im Wissenschaftsjournalismus. In ihm erwerben 

die Studierenden die Kenntnisse und Fähigkeiten, wissenschaftliche Erkenntnisse und 

Methoden kritisch einzuordnen und verantwortlich anzuwenden. Am Ende ihres Master-

studiums sollen sie in der Lage sein, in der Wissenschaftsjournalistik unter Berücksichti-

gung der Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt und insbesondere unter Ein-

beziehung ihres Zweitfachs selbstständig wissenschaftlich zu arbeiten. Auf dieser wissen-

schaftlichen Grundlage sollen die Studierenden dazu befähigt werden, im Journalismus 

auch in führenden Positionen tätig zu werden, insbesondere auch in aktuell berichtenden 

Massenmedien. Dabei sollen sie innovativ arbeiten und den Stand von Wissenschaft und 

Forschung berücksichtigen. Die Studierenden sollen in der Lage sein, Themen aus den Be-

reichen Naturwissenschaften, Technik und Medizin strukturiert zu recherchieren und dar-

über angemessen zu berichten. Die im Rahmen der Ausbildung erworbene Fähigkeit zum 

kritischen Denken und Diskutieren sollen die Studierenden auch in ihre spätere Teilnahme 

am gesellschaftlichen Leben einbringen. Zudem finden gesellschaftliches Engagement, 

verantwortliches Handeln und Persönlichkeitsentwicklung als Querschnittsthemen Ein-

gang in das Studium. Die Studierenden erwerben Kenntnisse über ethische Aspekte im Um-

gang mit Sprache, in der Politik sowie der wissenschaftlichen Forschung. Die Interpretation 

und zielgruppengerechte Kommunikation politischer, gesellschaftlicher und wissen-

schaftlicher Sachverhalte tragen zur Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden bei. 

 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus ist 

a) ein Bachelorabschluss in dem Studiengang Wissenschaftsjournalismus der Techni-

schen Universität Dortmund oder  
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b) ein anderer vergleichbarer Abschluss in einem mindestens dreijährigen (sechssemest-

rigen) vergleichbaren Studiengang an einer staatlichen oder staatlich anerkannten 

Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder an einer Hochschule außerhalb 

des Geltungsbereiches des Grundgesetzes, sofern der Prüfungsausschuss festgestellt 

hat, dass keine wesentlichen Unterschiede zu dem in Absatz 1 lit. a) genannten Ab-

schluss und Studiengang vorliegen  

c) und ein mindestens 12-monatiges Volontariat, welches in einem vom Prüfungsaus-

schuss anerkannten Medienbetrieb geleistet wurde. Das Volontariat kann durch vom 

Prüfungsausschuss anerkannte vergleichbare Leistungen im mindestens dem gleichen 

Umfang ersetzt werden.  

(2) Zuständig für die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen ist der Prüfungsausschuss. Maß-

stab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, ist 

ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen des erreichten Abschlusses und des 

Studiengangs mit dem Abschluss und dem Studiengang nach Absatz 1 lit. a). Abhängig von 

dieser Beurteilung kann der Prüfungsausschuss eine Zulassung ohne oder mit Auflagen zur 

erfolgreichen Absolvierung fehlender Prüfungsleistungen aussprechen oder die Zulassung 

ablehnen. Auflagen können mit einem Umfang von höchstens 30 Leistungspunkten ver-

langt werden und müssen spätestens bis zum Beginn der Masterarbeit erfolgreich nachge-

wiesen werden. Für die im Rahmen der Auflagen zu erbringenden Prüfungsleistungen gilt 

§ 12 Absatz 1 entsprechend. 

(3) Wurde der akademische Grad im Ausland erworben, so sind zur Prüfung der Wesentlichkeit 

von Unterschieden die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonfe-

renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen, Absprachen im Rahmen von Hochschulpart-

nerschaften sowie die Empfehlungen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

(ZAB) zu beachten. 

(4) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß Absatz 1 müssen Studienbewer-

ber*innen folgendes Kriterium erfüllen: 

Als Gesamtnote wurde im vorausgesetzten Abschluss gemäß Absatz 1 mindestens die Note 

„gut“ mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,5 erzielt. Im Falle eines ausländi-

schen Abschlusses muss sich die Note „gut“ (2,5 oder besser) nach Umrechnung in das 

deutsche Notensystem und unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Zentralstelle für 

ausländisches Bildungswesen (ZAB) ergeben.  

(5) Ist ein*e Bewerber*in noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnisses, so kann der Prüfungs-

ausschuss diesen*diese Bewerber*in zum gewählten Masterstudiengang zulassen, wenn 

dieser*diese den Nachweis erbringt, dass er*sie alle Prüfungen eines Bachelorstudien-

gangs gemäß Absatz 1 erfolgreich abgelegt hat.  

 

§ 4 

Mastergrad 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Dortmund durch 

die Fakultät Kulturwissenschaften den akademischen Grad „Master of Arts“ („M. A.“). 

 

§ 5 

Leistungspunktesystem 

(1) Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit dem Eu-

ropean Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist. 
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(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten zu-

geordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem ECTS-

Punkt und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) von etwa 

30 Stunden erfordert. Pro Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu erwerben. 

(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig absolvierter Module 

vergeben. 

 

§ 6 

Regelstudienzeit, Umfang des Studiums und Studienstruktur 

(1) Die Regelstudienzeit des Masterstudiums beträgt zwei Semester (ein Jahr) und schließt die 

Anfertigung der Masterarbeit ein.  

(2) Insgesamt umfasst das Masterstudium 1.800 studentische Arbeitsstunden, die 60 Leis-

tungspunkten entsprechen und sich in Pflicht- und Wahlpflichtbereich aufteilen. Das Mas-

terstudium besteht aus der Studieneinheit Wissenschaftsjournalismus im Umfang von 

24 Leistungspunkten, dem Zweitfach im Umfang von 6 Leistungspunkten, der Masterarbeit 

im Umfang von 22 Leistungspunkten sowie sonstigen Leistungen im Umfang von 8 Leis-

tungspunkten. 

(3) Das Masterstudium gliedert sich in Module, die sich jeweils über höchstens zwei aufeinan-

derfolgende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich und zeitlich abgerundete, 

in sich geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in der Regel mindestens 

5 Leistungspunkten. 

(4) Die Lehrveranstaltungen / Prüfungen können im Wahlpflichtbereich auch in englischer o-

der französischer Sprache angeboten werden. Die Entscheidung der*des Dozentin*Dozen-

ten, eine Veranstaltung / Prüfung in englischer oder französischer Sprache anzubieten, 

wird mindestens zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung in geeigneter Weise bekannt 

gegeben. 

(5) Das Studium kann im Sommer- oder im Wintersemester aufgenommen werden. 

(6) Die Struktur des Masterstudiengangs sowie die Module, einschließlich der zu erwerbenden 

Leistungspunkte und Prüfungsart (Modulprüfung oder Teilleistung), sind im Anhang dieser 

Prüfungsordnung dargestellt. 

 

§ 7 

Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmenden 

(1) Die Lehrveranstaltungen des Masterstudiengangs Wissenschaftsjournalismus können aus 

den in § 59 Absatz 2 Satz 1 HG NRW genannten Gründen in der Zahl der Teilnehmenden be-

grenzt werden.  

(2) Die Feststellung der Begrenzung der Zahl der Teilnehmenden sowie einer Höchstzahl der 

Teilnehmenden für die jeweiligen Lehrveranstaltungen erfolgt durch den Fakultätsrat der 

Fakultät Kulturwissenschaften und wird in geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Übersteigt die Zahl der Bewerber*innen die Aufnahmefähigkeit, so erfolgt die Vergabe der 

Plätze unter der Verantwortung der*des geschäftsführenden Direktorin*Direktors des In-

stituts für Journalistik der Fakultät Kulturwissenschaften an der Technischen Universität 

Dortmund unter Beteiligung der Fakultätskommission für Lehre und Studium. Dabei sind 

die Bewerber*innen in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 
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1. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem Studien-

verlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind.  

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut den 

Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienverlaufsplan in dem Fach-

semester, in welchem die Lehrveranstaltung angeboten wird, vorgesehen ist; zum ande-

ren Studierende, die sich im letzten Fachsemester ihres Studiums laut Regelstudienzeit 

oder in einem späteren Semester befinden und die Lehrveranstaltung benötigen, um ihr 

Studium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzuschließen. 

2. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem Studien-

verlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht angewiesen 

sind oder nach § 52 Absatz 2 HG NRW als Zweithörer*in zugelassene Studierende, die in 

dem von ihnen gewählten Studiengang nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der 

Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind.  

3. Studierende, die für die jeweilige Lehrveranstaltung als Zweithörer*innen gemäß 

§ 52 Absatz 1 HG NRW zugelassen sind. 

4. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die Vorausset-

zungen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung erbringen. 

(4) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerber*innen in folgender 

Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger Behinderung, chronischer Erkran-

kung oder Studierende mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, überwiegend 

zu betreuender Kinder, Pflege der*des Ehegattin*Ehegatten, der*des eingetragenen Le-

benspartnerin*Lebenspartners oder einer*eines in gerader Linie Verwandten oder ers-

ten Grades Verschwägerten, soweit diese*r pflegebedürftig ist). 

2. Studierende, für die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden Modul eine Lehr-

veranstaltung zu wiederholen. 

3. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden. 

(5) Das Vorliegen der mit den Kriterien nach Absatz 4 Nummer 1 und Nummer 2 zusammenhän-

genden Bedingungen ist von den Bewerberinnen*Bewerbern selbst im Laufe des Bewer-

bungsverfahrens innerhalb vorgegebener veröffentlichter Fristen gegenüber dem*der ge-

schäftsführenden Direktor*in des Instituts für Journalistik geltend zu machen. 

(6) Das Institut für Journalistik stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel sicher, 

dass den unter Absatz 3 Nummer 1 genannten Studierenden durch die Beschränkung der 

Zahl der Teilnehmenden in der Regel kein Zeitverlust oder höchstens ein Zeitverlust von 

einem Semester entsteht. 

 

§ 8 

Prüfungen; Zugang zu Lehrveranstaltungen eines Moduls 

(1) Module werden in der Regel mit nur einer Prüfung abgeschlossen. In besonders begründe-

ten Fällen können auch mehrere Module mit einer gemeinsamen Prüfung abgeschlossen 

werden. Der Modulabschluss erfolgt in der Regel durch eine benotete Modulprüfung. Aus-

nahmsweise kann ein Modul auch durch kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen er-

folgreich abgeschlossen werden. Teilleistungen werden im Rahmen einzelner Lehrveran-

staltungen erbracht. Die jeweiligen Prüfungsarten und Prüfungsformen (Modulprüfung o-

der Teilleistungen / benotet oder unbenotet) ergeben sich aus dem Anhang.  
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(2) Modulprüfungen oder Teilleistungen werden studienbegleitend in der Regel durch schrift-

liche, mündliche oder elektronische Prüfungen oder Prüfungen in elektronischer Kommu-

nikation erbracht (Klausurarbeiten, Referate, Hausarbeiten, journalistische Arbeitsmap-

pen, etc.). Die jeweils verantwortlichen Prüfenden können mit Zustimmung des Prüfungs-

ausschusses andere geeignete Prüfungsformen festlegen, die nicht von Satz 1 erfasst wer-

den. 

(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den Modulbeschrei-

bungen des Modulhandbuchs festgelegt oder werden von der*dem Prüfenden jeweils spä-

testens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht. Auf Antrag über den 

Prüfungsausschuss kann in begründeten Fällen für einen begrenzten Zeitraum von der ur-

sprünglich in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs vorgesehenen Erbringungs-

form abgewichen werden. 

(4) Die Zulassung zu den einzelnen Modulprüfungen oder Teilleistungen erfordert, dass die in 

den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs als Voraussetzung bezeichneten Prüfun-

gen erfolgreich abgelegt worden sind. 

(5) Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen eines Moduls kann von bestimmten Voraussetzun-

gen, insbesondere dem erfolgreichen Abschluss anderer Module, abhängig gemacht wer-

den. Die einzelnen Zugangsvoraussetzungen der Module ergeben sich aus den Modulbe-

schreibungen des Modulhandbuchs. 

(6) Für Modulprüfungen ist bei schriftlichen Prüfungen / Klausurarbeiten eine Bearbeitungs-

zeit von mindestens zwei und maximal vier Zeitstunden Dauer, für mündliche Prüfungen 

eine Dauer von mindestens 30 und maximal 60 Minuten pro Studierender*Studierendem 

vorzusehen. Für Teilleistungen sind mindestens eine und maximal zwei Zeitstunden Dauer 

für Klausurarbeiten und für mündliche Prüfungen eine Dauer von mindestens 15 bis maxi-

mal 45 Minuten pro Studierender*Studierendem vorzusehen. Die Dauer einer Prüfung rich-

tet sich nach dem Arbeitsaufwand (workload) des jeweiligen Moduls. In mündlichen Grup-

penprüfungen darf eine Gesamtdauer von 120 Minuten nicht überschritten werden. Haus-

arbeiten und andere schriftliche Ausarbeitungen sollen einen Umfang von höchstens 

15 DIN-A4-Seiten nicht überschreiten. Auch im Rahmen anderer Prüfungsformen ist eine 

vergleichbare Begrenzung der Bearbeitungszeit und des Prüfungsumfangs sicherzustellen.  

(7) Klausurarbeiten können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt wer-

den. Insbesondere bei Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass die Prü-

fungsaufgaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehrveranstaltungen ver-

mittelten Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind und zuverlässige Prüfungs-

ergebnisse ermöglichen. Bei Prüfungsleistungen, die von zwei Prüfenden zu bewerten sind, 

werden die Prüfungsfragen von beiden Prüfenden gemeinsam erarbeitet. Bei der Aufstel-

lung der Prüfungsfragen ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt wer-

den. 

(8) Die Klausurarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. Eventu-

ell zugelassene Hilfsmittel werden von den Prüfenden spätestens vier Wochen vor der Prü-

fung in geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(9) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer*einem Prüfenden bewertet. 

Die Masterarbeit ist von zwei Prüfenden zu bewerten. Die Bewertung von schriftlichen Prü-

fungsleistungen ist den Studierenden nach spätestens zwei Monaten, jedoch rechtzeitig 

vor den Wiederholungsterminen bekannt zu geben, wobei die Anforderungen des Daten-

schutzes zu beachten sind. 

(10) Mündliche Prüfungen werden vor mehreren Prüfenden oder einer*einem Prüfenden in Ge-

genwart einer*eines sachkundigen Beisitzerin*Beisitzers als Einzelprüfung oder Gruppen-
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prüfung mit maximal vier Studierenden abgelegt. Wird eine mündliche Prüfung vor einer*ei-

nem Prüfenden abgelegt, hat diese*r vor der Festsetzung der Note gemäß § 19 Absatz 1 

die*den Beisitzenden zu hören. Wird die mündliche Prüfung vor zwei Prüfenden abgelegt, 

legt jede*r Prüfende eine Einzelnote für die mündliche Prüfungsleistung gemäß § 19 Ab-

satz 1 fest. Die Noten der mündlichen Prüfungsleistung werden aus dem arithmetischen 

Mittel der beiden Einzelnoten entsprechend § 19 Absatz 7 ermittelt.  

(11) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem Pro-

tokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der*dem Kandidatin*Kandidaten im An-

schluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich in einem späte-

ren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der 

räumlichen Verhältnisse als Zuhörer*innen zugelassen, es sei denn, der*die Kandidat*in 

widerspricht. Die Zulassung der Zuhörer*innen erstreckt sich nicht auf die Beratung und 

die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer Beeinflussung oder Störung der 

Prüfung durch die Zuhörer*innen können diese Personen von der*dem Prüfenden als Zu-

hörer*in ausgeschlossen werden. 

(12) Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, mit denen ein Studien-

gang abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nicht-

bestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüfen-

den im Sinne des § 14 zu bewerten.  

(13) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen Lehrveran-

staltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies können insbesondere 

sein: Referate, Hausarbeiten, Praktika, praktische Übungen, schriftliche oder mündliche 

Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Studienleistungen können benotet o-

der mit „bestanden“ beziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet werden. § 19 Ab-

satz 4 lit. b) findet keine Anwendung. Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprü-

fung ist die erfolgreiche Erbringung aller in diesem Modul geforderten Studienleistungen.  

(14) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb der 

Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form der Studienleistung 

nicht in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs definiert ist, wird sie von der oder 

dem Lehrenden jeweils zu Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht. 

(15) Einvernehmlich mit der*dem Studierenden und den Prüfenden können Prüfungen auch in 

englischer oder französischer Sprache durchgeführt werden. 

(16) Die Pflicht zur regelmäßigen Anwesenheit kann bei Lehrveranstaltungen vorgesehen wer-

den, deren Lernziel nicht ohne die aktive Beteiligung der Studierenden erreicht werden 

kann. Bei der Regelung von Anwesenheitspflichten ist das verfassungsrechtliche Gebot der 

Verhältnismäßigkeit zu beachten. Über die Anwesenheitspflicht wird entweder auf der 

Grundlage eines diesbezüglichen Votums des Studienbeirates oder auf der Grundlage einer 

Zwei-Drittel Mehrheit des Fakultätsrates entschieden. Die Anwesenheitspflicht ist in der 

Modulbeschreibung im Modulhandbuch auszuweisen. Die genaue Ausgestaltung der An-

wesenheitspflicht wird den Studierenden in geeigneter Form zu Beginn der Lehrveranstal-

tung bekannt gegeben. 

(17) Prüfungsverfahren berücksichtigen die Ausfallzeiten durch die Pflege im Haushalt leben-

der, überwiegend zu betreuender Kinder, die Pflege der*des Ehegattin*Ehegatten, der*des 

eingetragenen Lebenspartnerin*Lebenspartners oder einer*eines in gerader Linie Ver-

wandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese*r pflegebedürftig ist. 
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§ 9 

Nachteilsausgleich 

(1) Machen Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie wegen länger andauern-

der oder ständiger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage sind, eine 

Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form, Dauer oder Frist zu erbrin-

gen, so legt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, in welcher anderen Form, 

Dauer oder Frist die Prüfungsleistung erbracht wird. Dies gilt auch für den Erwerb einer 

Teilnahmevoraussetzung. Weiterhin können Abweichungen im Hinblick auf die Benutzung 

von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie auf die Zahl und die Voraussetzungen für die 

Wiederholung von Prüfungsleistungen vorgesehen werden. Er soll sich bei Menschen mit 

Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer Änderung des Krank-

heits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleis-

tenden Prüfungen erstrecken. Bei Zweifeln wird die zuständige Person oder Stelle für Fra-

gen zu Belangen behinderter Studierender beteiligte (z. B. Bereich „Behinderung und Stu-

dium“ innerhalb des Zentrums für Hochschulbildung an der Technischen Universität Dort-

mund) beteiligt.  

(2) Der Nachteilsausgleich wird auf Antrag an den Prüfungsausschuss einzelfallbezogen ge-

währt und ist bei der Zentralen Prüfungsverwaltung einzureichen. 

 

§ 10 

Mutterschutz 

Es gelten die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie die entsprechenden Bestimmungen des 

Mutterschutzgesetzes, vgl. § 64 Absatz 2 Nummer 5 und Absatz 2a HG NRW. 

 

§ 11 

Fristen und Termine 

(1) Zu jeder Prüfung ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der je-

weiligen Prüfung erforderlich. Der Anmeldezeitraum muss mindestens zwei Wochen betra-

gen. Näheres zur Prüfungsanmeldung wird den Studierenden zu Beginn der Lehrveranstal-

tung von der*dem jeweils verantwortlichen Lehrenden bekannt gegeben. Eine Abmeldung 

ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis zu einer Woche vor dem Beginn 

der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis zu einem Tag vor dem Beginn der 

jeweiligen Prüfung möglich. Die*Der Studierende gilt dann als nicht zu der Prüfung ange-

meldet. Für Prüfungen, die im Rahmen des Bachelorstudiengangs Journalistik von einer an-

deren Fakultät durchgeführt werden, können hiervon abweichende Regelungen gelten. 

(2) Die Termine für schriftliche Prüfungen werden von der*dem Prüfenden festgelegt und sind 

so früh wie möglich, in der Regel jedoch spätestens vier Wochen vor dem Ende der Vorle-

sungszeit, bekannt zu geben. Zeiträume für mündliche Prüfungen werden mindestens vier 

Wochen vor dem frühesten Prüfungstermin bekannt gegeben. Die individuellen Termine 

werden eine Woche vor der Prüfung bekannt gegeben. 

 

§ 12 

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbestehen 

(1) Die Modulprüfungen und die einzelnen Teilleistungen können, wenn sie nicht bestanden 

sind oder als nicht bestanden gelten, zweimal wiederholt werden. Den Studierenden ist 
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eine zeitnahe Wiederholung der Prüfung zu ermöglichen. Bei Nichtbestehen einer Teilleis-

tung ist nur diese zu wiederholen. Wiederholungsprüfungen müssen aus Gründen der Her-

stellung einer Vergleichbarkeit und Prüfungsgerechtigkeit in der Form durchgeführt wer-

den, in der bereits der Erstversuch der Prüfung stattgefunden hat. Bestandene Prüfungen 

können nicht wiederholt werden.  

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Masterarbeit nur als Ganzes und dann nur einmal mit 

neuer Themenstellung wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der Masterarbeit ge-

mäß § 20 Absatz 5 ist nur zulässig, wenn der*die Kandidat*in bei der Anfertigung der nicht 

erfolgreichen Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

(3) Das endgültige Nichtbestehen einer einzelnen studienbegleitenden Teilleistung ist un-

schädlich, soweit die in einem Modul zu erwerbenden Leistungspunkte noch in anderen, 

demselben Modul zugeordneten Teilleistungen erworben werden können. 

(4) Bei Wahlpflichtmodulen kann das Nichtbestehen durch ein erfolgreich absolviertes weite-

res Wahlpflichtmodul ausgeglichen werden.  

(5) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 60 Leistungspunkte aus den studienbe-

gleitenden Prüfungen sowie für die Masterarbeit erworben wurden. 

(6) Die Masterprüfung ist insgesamt endgültig nicht bestanden, wenn 

a) die Masterarbeit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als nicht be-

standen gilt oder 

b) der*die Kandidat*in in einem oder mehreren der Module nicht mehr die erforderliche 

Mindestanzahl von Leistungspunkten erwerben kann oder  

c) mindestens zwei der im Anhang genannten Wahlpflichtmodule endgültig nicht bestan-

den wurden oder 

d) eines der im Anhang genannten Pflichtmodule endgültig nicht bestanden wurde. 

(7) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt eine Prüfung als endgültig nicht 

bestanden, so erteilt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der*dem Kandida-

tin*Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer Rechts-

behelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der*dem Kandidatin*Kandidaten eine Be-

scheinigung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; aufgenommen wird der Zusatz, 

dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer anderen Hochschule gilt. 

 

§ 13 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 

Aufgaben wird ein Prüfungsausschuss gebildet. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, und zwar vier Mitgliedern aus der 

Gruppe der Hochschullehrer*innen, einem Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter*innen sowie zwei Mitgliedern aus der Gruppe der Studierenden. Mit Ausnahme 

eines Mitglieds aus der Gruppe der Hochschullehrer*innen müssen die Mitglieder des Prü-

fungsausschusses im Studiengang Journalistik oder Wissenschaftsjournalismus tätig bzw. 

eingeschrieben sein; ein Mitglied aus der Gruppe der Hochschullehrer*innen soll ein im 

Studiengang Journalistik oder Wissenschaftsjournalismus zugelassenes Komplementär-

fach vertreten. Die Fakultät Kulturwissenschaften überträgt die Bildung des Prüfungsaus-

schusses dem Vorstand des Instituts für Journalistik. Die*Der Vorsitzende, ihr*e / sein*e 

Stellvertreter*in und die übrigen Mitglieder werden von dem Vorstand des Instituts für 
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Journalistik nach Gruppen getrennt für drei Jahre, die Mitglieder aus der Gruppe der Stu-

dierenden für ein Jahr gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern aus 

der Gruppe der Hochschullehrer*innen die*den Vorsitzende*n sowie die*den stellvertre-

tende*n Vorsitzende*n. Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnahme 

der*Vorsitzenden und deren*dessen Stellvertreter*in werden Vertreter*innen gewählt. 

Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses wird von 

dem*der geschäftsführenden Direktor*in des Instituts für Journalistik bekannt gegeben. 

Wird die Wahl des Prüfungsausschusses oder einzelner Mitglieder nach Amtsantritt für un-

gültig erklärt, so berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit der vorher gefassten Beschlüsse 

und Amtshandlungen. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung ein-

gehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist 

insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im Prüfungsver-

fahren getroffene Entscheidungen und für die Abstimmung von fakultätsübergreifenden 

Frage- und Problemstellungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Fakultäts-

rat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und Stu-

dienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der Stu-

dienpläne. Der Prüfungsausschuss kann die folgenden Aufgaben auf die Vorsitzende oder 

den Vorsitzenden übertragen: Anerkennungsfragen, Eilentscheidungen, Beschwerden, Be-

stellung der Prüfenden. Entscheidungen über Widersprüche und die Berichtspflicht gegen-

über dem Fakultätsrat können nicht auf die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses 

übertragen werden. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der*dem Vorsitzenden oder de-

ren*dessen Vertreter*in und zwei weiteren Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschulleh-

rer*innen mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Der Prü-

fungsausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

die Stimme der*des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder wirken an pädagogisch-

wissenschaftlichen Entscheidungen nicht mit. Als solche gelten insbesondere die Beurtei-

lung, die Anerkennung von Leistungen, die Festlegung von Prüfungsaufgaben und die Be-

stellung der Prüfenden sowie der Beisitzenden. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 

beizuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-

ausschusses, einschließlich ihrer Vertreter*innen, die Prüfenden sowie die Beisitzenden 

unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind 

sie durch die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu ver-

pflichten. 

(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwal-

tungshilfe der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund. 

 

§ 14 

Prüfende, Beisitzende 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzenden gemäß den gesetzli-

chen Vorgaben. Er kann die Bestellung der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

übertragen. Zu Prüfenden dürfen an der Hochschule Lehrende der Technischen Universität 

Dortmund sowie weitere prüfungsberechtigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG NRW 

bestellt werden. Zu Beisitzenden darf bestellt werden, wer selbst mindestens die durch die 

Prüfung festzustellende oder eine vergleichbare Qualifikation erworben hat. 
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(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

(3) Die Kandidatinnen*Kandidaten können für die Masterarbeit Prüfende vorschlagen. Auf die 

Vorschläge der*des Kandidatin*Kandidaten soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen 

werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen Rechtsanspruch. 

(4) Bei studienbegleitenden Prüfungen sind die Prüfenden grundsätzlich personengleich mit 

der*dem jeweils verantwortlichen Lehrenden. Abweichungen und Informationen zu weite-

ren Prüfenden werden den Kandidatinnen*Kandidaten bis spätestens vier Wochen vor der 

Prüfung vom Prüfungsausschuss bekannt gegeben. 

 

§ 15 

Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in höhere Fachsemester findet 

die jeweils gültige Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle Bachelor- und 

Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund Anwendung. 

 

§ 16 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn 

der*die Kandidat*in zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder 

wenn er*sie nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Das-

selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bear-

beitungszeit erbracht wird. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-

fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 

Krankheit der*des Kandidatin*Kandidaten oder eines von der*dem Kandidatin*Kandida-

ten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutschsprachigen ärztlichen 

Attestes erforderlich. Bei Krankheit der*des Kandidatin*Kandidaten muss das ärztliche 

Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nachträglichen Rücktritt von einer abge-

legten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest hervorgehen, dass die bei der Prüfung ge-

gebene Leistungsbeeinträchtigung für die*den Studierende*n aus gesundheitlichen Grün-

den nicht erkennbar war und vernünftigerweise kein Anlass bestand, die Leistungsfähig-

keit in Zweifel zu ziehen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe für den Rücktritt oder 

das Versäumnis nicht an, wird dies der*dem Kandidatin*Kandidaten schriftlich mitgeteilt. 

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 

Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, gilt 

diese Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Dies gilt 

ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Wird während einer Prüfung ein Täuschungsver-

such oder eine Täuschung im Sinne von Satz 1 durch die*den Aufsichtsführende*n festge-

stellt, protokolliert diese*r den Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. Die Entscheidung, 

ob ein Täuschungsversuch oder eine Täuschungshandlung vorliegt und damit die Prüfung 

als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet gilt, trifft die*der jewei-

lige Prüfende. Ein*e Kandidat*in, der*die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, 

kann von der*dem jeweiligen Prüfenden oder der*dem Aufsichtsführenden in der Regel 

nach Ermahnung von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall 

gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ be-
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wertet. Die jeweiligen Gründe für die Entscheidung sind aktenkundig zu machen. In schwer-

wiegenden Fällen von Täuschung oder Störung kann der Prüfungsausschuss die*den Kan-

didatin*Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann von den Kandidatinnen*Kandidaten bei Modulprüfungen o-

der Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie*er die Arbeit – bei einer 

Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig 

verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie 

wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 20 Absatz 9 bleibt unberührt. 

(5) Der*Die Kandidat*in kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, dass Entscheidun-
gen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Entscheidungen 
sind der*dem Kandidatin*Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung ist der*dem Kan-
didatin*Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. 

 

II. Masterprüfung 

 

§ 17 

Zulassung zur Masterprüfung 

(1) Mit der Einschreibung in den Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus an der Tech-

nischen Universität Dortmund oder der Zulassung als Zweithörer*in gemäß § 52 Ab-

satz 2 HG NRW gilt eine*ein Studierende*r als zu den Prüfungen dieses Studiengangs zu-

gelassen, es sei denn, die Einschreibung bzw. Zulassung ist gemäß Absatz 2 zu versagen. 

(2) Die Einschreibung bzw. Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. der*die Kandidat*in eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche Prüfung in dem 

Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus an der Technischen Universität Dort-

mund oder in einem anderen Studiengang, der zu diesem Studiengang eine erhebliche 

inhaltliche Nähe aufweist, endgültig nicht bestanden hat oder 

2. der*dem Kandidatin*Kandidaten nach erbrachter Prüfungsleistung in einem der vor-

genannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden Anfechtung des Prüfungsbe-

scheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das endgültige Nicht-

bestehen noch nicht vorliegt. 

 

§ 18 

Umfang der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung setzt sich zusammen aus den studienbegleitenden Prüfungen, in denen 

insgesamt 30 Leistungspunkte zu erwerben sind. Weitere 30 Leistungspunkte sind durch 

die Masterarbeit und die begleitenden Kolloquien zu erwerben. 

(2) Die Prüfungsart (Modulprüfung oder Teilleistungen) und die Anzahl der jeweils zu erwer-

benden Leistungspunkte ist im Anhang dieser Prüfungsordnung angegeben.  

 

§ 19 

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, Bil-

dung von Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden fest-

gesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
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1 = „sehr gut“ = eine hervorragende Leistung 

2 = „gut“ = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt 

3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht 

4 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderun-

gen genügt 

5 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-

rungen nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Betrachtung der studienbegleitenden Prüfungen können die Noten um 

0,3 verringert oder erhöht werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlos-

sen. 

(2) In Absprache mit dem Prüfungsausschuss können bei Prüfungsleistungen, die nicht in der 

Gesamtnote berücksichtigt werden, die Prüfungsleistungen entweder nach dem Noten-

maßstab gemäß Absatz 1 oder nach folgendem vereinfachten Maßstab bewertet werden: 

„bestanden“  = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt 

„nicht bestanden“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-

rungen nicht mehr genügt. 

(3) Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn 

das Modul mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertet worden ist. 

(4) Eine Klausurarbeit, welche ausschließlich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt 

wurde, gilt als bestanden, wenn 

a) 60 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden sind oder 

b) die erreichte Punktzahl um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche Prüfungsleis-

tung der Kandidatinnen*Kandidaten unterschreitet, die an der Prüfung teilgenom-

men haben. 

(5) Hat der*die Kandidat*in die Mindestpunktzahl gemäß Absatz 4 erreicht und damit die Prü-

fung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 

1 = „sehr gut“, falls sie bzw. er mindestens 75 %  

2 = „gut“, falls sie bzw. er mindestens 50 % aber weniger als 75 %  

3 = „befriedigend“, falls sie bzw. er mindestens 25 % aber weniger als 50 %  

4 = „ausreichend“, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25 %  

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht hat. 

(6) Wird eine Klausurarbeit nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, so werden 

die Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 bewertet. Die übrigen 

Aufgaben werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Aus beiden Bewertungen 

wird die Note der Klausurarbeit ermittelt, wobei die Anteile der jeweils zu erreichenden Ge-

samtpunktzahlen berücksichtigt werden. Absatz 7 gilt entsprechend. 

(7) Wird das Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig die 

Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote aus dem arithmetischen Mittel 

der mit den entsprechenden Leistungspunkten gewichteten, nicht gerundeten Noten der 

im Rahmen des jeweiligen Moduls abgelegten Teilleistungen.  
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Die Modulnoten lauten in Worten bei einem Mittelwert: 

bis 1,5 = „sehr gut“  

über 1,5 und bis 2,5 = „gut“ 

über 2,5 und bis 3,5 = „befriedigend“  

über 3,5 und bis 4,0 = „ausreichend“ 

über 4,0 = „nicht ausreichend“. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-

rücksichtigt; alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(8) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der ge-

mäß Absatz 7 gebildeten Noten aller benoteten Module, einschließlich der Masterarbeit, 

wobei die einzelnen Modulnoten mit der jeweiligen Zahl der zu diesem Modul gehörenden 

Leistungspunkte gewichtet werden. Absatz 7 gilt entsprechend. 

(9) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer 

System (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten Prü-

fungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prü-

fungsausschusses erforderlich. Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen: 

A = in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden;  

B = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

C = in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden; 

D = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

E = in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

(10) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten der 

letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die Bezugsgruppe 

aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei der Bildung der 

ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange keine statistischen Daten 

zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung stehen, werden keine ECTS-Grade 

ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren Vergabe kann durch Beschluss des Prü-

fungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden verzichtet werden. Entspre-

chende Hinweise erscheinen im Abschlussdokument. Bei der Zusammensetzung der Ver-

gleichsgruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang zu differenzieren. Darüber 

hinaus kann in sachlich begründeten Fällen eine andere Zusammensetzung der Vergleichs-

gruppe erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prüfungsausschusses erfor-

derlich. 

 

§ 20 

Masterarbeit 

(1) Mit der Masterarbeit sollen die Kandidatinnen*Kandidaten zeigen, dass sie in der Lage 

sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus ihrem*seinem Fach selbststän-

dig nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden zu bearbeiten.  

(2) Die Masterarbeit kann von jedem*jeder Hochschullehrer*in oder einem habilitierten Mit-

glied des Lehrstuhls Wissenschaftsjournalismus ausgegeben und betreut werden. Andere 

Wissenschaftler*innen, die die Voraussetzungen nach § 65 Absatz 1 HG NRW erfüllen, kön-

nen mit Zustimmung des Prüfungsausschusses die Masterarbeit ausgeben und betreuen. 
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(3) Die Ausgabe der Masterarbeit erfolgt auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten über 

die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses. Vor der Ausgabe der Masterarbeit muss 

der*die Kandidat*in 20 Leistungspunkte durch den erfolgreichen Abschluss einzelner Teil-

leistungen in den Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen erworben haben. Der Nachweis 

der Erfüllung dieser Voraussetzung ist dem Antrag beizufügen. Der Zeitpunkt der Ausgabe 

ist aktenkundig zu machen. Die Masterarbeit soll in engem fachlichen Zusammenhang zum 

gewählten Zweitfach und den gewählten Veranstaltungen im Wahlpflichtbereich dieses 

Zweitfaches stehen. Mit der Ausgabe des Themas der Masterarbeit erhält der*die Kandi-

dat*in die „Regeln guter wissenschaftlicher Praxis“ der Technischen Universität Dortmund 

und die entsprechenden Richtlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft.  

(4) Der*Die Kandidat*in kann in dem Antrag bezüglich der*des Betreuerin*Betreuers und des 

Themas der Masterarbeit Vorschläge machen. Verzichtet der*die Kandidat*in auf das Vor-

schlagrecht, so vermittelt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses in Absprache mit 

dem Lehrstuhl Wissenschaftsjournalismus ein Thema und einen*eine Betreuer*in für die 

Masterarbeit. Die Masterarbeit kann im Einvernehmen zwischen Betreuer*in und Kandi-

dat*in auch in englischer oder französischer Sprache verfasst werden. 

(5) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vierzehn Tage 

ab der Ausgabe des Themas zurückgegeben werden; die Masterarbeit gilt dann als nicht 

begonnen.  

(6) Der Umfang der Masterarbeit soll 120 DIN-A4-Seiten (ohne Anhang) in der Regel nicht über-

schreiten. 

(7) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt vier Monate. Das Thema und die Aufga-

benstellung müssen so beschaffen sein, dass die Masterarbeit innerhalb dieser Frist ab-

geschlossen werden kann. Auf begründeten Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten kann 

der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit dem*der Betreuer*in ausnahmsweise ein-

malig eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen, bei einer empiri-

schen, experimentellen oder mathematischen Masterarbeit um bis zu acht Wochen gewäh-

ren. Ein formloser Verlängerungsantrag mit kurzer Begründung ist spätestens 14 Tage vor 

Ablauf der Bearbeitungszeit an den Prüfungsausschuss zu stellen. Im Falle von Krankheit 

kann die Frist zur Abgabe um maximal die Hälfte der Bearbeitungszeit verlängert werden. 

Dazu ist die Vorlage eines ärztlichen Attests, erforderlich. Die Verlängerung entspricht der 

Krankheitszeit. Überschreitet die Krankheitsdauer die Hälfte der Bearbeitungszeit, wird 

der*dem Kandidatin*Kandidaten ein neues Thema ohne Anerkennung eines Prüfungsver-

suchs gestellt. 

(8) Die Masterarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt jedoch 

nicht aus, dass das Thema der Masterarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe von höchstens 

drei Kandidatinnen*Kandidaten bearbeitet wird. Hierbei muss sichergestellt sein, dass der 

als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der*des Einzelnen nach objektiven Kriterien 

deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. 

(9) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der*die Kandidat*in an Eides statt zu versichern, dass 

er*sie die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil 

der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 

Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. In das 

Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträge aufzunehmen. Für die eidesstatt-

liche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der Zentralen Prüfungsverwaltung zu ver-

wenden und bei der Abgabe der Masterarbeit als fester Bestandteil der Masterarbeit un-

terschrieben einzubinden bzw. entsprechend des digitalen Abgabeverfahrens gemäß 

§ 21 Absatz 1 zusammen mit der Abschlussarbeit als eine Datei hochzuladen. 
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(10) Nach Abgabe der Masterarbeit erarbeitet der*die Kandidat*in auf der Basis der Masterar-

beit einen Entwurf für eine kurze Fachveröffentlichung. Zur Kommunikation der Ergebnisse 

der Masterarbeit verfasst der*die Kandidat*in zudem einen wissenschaftsjournalistischen 

Beitrag für ein Zielmedium eigener Wahl. Beide Übungsarbeiten zur Wissenschaftskommu-

nikation sind den Mitgliedern der Prüfungskommission rechtzeitig vor der Präsentation der 

Ergebnisse der Masterarbeit zugänglich zu machen. Näheres regeln die Modulbeschrei-

bungen des Modulhandbuchs. 

(11) Die wesentlichen Ergebnisse der Masterarbeit sind der Prüfungskommission in einem Vor-

trag zu präsentieren. Dabei müssen auch Fragen zur inhaltlichen und methodischen Vorge-

hensweise beantwortet werden. Die Präsentation sollte die Dauer von maximal 30 Minuten 

nicht überschreiten. Im Anschluss wird die wissenschaftliche Präsentation zusammen mit 

den vorgelegten Arbeiten zur Wissenschaftskommunikation diskutiert. 

 

§ 21 

Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 

(1) Für die Abgabe der Masterarbeit gelten die Bestimmungen der Ordnung zur Abgabe von Ab-

schlussarbeiten (Bachelor / Master) der Technischen Universität Dortmund in der jeweils 

geltenden Fassung. Sofern das Hochladen von einzelnen Abschlussarbeiten beziehungs-

weise von Teilen der Abschlussarbeiten aus fachlichen Gründen nicht tauglich ist und / o-

der sofern eine vertragliche Vereinbarung mit Dritten besteht, die eine Veröffentlichung von 

Abschlussarbeiten oder von Teilen von Abschlussarbeiten ausschließt, findet durch Ent-

scheidung des Prüfungsausschusses das bisherige analoge Verfahren zur Abgabe von Ab-

schlussarbeiten gemäß Absatz 2 Anwendung. 

(2) Beim analogen Verfahren ist die Masterarbeit fristgemäß bei der Geschäftsstelle des Insti-

tuts für Journalistik der Fakultät Kulturwissenschaften an der Technischen Universität 

Dortmund in zweifacher gebundener Ausfertigung und zusätzlich in einer für ein Software-

produkt zur Plagiatserkennung verwendbaren elektronischen Fassung abzugeben. Der Ab-

gabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postanlieferung gilt das Datum des Post-

stempels. Wird die Masterarbeit nicht fristgemäß abgegeben, gilt sie als mit „nicht ausrei-

chend“ (5,0) bewertet. 

(3) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfenden zu begutachten und zu bewerten. Ein*e Prüfer*in 

soll der*die Betreuer*in der Arbeit sein (Erstgutachter*in). Der*Die zweite Prüfende 

(Zweitgutachter*in) wird von der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. 

Hierfür kommen insbesondere auch Hochschullehrer*innen der betreffenden Zweitfächer 

in Betracht.  

(4) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 19 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. 

Die Note der Masterarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten ge-

bildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 

oder bewertet nur eine*ein Prüfende*r die Masterarbeit mit mindestens „ausreichend“ 

(4,0), wird vom Prüfungsausschuss eine*ein dritte*r Prüfende*r zur Bewertung der Mas-

terarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Masterarbeit aus dem arithmetischen 

Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Masterarbeit kann jedoch nur dann als 

„ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausrei-

chend“ (4,0) oder besser sind. § 19 Absatz 7 gilt entsprechend. 

(5) Die Bewertung der Masterarbeit ist der*dem Kandidatin*Kandidaten spätestens drei Mo-

nate nach der Abgabe mitzuteilen. 
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§ 22 

Zusatzqualifikationen 

(1) Die*Der Studierende kann vor dem Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbestehen in wei-

teren als den vorgeschriebenen Modulen Prüfungsleistungen erbringen. Mit diesen Prü-

fungsleistungen können keine Leistungspunkte erworben werden. 

(2) Zusatzqualifikationen werden bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. 

Die Bewertung der Prüfungsleistungen wird auf Antrag der*des Studierenden in das 

Transcript of Records aufgenommen. 

 

§ 23 

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält der*die Kandidat*in in der Regel spätestens 

4 Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis. Das Zeugnis trägt 

das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. In das Zeugnis 

sind die Gesamtnote der Masterprüfung, einschließlich des ECTS-Grades nach § 21 Ab-

satz 10, das Thema und die Note der Masterarbeit, die Module und Modulnoten sowie die 

Anzahl der in den einzelnen Modulen erworbenen Leistungspunkte aufzunehmen.  

(2) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt insbesondere die we-

sentlichen, dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, die mit 

dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule. Das Diploma 

Supplement wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Des Weiteren wird dem 

Zeugnis eine Übersicht über die erbrachten Leistungen beigefügt (Transcript of Records).  

(3) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten zusätz-

liche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und Gesamtnote eingegangen sind. 

Darüber hinaus können im Rahmen des Studiums absolvierte freiwillige Praktika, die auf 

Antrag über den Prüfungsausschuss genehmigt wurden und die einen inhaltlichen und 

fachlichen Zusammenhang zu dem gewählten Studiengang aufweisen, mit aufgenommen 

werden. 

(4) Auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten wird auch vor Abschluss der Masterprüfung 

eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen (Notenbescheinigung) 

erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module mit den erworbenen Leis-

tungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 16 Absatz 1 enthält.  

(5) Das Zeugnis wird von der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterschrieben und 

mit dem Siegel der Fakultät Kulturwissenschaften versehen. 

(6) Das Zeugnis und die Bescheinigungen werden auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten 

in Absprache mit dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache ausgestellt.  

 

§ 24 

Masterurkunde 

(1) Der*Dem Kandidatin*Kandidaten wird eine Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses 

in deutscher und englischer Sprache ausgehändigt. In der Masterurkunde wird die Verlei-

hung des akademischen Grades gemäß § 4 beurkundet. Der Studiengang der*des Absol-

ventin*Absolventen ist in der Masterurkunde anzugeben. 
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(2) Die Masterurkunde wird von dem*der Dekan*in und von der*dem Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses der Fakultät für Kulturwissenschaften unterzeichnet und mit dem Sie-

gel der Fakultät Kulturwissenschaften versehen. 

 

III. Schlussbestimmungen 

 

§ 25 

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades 

(1) Hat der*die Kandidat*in bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 

Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die No-

ten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der*die Kandidat*in getäuscht 

hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden er-

klären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 

der*die Kandidat*in hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aus-

händigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 

geheilt. Hat der*die Kandidat*in die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet 

der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und Absatz 2 ist der*dem Betroffenen Gelegenheit 

zur mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben. 

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige Zeugnis ein-

zuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 oder 

Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Zeugnisses aus-

geschlossen. 

(5) Der Mastergrad wird aberkannt und die Urkunde ist einzuziehen, wenn sich nachträglich 

herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist, oder wenn wesentliche Vo-

raussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Über die 

Aberkennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät Kulturwissenschaften. 

(6) Ferner wird der Mastergrad aberkannt und die Urkunde eingezogen, wenn sich nachträglich 

herausstellt, dass die Abschlussarbeit nicht nach den Kriterien guter wissenschaftlicher 

Praxis erstellt worden ist. Als Orientierung dienen hier die einschlägigen Richtlinien der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie die entsprechenden Richtlinien der Techni-

schen Universität Dortmund. 

 

§ 26 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht gewährt. Im Rahmen der 

Einsichtnahme können Kopien oder sonstige originalgetreue Reproduktionen gefertigt 

werden. Die Nutzung von Kopien und sonstigen Reproduktionen der Klausur sind nur für 

den persönlichen Gebrauch zum Zwecke der Klausureinsicht zulässig. Insbesondere ist die 

Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung und jede Art der Verwertung sowie die Wei-

tergabe an Dritte nicht gestattet. Bei Verstößen ist mit erheblichen rechtlichen Konsequen-

zen zu rechnen. Zeit und Ort der Einsichtnahme werden von den Prüfenden festgelegt und 

spätestens mit Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in geeigneter Form bekannt gegeben. 
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(2) Die Einsicht in die Ergebnisse weiterer schriftlicher Prüfungsleistungen wird den Studie-

renden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist binnen eines Monats an die*den Vorsitzende*n 

des Prüfungsausschusses zu stellen.  

(3) Die Einsicht in die auf die jeweiligen Prüfungen bezogenen Gutachten der*des Prüfenden 

sowie in die Prüfungsprotokolle der mündlichen Prüfungen wird den Studierenden auf An-

trag gewährt. Der Antrag ist binnen drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergeb-

nisses bei der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die*Der Vorsit-

zende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

§ 27 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab dem Wintersemes-

ter 2017 / 2018 in den Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus eingeschrieben wor-

den sind.  

(2) Die Regelungen der §§ 2, 6 bis 14, sowie der §§ 16, 20, 21, 23, 24 und 26 gelten für alle in den 

Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus eingeschriebenen Studierenden. 

(3) Studierende, die sich vor dem Wintersemester 2017 / 2018 in den Masterstudiengang Wis-

senschaftsjournalismus eingeschrieben haben, können bei der Zentralen Prüfungsverwal-

tung beantragen, dass diese Prüfungsordnung für sie Anwendung findet. Der Antrag ist un-

widerruflich. Fehlversuche und Leistungen werden angerechnet. 

(4) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2022 in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Kulturwissenschaften 

vom 6. Juli 2022 sowie des Rektorates der Technischen Universität Dortmund vom 22. Juni 2022. 

 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit 

dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses 

nicht hingewiesen worden. 
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Dortmund, den 11. August 2022 

 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Professor Dr. Manfred Bayer  
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Anhang: Struktur des Masterstudiengangs Wissenschaftsjournalismus 

 

(1) Die Studieneinheit (Wissenschafts-) Journalismus besteht aus 3 Modulen. Die Studienein-

heit des zu wählenden Zweitfachs (Zweitfach Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Phy-

sik oder Biowissenschaften und Medizin, Zweitfach Ingenieurwissenschaften, Zweitfach 

Datenjournalismus) besteht aus einem Wahlpflichtmodul mit 4 SWS und 6 Leistungspunk-

ten. 

 Der Masterstudiengang Wissenschaftsjournalismus besteht aus folgenden Modulen mit 

studienbegleitenden Prüfungen: 
 

Modul  
Leistungs-

punkte 
Prüfungsform 

Modul 1 
Redaktionsmanagement  

und Organisationspsychologie 
  8 

2 Teilleistungen 

(benotet) 

Modul 2 
Vertiefung der empirischen 

Sozialforschung 
  8 

2 Teilleistungen  

(benotet) 

Modul 3 
Wahlpflicht Wissenschafts- 

journalistische Vertiefung 
  8 

Teilleistung entsprechend der Zahl 

der gewählten Veranstaltungen 

(benotet) 

Modul 4 Wahlpflicht Zweitfach   6 

Teilleistung entsprechend der Zahl 

der gewählten Veranstaltungen 

(benotet) 

Modul 5 Masterarbeit 30 Modulprüfung (benotet)  

 
(2) Die Zuordnung von Lehrveranstaltungen zu den einzelnen Modulen ergibt sich aus dem Mo-

dulhandbuch des Studiengangs. Aus dem Modulhandbuch ergibt sich auch, welche der 

Lehrveranstaltungen Pflichtveranstaltungen sind und inwieweit innerhalb eines Moduls 

Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Lehrveranstaltungen bestehen. 
 
(3) Die Angaben der Leistungspunkte in Absatz 2 sind zugleich Mindest- und Höchstgrenzen: 

In den dem einzelnen Modul zugeordneten Lehrveranstaltungen muss durch erfolgreiche 

Ablegung der studienbegleitenden Prüfungen insgesamt mindestens die genannte Anzahl 

an Leistungspunkten erreicht werden; es wird aber auch nur höchstens Anzahl diese Leis-

tungspunkte auf die Masterprüfung angerechnet. Soweit innerhalb eines Moduls über die 

Höchstzahl von Leistungspunkten hinaus weitere studienbegleitende Prüfungen abgelegt 

werden, hat die*der Studierende ein Wahlrecht, welche der Prüfungsnoten in die Berech-

nung der Modulnote eingehen. Zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen, die nicht in 

die Modulnote eingehen, können auf dem Transcript of Records ausgewiesen werden 

(§ 23 Absatz 3). 
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Ordnung zur Änderung der 

Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang Economics und Journalismus 

der Fakultät Kulturwissenschaften 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 11. August 2022 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft 

der Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. 

S. 780b), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

 

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Economics und Journalismus der Fakultät 

Kulturwissenschaften vom 9. Januar 2019 (AM 1 / 2019, Seite 23 ff.) wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt neu gefasst: 

Inhaltsübersicht 

I. Allgemeines  

§ 1 Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung  

§ 2 Zweck der Prüfungen und Ziel des Studiums  

§ 3 Zugangsvoraussetzungen  

§ 4 Mastergrad  

§ 5 Leistungspunktesystem  

§ 6 Regelstudienzeit, Umfang des Studiums und Studienstruktur 

§ 7 Studienprofile  

§ 8 Praxisphasen  

§ 9 Zugang zu Lehrveranstaltungen eines Moduls; Zulassung zu Lehrveranstaltungen 

mit begrenzter Zahl der Teilnehmenden  

§ 10 Prüfungen 

§ 11 Nachteilsausgleich  

§ 12 Mutterschutz 

§ 13 Fristen und Termine 

§ 14 Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbeste-

hen 

§ 15 Prüfungsausschuss  

§ 16 Prüfende, Beisitzende 

§ 17 Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester  

§ 18 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß  

II. Masterprüfung  

§ 19 Zulassung zur Masterprüfung  

§ 20 Umfang der Masterprüfung  
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§ 21 Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungs-

punkten, Bildung von Noten  

§ 22 Masterarbeit  

§ 23 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit  

§ 24 Zusatzqualifikationen  

§ 25 Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel  

§ 26 Masterurkunde  

III. Schlussbestimmungen  

§ 27 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades  

§ 28 Einsicht in die Prüfungsunterlagen  

§ 29 Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung  

Anhang: Modulübersicht  

2. § 2 Absatz 2 (Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums) wird wie folgt geändert: 

§ 2  

Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums 

(2) Das Studium ist gekennzeichnet durch die Integration von Theorie (Forschungsorien-

tierung) und Praxis (Berufsorientierung) sowie durch die Verbindung von Economics 

und Journalismus. Es vermittelt in der Studieneinheit Wirtschaft unter Berücksichti-

gung der Anforderungen der Berufswelt vertiefte Fachkenntnisse und Fähigkeiten in 

ausgewählten Bereichen der modernen Economics und der Wirtschaftspolitik; die 

Studierenden sollen die Fähigkeit zu einer kritischen Einordnung der wissenschaftli-

chen Erkenntnisse, zu wissenschaftlich basierten Problemlösungen und zu verant-

wortlichem Handeln erwerben. In der Studieneinheit Journalistik soll der Studiengang 

im Studienprofil „VWL und wirtschaftspolitischer Journalismus“ professionelle 

Grundlagenkompetenzen im Bereich des wirtschaftspolitischen Journalismus vermit-

teln. Durch die Kombination von fundierten und umfassenden volkswirtschaftlichen 

Kenntnissen und journalistischen Kommunikationsfähigkeiten verschafft das Stu-

dium hierbei besondere Qualifikationsvorteile für die vielfältigen und wichtigen Be-

rufsbereiche, in denen Volkswirtinnen*Volkswirte und Ökonominnen*Ökonomen ihre 

Erkenntnisse und Problemlösungen an Öffentlichkeit, Journalismus und Politik oder 

auch innerhalb von Verbänden, Organisationen und Unternehmen an ökonomische 

Laien kommunizieren und in eine allgemein verständliche Sprache und Darstellung 

übersetzen müssen. Im Studienprofil „Wirtschaftspolitischer Qualitätsjournalismus“ 

sollen die Studierenden vertiefte volkswirtschaftlich und journalistikwissenschaft-

lich fundierte Kenntnisse zur Erforschung und zur praktischen Anwendung von jour-

nalistischen Methoden und Strategien erwerben, die es erlauben, komplexe Probleme 

zu lösen, die bei der journalistischen Vermittlung komplizierter und schwieriger, poli-

tisch und gesellschaftlich hoch relevanter ökonomischer Inhalte in aktuellen Massen-

medien auftreten. Die Studierenden werden zu Expertinnen*Experten einer planvol-

len Verknüpfung von Sach- und Vermittlungskompetenzen im Themenfeld der Wirt-

schaftspolitik. Im besten Einklang mit diesem Ziel soll der Studiengang in beiden Pro-

filen zugleich auch auf eine weitere wissenschaftliche Qualifizierung, idealtypisch im 

Feld der Wirtschaftsjournalistik, und somit auch auf die Verfolgung einer wissen-

schaftlichen Karriere vorbereiten. Die im Rahmen der Ausbildung erworbene Fähigkeit 

zum kritischen Denken und Diskutieren sollen die Studierenden auch in ihre spätere 

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben einbringen. Zudem finden gesellschaftliches 
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Engagement, verantwortliches Handeln und Persönlichkeitsentwicklung als Quer-

schnittsthemen Eingang in das Studium. Die Studierenden erwerben Kenntnisse über 

ethische Aspekte im Umgang mit Sprache, in der Politik sowie der Ökonomie. Die In-

terpretation und zielgruppengerechte Kommunikation politischer, gesellschaftlicher 

und wirtschaftswissenschaftlicher Sachverhalte tragen zur Persönlichkeitsentwick-

lung der Studierenden bei. 

3. In § 3 (Zugangsvoraussetzungen) werden die Absätze 1, 2, 4 und 5 wie folgt geändert: 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Economics und Journalismus 

ist  

a) ein Bachelorabschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudium 

an der Technischen Universität Dortmund mit Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre 

oder  

b) ein anderer vergleichbarer Abschluss in einem mindestens dreijährigen (sechsse-

mestrigen) vergleichbaren Studiengang an einer staatlichen oder staatlich aner-

kannten Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder an einer Hoch-

schule außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes, sofern der Prüfungs-

ausschuss festgestellt hat, dass keine wesentlichen Unterschiede zu dem in Ab-

satz 1 lit. a) genannten Abschluss und Studiengang vorliegen.  

(2) Zuständig für die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen ist der Prüfungsausschuss. 

Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht be-

stehen, ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen des erreichten Ab-

schlusses und des Studiengangs mit dem Abschluss und dem Studiengang nach Ab-

satz 1 lit. a). Bei der Entscheidung über die Wesentlichkeit von Unterschieden der Stu-

dienabschlüsse sind insbesondere die nachgewiesenen Kenntnisse im Fach der 

Volkswirtschaftslehre sowie der Mathematik / Statistik maßgeblich, die den in einem 

wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudium mit Schwerpunkt Volkswirtschafts-

lehre zu erwerbenden entsprechen sollen. Der Abschluss eines wirtschaftswissen-

schaftlichen Bachelorstudiums mit Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre setzt voraus, 

dass Prüfungsleistungen im Umfang von 50 Leistungspunkten aus dem Bereich der 

Volkswirtschaftslehre und 10 Leistungspunkten aus dem Bereich der Statistik und 

Mathematik nachgewiesen werden. Abhängig von dieser Beurteilung kann der Prü-

fungsausschuss eine Zulassung ohne oder mit Auflagen zur erfolgreichen Absolvie-

rung fehlender Prüfungsleistungen aussprechen oder die Zulassung ablehnen. Aufla-

gen können mit einem Umfang von höchstens 30 Leistungspunkten verlangt werden 

und müssen spätestens bis zum Beginn der Masterarbeit erfolgreich nachgewiesen 

werden. Für die im Rahmen der Auflagen zu erbringenden Prüfungsleistungen gilt 

§ 14 Absatz 1 entsprechend. 

(4) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß Absatz 1 müssen Studienbe-

werber*innen folgende Kriterien erfüllen:  

a) Als Gesamtnote wurde im vorausgesetzten Abschluss gemäß Absatz 1 mindestens 

die Note „gut“ (2,5 oder besser) erzielt. Im Falle eines ausländischen Abschlusses 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.22/2022          Seite 48 

 
muss sich die Gesamtnote „gut“ (2,5 oder besser) nach Umrechnung in das deut-

sche Notensystem und unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Zentral-

stelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) ergeben.  

b) Der*Die Bewerber*in muss sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache nachwei-

sen, beispielsweise durch  

 eine Hochschulzugangsberechtigung einer deutschsprachigen Schule oder 

 einen Hochschulabschluss in einem deutschsprachigen Studiengang oder  

 die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studien-

bewerber (DSH-2) oder eine äquivalente zertifizierte Ausbildung in der deut-

schen Sprache.  

Bei den zuvor genannten Nachweisen handelt es sich um die Mindestanforderun-

gen an die für den erfolgreichen Studienabschluss notwendigen Kenntnisse der 

deutschen Sprache. Insbesondere zur erfolgreichen Absolvierung der notwendigen 

Redaktionspraktika (§ 8) wird eine über die zuvor genannten Nachweise hinausge-

hende Kenntnis der deutschen Sprache dringend empfohlen. Es wird eine hohe Be-

reitschaft der Bewerber*innen vorausgesetzt, die bereits vorhandenen Sprach-

kenntnisse durch entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote stetig zu ver-

bessern, beispielsweise durch die Teilnahme an entsprechenden Kursangeboten 

des Zentrums für HochschulBildung (zhb), Bereich Fremdsprachen. 

c) Ausreichende Englischsprachkenntnisse zur Bearbeitung wissenschaftlicher Lite-

ratur, zum Verstehen von wissenschaftlichen Präsentationen und zur Diskussion 

wissenschaftlicher Ergebnisse in englischer Sprache werden dringend empfohlen.  

(5) Ist ein*e Bewerber*in noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnisses, so kann der Prü-

fungsausschuss diesen*diese Bewerber*in zum gewählten Masterstudiengang zu-

lassen, wenn dieser*diese den Nachweis erbringt, dass er*sie alle Prüfungen eines 

Bachelorstudiengangs gemäß Absatz 1 erfolgreich abgelegt hat. 

4. In § 6 (Regelstudienzeit, Umfang des Studiums und Studienstruktur) werden die Über-

schrift sowie die Absätze 5 und 6 wie folgt geändert: 

§ 6 

Regelstudienzeit, Umfang des Studiums und Studienstruktur 

(5) Die Lehrveranstaltungen / Prüfungen können im Wahlpflichtbereich auch in engli-

scher Sprache angeboten werden. Die Entscheidung der*des Dozentin*Dozenten, 

eine Veranstaltung / Prüfung in englischer Sprache anzubieten, wird mindestens zwei 

Wochen vor Beginn der Veranstaltung in geeigneter Form bekannt gegeben. In der Stu-

dieneinheit Wirtschaft sind im Wahlpflichtbereich mindestens drei rein englischspra-

chige Module zu wählen.  

(6) Im Anhang sind die Struktur des Studiengangs sowie die Module, einschließlich der zu 

erwerbenden Leistungspunkte und Prüfungsart (Modulprüfung oder Teilleistung), 

dargestellt. 
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5. § 8 (Redaktionspraktika) wird wie folgt neu gefasst: 

§ 8 

Redaktionspraktika  

(1) Für das Studienprofil „Wirtschaftspolitischer Qualitätsjournalismus“ ist ein Redakti-

onspraktikum im Umfang von mindestens sechs Wochen zu absolvieren. Die Arbeits-

zeit je Praktikumswoche umfasst in der Regel fünf Tage. Das Redaktionspraktikum ist 

in vom Prüfungsausschuss anerkannten Politik- und / oder Wirtschaftsredaktionen 

von Qualitätsmedien oder bei einer vom Prüfungsausschuss anerkannten wirtschafts-

politischen Institution von herausragender öffentlicher Bedeutung zu absolvieren. Al-

ternativ kann auch eine kontinuierliche freie Mitarbeit in einer anerkannten Politik- 

und / oder Wirtschaftsredaktion von Qualitätsmedien vom Prüfungsausschuss als Re-

daktionspraktikum anerkannt werden. Für den erfolgreichen Abschluss des Redakti-

onspraktikums werden 6 Leistungspunkte erworben. 

(2) Für das Studienprofil „VWL und wirtschaftspolitischer Journalismus“ sind zwei Re-

daktionspraktika im Umfang von jeweils mindestens sechs Wochen abzuleisten. Die 

Arbeitszeit je Praktikumswoche umfasst in der Regel fünf Tage. Die Redaktionsprak-

tika sind in vom Prüfungsausschuss anerkannten Politik- und / oder Wirtschaftsre-

daktionen von Qualitätsmedien zu absolvieren. Eines der beiden Redaktionspraktika 

kann alternativ bei einer vom Prüfungsausschuss anerkannten wirtschaftspolitischen 

Institution von herausragender öffentlicher Bedeutung absolviert werden. Über den 

Prüfungsausschuss kann überdies eine kontinuierliche freie Mitarbeit in einer aner-

kannten Politik- und / oder Wirtschaftsredaktion von Qualitätsmedien vom Prüfungs-

ausschuss als Redaktionspraktikum im Sinne der Sätze 1 und 2 anerkannt werden. 

Für den erfolgreichen Abschluss der einzelnen Redaktionspraktika werden jeweils 

6 Leistungspunkte erworben. 

(3) Für den Erfolg und die Durchführung der einzelnen Redaktionspraktika werden sehr 

gute Kenntnisse der deutschen Sprache vorausgesetzt. 

(4) Über die einzelnen Praktika ist vom ausbildenden Medienbetrieb oder von der wirt-

schaftspolitischen Institution jeweils ein Zeugnis zu erteilen. Das Zeugnis muss den 

Namen der*des Praktikantin*Praktikanten sowie Angaben zur Dauer, zum wöchentli-

chen Arbeitsumfang und zur Art der Tätigkeit enthalten. Eine Benotung unterbleibt, 

eventuelle Benotungen fließen nicht in die Gesamtnote des Masterstudiums ein.  

(5) Die einzelnen Redaktionspraktika werden durch das Ableisten der jeweils sechswö-

chigen Praxisphase abgeschlossen.  

(6) Näheres regeln die Praktikumsrichtlinien des Instituts für Journalistik. 

6. In § 9 (Zugang zu Lehrveranstaltungen eines Moduls; Zulassung zu Lehrveranstaltungen 

mit begrenzter Zahl der Teilnehmenden) werden die Absätze 4, 5 und 7 wie folgt geändert: 

(4) Übersteigt die Zahl der Bewerber*innen die Aufnahmefähigkeit, so erfolgt die Vergabe 

der Plätze unter der Verantwortung der*des geschäftsführenden Direktorin*Direktors 

des Instituts für Journalistik der Fakultät Kulturwissenschaften an der Technischen 

Universität Dortmund unter Beteiligung der Fakultätskommission für Lehre und Stu-

dium. Dabei sind die Bewerber*innen in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen:  
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1. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem 

Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt ange-

wiesen sind.  

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut 

den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienverlaufsplan in 

dem Fachsemester, in welchem die Lehrveranstaltung angeboten wird, vorgesehen 

ist; zum anderen Studierende, die sich im letzten Fachsemester ihres Studiums 

laut Regelstudienzeit oder in einem späteren Semester befinden und die Lehrver-

anstaltung benötigen, um ihr Studium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzu-

schließen.  

2. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem 

Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht 

angewiesen sind oder nach § 52 Absatz 2 HG NRW als Zweithörer*in zugelassene 

Studierende, die in dem von ihnen gewählten Studiengang nach ihrem Studienver-

lauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind.  

3. Studierende, die für die jeweilige Lehrveranstaltung als Zweithörer*innen gemäß 

§ 52 Absatz 1 HG NRW zugelassen sind.  

4. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die Voraus-

setzungen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung erbringen.  

(5) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerber*innen in fol-

gender Reihenfolge zu berücksichtigen:  

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger Behinderung, chronischer Er-

krankung oder Studierende mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, über-

wiegend zu betreuender Kinder, Pflege der*des Ehegattin*Ehegatten, der*des ein-

getragenen Lebenspartnerin*eingetragenen Lebenspartners oder einer*eines in 

gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese*r pfle-

gebedürftig ist).  

2. Studierende, für die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden Modul eine 

Lehrveranstaltung zu wiederholen.  

3. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden.  

(7) Das Institut für Journalistik stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel si-

cher, dass den unter Absatz 4 Nummer 1 genannten Studierenden durch die Be-

schränkung der Zahl der Teilnehmenden in der Regel kein oder höchstens ein Zeitver-

lust von einem Semester entsteht.  

7. § 10 (Prüfungen) wird wie folgt neu gefasst: 

§ 10 

Prüfungen 

(1) Module werden in der Regel mit nur einer Prüfung abgeschlossen. In besonders be-

gründeten Fällen können auch mehrere Module mit einer gemeinsamen Prüfung ab-

geschlossen werden. Der Modulabschluss erfolgt in der Regel durch eine benotete 

Modulprüfung. Ausnahmsweise kann ein Modul auch durch kumulativ erbrachte be-

notete Teilleistungen erfolgreich abgeschlossen werden. Teilleistungen werden im 
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Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Die jeweilige Prüfungsart (Mo-

dulprüfung oder Teilleistungen) ergibt sich aus dem Anhang. 

(2) Modulprüfungen oder Teilleistungen werden studienbegleitend in der Regel durch 

schriftliche, mündliche oder elektronische Prüfungen oder Prüfungen in elektroni-

scher Kommunikation erbracht (Klausurarbeiten, Referate bzw. Seminargestaltun-

gen, Hausarbeiten, journalistischen Arbeitsmappen oder Projektpräsentationen, 

etc.). Die jeweils verantwortlichen Prüfenden können mit Zustimmung des Prüfungs-

ausschusses bei Bedarf andere geeignete Prüfungsformen festlegen, die nicht von 

Satz 1 erfasst werden.  

(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den Modulbe-

schreibungen des Modulhandbuchs festgelegt oder werden von der*dem Prüfenden 

jeweils spätestens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht. Auf 

Antrag über den Prüfungsausschuss kann in begründeten Fällen für einen begrenzten 

Zeitraum von der ursprünglich in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 

vorgesehenen Erbringungsform abgewichen werden. 

(4) Die Zulassung zu den einzelnen Modulprüfungen oder Teilleistungen erfordert, dass 

die im Anhang als Voraussetzungen bezeichneten Prüfungen erfolgreich abgelegt 

worden sind.  

(5) Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen eines Moduls kann von bestimmten Voraus-

setzungen, insbesondere dem erfolgreichen Abschluss anderen Module abhängig ge-

macht werden. Die einzelnen Zugangsvoraussetzungen der Module ergeben sich aus 

den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs. 

(6) Für Modulprüfungen ist bei schriftlichen Prüfungen / Klausurarbeiten eine Bearbei-

tungszeit von mindestens zwei und maximal vier Zeitstunden Dauer, für mündliche 

Prüfungen eine Dauer von mindestens 30 und maximal 60 Minuten pro Studieren-

der*Studierendem vorzusehen. Für Teilleistungen sind mindestens eine und maximal 

zwei Zeitstunden Dauer für schriftliche Prüfungen / Klausurarbeiten und für mündli-

che Prüfungen eine Dauer von mindestens 15 bis maximal 45 Minuten pro Studieren-

der*Studierendem vorzusehen. In mündlichen Gruppenprüfungen darf eine Gesamt-

dauer von 120 Minuten nicht überschritten werden. Die Dauer einer Prüfung richtet 

sich nach dem Arbeitsaufwand (workload) des jeweiligen Moduls. Hausarbeiten und 

andere schriftliche Ausarbeitungen sollen einen Umfang von höchstens 15 DIN-A4-

Seiten nicht überschreiten. Auch im Rahmen anderer Prüfungsformen ist eine ver-

gleichbare Begrenzung der Bearbeitungszeit und des Prüfungsumfangs sicherzustel-

len. Diese Regelung findet keine Anwendung auf die Module der Fakultät Wirtschafts-

wissenschaften an der Technischen Universität Dortmund.  

(7) Klausurarbeiten können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt 

werden. Insbesondere bei Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass 

die Prüfungsaufgaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehrveran-

staltungen vermittelten Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind und zu-

verlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei Prüfungsleistungen, die von zwei 

Prüfenden zu bewerten sind, werden die Prüfungsfragen von beiden Prüfenden ge-

meinsam erarbeitet. Bei der Aufstellung der Prüfungsfragen ist festzulegen, welche 

Antworten als zutreffend anerkannt werden. 
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(8) Die Klausurarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. 

Eventuell zugelassene Hilfsmittel werden von den Prüfenden spätestens vier Wochen 

vor der Prüfung in geeigneter Form bekannt gegeben.  

(9) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer*einem Prüfenden be-

wertet. Die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden 

nach spätestens zwei Monaten, jedoch rechtzeitig vor den Wiederholungsterminen 

bekannt zu geben, wobei die Anforderungen des Datenschutzes zu beachten sind.  

(10) Mündliche Prüfungen werden vor mehreren Prüfenden oder einer*einem Prüfenden in 

Gegenwart einer*eines sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung oder Gruppen-

prüfung mit höchstens drei Studierenden abgelegt. Wird eine mündliche Prüfung vor 

einer*einem Prüfenden abgelegt, hat diese*r vor der Festsetzung der Note gemäß 

§ 21 Absatz 1 die*den Beisitzende*n zu hören. Wird eine mündliche Prüfung vor zwei 

Prüfenden abgelegt, legt jede*r Prüfende eine Einzelnote für die mündliche Prüfungs-

leistung gemäß § 21 Absatz 1 fest. Die Noten der mündlichen Prüfungsleistung wer-

den aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten entsprechend § 21 Ab-

satz 7 ermittelt. 

(11) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem 

Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der*dem Kandidatin*Kandidaten 

im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich in 

einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, werden 

nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer*innen zugelassen, es sei 

denn, der*die Kandidat*in widerspricht. Die Zulassung der Zuhörer*innen erstreckt 

sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle 

einer Beeinflussung oder Störung der Prüfung durch die Zuhörer*innen können diese 

Personen von der*dem Prüfenden als Zuhörer*in ausgeschlossen werden.  

(12) Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, mit denen ein Studi-

engang abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem 

Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei 

Prüfenden im Sinne des § 16 zu bewerten.  

(13) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen Lehr-

veranstaltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies können insbe-

sondere sein: Referate, Hausarbeiten, Praktika, praktische Übungen, schriftliche oder 

mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge, Protokolle oder Arbeitsmappen. Stu-

dienleistungen können benotet oder mit „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ bewer-

tet werden. § 21 Absatz 4 lit. b findet keine Anwendung. Voraussetzung für die Teil-

nahme an der Modulprüfung ist die erfolgreiche Erbringung aller in diesem Modul ge-

forderten Studienleistungen. Die Studienleistungen müssen demnach mit mindes-

tens „ausreichend“ (4,0) benotet oder mit „bestanden“ bewertet worden sein.  

(14) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb 

der Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine 

Studienleistung zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des Modulhand-

buchs definiert ist, wird sie von der*dem Lehrenden jeweils zu Beginn der Veranstal-

tung bekannt gemacht.  

(15) Einvernehmlich mit der*dem Studierenden und den Prüfenden können Prüfungen in 

englischer Sprache durchgeführt werden.  
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(16) Die Pflicht zur regelmäßigen Anwesenheit kann bei Lehrveranstaltungen vorgesehen 

werden, deren Lernziel nicht ohne die aktive Beteiligung der Studierenden erreicht 

werden kann. Bei der Regelung von Anwesenheitspflichten ist das verfassungsrecht-

liche Gebot der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Über die Anwesenheitspflicht wird 

entweder auf der Grundlage eines diesbezüglichen Votums des Studienbeirates oder 

auf der Grundlage einer Zwei-Drittel Mehrheit des Fakultätsrates entschieden. Die 

Anwesenheitspflicht ist in der Modulbeschreibung im Modulhandbuch auszuweisen. 

Die genaue Ausgestaltung der Anwesenheitspflicht wird den Studierenden in geeig-

neter Form zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

(17) Prüfungsverfahren berücksichtigen die Ausfallzeiten durch die Pflege im Haushalt le-

bender, überwiegend zu betreuender Kinder, die Pflege der*des Ehegattin*Ehegat-

ten, der*des eingetragenen Lebenspartnerin*Lebenspartners oder einer*eines in ge-

rader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese*r pflegebe-

dürftig ist. 

8. Die §§ 11 (Nachteilsausgleich), 12 (Mutterschutz) und 13 (Fristen und Termine) werden neu 

eingefügt: 

§ 11 

Nachteilsausgleich 

(1) Macht die*der Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie*er wegen 

länger andauernder oder ständiger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in 

der Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form, 

Dauer oder Frist abzulegen, so legt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

fest, in welcher anderen Form, Dauer oder Frist die Prüfungsleistung erbracht wird. 

Dies gilt auch für den Erwerb einer Teilnahmevoraussetzung. Weiterhin können Ab-

weichungen im Hinblick auf die Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie 

auf die Zahl und die Voraussetzungen für die Wiederholung von Prüfungsleistungen 

vorgesehen werden. Der Nachteilsausgleich soll sich bei Menschen mit Behinderung 

oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer Änderung des Krankheits- oder 

Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden 

Prüfungen erstrecken. Bei Zweifeln wird die zuständige Person oder Stelle für Fragen 

zu Belangen behinderter Studierender beteiligt (z. B. Bereich „Behinderung und Stu-

dium“ innerhalb des Zentrums für Hochschulbildung an der Technischen Universität 

Dortmund).  

(2) Der Nachteilsausgleich wird auf Antrag an den Prüfungsausschuss einzelfallbezogen 

gewährt und ist bei der Zentralen Prüfungsverwaltung einzureichen. 

 

§ 12 

Mutterschutz 

Es gelten die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie die entsprechenden Bestimmungen 

des Mutterschutzgesetzes, vgl. § 64 Absatz 2 Nummer 5 und Absatz 2a HG NRW. 

 

§ 13 

Fristen und Termine 

(1) Zu jeder Prüfung ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der 

jeweiligen Prüfung erforderlich. Der Anmeldezeitraum muss mindestens zwei Wochen 
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betragen. Näheres zur Prüfungsanmeldung wird den Studierenden zu Beginn der 

Lehrveranstaltung von der*dem jeweils verantwortlichen Lehrenden bekannt gege-

ben. Eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis zu 

einer Woche vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis zu 

einem Tag vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung möglich. Die*Der Studierende gilt 

dann als nicht zu der Prüfung angemeldet. Für Prüfungen, die im Rahmen des Studi-

engangs Economics und Journalismus von einer anderen Fakultät durchgeführt wer-

den, können hiervon abweichende Regelungen gelten. 

(2) Die Termine für schriftliche Prüfungen werden von der*dem Prüfenden festgelegt und 

sind so früh wie möglich, in der Regel jedoch spätestens vier Wochen vor dem Ende 

der Vorlesungszeit, bekannt zu geben. Zeiträume für mündliche Prüfungen werden 

mindestens vier Wochen vor dem frühesten Prüfungstermin bekannt gegeben. Die in-

dividuellen Termine werden eine Woche vor der Prüfung bekannt gegeben. 

9. In § 14 (Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbe-

stehen) werden die Absätze 1, 2 und 5 wie folgt geändert: 

§ 14 

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbestehen  

(1) Die Modulprüfungen und die einzelnen Teilleistungen können, wenn sie „nicht bestan-

den“ sind oder als „nicht bestanden“ gelten, zweimal wiederholt werden. Den Studie-

renden ist eine zeitnahe Wiederholung zu ermöglichen. Bei Nichtbestehen einer Teil-

leistung ist nur diese zu wiederholen. Wiederholungsprüfungen müssen aus Gründen 

der Herstellung einer Vergleichbarkeit und Prüfungsgerechtigkeit in der Form durch-

geführt werden, in der bereits der Erstversuch der Prüfung stattgefunden hat. Bestan-

dene Prüfungen können nicht wiederholt werden.  

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Masterarbeit nur als Ganzes und dann nur einmal 

mit neuer Themenstellung wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der Mas-

terarbeit gemäß § 22 Absatz 4 ist nur zulässig, wenn der*die Kandidat*in bei der An-

fertigung der nicht erfolgreichen Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Ge-

brauch gemacht hat.  

(5) Die Masterprüfung ist „bestanden“, wenn sämtliche 120 Leistungspunkte aus den 

studienbegleitenden Prüfungen, einschließlich der Masterarbeit, erworben wurden 

und die jeweils vorgesehenen Redaktionspraktika nach § 8 nachgewiesen wurden.  

10. § 12 (Prüfungsausschuss) wird zu § 15 und in Absatz 2 wie folgt geändert: 

§ 15 

Prüfungsausschuss 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, und zwar vier Mitgliedern aus 

der Gruppe der Hochschullehrer*innen, einem Mitglied aus der Gruppe der wissen-

schaftlichen Mitarbeiter*innen sowie zwei Mitgliedern aus der Gruppe der Studieren-

den. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses müssen in den Bachelor- und / oder 

Masterstudiengängen Wirtschaftspolitischer Journalismus, Wissenschaftsjournalis-

mus oder Journalistik tätig bzw. eingeschrieben sein; ein oder zwei Mitglieder aus der 

Gruppe der Hochschullehrer*innen sollen aus dem Kreis der Hochschullehrer*innen 

der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Dortmund 

stammen. Die Fakultät Kulturwissenschaften überträgt die Bildung des Prüfungsaus-

schusses dem Vorstand des Instituts für Journalistik. Die*Der Vorsitzende, ihr*e oder 
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sein*e Stellvertreter*in und die übrigen Mitglieder werden von dem Vorstand des In-

stituts für Journalistik nach Gruppen getrennt für drei Jahre, die Mitglieder aus der 

Gruppe der Studierenden für ein Jahr gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt aus sei-

nen Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrer*innen die*den Vorsitzende*n 

sowie die*den stellvertretende*n Vorsitzende*n. Für die Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses mit Ausnahme der*des Vorsitzenden und deren*dessen Stellvertreter*in 

werden Vertreter*innen gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung des 

Prüfungsausschusses wird von dem*der geschäftsführenden Direktor*in des Insti-

tuts für Journalistik bekannt gegeben. Wird die Wahl des Prüfungsausschusses oder 

einzelner Mitglieder nach Amtsantritt für ungültig erklärt, so berührt dies nicht die 

Rechtswirksamkeit der vorher gefassten Beschlüsse und Amtshandlungen. 

11. Der bisherige § 13 (Prüfende, Beisitzende) wird zu § 16 und in Absatz 1 wie folgt geändert: 

§ 16 

Prüfende, Beisitzende  

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzenden gemäß den ge-

setzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der*dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-

schusses übertragen. Zu Prüfenden dürfen an der Hochschule Lehrende der beteilig-

ten Fakultäten der Technischen Universität Dortmund sowie weitere prüfungsberech-

tigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG NRW bestellt werden. Zu Beisitzenden 

darf bestellt werden, wer selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende o-

der eine vergleichbare Qualifikation erworben hat.  

12. § 14 (Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester) wird zu 

§ 17. 

13. Der bisherige § 15 (Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß) wird zu § 18 

und in den Absätzen 2 und 4 wie folgt geändert: 

§ 18 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß  

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 

Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht wer-

den. Bei Krankheit der*des Kandidatin*Kandidaten oder eines von der*dem Kandida-

tin*Kandidaten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutsch-

sprachigen ärztlichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der*des Kandidatin*Kan-

didaten muss das ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nach-

träglichen Rücktritt von einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest her-

vorgehen, dass die bei der Prüfung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die*den 

Studierende*n aus gesundheitlichen Gründen nicht erkennbar war und vernünftiger-

weise kein Anlass bestand, die Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Erkennt der 

Prüfungsausschuss die Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis nicht an, wird 

dies der*dem Kandidatin*Kandidaten schriftlich mitgeteilt.  

(4) Der Prüfungsausschuss kann von der*dem Kandidatin*Kandidaten bei Modulprüfun-

gen oder Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie*er die Arbeit – 

bei einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 21 Absatz 7 

bleibt unberührt.  
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14. Der bisherige § 16 (Zulassung zur Masterprüfung) wird zu § 19. 

 

15. § 17 (Umfang der Masterprüfung) wird zu § 20 und wie folgt neu gefasst: 

§ 20 

Umfang der Masterprüfung  

(1) Die Masterprüfung setzt sich zusammen aus studienbegleitenden Prüfungen und den 

Praktika. Insgesamt sind 120 Leistungspunkte zu erwerben; davon sind in der Stu-

dieneinheit Journalistik im Studienprofil „Wirtschaftspolitischer Qualitätsjournalis-

mus“ 51 Leistungspunkte, im Studienprofil „VWL und wirtschaftspolitischer Journa-

lismus“ 45 Leistungspunkte sowie weitere 45 Leistungspunkte in der Studieneinheit 

Wirtschaft und 18 Leistungspunkte durch die Masterarbeit, einschließlich des Mas-

terkolloquiums, zu erwerben. Hinzu kommen die jeweiligen Redaktionspraktika mit 

einem Umfang von 6 bzw. insgesamt 12 Leistungspunkten.  

(2) Die je nach Studienprofil zu wählenden Module sind einschließlich der jeweils zu er-

werbenden Leistungspunkte im Anhang dieser Prüfungsordnung beschrieben und an-

gegeben. 

16. Der bisherige § 18 (Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von 

Leistungspunkten, Bildung von Noten) wird zu § 21 und in den Absatz 11 wie folgt geän-

dert: 

(11) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten 

der letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die Be-

zugsgruppe aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei 

der Bildung der ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange keine 

statistischen Daten zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung stehen, 

werden keine ECTS-Grade ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren Vergabe 

kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Gra-

den verzichtet werden. Entsprechende Hinweise erscheinen im Abschlussdokument. 

Bei der Zusammensetzung der Vergleichsgruppe ist nach dem Abschluss und dem 

Studiengang zu differenzieren. Darüber hinaus kann in sachlich begründeten Fällen 

eine andere Zusammensetzung der Vergleichsgruppe erfolgen. Hierzu ist ein entspre-

chender Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. 

17. § 19 (Masterarbeit) wird zu § 22. Absatz 5 wird neu gefasst, Absatz 6 wird neu eingefügt. 

Der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 7, der bisherige Absatz 7 wird zu Absatz 8: 

§ 22 

Masterarbeit  

(5) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 16 Wochen. Das Thema und die Auf-

gabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Arbeit innerhalb dieser Frist ab-

geschlossen werden kann. Auf begründeten Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten 

kann der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit dem*der Betreuer*in ausnahms-

weise einmalig eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen bei ei-

ner empirischen, experimentellen oder mathematischen Masterarbeit um bis zu acht 

Wochen gewähren. Ein Verlängerungsantrag ist spätestens 14 Tage vor Ablauf der Be-

arbeitungszeit an den Prüfungsausschuss zu stellen. Im Falle von Krankheit kann die 
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Frist zur Abgabe um maximal die Hälfte der Bearbeitungszeit verlängert werden. Dazu 

ist die Vorlage eines ärztlichen Attests, erforderlich. Die Verlängerung entspricht der 

Krankheitszeit. Überschreitet die Krankheitsdauer die Hälfte der Bearbeitungszeit, 

wird der*dem Kandidatin*Kandidaten ein neues Thema ohne Anerkennung eines Prü-

fungsversuchs gestellt. 

(6) Der Umfang der Masterarbeit soll 120 DIN-A4-Seiten (ohne Anhang) in der Regel nicht 

überschreiten. Wird ein Thema in einer Arbeitsgruppe bearbeitet, so gilt die Beschrän-

kung für jede*n Kandidatin*Kandidaten gesondert.  

(7) Die Masterarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt je-

doch nicht aus, dass das Thema der Masterarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe be-

arbeitet wird. Hierbei muss sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu be-

wertende Beitrag der*des Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unterscheid-

bar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. Der unter Absatz 6 

genannte Umfang der Seitenzahlen muss über die Anforderungen einer Einzelarbeit 

angemessen hinausgehen. 

(8) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der*die Kandidat*in an Eides statt zu versichern, 

dass er*sie die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichne-

ten Anteil der Arbeit - selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 

Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich ge-

macht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträge aufzuneh-

men. Für die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der Zentralen 

Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei der Abgabe der Masterarbeit als fester Be-

standteil der Masterarbeit unterschrieben einzubinden bzw. entsprechend des digi-

talen Abgabeverfahrens gemäß § 23 Absatz 1 zusammen mit der Abschlussarbeit als 

eine Datei hochzuladen.  

18. Der bisherige § 20 (Abgabe und Bewertung der Masterarbeit) wird zu § 23 und wie folgt neu 

gefasst: 

§ 23 

Abgabe und Bewertung der Masterarbeit  

(1) Für die Abgabe der Masterarbeit gelten die Bestimmungen der Ordnung zur Abgabe 

von Abschlussarbeiten (Bachelor / Master) der Technischen Universität Dortmund in 

der jeweils geltenden Fassung. Sofern das Hochladen von einzelnen Abschlussarbei-

ten beziehungsweise von Teilen der Abschlussarbeiten aus fachlichen Gründen nicht 

tauglich ist und / oder sofern eine vertragliche Vereinbarung mit Dritten besteht, die 

eine Veröffentlichung von Abschlussarbeiten oder von Teilen von Abschlussarbeiten 

ausschließt, findet durch Entscheidung des Prüfungsausschusses das bisherige ana-

loge Verfahren zur Abgabe von Abschlussarbeiten gemäß Absatz 2 Anwendung. 

(2) Beim analogen Verfahren ist die Masterarbeit fristgemäß bei der Geschäftsstelle des 

Instituts für Journalistik der Fakultät Kulturwissenschaften an der Technischen Uni-

versität Dortmund in zweifacher gebundener Ausfertigung und zusätzlich in einer für 

ein Softwareprodukt zur Plagiatserkennung verwendbaren elektronischen Fassung 

abzugeben. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postanlieferung gilt 

das Datum des Poststempels. Wird die Masterarbeit nicht fristgemäß abgegeben, gilt 

sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  
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(3) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfenden zu begutachten und zu bewerten. Einer*Eine 

der Prüfenden soll der*die Betreuer*in der Arbeit sein (Erstgutachter*in). Der*Die 

zweite Prüfende (Zweitgutachter*in) wird von der*dem Vorsitzenden des Prüfungs-

ausschusses bestimmt. Hierfür kommen insbesondere auch Hochschullehrer*innen 

der betreffenden Studieneinheit Wirtschaft in Betracht.  

(4) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 21 Absatz 1 vorzunehmen und schriftlich 

zu begründen. Die Note der Masterarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Ein-

zelbewertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die 

Differenz mehr als 2,0 oder bewertet nur eine*ein Prüfende*r die Masterarbeit mit 

mindestens „ausreichend“ (4,0), wird vom Prüfungsausschuss eine*ein dritte*r Prü-

fende*r zur Bewertung der Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der 

Masterarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die 

Masterarbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet wer-

den, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser sind. § 21 Absatz 7 

gilt entsprechend.  

(5) Die Bewertung der Masterarbeit ist der*dem Kandidatin*Kandidaten spätestens drei 

Monate nach der Abgabe mitzuteilen. 

19. § 21 (Zusatzqualifikationen) wird zu § 24. 

20. § 22 (Zeugnis, Bescheinigung für den Hochschulwechsel) wird zu § 25 und in den Absät-

zen 1, 4, 5 und 6 wie folgt geändert: 

§ 25 

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel  

(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält der*die Kandidat*in in der Regel innerhalb 

von vier Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis. Das 

Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 

wurde. In das Zeugnis sind die Gesamtnote der Masterprüfung, einschließlich des 

ECTS-Grades nach § 21 Absatz 10, das Thema und die Note der Masterarbeit, die Mo-

dule und Modulnoten sowie die Anzahl der in den einzelnen Modulen erworbenen Leis-

tungspunkte aufzunehmen.  

(4) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten zu-

sätzliche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul-, Fach- und Gesamtnote 

eingegangen sind. Darüber hinaus können im Rahmen des Studiums absolvierte frei-

willige Praktika, die auf Antrag über den Prüfungsausschuss genehmigt wurden und 

die einen inhaltlichen und fachlichen Zusammenhang zu dem gewählten Studiengang 

aufweisen, mit aufgenommen werden. 

(5) Auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten wird auch vor Abschluss der Masterprü-

fung eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen (Notenbe-

scheinigung) erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module mit den 

erworbenen Leistungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 21 Ab-

satz 1 enthält.  

(6) Das Zeugnis wird von der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet 

und mit dem Siegel der Fakultät Kulturwissenschaften versehen.  
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21. Der bisherige § 23 (Masterurkunde) wird zu § 26 und in Absatz 1 wie folgt geändert: 

§ 26 

Masterurkunde  

(1) Der*Dem Kandidatin*Kandidaten wird eine Masterurkunde mit dem Datum des Zeug-

nisses in deutscher und englischer Sprache ausgehändigt. In der Masterurkunde wird 

die Verleihung des Mastergrades gemäß § 4 beurkundet. Der Studiengang der*des Ab-

solventin*Absolventen ist in der Masterurkunde anzugeben. 

22. Der bisherige § 24 (Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergra-

des) wird zu § 27. 

23. § 25 (Einsicht in die Prüfungsunterlagen) wird zu § 28 und wie folgt neu gefasst: 

§ 28 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen  

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht in die Klausur ge-

währt. Im Rahmen der Einsichtnahme können Kopien oder sonstige originalgetreue 

Reproduktionen gefertigt werden. Die Nutzung von Kopien und sonstigen Reprodukti-

onen der Klausur sind nur für den persönlichen Gebrauch zum Zwecke der Klausur-

einsicht zulässig. Insbesondere ist die Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung 

und jede Art der Verwertung sowie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Bei Ver-

stößen ist mit erheblichen rechtlichen Konsequenzen zu rechnen.  

(2) Zeit und Ort der Einsichtnahme werden von den Prüfenden festgelegt und spätestens 

mit der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in geeigneter Form bekannt gegeben.  

(3) Die Einsicht in die Ergebnisse weiterer schriftlicher Prüfungsleistungen wird den Stu-

dierenden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist binnen eines Monats an die*den Vorsit-

zende*n des Prüfungsausschusses zu stellen. 

(4) Die Einsicht in die, auf die jeweiligen Prüfungen bezogenen Gutachten der Prüfenden 

sowie in die Prüfungsprotokolle der mündlichen Prüfungen wird den Studierenden auf 

Antrag gewährt. Der Antrag ist binnen drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungs-

ergebnisses an die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses zu stellen. Die*Der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.  

24. Der bisherige § 26 (Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung) wird zu § 29 

und wie folgt geändert: 

§ 29 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung  

(1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle in den Masterstudiengang Economics und Jour-

nalismus eingeschriebenen Studierenden Anwendung.  

(2) Für Studierende, die vor dem Sommersemester 2022 in den Masterstudiengang Eco-

nomics und Journalismus eingeschrieben waren, finden die Regelungen des § 8 Ab-

satz 1, 2 keine Anwendung, soweit sie die nach § 8 der Prüfungsordnung vom 9. Ja-

nuar 2019 (AM 1 / 2019, Seite 23 ff.) erforderlichen Redaktionspraktika bereits erfolg-

reich absolviert haben.  

(3) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universi-

tät Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. April 2022 in Kraft. 
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25. Die Modulübersicht im Anhang der Prüfungsordnung wird wie folgt neu gefasst: 

Anhang: Modulübersicht  

(1) Die Studieneinheit Journalistik besteht im Studienprofil „Wirtschaftspolitischer Qua-

litätsjournalismus“ aus folgenden Pflichtmodulen (LP = Leistungspunkte):  

Modul LP Prüfungsform 
Zugangsvo-

raussetzungen 

WPJ-1 
Theorie-Praxis-Projekt I: 

Print und Online 
15 LP 

Modulprüfung 

(benotet) 
 

WPJ-2 
Theorie-Praxis-Projekt II: 

Radio 
15 LP 

Modulprüfung 

(benotet) 
 

WPJ-3 
Theorie-Praxis-Projekt III: 

Fernsehen 
15 LP 

Modulprüfung 

(benotet) 
 

WPJ-4 
Grundlagen der computerge-

stützten Textanalyse 
6 LP 

Modulprüfung 

(benotet) 
 

(2) Die Studieneinheit Journalistik besteht im Studienprofil „VWL und wirtschaftspoliti-

scher Journalismus“ aus folgenden Pflichtmodulen (LP = Leistungspunkte): 

Modul LP Prüfungsform 
Zugangsvo-

raussetzungen 

EJ-1 Grundlagen 10 LP 
2 Teilleistungen 

(benotet) 
 

EJ-2 

Praxis des wirtschaftspoliti-

schen Journalismus I: 

Print und Online 

10 LP 
Modulprüfung 

(benotet) 
 

EJ-3 

Praxis des wirtschaftspoliti-

schen Journalismus II: 

Radio 

10 LP 
Modulprüfung 

(benotet) 
 

EJ-4 

Praxis des wirtschaftspoliti-

schen Journalismus III: 

Fernsehen 

15 LP 
Modulprüfung 

(benotet) 
 

(3) In beiden Studienprofilen enthält die Studieneinheit Journalistik zudem folgende 

Pflichtmodule (LP = Leistungspunkte): 

Modul LP Prüfungsform 
Zugangsvo-

raussetzungen 

MA-1 
Kolloquium zur Masterar-

beit 
3 LP 

Modulprüfung 

(benotet) 
 

MA-2 Masterarbeit 15 LP 
Modulprüfung 

(benotet) 
 

P 
Integrierte Reaktionsprak-

tika 

6 / 

12 LP* 
**  

* Für das Studienprofil „Wirtschaftspolitischer Qualitätsjournalismus“ werden für 

das Redaktionspraktikum 6 Leistungspunkte erworben. Im Studienprofil „VWL und 

wirtschaftspolitischer Journalismus-werden für die erforderlichen zwei Redakti-

onspraktika insgesamt 12 Leistungspunkte erworben. 
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** Die jeweiligen Redaktionspraktika werden ohne Prüfung gemäß § 8 Absatz 4 abge-

schlossen.  

(4) Neben 75 Leistungspunkten in den Pflichtmodulen der Studieneinheit Journalistik 

müssen die Studierenden weitere 45 Leistungspunkte in den Wahlpflichtmodulen der 

Studieneinheit Wirtschaft erwerben. Neben Wahlpflichtmodulen aus dem Masterstu-

diengang Wirtschaftswissenschaften der Fakultät Wirtschaftswissenschaften an der 

Technischen Universität Dortmund können auch Wahlpflichtmodule des Masterstudi-

engangs Economics der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Univer-

sität Bochum gewählt werden, die im jeweiligen Semester an den betreffenden Hoch-

schulen angeboten werden. Die einzelnen an der Technischen Universität Dortmund 

angebotenen Wahlpflichtmodule der Studieneinheit Wirtschaft ergeben sich aus dem 

Modulhandbuch des Masterstudiengangs Wirtschaftswissenschaften, die an der 

Ruhr-Universität Bochum angebotenen Wahlpflichtmodule aus dem Modulhandbuch 

des Masterstudiengangs Economics. Der Umfang von 45 Leistungspunkten ist zu-

gleich Mindest- und Höchstgrenze bei der Anrechnung auf die Masterprüfung. Für die 

Berechnung der Modulnote bzw. der Fachnote gelten die § 21 Absatz 7 bzw. § 21 Ab-

satz 9 entsprechend. Näheres regeln die Modulbeschreibungen des Modulhand-

buchs. 

 

Artikel II 

 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. April 2022 in Kraft. Sie gilt für alle in den 

Masterstudiengang Economics und Journalismus eingeschriebenen Studierenden. Die Prü-

fungsordnung für den Masterstudiengang Economics und Journalismus wird neu bekannt ge-

macht. 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Kulturwissenschaften 

vom 15. Juni 2022 und des Fakultätsrates der Fakultät Wirtschaftswissenschaften vom 

29. Juni 2022 sowie des Beschlusses des Rektorates der Technischen Universität Dortmund 

vom 16. März 2022. 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit 

dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses 

nicht hingewiesen worden. 
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Dortmund, den 11. August 2022 

 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Professor Manfred Bayer 
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Neubekanntmachung der 

Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang Economics und Journalismus 

der Fakultät Kulturwissenschaften 

an der Technischen Universität Dortmund  

vom 11. August 2022 

 

Aufgrund des Artikels II Absatz 1 Satz 3 der Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für 

den Masterstudiengang Economics und Journalismus der Fakultät Kulturwissenschaften an 

der Technischen Universität Dortmund vom 11. August 2022 (AM 22 / 2022, Seite 45 ff.) wird 

nachstehend der Wortlaut der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Economics und 

Journalismus der Fakultät Kulturwissenschaften an der Technischen Universität Dortmund, 

wie er sich aus der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Economics und Journalismus 

der Fakultät Kulturwissenschaften an der Technischen Universität Dortmund vom 9. Ja-

nuar 2019 (AM 1 / 2019, Seite 23 ff.) sowie der Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für 

den Masterstudiengang Economics und Journalismus der Fakultät Kulturwissenschaften an 

der Technischen Universität Dortmund vom 11. August 2022 (AM 22 / 2022, Seite 45 ff.) ergibt, 

neu bekannt gemacht. 

 

 

Dortmund, den 11. August 2022 

 

 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Neubekanntmachung der 

Prüfungsordnung  

für den Masterstudiengang Economics und Journalismus  

der Fakultät Kulturwissenschaften 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 11. August 2022 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft 

der Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. 

S. 780b), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen:  

 

Inhaltsübersicht 

 

I. Allgemeines  

§ 1 Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung  

§ 2 Zweck der Prüfungen und Ziel des Studiums  

§ 3 Zugangsvoraussetzungen  

§ 4 Mastergrad  

§ 5 Leistungspunktesystem  

§ 6 Regelstudienzeit, Umfang des Studiums und Studienstruktur 

§ 7 Studienprofile  

§ 8 Praxisphasen  

§ 9 Zugang zu Lehrveranstaltungen eines Moduls; Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit 

begrenzter Zahl der Teilnehmenden  

§ 10 Prüfungen 

§ 11 Nachteilsausgleich  

§ 12 Mutterschutz 

§ 13 Fristen und Termine 

§ 14 Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbestehen 

§ 15 Prüfungsausschuss  

§ 16 Prüfende, Beisitzende  

§ 17 Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester  

§ 18 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß  
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II. Masterprüfung  

§ 19 Zulassung zur Masterprüfung  

§ 20 Umfang der Masterprüfung  

§ 21 Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, 

Bildung von Noten  

§ 22 Masterarbeit  

§ 23 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit  

§ 24 Zusatzqualifikationen  

§ 25 Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel  

§ 26 Masterurkunde  

 

III. Schlussbestimmungen  

§ 27 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades  

§ 28 Einsicht in die Prüfungsunterlagen  

§ 29 Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung  

 

Anhang: Modulübersicht  
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I. Allgemeines 

§ 1  

Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

(1) Diese Masterprüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Economics und Journalis-

mus an der Fakultät Kulturwissenschaften unter Beteiligung der Fakultät Wirtschaftswis-

senschaften der Technischen Universität Dortmund. Sie regelt gemäß § 64 Hochschulge-

setz NRW (HG NRW) die Strukturen des Masterstudiums.  

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemente, 

die Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Bestandteil 

dieser Prüfungsordnung. Sie werden durch die zuständigen Fakultätsräte beschlossen 

und sind dem Rektorat anzuzeigen.  

 

§ 2  

Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums  

(1) Mit dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums wird ein weiterer berufsqualifizie-

render Abschluss erworben. Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der*die 

Kandidat*in fachbezogene Zusammenhänge überblickt und in der Lage ist, selbstständig 

wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse in der beruflichen Praxis sowie bei For-

schungs- und Entwicklungsaufgaben problemorientiert anzuwenden.  

(2) Das Studium ist gekennzeichnet durch die Integration von Theorie (Forschungsorientie-

rung) und Praxis (Berufsorientierung) sowie durch die Verbindung von Economics und 

Journalismus. Es vermittelt in der Studieneinheit Wirtschaft unter Berücksichtigung der 

Anforderungen der Berufswelt vertiefte Fachkenntnisse und Fähigkeiten in ausgewählten 

Bereichen der modernen Economics und der Wirtschaftspolitik; die Studierenden sollen 

die Fähigkeit zu einer kritischen Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, zu wis-

senschaftlich basierten Problemlösungen und zu verantwortlichem Handeln erwerben. In 

der Studieneinheit Journalistik soll der Studiengang im Studienprofil „VWL und wirt-

schaftspolitischer Journalismus“ professionelle Grundlagenkompetenzen im Bereich des 

wirtschaftspolitischen Journalismus vermitteln. Durch die Kombination von fundierten 

und umfassenden volkswirtschaftlichen Kenntnissen und journalistischen Kommunikati-

onsfähigkeiten verschafft das Studium hierbei besondere Qualifikationsvorteile für die 

vielfältigen und wichtigen Berufsbereiche, in denen Volkwirtinnen*Volkswirte und Ökono-

minnen*Ökonomen ihre Erkenntnisse und Problemlösungen an Öffentlichkeit, Journalis-

mus und Politik oder auch innerhalb von Verbänden, Organisationen und Unternehmen an 

ökonomische Laien kommunizieren und in eine allgemein verständliche Sprache und Dar-

stellung übersetzen müssen. Im Studienprofil „Wirtschaftspolitischer Qualitätsjournalis-

mus“ sollen die Studierenden vertiefte volkswirtschaftlich und journalistikwissenschaft-

lich fundierte Kenntnisse zur Erforschung und zur praktischen Anwendung von journalis-

tischen Methoden und Strategien erwerben, die es erlauben, komplexe Probleme zu lösen, 

die bei der journalistischen Vermittlung komplizierter und schwieriger, politisch und ge-

sellschaftlich hoch relevanter ökonomischer Inhalte in aktuellen Massenmedien auftre-

ten. Die Studierenden werden zu Expertinnen*Experten einer planvollen Verknüpfung von 

Sach- und Vermittlungskompetenzen im Themenfeld der Wirtschaftspolitik. Im besten 

Einklang mit diesem Ziel soll der Studiengang in beiden Profilen zugleich auch auf eine 

weitere wissenschaftliche Qualifizierung, idealtypisch im Feld der Wirtschaftsjournalistik, 

und somit auch auf die Verfolgung einer wissenschaftlichen Karriere vorbereiten. Die im 
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Rahmen der Ausbildung erworbene Fähigkeit zum kritischen Denken und Diskutieren sol-

len die Studierenden auch in ihre spätere Teilnahme am gesellschaftlichen Leben einbrin-

gen. Zudem finden gesellschaftliches Engagement, verantwortliches Handeln und Per-

sönlichkeitsentwicklung als Querschnittsthemen Eingang in das Studium. Die Studieren-

den erwerben Kenntnisse über ethische Aspekte im Umgang mit Sprache, in der Politik 

sowie der Ökonomie. Die Interpretation und zielgruppengerechte Kommunikation politi-

scher, gesellschaftlicher und wirtschaftswissenschaftlicher Sachverhalte tragen zur Per-

sönlichkeitsentwicklung der Studierenden bei. 

 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Economics und Journalismus ist  

a) ein Bachelorabschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudium an 

der Technischen Universität Dortmund mit Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre oder  

b) ein anderer vergleichbarer Abschluss in einem mindestens dreijährigen (sechsse-

mestrigen) vergleichbaren Studiengang an einer staatlichen oder staatlich anerkann-

ten Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder an einer Hochschule au-

ßerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes, sofern der Prüfungsausschuss 

festgestellt hat, dass keine wesentlichen Unterschiede zu dem in Absatz 1 lit. a) ge-

nannten Abschluss und Studiengang vorliegen.  

(2) Zuständig für die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen ist der Prüfungsausschuss. Maß-

stab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, ist 

ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen des erreichten Abschlusses und des 

Studiengangs mit dem Abschluss und dem Studiengang nach Absatz 1 lit. a). Bei der Ent-

scheidung über die Wesentlichkeit von Unterschieden der Studienabschlüsse sind insbe-

sondere die nachgewiesenen Kenntnisse im Fach der Volkswirtschaftslehre sowie der Ma-

thematik / Statistik maßgeblich, die den in einem wirtschaftswissenschaftlichen Ba-

chelorstudium mit Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre zu erwerbenden entsprechen sol-

len. Der Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiums mit Schwer-

punkt Volkswirtschaftslehre setzt voraus, dass Prüfungsleistungen im Umfang von 

50 Leistungspunkten aus dem Bereich der Volkswirtschaftslehre und 10 Leistungspunkten 

aus dem Bereich der Statistik und Mathematik nachgewiesen werden. Abhängig von dieser 

Beurteilung kann der Prüfungsausschuss eine Zulassung ohne oder mit Auflagen zur er-

folgreichen Absolvierung fehlender Prüfungsleistungen aussprechen oder die Zulassung 

ablehnen. Auflagen können mit einem Umfang von höchstens 30 Leistungspunkten ver-

langt werden und müssen spätestens bis zum Beginn der Masterarbeit erfolgreich nach-

gewiesen werden. Für die im Rahmen der Auflagen zu erbringenden Prüfungsleistungen 

gilt § 14 Absatz 1 entsprechend.  

(3) Wurde der akademische Grad im Ausland erworben, so sind zur Prüfung der Wesentlichkeit 

von Unterschieden die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkon-

ferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen, Absprachen im Rahmen von Hochschulpart-

nerschaften sowie die Empfehlungen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

(ZAB) zu beachten.  

(4) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß Absatz 1 müssen Studienbewer-

ber*innen folgende Kriterien erfüllen:  
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a) Als Gesamtnote wurde im vorausgesetzten Abschluss gemäß Absatz 1 mindestens die 

Note „gut“ (2,5 oder besser) erzielt. Im Falle eines ausländischen Abschlusses muss 

sich die Gesamtnote „gut“ (2,5 oder besser) nach Umrechnung in das deutsche No-

tensystem und unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Zentralstelle für aus-

ländisches Bildungswesen (ZAB) ergeben.  

b) Der*Die Bewerber*in muss sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen, 

beispielsweise durch  

 eine Hochschulzugangsberechtigung einer deutschsprachigen Schule oder 

 einen Hochschulabschluss in einem deutschsprachigen Studiengang oder  

 die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbe-

werber (DSH-2) oder eine äquivalente zertifizierte Ausbildung in der deutschen 

Sprache.  

Bei den zuvor genannten Nachweisen handelt es sich um die Mindestanforderungen 

an die für den erfolgreichen Studienabschluss notwendigen Kenntnisse der deut-

schen Sprache. Insbesondere zur erfolgreichen Absolvierung der notwendigen Redak-

tionspraktika (§ 8) wird eine über die zuvor genannten Nachweise hinausgehende 

Kenntnis der deutschen Sprache dringend empfohlen. Es wird eine hohe Bereitschaft 

der Bewerber*innen vorausgesetzt, die bereits vorhandenen Sprachkenntnisse durch 

entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote stetig zu verbessern, beispiels-

weise durch die Teilnahme an entsprechenden Kursangeboten des Zentrums für 

HochschulBildung (zhb), Bereich Fremdsprachen. 

c) Ausreichende Englischsprachkenntnisse zur Bearbeitung wissenschaftlicher Litera-

tur, zum Verstehen von wissenschaftlichen Präsentationen und zur Diskussion wis-

senschaftlicher Ergebnisse in englischer Sprache werden dringend empfohlen.  

(5) Ist ein*e Bewerber*in noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnisses, so kann der Prüfungs-

ausschuss diesen*diese Bewerber*in zum gewählten Masterstudiengang zulassen, wenn 

dieser*diese den Nachweis erbringt, dass er*sie alle Prüfungen eines Bachelorstudien-

gangs gemäß Absatz 1 erfolgreich abgelegt hat.  

 

§ 4  

Mastergrad  

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Dortmund durch 

die Fakultät Kulturwissenschaften den akademischen Grad „Master of Arts“ („M. A.“).  

 

§ 5  

Leistungspunktesystem  

(1) Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit dem Eu-

ropean Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist.  

(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten zu-

geordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem ECTS-

Punkt und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) von etwa 

30 Stunden erfordert. Pro Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu erwerben. 
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(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig absolvierter Mo-

dule vergeben.  

 

§ 6  

Regelstudienzeit, Umfang des Studiums und Studienstruktur 

(1) Die Regelstudienzeit des Masterstudiums beträgt vier Semester (zwei Jahre) und schließt 

die Anfertigung der Masterarbeit mit ein.  

(2) Insgesamt umfasst das Masterstudium 120 Leistungspunkte, die ca. 3.600 studentischen 

Arbeitsstunden entsprechen und sich in Pflicht- und Wahlpflichtbereich aufteilen.  

(3) Das Masterstudium gliedert sich in die im Anhang genannten Module, die sich jeweils über 

höchstens zwei aufeinander folgende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich 

und zeitlich abgerundete, in sich geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in 

der Regel mindestens 5 Leistungspunkten.  

(4) Das Studium kann im Sommer- oder im Wintersemester aufgenommen werden.  

(5) Die Lehrveranstaltungen / Prüfungen können im Wahlpflichtbereich auch in englischer 

Sprache angeboten werden. Die Entscheidung der*des Dozentin*Dozenten, eine Veran-

staltung / Prüfung in englischer Sprache anzubieten, wird mindestens zwei Wochen vor 

Beginn der Veranstaltung in geeigneter Form bekannt gegeben. In der Studieneinheit Wirt-

schaft sind im Wahlpflichtbereich mindestens drei rein englischsprachige Module zu wäh-

len.  

(6) Im Anhang sind die Struktur des Studiengangs sowie die Module, einschließlich der zu er-

werbenden Leistungspunkte und Prüfungsart (Modulprüfung oder Teilleistung), darge-

stellt.  

 

§ 7  

Studienprofile  

(1) Das Studium kann in den Studienprofilen „Wirtschaftspolitischer Qualitätsjournalismus“ 

oder „VWL und wirtschaftspolitischer Journalismus“ studiert werden.  

(2) Die Studierenden werden je nach Qualifikation einem der Studienprofile zugeordnet.  

(3) Studierende, die neben dem qualifizierten Bachelorabschluss gemäß § 3 den Abschluss 

eines mindestens zwölfmonatigen Redaktionsvolontariats bei einem vom Prüfungsaus-

schuss anerkannten aktuellen Massenmedium oder eine gleichwertige praktische journa-

listische Qualifikation nachweisen, werden dem Studienprofil „Wirtschaftspolitischer 

Qualitätsjournalismus“ zugeordnet.  

(4) Studierende, die neben dem qualifizierten Bachelorabschluss gemäß § 3 kein Volontariat 

im Sinne von Absatz 3 nachweisen, werden dem Studienprofil „VWL und wirtschaftspoliti-

scher Journalismus“ zugeordnet.  

(5) Die in den einzelnen Studienprofilen zu absolvierenden Module ergeben sich aus der Mo-

dulübersicht im Anhang.  
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§ 8  

Redaktionspraktika  

(1) Für das Studienprofil „Wirtschaftspolitischer Qualitätsjournalismus“ ist ein Redaktions-

praktikum im Umfang von mindestens sechs Wochen zu absolvieren. Die Arbeitszeit je 

Praktikumswoche umfasst in der Regel fünf Tage. Das Redaktionspraktikum ist in vom 

Prüfungsausschuss anerkannten Politik- und / oder Wirtschaftsredaktionen von Quali-

tätsmedien oder bei einer vom Prüfungsausschuss anerkannten wirtschaftspolitischen In-

stitution von herausragender öffentlicher Bedeutung zu absolvieren. Alternativ kann auch 

eine kontinuierliche freie Mitarbeit in einer anerkannten Politik- und / oder Wirtschaftsre-

daktion von Qualitätsmedien vom Prüfungsausschuss als Redaktionspraktikum anerkannt 

werden. Für den erfolgreichen Abschluss des Redaktionspraktikums werden 6 Leistungs-

punkte erworben. 

(2) Für das Studienprofil „VWL und wirtschaftspolitischer Journalismus“ sind zwei Redakti-

onspraktika im Umfang von jeweils mindestens sechs Wochen abzuleisten. Die Arbeitszeit 

je Praktikumswoche umfasst in der Regel fünf Tage. Die Redaktionspraktika sind in vom 

Prüfungsausschuss anerkannten Politik- und / oder Wirtschaftsredaktionen von Quali-

tätsmedien zu absolvieren. Eines der beiden Redaktionspraktika kann alternativ bei einer 

vom Prüfungsausschuss anerkannten wirtschaftspolitischen Institution von herausragen-

der öffentlicher Bedeutung absolviert werden. Über den Prüfungsausschuss kann über-

dies eine kontinuierliche freie Mitarbeit in einer anerkannten Politik- und / oder Wirt-

schaftsredaktion von Qualitätsmedien vom Prüfungsausschuss als Redaktionspraktikum 

im Sinne der Sätze 1 und 2 anerkannt werden. Für den erfolgreichen Abschluss der einzel-

nen Redaktionspraktika werden jeweils 6 Leistungspunkte erworben. 

(3) Für den Erfolg und die Durchführung der einzelnen Redaktionspraktika werden sehr gute 

Kenntnisse der deutschen Sprache vorausgesetzt. 

(4) Über die einzelnen Praktika ist vom ausbildenden Medienbetrieb oder von der wirtschafts-

politischen Institution jeweils ein Zeugnis zu erteilen. Das Zeugnis muss den Namen 

der*des Praktikantin*Praktikanten sowie Angaben zur Dauer, zum wöchentlichen Arbeits-

umfang und zur Art der Tätigkeit enthalten. Eine Benotung unterbleibt, eventuelle Beno-

tungen fließen nicht in die Gesamtnote des Masterstudiums ein.  

(5) Die einzelnen Redaktionspraktika werden durch das Ableisten der jeweils sechswöchigen 

Praxisphase abgeschlossen.  

(6) Näheres regeln die Praktikumsrichtlinien des Instituts für Journalistik.  

 

§ 9  

Zugang zu Lehrveranstaltungen eines Moduls; Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit be-

grenzter Zahl der Teilnehmenden 

(1) Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen eines Moduls kann von bestimmten Vorausset-

zungen, insbesondere dem erfolgreichen Abschluss anderer Module, abhängig gemacht 

werden. Die einzelnen Zugangsvoraussetzungen der Module ergeben sich aus den Modul-

beschreibungen des Modulhandbuchs.  

(2) Die Lehrveranstaltungen des Masterstudiengangs Economics und Journalismus können 

aus den in § 59 Absatz 2 Satz 1 HG NRW genannten Gründen in der Zahl der Teilnehmen-

den begrenzt werden.  
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(3) Die Feststellung der Begrenzung der Zahl der Teilnehmer*innen sowie einer Höchstzahl 

der Teilnehmer*innen für die jeweiligen Lehrveranstaltungen erfolgt durch den Fakultäts-

rat der Fakultät Kulturwissenschaften und wird in geeigneter Weise bekannt gegeben.  

(4) Übersteigt die Zahl der Bewerber*innen die Aufnahmefähigkeit, so erfolgt die Vergabe der 

Plätze unter der Verantwortung der*des geschäftsführenden Direktorin*Direktors des In-

stituts für Journalistik der Fakultät Kulturwissenschaften an der Technischen Universität 

Dortmund unter Beteiligung der Fakultätskommission für Lehre und Studium. Dabei sind 

die Bewerber*innen in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen:  

1. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem Stu-

dienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen 

sind.  

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut 

den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienverlaufsplan in 

dem Fachsemester, in welchem die Lehrveranstaltung angeboten wird, vorgesehen 

ist; zum anderen Studierende, die sich im letzten Fachsemester ihres Studiums laut 

Regelstudienzeit oder in einem späteren Semester befinden und die Lehrveranstal-

tung benötigen, um ihr Studium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzuschließen.  

2. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem Stu-

dienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht ange-

wiesen sind oder nach § 52 Absatz 2 HG NRW als Zweithörer*in zugelassene Studie-

rende, die in dem von ihnen gewählten Studiengang nach ihrem Studienverlauf auf 

den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind.  

3. Studierende, die für die jeweilige Lehrveranstaltung als Zweithörer*innen gemäß 

§ 52 Absatz 1 HG NRW zugelassen sind.  

4. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die Vorausset-

zungen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung erbringen.  

(5) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerber*innen in folgender 

Reihenfolge zu berücksichtigen:  

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger Behinderung, chronischer Erkran-

kung oder Studierende mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, überwiegend 

zu betreuender Kinder, Pflege der*des Ehegattin*Ehegatten, der*des eingetragenen 

Lebenspartnerin*Lebenspartners oder einer*eines in gerader Linie Verwandten oder 

ersten Grades Verschwägerten, soweit diese*r pflegebedürftig ist).  

2. Studierende, für die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden Modul eine 

Lehrveranstaltung zu wiederholen.  

3. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden.  

(6) Das Vorliegen der mit den Kriterien nach Absatz 5 Nummer 1 und Nummer 2 zusammen-

hängenden Bedingungen ist von den Bewerberinnen*Bewerbern selbst im Laufe des Be-

werbungsverfahrens innerhalb vorgegebener veröffentlichter Fristen gegenüber dem*der 

geschäftsführenden Direktor*in des Instituts für Journalistik geltend zu machen.  

(7) Das Institut für Journalistik stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel sicher, 

dass den unter Absatz 4 Nummer 1 genannten Studierenden durch die Beschränkung der 

Zahl der Teilnehmenden in der Regel kein oder höchstens ein Zeitverlust von einem Se-

mester entsteht.  
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§ 10  

Prüfungen 

(1) Module werden in der Regel mit nur einer Prüfung abgeschlossen. In besonders begründe-

ten Fällen können auch mehrere Module mit einer gemeinsamen Prüfung abgeschlossen 

werden. Der Modulabschluss erfolgt in der Regel durch eine benotete Modulprüfung. Aus-

nahmsweise kann ein Modul auch durch kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen er-

folgreich abgeschlossen werden. Teilleistungen werden im Rahmen einzelner Lehrveran-

staltungen erbracht. Die jeweilige Prüfungsart (Modulprüfung oder Teilleistungen) ergibt 

sich aus dem Anhang. 

(2) Modulprüfungen oder Teilleistungen werden studienbegleitend in der Regel durch schrift-

liche, mündliche oder elektronische Prüfungen oder Prüfungen in elektronischer Kommu-

nikation erbracht (Klausurarbeiten, Referate bzw. Seminargestaltungen, Hausarbeiten, 

journalistischen Arbeitsmappen oder Projektpräsentationen, etc.). Die jeweils verantwort-

lichen Prüfenden können mit Zustimmung des Prüfungsausschusses bei Bedarf andere 

geeignete Prüfungsformen festlegen, die nicht von Satz 1 erfasst werden.  

(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den Modulbeschrei-

bungen des Modulhandbuchs festgelegt oder werden von der*dem Prüfenden jeweils spä-

testens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht. Auf Antrag über 

den Prüfungsausschuss kann in begründeten Fällen für einen begrenzten Zeitraum von der 

ursprünglich in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs vorgesehenen Erbrin-

gungsform abgewichen werden. 

(4) Die Zulassung zu den einzelnen Modulprüfungen oder Teilleistungen erfordert, dass die im 

Anhang als Voraussetzungen bezeichneten Prüfungen erfolgreich abgelegt worden sind.  

(5) Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen eines Moduls kann von bestimmten Vorausset-

zungen, insbesondere dem erfolgreichen Abschluss anderen Module abhängig gemacht 

werden. Die einzelnen Zugangsvoraussetzungen der Module ergeben sich aus den Modul-

beschreibungen des Modulhandbuchs. 

(6) Für Modulprüfungen ist bei schriftlichen Prüfungen / Klausurarbeiten eine Bearbeitungs-

zeit von mindestens zwei und maximal vier Zeitstunden Dauer, für mündliche Prüfungen 

eine Dauer von mindestens 30 und maximal 60 Minuten pro Studierender*Studierendem 

vorzusehen. Für Teilleistungen sind mindestens eine und maximal zwei Zeitstunden Dauer 

für schriftliche Prüfungen / Klausurarbeiten und für mündliche Prüfungen eine Dauer von 

mindestens 15 bis maximal 45 Minuten pro Studierender*Studierendem vorzusehen. In 

mündlichen Gruppenprüfungen darf eine Gesamtdauer von 120 Minuten nicht überschrit-

ten werden. Die Dauer einer Prüfung richtet sich nach dem Arbeitsaufwand (workload) des 

jeweiligen Moduls. Hausarbeiten und andere schriftliche Ausarbeitungen sollen einen Um-

fang von höchstens 15 DIN-A4-Seiten nicht überschreiten. Auch im Rahmen anderer Prü-

fungsformen ist eine vergleichbare Begrenzung der Bearbeitungszeit und des Prüfungs-

umfangs sicherzustellen. Diese Regelung findet keine Anwendung auf die Module der Fa-

kultät Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universität Dortmund.  

(7) Klausurarbeiten können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt 

werden. Insbesondere bei Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass die 

Prüfungsaufgaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehrveranstaltungen 

vermittelten Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind und zuverlässige Prü-

fungsergebnisse ermöglichen. Bei Prüfungsleistungen, die von zwei Prüfenden zu bewer-

ten sind, werden die Prüfungsfragen von beiden Prüfenden gemeinsam erarbeitet. Bei der 
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Aufstellung der Prüfungsfragen ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend aner-

kannt werden. 

(8) Die Klausurarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. Even-

tuell zugelassene Hilfsmittel werden von den Prüfenden spätestens vier Wochen vor der 

Prüfung in geeigneter Form bekannt gegeben.  

(9) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer 

bewertet. Die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden nach 

spätestens zwei Monaten, jedoch rechtzeitig vor den Wiederholungsterminen bekannt zu 

geben, wobei die Anforderungen des Datenschutzes zu beachten sind.  

(10) Mündliche Prüfungen werden vor mehreren Prüfenden oder einer*einem Prüfenden in Ge-

genwart einer*eines sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung 

mit höchstens drei Studierenden abgelegt. Wird eine mündliche Prüfung vor einer*einem 

Prüfenden abgelegt, hat diese*r vor der Festsetzung der Note gemäß § 21 Absatz 1 

die*den Beisitzende*n zu hören. Wird eine mündliche Prüfung vor zwei Prüfenden abge-

legt, legt jede*r Prüfende eine Einzelnote für die mündliche Prüfungsleistung gemäß 

§ 21 Absatz 1 fest. Die Noten der mündlichen Prüfungsleistung werden aus dem arithme-

tischen Mittel der beiden Einzelnoten entsprechend § 21 Absatz 7 ermittelt. 

(11) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem Pro-

tokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der*dem Kandidatin*Kandidaten im An-

schluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich in einem spä-

teren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, werden nach Maßgabe 

der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer*innen zugelassen, es sei denn, der*die Kandi-

dat*in widerspricht. Die Zulassung der Zuhörer*innen erstreckt sich nicht auf die Bera-

tung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer Beeinflussung oder 

Störung der Prüfung durch die Zuhörer*innen können diese Personen von der*dem Prü-

fenden als Zuhörer*in ausgeschlossen werden.  

(12) Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, mit denen ein Studien-

gang abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nicht-

bestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüfen-

den im Sinne des § 16 zu bewerten.  

(13) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen Lehrveran-

staltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies können insbesondere 

sein: Referate, Hausarbeiten, Praktika, praktische Übungen, schriftliche oder mündliche 

Leistungsüberprüfungen, Vorträge, Protokolle oder Arbeitsmappen. Studienleistungen 

können benotet oder mit „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet werden. § 21 Ab-

satz 4 lit. b findet keine Anwendung. Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprü-

fung ist die erfolgreiche Erbringung aller in diesem Modul geforderten Studienleistungen. 

Die Studienleistungen müssen demnach mit mindestens „ausreichend“ (4,0) benotet oder 

mit „bestanden“ bewertet worden sein.  

(14) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb der 

Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine Studien-

leistung zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs defi-

niert ist, wird sie von der*dem Lehrenden jeweils zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-

macht.  
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(15) Einvernehmlich mit der*dem Studierenden und den Prüfenden können Prüfungen in eng-

lischer Sprache durchgeführt werden.  

(16) Die Pflicht zur regelmäßigen Anwesenheit kann bei Lehrveranstaltungen vorgesehen wer-

den, deren Lernziel nicht ohne die aktive Beteiligung der Studierenden erreicht werden 

kann. Bei der Regelung von Anwesenheitspflichten ist das verfassungsrechtliche Gebot 

der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Über die Anwesenheitspflicht wird entweder auf der 

Grundlage eines diesbezüglichen Votums des Studienbeirates oder auf der Grundlage ei-

ner Zwei-Drittel Mehrheit des Fakultätsrates entschieden. Die Anwesenheitspflicht ist in 

der Modulbeschreibung im Modulhandbuch auszuweisen. Die genaue Ausgestaltung der 

Anwesenheitspflicht wird den Studierenden in geeigneter Form zu Beginn der Lehrveran-

staltung bekannt gegeben. 

(17) Prüfungsverfahren berücksichtigen die Ausfallzeiten durch die Pflege im Haushalt leben-

der, überwiegend zu betreuender Kinder, die Pflege der*des Ehegattin*Ehegatten, 

der*des eingetragenen Lebenspartnerin*Lebenspartners oder einer*eines in gerader Linie 

Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese*r pflegebedürftig ist. 

 

§ 11 

Nachteilsausgleich 

(1) Macht die*der Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie*er wegen länger 

andauernder oder ständiger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage 

ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form, Dauer oder Frist 

abzulegen, so legt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, in welcher anderen 

Form, Dauer oder Frist die Prüfungsleistung erbracht wird. Dies gilt auch für den Erwerb 

einer Teilnahmevoraussetzung. Weiterhin können Abweichungen im Hinblick auf die Be-

nutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie auf die Zahl und die Voraussetzungen 

für die Wiederholung von Prüfungsleistungen vorgesehen werden. Der Nachteilsausgleich 

soll sich bei Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit ei-

ner Änderung des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf 

des Studiums abzuleistenden Prüfungen erstrecken. Bei Zweifeln wird die zuständige Per-

son oder Stelle für Fragen zu Belangen behinderter Studierender beteiligt (z. B. Bereich 

„Behinderung und Studium“ innerhalb des Zentrums für Hochschulbildung an der Techni-

schen Universität Dortmund).  

(2) Der Nachteilsausgleich wird auf Antrag an den Prüfungsausschuss einzelfallbezogen ge-

währt und ist bei der Zentralen Prüfungsverwaltung einzureichen. 

 

§ 12 

Mutterschutz 

Es gelten die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie die entsprechenden Bestimmungen des 

Mutterschutzgesetzes, vgl. § 64 Absatz 2 Nummer 5 und Absatz 2a HG NRW. 

 

§ 13  

Fristen und Termine 

(1) Zu jeder Prüfung ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der je-

weiligen Prüfung erforderlich. Der Anmeldezeitraum muss mindestens zwei Wochen be-
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tragen. Näheres zur Prüfungsanmeldung wird den Studierenden zu Beginn der Lehrveran-

staltung von der*dem jeweils verantwortlichen Lehrenden bekannt gegeben. Eine Abmel-

dung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis zu einer Woche vor dem 

Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis zu einem Tag vor dem Be-

ginn der jeweiligen Prüfung möglich. Die*Der Studierende gilt dann als nicht zu der Prü-

fung angemeldet. Für Prüfungen, die im Rahmen des Studiengangs Economics und Jour-

nalismus von einer anderen Fakultät durchgeführt werden, können hiervon abweichende 

Regelungen gelten. 

(2) Die Termine für schriftliche Prüfungen werden von der*dem Prüfenden festgelegt und sind 

so früh wie möglich, in der Regel jedoch spätestens vier Wochen vor dem Ende der Vorle-

sungszeit, bekannt zu geben. Zeiträume für mündliche Prüfungen werden mindestens vier 

Wochen vor dem frühesten Prüfungstermin bekannt gegeben. Die individuellen Termine 

werden eine Woche vor der Prüfung bekannt gegeben. 

 

§ 14 

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbestehen  

(1) Die Modulprüfungen und die einzelnen Teilleistungen können, wenn sie „nicht bestanden“ 

sind oder als „nicht bestanden“ gelten, zweimal wiederholt werden. Den Studierenden ist 

eine zeitnahe Wiederholung zu ermöglichen. Bei Nichtbestehen einer Teilleistung ist nur 

diese zu wiederholen. Wiederholungsprüfungen müssen aus Gründen der Herstellung ei-

ner Vergleichbarkeit und Prüfungsgerechtigkeit in der Form durchgeführt werden, in der 

bereits der Erstversuch der Prüfung stattgefunden hat. Bestandene Prüfungen können 

nicht wiederholt werden.  

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Masterarbeit nur als Ganzes und dann nur einmal mit 

neuer Themenstellung wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der Masterarbeit 

gemäß § 22 Absatz 4 ist nur zulässig, wenn der*die Kandidat*in bei der Anfertigung der 

nicht erfolgreichen Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  

(3) Das endgültige Nichtbestehen einer einzelnen studienbegleitenden Prüfung ist unschäd-

lich, soweit die in einem Modul zu erwerbenden Leistungspunkte noch in anderen, dem-

selben Modul zugeordneten Lehrveranstaltungen erworben werden können.  

(4) Maximal zwei endgültig „nicht bestandene“ Wahlpflichtmodule können jeweils durch ein 

erfolgreich absolviertes weiteres Wahlpflichtmodul ausgeglichen werden. Diese Regelung 

findet keine Anwendung auf die Module der Fakultät Wirtschaftswissenschaften an der 

Technischen Universität Dortmund.  

(5) Die Masterprüfung ist „bestanden“, wenn sämtliche 120 Leistungspunkte aus den stu-

dienbegleitenden Prüfungen, einschließlich der Masterarbeit, erworben wurden und die 

jeweils vorgesehenen Redaktionspraktika nach § 8 nachgewiesen wurden.  

(6) Die Masterprüfung ist insgesamt endgültig „nicht bestanden“, wenn  

a) der*die Kandidat*in in einem oder mehreren der Module nicht mehr die erforderliche 

Mindestanzahl von Leistungspunkten erwerben kann oder  

b) die Masterarbeit nach Wiederholung wiederum „nicht bestanden“ ist oder als „nicht 

bestanden“ gilt oder  

c) mindestens drei der im Anhang genannten Wahlpflichtmodule endgültig „nicht be-

standen“ wurden oder  

d) eines der im Anhang genannten Pflichtmodule endgültig „nicht bestanden“ wurde.  
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(7) Ist die Masterprüfung endgültig „nicht bestanden“ oder gilt eine Prüfung als endgültig 

„nicht bestanden“, so erteilt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der*dem Kan-

didatin*Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der*dem Kandidatin*Kandidaten 

eine Bescheinigung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; dort aufzunehmen ist 

der Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer anderen Hochschule 

gilt.  

 

§ 15 

Prüfungsausschuss  

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 

Aufgaben bildet die Fakultät Kulturwissenschaften für den Masterstudiengang Economics 

und Journalismus einen Prüfungsausschuss.  

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, und zwar vier Mitgliedern aus der 

Gruppe der Hochschullehrer*innen, einem Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftli-

chen Mitarbeiter*innen sowie zwei Mitgliedern aus der Gruppe der Studierenden. Die Mit-

glieder des Prüfungsausschusses müssen in den Bachelor- und / oder Masterstudiengän-

gen Wirtschaftspolitischer Journalismus, Wissenschaftsjournalismus oder Journalistik 

tätig bzw. eingeschrieben sein; ein oder zwei Mitglieder aus der Gruppe der Hochschulleh-

rer*innen sollen aus dem Kreis der Hochschullehrer*innen der Fakultät Wirtschaftswis-

senschaften der Technischen Universität Dortmund stammen. Die Fakultät Kulturwissen-

schaften überträgt die Bildung des Prüfungsausschusses dem Vorstand des Instituts für 

Journalistik. Die*Der Vorsitzende, ihr*e oder sein*e Stellvertreter*in und die übrigen Mit-

glieder werden von dem Vorstand des Instituts für Journalistik nach Gruppen getrennt für 

drei Jahre, die Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden für ein Jahr gewählt. Der Prü-

fungsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrer*innen 

die*den Vorsitzende*n sowie die*den stellvertretende*n Vorsitzende*n. Für die Mitglieder 

des Prüfungsausschusses mit Ausnahme der*des Vorsitzenden und deren*dessen Stell-

vertreter*in werden Vertreter*innen gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammenset-

zung des Prüfungsausschusses wird von dem*der geschäftsführenden Direktor*in des In-

stituts für Journalistik bekannt gegeben. Wird die Wahl des Prüfungsausschusses oder 

einzelner Mitglieder nach Amtsantritt für ungültig erklärt, so berührt dies nicht die Rechts-

wirksamkeit der vorher gefassten Beschlüsse und Amtshandlungen. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung ein-

gehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist 

insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im Prüfungsver-

fahren getroffene Entscheidungen und für die Abstimmung von fakultätsübergreifenden 

Frage- und Problemstellungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Fakul-

tätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und 

Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der 

Studienpläne. Der Prüfungsausschuss kann die folgenden Aufgaben auf die*den Vorsit-

zende*n übertragen: Anerkennungsfragen, Eilentscheidungen, Beschwerden, Bestellung 

der Prüfenden. Entscheidungen über Widersprüche und die Berichtspflicht gegenüber 

dem Fakultätsrat können nicht auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen wer-

den.  

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der*dem Vorsitzenden oder 

der*dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern aus der Gruppe 
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der Hochschullehrer*innen mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwe-

send sind. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Stimme der*des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder 

wirken an pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen nicht mit. Als solche gelten 

insbesondere die Beurteilung, die Anerkennung von Leistungen, die Festlegung von Prü-

fungsaufgaben und die Bestellung der Prüfenden sowie der Beisitzenden.  

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 

beizuwohnen.  

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prü-

fungsausschusses, einschließlich ihrer Vertreter*innen, die Prüfenden sowie die Beisit-

zenden unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst ste-

hen, sind sie durch die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses zur Verschwiegen-

heit zu verpflichten. 

(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwal-

tungshilfe der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund.  

 

§ 16 

Prüfende, Beisitzende 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzenden gemäß den gesetzli-

chen Vorgaben. Er kann die Bestellung der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

übertragen. Zu Prüfenden dürfen an der Hochschule Lehrende der beteiligten Fakultäten 

der Technischen Universität Dortmund sowie weitere prüfungsberechtigte Personen im 

Sinne des § 65 Absatz 1 HG NRW bestellt werden. Zu Beisitzenden darf bestellt werden, 

wer selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine vergleichbare Qua-

lifikation erworben hat.  

(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.  

(3) Die Kandidatinnen*Kandidaten können für die Masterarbeit Prüfende vorschlagen. Auf die 

Vorschläge der*des Kandidatin*Kandidaten soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen 

werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen Rechtsanspruch.  

(4) Bei studienbegleitenden Prüfungen sind die Prüfenden grundsätzlich personengleich mit 

der*dem jeweils verantwortlichen Lehrenden. Abweichungen und Informationen zu weite-

ren Prüfenden werden den Kandidatinnen*Kandidaten bis spätestens vier Wochen vor der 

Prüfung vom Prüfungsausschuss bekannt gegeben.  

 

§ 17 

Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester  

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in höhere Fachsemester fin-

det die jeweils gültige Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle Ba-

chelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund Anwendung.  

 

§ 18  

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß  

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn 

der*die Kandidat*in zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder 
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wenn er*sie nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 

Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen 

Bearbeitungszeit erbracht wird.  

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-

fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 

Krankheit der*des Kandidatin*Kandidaten oder eines von der*dem Kandidatin*Kandida-

ten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutschsprachigen ärztli-

chen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der*des Kandidatin*Kandidaten muss das ärzt-

liche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nachträglichen Rücktritt von einer 

abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest hervorgehen, dass die bei der Prüfung 

gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die*den Studierende*n aus gesundheitlichen 

Gründen nicht erkennbar war und vernünftigerweise kein Anlass bestand, die Leistungs-

fähigkeit in Zweifel zu ziehen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe für den Rücktritt 

oder das Versäumnis nicht an, wird dies der*dem Kandidatin*Kandidaten schriftlich mit-

geteilt.  

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 

Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, 

gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ be-

wertet. Dies gilt ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Wird während einer Prüfung ein 

Täuschungsversuch oder eine Täuschung im Sinne von Satz 1 durch die*den Aufsichtsfüh-

rende*n festgestellt, protokolliert diese*r den Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. 

Die Entscheidung, ob ein Täuschungsversuch oder eine Täuschungshandlung vorliegt und 

damit die Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet gilt, 

trifft die*der jeweilige Prüfende. Ein*e Kandidat*in, der*die den ordnungsgemäßen Ablauf 

der Prüfung stört, kann von der*dem jeweiligen Prüfenden oder der*dem Aufsichtsführen-

den in der Regel nach Ermahnung von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen wer-

den. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder 

„nicht bestanden“ bewertet. Die jeweiligen Gründe für die Entscheidung sind aktenkundig 

zu machen. In schwerwiegenden Fällen von Täuschung oder Störung kann der Prüfungs-

ausschuss die*den Kandidatin*Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistun-

gen ausschließen.  

(4) Der Prüfungsausschuss kann von der*dem Kandidatin*Kandidaten bei Modulprüfungen 

oder Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie*er die Arbeit – bei einer 

Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig 

verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie 

wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 21 Absatz 7 bleibt unberührt.  

(5) Der*Die Kandidat*in kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, dass Entscheidun-

gen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Entscheidun-

gen sind der*dem Kandidatin*Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begrün-

den und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung ist der*dem 

Kandidatin*Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben.  
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II. Masterprüfung 

 

§ 19 

Zulassung zur Masterprüfung  

(1) Mit der Einschreibung in den Masterstudiengang Economics und Journalismus an der 

Technischen Universität Dortmund oder der Zulassung als Zweithörer*in gemäß § 52 Ab-

satz 2 HG NRW gilt eine*ein Studierende*r als zu den Prüfungen dieses Studiengangs zu-

gelassen, es sei denn, die Einschreibung bzw. Zulassung ist gemäß Absatz 2 zu versagen.  

(2) Die Einschreibung bzw. Zulassung ist zu versagen, wenn  

a) der*die Kandidat*in eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche Prüfung in dem 

Masterstudiengang Economics und Journalismus an der Technischen Universität 

Dortmund oder in einem anderen Studiengang, der zu diesem Studiengang eine er-

hebliche inhaltliche Nähe aufweist, endgültig „nicht bestanden“ hat oder  

b) der*dem Kandidatin*Kandidaten nach erbrachter Prüfungsleistung in einem der vor-

genannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden Anfechtung des Prüfungs-

bescheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das endgültige 

Nichtbestehen noch nicht vorliegt.  

 

§ 20 

Umfang der Masterprüfung  

(1) Die Masterprüfung setzt sich zusammen aus studienbegleitenden Prüfungen und den 

Praktika. Insgesamt sind 120 Leistungspunkte zu erwerben; davon sind in der Studienein-

heit Journalistik im Studienprofil „Wirtschaftspolitischer Qualitätsjournalismus“ 51 Leis-

tungspunkte, im Studienprofil „VWL und wirtschaftspolitischer Journalismus“ 45 Leis-

tungspunkte sowie weitere 45 Leistungspunkte in der Studieneinheit Wirtschaft und 

18 Leistungspunkte durch die Masterarbeit, einschließlich des Masterkolloquiums, zu er-

werben. Hinzu kommen die jeweiligen Redaktionspraktika mit einem Umfang von 6 bzw. 

insgesamt 12 Leistungspunkten.  

(2) Die je nach Studienprofil zu wählenden Module sind einschließlich der jeweils zu erwer-

benden Leistungspunkte im Anhang dieser Prüfungsordnung beschrieben und angegeben.  

 

§ 21 

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, Bil-

dung von Noten  

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden fest-

gesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:  

1 = „sehr gut“  = eine hervorragende Leistung  

2 = „gut“  = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen An-

forderungen liegt  

3 = „befriedigend“  = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht  

4 = „ausreichend“  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderun-

gen genügt  



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.22/2022          Seite 80 

 
5 = „nicht ausreichend“ =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-

rungen nicht mehr genügt.  

Zur differenzierten Betrachtung der studienbegleitenden Prüfungen können die Noten um 

0,3 verringert oder erhöht werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlos-

sen.  

(2) In Absprache mit dem Prüfungsausschuss können bei Prüfungsleistungen, die nicht in der 

Gesamtnote berücksichtigt werden, die Prüfungsleistungen entweder nach dem Noten-

maßstab gemäß Absatz 1 oder nach folgendem vereinfachten Maßstab bewertet werden:  

„bestanden“  = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt  

„nicht bestanden“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt.  

(3) Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn 

das Modul mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertet worden ist.  

(4) Eine Klausurarbeit, die vollständig im Antwort-Wahl-Verfahren (§ 10 Absatz 8) durchge-

führt wurde, gilt als „bestanden“, wenn  

a) 60 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden sind oder  

b) die erreichte Punktzahl um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche Prüfungsleis-

tung der Kandidatinnen*Kandidaten unterschreitet, die erstmals an der Prüfung teil-

genommen haben.  

(5) Hat der*die Kandidat*in die Mindestpunktzahl gemäß Absatz 4 erreicht und damit die Prü-

fung „bestanden“, so lautet die Note wie folgt:  

„sehr gut“ (1,0), falls mindestens 75 %,  

„sehr gut“ (1,3), falls mindestens 66,6 %, aber weniger als 75 %,  

„gut“ (1,7), falls mindestens 58,3 %, aber weniger als 66,6 %,  

„gut“ (2,0), falls mindestens 50 %, aber weniger als 58,3 %,  

„gut“ (2,3), falls mindestens 41,6 %, aber weniger als 50 %,  

„befriedigend“ (2,7), falls mindestens 33,3 %, aber weniger als 41,6 %,  

„befriedigend“ (3,0), falls mindestens 25 %, aber weniger als 33,3 %,  

„befriedigend“ (3,3), falls mindestens 16,6 %, aber weniger als 25 %,  

„ausreichend“ (3,7), falls mindestens 8,3 %, aber weniger als 16,6 %,  

„ausreichend“ (4,0), falls keine oder weniger als 8,3 %  

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht wurden.  

(6) Für die Bewertung von Klausurarbeiten, bei denen nur einzelne Aufgaben im Antwort-

Wahl-Verfahren durchgeführt werden, gelten die Absätze 4 und 5 entsprechend für diese 

Aufgaben; die Note der gesamten Klausurarbeit ergibt sich aus den nach den Vorgaben der 

Aufgabenstellung gewichteten Ergebnissen aller Aufgaben.  

(7) Wird ein Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig die 

Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote aus dem arithmetischen Mit-

tel der mit den entsprechenden Leistungspunkten gewichteten, nicht gerundeten Noten 
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der einzelnen im Rahmen des Moduls abgelegten Teilleistungen. Soweit innerhalb eines 

Moduls über die notwendige Mindestzahl von Leistungspunkten hinaus weitere studien-

begleitende Prüfungen abgelegt werden, hat die*der Studierende ein Wahlrecht, welche 

der Einzelnoten in die Berechnung der Modulnote eingehen. Die Modulnoten lauten dann 

in Worten bei einem Mittelwert  

bis 1,5 = „sehr gut“  

über 1,5 bis 2,5 = „gut“  

über 2,5 bis 3,5 = „befriedigend“  

über 3,5 bis 4,0 = „ausreichend“  

über 4,0 = „nicht ausreichend“.  

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-

rücksichtigt; alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(8) Die Fachnote für die Masterprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 

nicht gerundeten Modulnoten, wobei die einzelnen Modulnoten mit der jeweiligen Zahl von 

Leistungspunkten gewichtet werden. Absatz 7 gilt entsprechend. Dies gilt auch für das 

Modul MA-1, jedoch nicht für das Modul MA-2.  

(9) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus der Fachnote und der Note für die 

Masterarbeit (Modul MA-2), wobei die Fachnote mit dem Faktor 2 und die Note der Mas-

terarbeit mit dem Faktor 1 gewichtet werden. Absatz 7 gilt entsprechend.  

(10) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer 

System (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten Prü-

fungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prü-

fungsausschusses erforderlich. Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen:  

A = in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden;  

B = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden;  

C = in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden;  

D = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden;  

E = in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden.  

(11) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten der 

letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die Bezugsgruppe 

aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei der Bildung der 

ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange keine statistischen Da-

ten zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung stehen, werden keine ECTS-

Grade ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren Vergabe kann durch Beschluss des 

Prüfungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden verzichtet werden. Entspre-

chende Hinweise erscheinen im Abschlussdokument. Bei der Zusammensetzung der Ver-

gleichsgruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang zu differenzieren. Darüber 

hinaus kann in sachlich begründeten Fällen eine andere Zusammensetzung der Ver-

gleichsgruppe erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prüfungsausschus-

ses erforderlich.  
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§ 22 

Masterarbeit  

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der*die Kandidat*in in der Lage ist, innerhalb einer vor-

gegebenen Frist ein Problem aus seinem*ihrem Fach selbstständig nach wissenschaftli-

chen Erkenntnissen und Methoden zu bearbeiten. Die Masterarbeit soll inhaltlich grund-

sätzlich so angelegt sein, dass sie Brücken zwischen Forschung und Praxis sowie zwi-

schen den Fächern Journalistik und VWL / Economics schlägt. Im Idealfall sollte sie sich 

inhaltlich und methodisch mit der Problematik der journalistischen Vermittlung komple-

xer, politisch und / oder gesellschaftlich relevanter ökonomischer Inhalte befassen. Durch 

die Masterarbeit und ihre Präsentation werden insgesamt 18 Leistungspunkte erworben.  

(2) Die Masterarbeit wird von den Hochschullehrerinnen*Hochschullehrern der Professuren 

der Technischen Universität Dortmund für wirtschaftspolitischen Journalismus oder für 

Journalistik mit dem Schwerpunkt ökonomische Grundlagen des Journalismus betreut. 

Andere Hochschullehrer*innen, die die Voraussetzungen nach § 65 Absatz 1 HG NRW er-

füllen, können mit Zustimmung des Prüfungsausschusses die Masterarbeit ausgeben und 

betreuen.  

(3) Die Ausgabe des Themas erfolgt auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten über die*den 

Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses. Vor der Ausgabe der Masterarbeit muss der*die 

Kandidat*in die Pflichtmodule EJ-1 bis EJ-4 oder WPQ-1 bis WPQ-3 sowie Wahlpflichtmo-

dule im Umfang von mindestens 30 Leistungspunkten erfolgreich absolviert haben. Der 

Nachweis der Erfüllung dieser Voraussetzungen ist dem Antrag beizufügen. Der Zeitpunkt 

der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Mit der Ausgabe des Themas der Masterarbeit 

erhält der*die Kandidat*in die „Regeln guter wissenschaftlicher Praxis“ der Technischen 

Universität Dortmund und die entsprechenden Richtlinien der Deutschen Forschungsge-

meinschaft. Der*Die Kandidat*in kann in dem Antrag bezüglich der*des Betreuenden oder 

des Themas Vorschläge machen. Verzichtet der*die Kandidat*in auf das Vorschlagsrecht, 

so vermittelt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein Thema und eine*n Betreu-

ende*n für die Masterarbeit. Die Masterarbeit kann im Einvernehmen zwischen Betreuen-

der*Betreuendem und Kandidat*in auch in englischer Sprache verfasst werden.  

(4) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Wochen ab der 

Ausgabe zurückgegeben werden; die Masterarbeit gilt dann als nicht begonnen.  

(5) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 16 Wochen. Das Thema und die Aufga-

benstellung müssen so beschaffen sein, dass die Arbeit innerhalb dieser Frist abgeschlos-

sen werden kann. Auf begründeten Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten kann der Prü-

fungsausschuss im Einvernehmen mit der*dem Betreuenden ausnahmsweise einmalig 

eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen bei einer empirischen, ex-

perimentellen oder mathematischen Masterarbeit um bis zu acht Wochen gewähren. Ein 

Verlängerungsantrag ist spätestens 14 Tage vor Ablauf der Bearbeitungszeit an den Prü-

fungsausschuss zu stellen. Im Falle von Krankheit kann die Frist zur Abgabe um maximal 

die Hälfte der Bearbeitungszeit verlängert werden. Dazu ist die Vorlage eines ärztlichen 

Attests, erforderlich. Die Verlängerung entspricht der Krankheitszeit. Überschreitet die 

Krankheitsdauer die Hälfte der Bearbeitungszeit, wird der*dem Kandidatin*Kandidaten 

ein neues Thema ohne Anerkennung eines Prüfungsversuchs gestellt. 

(6) Der Umfang der Masterarbeit soll 120 DIN-A4-Seiten (ohne Anhang) in der Regel nicht 

überschreiten. Wird ein Thema in einer Arbeitsgruppe bearbeitet, so gilt die Beschränkung 

für jede*n Kandidatin*Kandidaten gesondert.  
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(7) Die Masterarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt jedoch 

nicht aus, dass das Thema der Masterarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe bearbeitet 

wird. Hierbei muss sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu bewertende Bei-

trag der*des Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unterscheidbar und bewertbar 

ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. Der unter Absatz 6 genannte Umfang der 

Seitenzahlen muss über die Anforderungen einer Einzelarbeit angemessen hinausgehen. 

(8) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der*die Kandidat*in an Eides statt zu versichern, 

dass er*sie die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten An-

teil der Arbeit - selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 

Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. In das 

Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträge aufzunehmen. Für die eidesstatt-

liche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der Zentralen Prüfungsverwaltung zu ver-

wenden und bei der Abgabe der Masterarbeit als fester Bestandteil der Masterarbeit un-

terschrieben einzubinden bzw. entsprechend des digitalen Abgabeverfahrens gemäß 

§ 23 Absatz 1 zusammen mit der Abschlussarbeit als eine Datei hochzuladen.  

 

§ 23 

Abgabe und Bewertung der Masterarbeit  

(1) Für die Abgabe der Masterarbeit gelten die Bestimmungen der Ordnung zur Abgabe von 

Abschlussarbeiten (Bachelor / Master) der Technischen Universität Dortmund in der je-

weils geltenden Fassung. Sofern das Hochladen von einzelnen Abschlussarbeiten bezie-

hungsweise von Teilen der Abschlussarbeiten aus fachlichen Gründen nicht tauglich ist 

und / oder sofern eine vertragliche Vereinbarung mit Dritten besteht, die eine Veröffentli-

chung von Abschlussarbeiten oder von Teilen von Abschlussarbeiten ausschließt, findet 

durch Entscheidung des Prüfungsausschusses das bisherige analoge Verfahren zur Ab-

gabe von Abschlussarbeiten gemäß Absatz 2 Anwendung. 

(2) Beim analogen Verfahren ist die Masterarbeit fristgemäß bei der Geschäftsstelle des In-

stituts für Journalistik der Fakultät Kulturwissenschaften an der Technischen Universität 

Dortmund in zweifacher gebundener Ausfertigung und zusätzlich in einer für ein Software-

produkt zur Plagiatserkennung verwendbaren elektronischen Fassung abzugeben. Der Ab-

gabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postanlieferung gilt das Datum des Post-

stempels. Wird die Masterarbeit nicht fristgemäß abgegeben, gilt sie als mit „nicht aus-

reichend“ (5,0) bewertet.  

(3) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfenden zu begutachten und zu bewerten. Einer*Eine der 

Prüfenden soll der*die Betreuer*in der Arbeit sein (Erstgutachter*in). Der*Die zweite Prü-

fende (Zweitgutachter*in) wird von der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses be-

stimmt. Hierfür kommen insbesondere auch Hochschullehrer*innen der betreffenden 

Studieneinheit Wirtschaft in Betracht.  

(4) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 21 Absatz 1 vorzunehmen und schriftlich zu 

begründen. Die Note der Masterarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbe-

wertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz 

mehr als 2,0 oder bewertet nur eine*ein Prüfende*r die Masterarbeit mit mindestens „aus-

reichend“ (4,0), wird vom Prüfungsausschuss eine*ein dritte*r Prüfende*r zur Bewertung 

der Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Masterarbeit aus dem arith-

metischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Masterarbeit kann jedoch nur 
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dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten 

„ausreichend“ (4,0) oder besser sind. § 21 Absatz 7 gilt entsprechend.  

(5) Die Bewertung der Masterarbeit ist der*dem Kandidatin*Kandidaten spätestens drei Mo-

nate nach der Abgabe mitzuteilen.  

 

§ 24 

Zusatzqualifikationen  

(1) Die*Der Studierende kann vor dem Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbestehen in wei-

teren als den vorgeschriebenen Modulen Prüfungsleistungen erbringen. Mit diesen Prü-

fungsleistungen können keine Leistungspunkte erworben werden.  

(2) Zusatzqualifikationen werden bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

Die Bewertung der Prüfungsleistungen wird auf Antrag der*dem Kandidatin*Kandidaten 

in das Transcript of Records aufgenommen.  

(3) Zusatzqualifikationen in Modulen der Fakultät Wirtschaftswissenschaften können nur im 

Rahmen der Regelungen der aktuellen Nebenfachvereinbarungen erbracht werden.  

 

§ 25 

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel  

(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält der*die Kandidat*in in der Regel innerhalb von 

vier Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis. Das Zeugnis 

trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. In das 

Zeugnis sind die Gesamtnote der Masterprüfung, einschließlich des ECTS-Grades nach 

§ 21 Absatz 10, das Thema und die Note der Masterarbeit, die Module und Modulnoten so-

wie die Anzahl der in den einzelnen Modulen erworbenen Leistungspunkte aufzunehmen.  

(2) Das Zeugnis gibt das Studienprofil der*des Kandidatin*Kandidaten an.  

(3) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt insbesondere die we-

sentlichen, dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, die 

mit dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule. Das Dip-

loma Supplement wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Des Weiteren 

wird dem Zeugnis eine Übersicht über die erbrachten Leistungen beigefügt (Transcript of 

Records).  

(4) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten zusätz-

liche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul-, Fach- und Gesamtnote eingegan-

gen sind. Darüber hinaus können im Rahmen des Studiums absolvierte freiwillige Praktika, 

die auf Antrag über den Prüfungsausschuss genehmigt wurden und die einen inhaltlichen 

und fachlichen Zusammenhang zu dem gewählten Studiengang aufweisen, mit aufgenom-

men werden. 

(5) Auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten wird auch vor Abschluss der Masterprüfung 

eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen (Notenbescheinigung) 

erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module mit den erworbenen Leis-

tungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 21 Absatz 1 enthält.  

(6) Das Zeugnis wird von der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und 

mit dem Siegel der Fakultät Kulturwissenschaften versehen.  
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(7) Das Zeugnis und die Bescheinigungen werden auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten 

in Absprache mit dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache ausgestellt. 

 

§ 26 

Masterurkunde  

(1) Der*Dem Kandidatin*Kandidaten wird eine Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnis-

ses in deutscher und englischer Sprache ausgehändigt. In der Masterurkunde wird die Ver-

leihung des Mastergrades gemäß § 4 beurkundet. Der Studiengang der*des Absolven-

tin*Absolventen ist in der Masterurkunde anzugeben. 

(2) Die Masterurkunde wird von dem*der Dekan*in der Fakultät Kulturwissenschaften und 

von der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel 

der Fakultät Kulturwissenschaften versehen.  

 

III. Schlussbestimmungen  

 

§ 27 

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades  

(1) Hat der*die Kandidat*in bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 

Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die No-

ten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der*die Kandidat*in ge-

täuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für „nicht be-

standen“ erklären.  

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 

der*die Kandidat*in hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aus-

händigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 

geheilt. Hat der*die Kandidat*in die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet 

der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und Absatz 2 ist der*dem Betroffenen Gelegenheit 

zur mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben.  

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige Zeugnis ein-

zuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 oder 

Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Zeugnisses aus-

geschlossen.  

(5) Der Mastergrad wird aberkannt und die Urkunde ist einzuziehen, wenn sich nachträglich 

herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Vo-

raussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Über die 

Aberkennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät Kulturwissenschaften.  

 

§ 28 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen  

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht in die Klausur gewährt. Im 

Rahmen der Einsichtnahme können Kopien oder sonstige originalgetreue Reproduktionen 

gefertigt werden. Die Nutzung von Kopien und sonstigen Reproduktionen der Klausur sind 
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nur für den persönlichen Gebrauch zum Zwecke der Klausureinsicht zulässig. Insbeson-

dere ist die Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung und jede Art der Verwertung so-

wie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Bei Verstößen ist mit erheblichen rechtlichen 

Konsequenzen zu rechnen.  

(2) Zeit und Ort der Einsichtnahme werden von den Prüfenden festgelegt und spätestens mit 

der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in geeigneter Form bekannt gegeben.  

(3) Die Einsicht in die Ergebnisse weiterer schriftlicher Prüfungsleistungen wird den Studie-

renden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist binnen eines Monats an die*den Vorsitzende*n 

des Prüfungsausschusses zu stellen. 

(4) Die Einsicht in die, auf die jeweiligen Prüfungen bezogenen Gutachten der Prüfenden so-

wie in die Prüfungsprotokolle der mündlichen Prüfungen wird den Studierenden auf Antrag 

gewährt. Der Antrag ist binnen drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

an die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses zu stellen. Die*Der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.  

 

§ 29 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung  

(1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle in den Masterstudiengang Economics und Journa-

lismus eingeschriebenen Studierenden Anwendung.  

(2) Für Studierende, die vor dem Sommersemester 2022 in den Masterstudiengang Econo-

mics und Journalismus eingeschrieben waren, finden die Regelungen des § 8 Absatz 1, 2 

keine Anwendung, soweit sie die nach § 8 der Prüfungsordnung vom 9. Januar 2019 

(AM 1 / 2019, Seite 23 ff.) erforderlichen Redaktionspraktika bereits erfolgreich absolviert 

haben.  

(3) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom1. April 2022 in Kraft.  

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Kulturwissenschaften 

vom 15. Juni 2021 und des Fakultätsrates der Fakultät Wirtschaftswissenschaften vom 

29. Juli 2022 sowie des Beschlusses des Rektorates der Technischen Universität Dortmund 

vom 16. März 2022.  

 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit 

dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses 

nicht hingewiesen worden. 
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Dortmund, den 11. August 2022 

 

 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dortmund  

 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Anhang: Modulübersicht  

(1) Die Studieneinheit Journalistik besteht im Studienprofil „Wirtschaftspolitischer Quali-

tätsjournalismus“ aus folgenden Pflichtmodulen (LP = Leistungspunkte):  

Modul LP Prüfungsform 
Zugangsvorausset-

zungen 

WPJ-1 
Theorie-Praxis-Projekt I: 

Print und Online 
15 LP 

Modulprüfung 

(benotet) 
 

WPJ-2 
Theorie-Praxis-Projekt II: 

Radio 
15 LP 

Modulprüfung 

(benotet) 
 

WPJ-3 
Theorie-Praxis-Projekt III: 

Fernsehen 
15 LP 

Modulprüfung 

(benotet) 
 

WPJ-4 
Grundlagen der computer-

gestützten Textanalyse 
6 LP 

Modulprüfung 

(benotet) 
 

 

(2) Die Studieneinheit Journalistik besteht im Studienprofil „VWL und wirtschaftspolitischer  

Journalismus“ aus folgenden Pflichtmodulen (LP = Leistungspunkte): 

Modul LP Prüfungsform 
Zugangsvoraus-

setzungen 

EJ-1 Grundlagen 10 LP 
2 Teilleistungen 

(benotet) 
 

EJ-2 

Praxis des wirtschaftspoli-

tischen Journalismus I: 

Print und Online 

10 LP 
Modulprüfung 

(benotet) 
 

EJ-3 

Praxis des wirtschaftspoli-

tischen Journalismus II: 

Radio 

10 LP 
Modulprüfung 

(benotet) 
 

EJ-4 

Praxis des wirtschaftspoli-

tischen Journalismus III: 

Fernsehen 

15 LP 
Modulprüfung 

(benotet) 
 

 

(3) In beiden Studienprofilen enthält die Studieneinheit Journalistik zudem folgende Pflicht-

module (LP = Leistungspunkte): 

Modul LP Prüfungsform 
Zugangsvorausset-

zungen 

MA-1 
Kolloquium zur Masterar-

beit 
3 LP 

Modulprüfung 

(benotet) 
 

MA-2 Masterarbeit 15 LP 
Modulprüfung 

(benotet) 
 

P 
Integrierte Reaktionsprak-

tika 

6 / 12 

LP* 
**  

* Für das Studienprofil „Wirtschaftspolitischer Qualitätsjournalismus“ werden für das 

Redaktionspraktikum 6 Leistungspunkte erworben. Im Studienprofil „VWL und wirt-

schaftspolitischer Journalismus“ werden für die erforderlichen zwei Redaktionsprak-

tika insgesamt 12 Leistungspunkte erworben. 
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** Die jeweiligen Redaktionspraktika werden ohne Prüfung gemäß § 8 Absatz 4 abge-

schlossen.  

(4) Neben 75 Leistungspunkten in den Pflichtmodulen der Studieneinheit Journalistik müssen 

die Studierenden weitere 45 Leistungspunkte in den Wahlpflichtmodulen der Studienein-

heit Wirtschaft erwerben. Neben Wahlpflichtmodulen aus dem Masterstudiengang Wirt-

schaftswissenschaften der Fakultät Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Uni-

versität Dortmund können auch Wahlpflichtmodule des Masterstudiengangs Economics 

der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum gewählt wer-

den, die im jeweiligen Semester an den betreffenden Hochschulen angeboten werden. Die 

einzelnen an der Technischen Universität Dortmund angebotenen Wahlpflichtmodule der 

Studieneinheit Wirtschaft ergeben sich aus dem Modulhandbuch des Masterstudiengangs 

Wirtschaftswissenschaften, die an der Ruhr-Universität Bochum angebotenen Wahl-

pflichtmodule aus dem Modulhandbuch des Masterstudiengangs Economics. Der Umfang 

von 45 Leistungspunkten ist zugleich Mindest- und Höchstgrenze bei der Anrechnung auf 

die Masterprüfung. Für die Berechnung der Modulnote bzw. der Fachnote gelten die 

§ 21 Absatz 7 bzw. § 21 Absatz 9 entsprechend. Näheres regeln die Modulbeschreibungen 

des Modulhandbuchs. 

 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.22/2022          Seite 90 

Ordnung  

zur Änderung der Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang „Alternde Gesellschaften“ 

der Fakultät Sozialwissenschaften 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. August 2022 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur weiteren Änderung des 

Hochschulgesetzes und des Kunsthochschulgesetzes vom 25. November 2021 (GV. NRW. 

S. 1209a), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

 

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Alternde Gesellschaften der Fakultät 

Sozialwissenschaften an der Technischen Universität Dortmund vom 10. März 2021 

(AM 8/2021, Seite 42 ff.) wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

Inhaltsübersicht 
 

I. Allgemeines 
 
§   1     Geltungsbereich der Prüfungsordnung 
 
§   2     Ziele des Studiums 
 
§   3     Zugangsvoraussetzungen 
 
§   4     Mastergrad 
 
§   5     Leistungspunktesystem 
 
§   6     Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienstruktur 
 
§   7 Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer 
 
§   8     Wahlbereich 
 
§   9     Prüfungen 
 
§ 10     Nachteilsausgleich 
 
§ 11     Mutterschutz 
 
§ 12     Fristen und Termine 
 
 

§ 13     Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges   

              Nichtbestehen 
 
§ 14     Prüfungsausschuss 
 

§ 15     Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
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§ 16     Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 
 

§ 17     Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 
 
II. Masterprüfung 
 
§ 18     Zulassung zur Masterprüfung 
 
§ 19     Form und Umfang der Masterprüfung 
 
§ 20     Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von 

Leistungspunkten, Bildung von Noten 
 
§ 21     Mastermodul 
 
§ 22     Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
§ 23     Zusatzqualifikationen 
 
§ 24     Zeugnis, Bescheinigung für einen Hochschulwechsel 
 
§ 25     Masterurkunde 
 
 
III. Schlussbestimmungen 
 
§ 26     Ungültigkeit der Prüfung und Aberkennung des Mastergrades 
 
§ 27     Einsicht in die Prüfungsunterlagen 
 
§ 28     Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 
 
 
IV. Anlagen 
 
Anlage A – Übersicht über die Module 
 
Anlage B – Übersicht der Regelstudienzeit (Studienverlaufsplan) 

 

2. In § 2 (Ziele des Studiums) wird Absatz 2 wie folgt geändert: 

(2) Er bereitet künftige Absolventinnen und Absolventen darauf vor, spezifische 

Gestaltungsaufgaben in einer Reihe von Berufsfeldern zu übernehmen, die in 

besonderem Zusammenhang mit den Herausforderungen alternder Gesellschaften 

stehen. Hierzu gehören konzeptionelle, leitende, beratende, organisatorische und 

evaluative Tätigkeiten in der praktischen Gestaltung von Anforderungen in den 

folgenden Bereichen: 
 

- Cohesion and Diversity (VA), 
 
- Bildung und Arbeit (VB), 
 
- Gesundheit und Versorgungssysteme (VC). 
 
Aufgrund der starken Integration von Theorie (Forschungsorientierung) und Praxis 

(Berufsorientierung) befähigen die im Masterstudiengang „Alternde Gesellschaften“ 

erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten ebenfalls zur selbständigen und 

eigenverantwortlichen Wahrnehmung von Aufgaben in der am Alter bzw. Altern 

ausgerichteten Grundlagen- und angewandten Forschung. Eine besondere 

Qualifikation erwerben Studierende in jenen Bereichen, die eine enge Verbindung von 

Forschungs- und Praxisorientierung erfordern. Damit soll dem steigenden Bedarf der 

Berufspraxis an wissenschaftlich fundiertem Wissen über Alter und Altern sowie an 

Fähigkeiten, in interdisziplinären und multiprofessionell besetzten Teams, komplexe 

und durch Multidimensionalität gekennzeichnete Problemstellungen in Wissenschaft 

und Praxis bearbeiten zu können, entsprochen werden. 
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3. § 3 (Zugangsvoraussetzungen) erhält folgende Fassung:  

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang „Alternde Gesellschaften“ ist 

ein abgeschlossener, mindestens 6-semestriger Bachelor-, Magister- oder Diplom-

Studiengang einer sozialwissenschaftlichen oder verhaltenswissenschaftlichen 

Fachrichtung, insbesondere: Arbeitswissenschaft, Erziehungswissenschaft 

(Pädagogik), Gerontologie, Gesundheitswissenschaft und -management (Public 

Health), Marketing, Ökonomie, Pflegewissenschaft und -management, 

Politikwissenschaft und -management, Psychologie, Rehabilitationswissenschaft, 

Sozialwissenschaft und -management, Soziale Arbeit, Soziologie, Sportwissenschaft, 

Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftswissenschaft.  
 
(2) Darüber hinaus kann zum Masterstudiengang Alternde Gesellschaften zugelassen 

werden, wer einen anderen vergleichbaren Abschluss in einem mindestens 

dreijährigen (sechssemestrigen) vergleichbaren Studiengang an einer staatlichen oder 

staatlich anerkannten Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder an 

einer Hochschule außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erworben hat, 

sofern der Prüfungsausschuss festgestellt hat, dass keine wesentlichen Unterschiede 

zu dem in Absatz 1 genannten Abschluss und Studiengang vorliegen. 
 
(3) Durch den nach Absatz 1 erforderlichen Abschluss müssen hinreichende Kenntnisse 

in Methoden der sozialwissenschaftlichen empirischen Forschung erworben worden 

sein. Als hinreichend in diesem Sinne gelten Grundlagenmodule im Bereich der 

empirischen Forschungsmethoden und Statistik im Umfang von mindestens 

10 Leistungspunkten; diese müssen aus den Abschlussunterlagen (z.B. Transcript of 

Records, Diploma Supplement) eindeutig hervorgehen. 
 
(4) Wenn die Voraussetzungen gemäß Absatz 2 nicht oder nur teilweise erfüllt sind, kann 

die Bewerberin oder der Bewerber zum Masterstudiengang „Alternde Gesellschaften“ 

mit der Auflage zugelassen werden, die fehlenden Leistungen während des 

Masterstudiums nachzuholen. Spätestens für die Zulassung zu den 

Lehrveranstaltungen der Module B 4, B 5 sowie der Module des Wahlbereichs muss die 

Erfüllung der Auflagen erfolgreich nachgewiesen werden. 
 
(5) Wurde der akademische Grad im Ausland erworben, so sind zur Prüfung der 

Wesentlichkeit von Unterschieden die von der Kultusministerkonferenz und der 

Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen, Absprachen im 

Rahmen von Hochschulpartnerschaften sowie die Empfehlungen der Zentralstelle für 

ausländisches Bildungswesen (ZAB) zu beachten. 
 
(6) Die Bewerberin oder der Bewerber muss sehr gute deutsche Kenntnisse der deutschen 

Sprache nachweisen, beispielsweise durch 

 eine Hochschulzugangsberechtigung einer deutschsprachigen Schule oder 

 einen Hochschulabschluss in einem deutschsprachigen Studiengang oder 

 die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 

Studienbewerber (registrierte DSH-2) oder eine äquivalente zertifizierte Ausbildung 

in der deutschen Sprache. 
 
(7) Ausreichende Englischsprachkenntnisse zur Bearbeitung wissenschaftlicher 

Literatur, zum Verstehen von wissenschaftlichen Präsentationen und zur Diskussion 

wissenschaftlicher Ergebnisse in englischer Sprache werden dringend empfohlen. 
 
(8) Die Entscheidung über die Zulassung zum Masterstudiengang trifft der 

Prüfungsausschuss. 
 
(9) Ist eine Bewerberin oder ein Bewerber noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnisses, 

so kann der Prüfungsausschuss diese Bewerberin oder diesen Bewerber zum 

gewählten Masterstudiengang zulassen, wenn diese oder dieser den Nachweis 
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erbringt, dass sie oder er alle Prüfungen eines Bachelorstudiengangs gemäß Absatz 1 

bzw. Absatz 2 erfolgreich abgelegt hat. 

 

4. In § 5 (Leistungspunktesystem) werden die Absätze 1 und 2 wie folgt geändert: 

(1) Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, dass mit dem 

European Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist. Im Masterstudium sind 

insgesamt 120 Leistungspunkte durch die Teilnahme an den Modulen und den 

erfolgreichen Abschluss der dazugehörigen Prüfungen sowie durch das Mastermodul 

zu erwerben. 

(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten 

zugeordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem 

ECTS-Punkt und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) 

von etwa 30 Stunden erfordert. Pro Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu 

erwerben. 

 

5. § 6 (Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienstruktur) wird wie folgt neu gefasst:  

(1) Die Regelstudienzeit des Masterstudiums beträgt vier Semester (zwei Jahre) und 

schließt die Anfertigung der Masterarbeit ein.  

(2) Das Masterstudium umfasst insgesamt 120 Leistungspunkte, die ca. 3.600 

studentischen Arbeitsstunden entsprechen und sich in Pflichtbereich und 

Wahlbereich aufteilen. 

(3) Das Masterstudium gliedert sich in Module, die sich in der Regel über maximal zwei 

aufeinanderfolgende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich und zeitlich 

abgerundete, in sich geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in der 

Regel mindestens 5 Leistungspunkten. Dabei werden im Pflichtbereich 

54 Leistungspunkte, für das Mastermodul 30Leistungspunkte, sowie im Wahlbereich 

36 Leistungspunkte erworben. 

(4) In der Anlage A sind die Struktur des Masterstudiengangs, die Module, einschließlich 

der zu erwerbenden Leistungspunkte und Prüfungsarten (Modulprüfung oder 

Teilleistung) dargestellt. 

(5) Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden. 

(6) In der Anlage B ist eine Übersicht der Regelstudienzeit (Studienverlaufsplan) 

dargestellt. 

 

6. In § 8 (Wahlbereich) wird Absatz 1 wie folgt geändert: 

(1) Im Wahlbereich des Masterstudiums wählen die Studierenden einen der folgenden 

Studienschwerpunkte:  

- Cohesion and Diversity (VA), 

- Bildung und Arbeit (VB), 

- Gesundheit und Versorgungssysteme (VC). 

 Die Wahl des Studienschwerpunktes kann auf Antrag an den Prüfungsausschuss 

einmalig gewechselt werden. 

 

7. In § 9 (Prüfungen) wird Absatz 1 in der vorliegenden Fassung geändert; darüber hinaus 

werden die Absätze 6 und 12 neu eingefügt. Der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 7, der 
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bisherige Absatz 7 zu Absatz 8, der bisherige Absatz 8 zu Absatz 9, der bisherige Absatz 9 

zu Absatz 10, der bisherige Absatz 10 zu Absatz 11: 

(1) Jedes Modul wird in der Regel mit nur einer Prüfung abgeschlossen. In besonders 

begründeten Fällen können auch mehrere Module mit einer gemeinsamen Prüfung 

abgeschlossen werden. Der Modulabschluss erfolgt in der Regel durch eine benotete 

Modulprüfung. Ausnahmsweise kann ein Modul auch durch kumulativ erbrachte 

benotete Teilleistungen erfolgreich abgeschlossen werden. Teilleistungen werden im 

Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Die jeweilige Prüfungsart und 

Prüfungsform (Modulprüfung oder Teilleistungen) ergeben sich aus der Anlage A. 

Näheres regeln die Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs. 

(6) Klausurarbeiten können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt 

werden. Insbesondere bei der Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass 

die Prüfungsaufgaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden 

Lehrveranstaltungen vermittelten Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt 

sind und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei Prüfungen, die von zwei 

Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten sind, werden die Prüfungsaufgaben von beiden 

Prüferinnen oder Prüfern gemeinsam erarbeitet. Bei der Aufstellung der 

Prüfungsfragen ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 

(7) Mündliche Prüfungen werden vor mehreren Prüferinnen oder Prüfern oder einer 

Prüferin bzw. einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines 

sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung mit maximal drei 

Studierenden abgelegt. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der 

mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Vor der Festsetzung der 

Note gemäß § 20 hat die Prüferin oder der Prüfer die Beisitzerin oder den Beisitzer zu 

hören. Wird eine mündliche Prüfung vor einer Prüferin und einem Prüfer oder zwei 

Prüferinnen oder Prüfern abgelegt, legt jede Prüferin oder jeder Prüfer eine Einzelnote 

für die mündliche Prüfungsleistung gemäß § 20 Absatz 1 fest. Die Note der mündlichen 

Prüfungsleistung wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten 

ermittelt. Das Ergebnis der Prüfung ist den Studierenden im Anschluss an die 

mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich in einem späteren 

Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der 

räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, es sei denn, die 

Kandidatin oder der Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die 

Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer Beeinflussung 

oder Störung der Prüfung können diese Personen von der Prüferin oder dem Prüfer als 

Zuhörerin bzw. Zuhörer ausgeschlossen werden. 

(8) Prüfungsleistungen in mündlichen oder schriftlichen Prüfungen, mit denen ein 

Studiengang abgeschlossen wird, und Wiederholungsprüfungen, bei deren 

endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind 

mindestens von zwei Prüferinnen oder Prüfern im Sinne des § 15 zu bewerten. 

(9) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen 

Lehrveranstaltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Diese können 

insbesondere sein: Referate, kurze Hausarbeiten, testierte Praktikumsversuche, 

praktische Übungen, schriftliche und mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge 

oder Protokolle. Studienleistungen können benotet oder mit „bestanden“ bzw. „nicht 

bestanden“ bewertet werden. Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung 

ist die erfolgreiche Erbringung aller in diesem Modul geforderten Studienleistungen. 

(10) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb 

der Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine 
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Studienleistung für ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des 

Modulhandbuchs definiert ist, wird sie von der Lehrenden oder dem Lehrenden jeweils 

zu Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht. 

(11) Die Pflicht zur regelmäßigen Anwesenheit kann bei Lehrveranstaltungen vorgesehen 

werden, deren Lernziel nicht ohne die aktive Beteiligung der Studierenden erreicht 

werden kann. Bei der Regelung von Anwesenheitspflichten ist das 

verfassungsrechtliche Gebot der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Über die 

Anwesenheitspflicht wird entweder auf der Grundlage eines diesbezüglichen Votums 

des Studienbeirates oder auf der Grundlage einer Zwei-Drittel Mehrheit des 

Fakultätsrates entschieden. Die Anwesenheitspflicht ist in der Modulbeschreibung im 

Modulhandbuch auszuweisen. Die genaue Ausgestaltung der Anwesenheitspflicht 

wird den Studierenden in geeigneter Form zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt 

gegeben. 

(12) Prüfungsverfahren berücksichtigen die Ausfallzeiten durch die Pflege im Haushalt 

lebender, überwiegend zu betreuender Kinder, die Pflege der Ehegattin oder des 

Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen 

Lebenspartners oder einer oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades 

Verschwägerten, soweit diese oder dieser pflegebedürftig ist. 

 

8. In § 10 (Nachteilsausgleich) wird Absatz 2 wie folgt neu gefasst: 

(2) Der Nachteilsausgleich wird auf Antrag an den Prüfungsausschuss einzelfallbezogen 

gewährt und ist bei der Zentralen Prüfungsverwaltung einzureichen. 

 

9. In § 13 (Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges 

Nichtbestehen) wird Absatz 5 wie folgt geändert:  

(5) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 120 Leistungspunkte aus den 

Modulprüfungen und Teilleistungen sowie für das Mastermodul erworben wurden. 

 

10. § 19 Absatz 1 (Umfang der Masterprüfung) wird wie folgt geändert:  

(1) Die Masterprüfung setzt sich zusammen aus studienbegleitenden Prüfungen, in 

denen insgesamt 90 Leistungspunkte zu erwerben sind. Weitere 30 Leistungspunkte 

sind durch das Mastermodul zu erwerben. 

 

11. In § 20 (Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von 

Leistungspunkten, Bildung von Noten) werden die Absätze 4 bis 6 bis neu eingefügt; der 

bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 7, der bisherige Absatz 5 zu Absatz 8 in geänderter 

Fassung, der bisherige Absatz 6 zu Absatz 9 in geänderter Fassung, der bisherige Absatz 7 

zu Absatz 10, der bisherige Absatz 8 zu Absatz 11, der bisherige Absatz 9 zu Absatz 12: 

(4) Eine Klausur, welche ausschließlich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt wurde, 

gilt als bestanden, wenn 

a) 60 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden sind oder 

b) mindestens 50 % der maximal zu erreichenden Punktzahl erzielt wurden und die 

erreichte Punktzahl um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche 

Prüfungsleistung der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die an der 

Prüfung teilgenommen haben. 
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(5) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Mindestpunktzahl gemäß Absatz 4 erreicht 

und damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 

1 = sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75 % 

2 = gut, falls sie bzw. er mindestens 50 % aber weniger als 75 % 

3 = befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25 % aber weniger als 50 % 

4 = ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25 % 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht hat. 

(6) Wird eine Klausur nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, so werden 

die Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 bewertet. Die 

übrigen Aufgaben werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Aus beiden 

Bewertungen wird die Note der Klausur ermittelt, wobei die Anteile der jeweils zu 

erreichenden Gesamtpunktzahlen berücksichtigt werden. Absatz 7 gilt entsprechend. 

(7) Wird das Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig 

die Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote aus dem 

arithmetischen Mittel der mit den jeweiligen Leistungspunkten gewichteten, nicht 

gerundeten Noten der im Rahmen des jeweiligen Moduls abgelegten Teilleistungen. 

Die Modulnoten lauten dann in Worten bei einem Mittelwert: 

bis 1,5 = sehr gut 

über 1,5 bis 2,5 = gut 

über 2,5 bis 3,5 = befriedigend 

über 3,5 bis 4,0 = ausreichend 

über 4,0 = nicht ausreichend 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 

Komma berücksichtigt; alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung 

gestrichen. 

(8) Die Studiennote für die Masterprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel 

der gemäß Absatz 4 gebildeten Modulnoten aller Module außer des Mastermoduls, 

wobei die einzelnen Modulnoten mit der jeweiligen Zahl der zu diesem Modul 

gehörenden Leistungspunkte gewichtet werden. Absatz 4 gilt entsprechend. Bei 

Festsetzung der Studiennote wird, soweit möglich, die Prüfungsleistung mit der 

besten Note berücksichtigt, es sei denn, die Kandidatin oder der Kandidat beantragt 

eine andere Berücksichtigung. Für die gesondert zu ermittelnde Note für das 

Mastermodul wird die Note der Masterarbeit mit 90 % und die Note für die Vorstellung 

des Mastervorhabens mit 10 % berücksichtigt. 

(9) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 

gemäß Absatz 4 gebildeten und mit der jeweiligen Zahl von Leistungspunkten 

gewichteten Modulnoten (Studiennote) und der Note für das Mastermodul, wobei die 

Note für das Mastermodul mit 25 % und die Studiennote mit 75 % in die Gesamtnote 

eingehen. Absatz 4 gilt entsprechend.  

(10) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit 

Transfer System (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle 

benoteten Prüfungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender 

Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. 
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(11) Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen: 

A = in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 

B = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden;  

C = in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden;  

D = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden;  

E = in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

(12) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten 

der letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die 

Bezugsgruppe aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll 

bei der Bildung der ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange 

keine statistischen Daten zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung 

stehen, werden keine ECTS-Grade ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren 

Vergabe kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses auf die Ausweisung von 

ECTS-Graden verzichtet werden. Entsprechende Hinweise erscheinen im 

Abschlussdokument. Bei der Zusammensetzung der Vergleichsgruppe ist nach dem 

Abschluss und dem Studiengang zu differenzieren. Darüber hinaus kann in sachlich 

begründeten Fällen eine andere Zusammensetzung der Vergleichsgruppe erfolgen. 

Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. 

 

12. In § 21 (Masterarbeit) werde die Absätze 1, 2, 3, 5 und 9 wie folgt geändert; zudem wird 

Absatz 10 neu eingefügt:  

(1) Das Mastermodul setzt sich zusammen aus der Vorstellung der Masterarbeit sowie der 

schriftlichen Ausarbeitung der Masterarbeit. Im Rahmen der Vorstellung der 

Masterarbeit präsentieren die Kandidatinnen und Kandidaten die Konzeption der 

Masterarbeit und beantworten Fragen zur inhaltlichen und methodischen 

Vorgehensweise sowie der praktischen Anwendung. Mit der schriftlichen 

Ausarbeitung der Masterarbeit sollen die Kandidatinnen und Kandidaten zeigen, dass 

sie innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbstständig nach 

wissenschaftlichen Methoden bearbeiten können. 

(2) Das Mastermodul kann nach dem Erwerb von 69 Leistungspunkten begonnen werden. 

Der Nachweis der Erfüllung dieser Voraussetzungen ist dem Antrag beizufügen. Durch 

das Mastermodul werden insgesamt 30 Leistungspunkte erworben.  

(3) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des 

Kandidaten über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der 

Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Die Kandidatin oder der Kandidat 

kann in dem Antrag bezüglich der Betreuerin oder des Betreuers und des Themas 

Vorschläge machen. Verzichtet die Kandidatin oder der Kandidat auf das 

Vorschlagsrecht, so vermittelt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein 

Thema und eine Betreuerin oder einen Betreuer für die Masterarbeit. 

(5) Das Mastermodul kann auch von zwei Kandidatinnen oder Kandidaten oder einer 

Kandidatin und einem Kandidaten zusammen absolviert werden, wenn der als 

Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des Einzelnen aufgrund der Angabe 

von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige 

Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die 

Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt sind. 

(9) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat zu erklären, ob 

die Arbeit bereits in gleicher oder ähnlicher Form einer Prüfungsbehörde vorgelegen 
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hat oder veröffentlicht wurde. Die Kandidatin oder der Kandidat hat auch an Eides 

statt zu versichern, dass sie oder er die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit einen 

entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und 

sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch 

unveröffentlichte Beiträge aufzunehmen. Für die Erklärung und die eidesstattliche 

Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der Zentralen Prüfungsverwaltung zu 

verwenden und bei der Abgabe der Masterarbeit als fester Bestandteil der 

Masterarbeit unterschrieben einzubinden bzw. entsprechend des digitalen 

Abgabeverfahrens gemäß § 21 Absatz 1 zusammen mit der Abschlussarbeit als eine 

Datei hochzuladen. 

 

13. § 27 Absatz 1 (Einsicht in die Prüfungsunterlagen) wird wie folgt geändert: 

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht gewährt. Im Rahmen 

der Einsichtnahme können Kopien oder sonstige originalgetreue Reproduktionen 

gefertigt werden. Die Nutzung von Kopien und sonstigen Reproduktionen der Klausur 

sind nur für den persönlichen Gebrauch zum Zwecke der Klausureinsicht zulässig. 

Insbesondere ist die Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung und jede Art der 

Verwertung sowie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Bei Verstößen ist mit 

erheblichen rechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Zeit und Ort der Einsichtnahme 

werden von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens mit Bekanntgabe 

der Prüfungsergebnisse in geeigneter Form bekannt gegeben. 

 

14. § 28 (Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung) wird wie folgt neu gefasst:  

§ 28 

Veröffentlichung, Inkrafttreten, Anwendungsbereich und Übergangsbestimmungen 

(1) Die Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. April 2022 in Kraft. 

(2) Sie gilt für alle in den Masterstudiengang Alternde Gesellschaften an der Technischen 

Universität Dortmund eingeschriebenen Studierende. 

 

15. Anlage A (Übersicht über die Module) / Anlage B (Übersicht der Regelstudienzeit) 

(Studienverlaufsplan) zur Prüfungsordnung wird wie folgt geändert: 
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Anlage A – Übersicht über die Module und Veranstaltungen 

 

Nr. Modultitel und Lehrveranstaltungen Modulkürzel LP2 MA3 Prüfungsformen4  

I Fachspezifischer Pflichtbereich   

1.  Demographischer Wandel regional, 

national und international 

B1  10 P MP 

1.1 Alterung in regionaler, nationaler und 

internationaler Perspektive 

 5  SL 

1.2  Sozialpolitik im Wandel  5  SL 

2.  Alter(n) und Institutionen B2 10 P MP 

2.1 Alter(n) in Familie und Gesellschaft  5  SL 

2.2 Aspekte sozialer Ungleichheit im 

Alter(n) 

 5  SL 

3.  Altern und Lebenslauf  B3 10 P MP 

3.1 Biographie und Lebenslauf   5  SL 

3.2 Karriere und Berufsfelder in alternden 

Gesellschaften 

 5  SL 

4.  Forschungswerkstatt I  B4 12 P MP 

4.1 Vertiefung: Qualitative / Interpretative 

Methoden 

 6  SL 

4.2 Vertiefung: Quantitative Methoden  6  SL 

5. Forschungswerkstatt II  B5 12 P MP 

5.1 Fortsetzung: Vertiefung qualitative / 

interpretative Methoden oder 

quantitative Methoden 

 6  SL 

5.2 Forschungsdesigns: qualitativ oder 

quantitativ 

 6  SL 

II Fachübergreifender Vertiefungsbereich  

Studienschwerpunkt: Cohesion and diversity (VA) 

6. Social cohesion (EN)  VA1 9 V MP 

6.1 Social networks  4,5  SL 

6.2 Social participation  4,5  SL 

7.  Diversity (EN) VA2 9 V MP 

7.1 Aging differently  4,5  SL 

7.2 Aging and social inequality  4,5  SL 

                                                           
2 LP = Leistungspunkte  

3 MA = Modulart: P = Pflichtmodul, V = Vertiefungsmodul (kann auch als Modul des Ergänzungsbereichs 

gewählt werden) 

4 Prüfungsformen: MP = Modulprüfung, SL = Studienleistung 
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Studienschwerpunkt: Bildung und Arbeit (VB) 

8. Bildung und Wissen VB1 9 V MP 

8.1 Wissensmanagement  4,5  SL 

8.2 Lebensbegleitendes Lernen und 

Bildung im Alter 

 4,5  SL 

9. Arbeit und Rente  VB2 9 V MP 

9.1 Arbeit und Erwerbsbeteiligung  4,5  SL 

9.2 Produktivität im Lebenslauf  4,5  SL 

Studienschwerpunkt: Gesundheit und Versorgungssysteme (VC) 

10. Gesundheit und Pflege VC1 9 V MP 

10.1 Gesundheit im Lebenslauf  4,5  SL 

10.2 Pflege und Pflegepolitik  4,5  SL 

11. Umwelt und Versorgungssysteme VC2 9 V MP 

11.1 Umwelt und Technik  4,5  SL 

11.2 Versorgungssystem und soziale 

Dienste  

 4,5  SL 

Ergänzungsbereich 

 Je ein Modul aus einem nicht  

gewählten Studienschwerpunkt 

 18 V  

III Mastermodul (B6) 

12.1 Vorstellung Mastervorhaben  3 P  

12.2 Masterarbeit   27 P  
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Anlage B – Übersicht der Regelstudienzeit 

 

Darstellung des Studienverlaufs 

 

 

 

Artikel II 

 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

veröffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 in Kraft.  

 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des 

Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
 
2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 
 
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 
 
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht 

hingewiesen worden. 
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Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Sozialwissenschaften vom 

13. Juli 2022 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund vom 1. Juni 2022. 

 

Dortmund, den 8. August 2022 

Der Rektor   

der Technischen Universität Dortmund     

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Neubekanntmachung der 

Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang  

„Alternde Gesellschaften“ 

der Fakultät Sozialwissenschaften 

an der Technischen Universität Dortmund  

vom 8. August 2022 
 

Aufgrund des Artikels II Absatz 2 Satz 2 der Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den 

Masterstudiengang Alternde Gesellschaften vom 8. August 2022 (AM 22/2022) wird nachstehend 

der Wortlaut der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Alternde Gesellschaften, wie er 

sich aus der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Alternde Gesellschaften vom 

10. März 2021 (AM 8/2021, Seite 42 ff.) ergibt, neu bekannt gemacht. 

 

Dortmund, den 8. August 2022 

 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang  

„Alternde Gesellschaften“ 

der Fakultät Sozialwissenschaften 

an der Technischen Universität Dortmund  

vom 8. August 2022 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV NRW 

S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur weiteren Änderung des 

Hochschulgesetzes und des Kunsthochschulgesetzes vom 25. November 2021 (GV. NRW. 

S. 1209a), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Prüfungsordnung erlassen: 

 

Inhaltsübersicht 
 

I. Allgemeines 
 
§   1      Geltungsbereich der Prüfungsordnung 
 
§   2      Ziele des Studiums 
 
§   3      Zugangsvoraussetzungen 
 
§   4      Mastergrad 
 
§   5      Leistungspunktesystem 
 
§   6      Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienstruktur 
 
§   7  Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmerinnen und  

   Teilnehmer 
 
§   8      Wahlbereich 
 
§   9      Prüfungen 
 
§ 10  Nachteilsausgleich 
 
§ 11  Mutterschutz 
 
§ 12      Fristen und Termine 
 
§ 13     Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbestehen 
 
§ 14     Prüfungsausschuss 
 

§ 15     Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
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I. Allgemeines 

 

§ 1 

Geltungsbereich der Prüfungsordnung 

 

(1) Diese Masterprüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang „Alternde Gesellschaften“ an 

der Fakultät Sozialwissenschaften der Technischen Universität Dortmund. Sie regelt gemäß 

§ 64 Hochschulgesetz NRW (HG) die Strukturen des Masterstudiums. 
 
(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemente, die 

Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Bestandteil dieser 

Prüfungsordnung. Sie werden durch die zuständigen Fakultätsräte beschlossen und sind 

dem Rektorat anzuzeigen. 

 

 

§ 2 

Ziele des Studiums 

 

(1) Mit dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs „Alternde Gesellschaften“ wird 

ein weiterer berufsqualifizierender Abschluss erworben. 
 
(2) Er bereitet künftige Absolventinnen und Absolventen darauf vor, spezifische Gestaltungs-

aufgaben in einer Reihe von Berufsfeldern zu übernehmen, die in besonderem Zusammen-

hang mit den Herausforderungen alternder Gesellschaften stehen. Hierzu gehören konzep-

tionelle, leitende, beratende, organisatorische und evaluative Tätigkeiten in der praktischen 

Gestaltung von Anforderungen in den folgenden Bereichen: 
 

- Cohesion and Diversity (VA), 
 

- Bildung und Arbeit (VB), 
 

- Gesundheit und Versorgungssysteme (VC). 
 

Aufgrund der starken Integration von Theorie (Forschungsorientierung) und Praxis (Berufs-

orientierung) befähigen die im Masterstudiengang „Alternde Gesellschaften“ erworbenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten ebenfalls zur selbständigen und eigenverantwortlichen Wahr-

nehmung von Aufgaben in der am Alter bzw. Altern ausgerichteten Grundlagen- und ange-

wandten Forschung. Eine besondere Qualifikation erwerben Studierende in jenen Bereichen, 

die eine enge Verbindung von Forschungs- und Praxisorientierung erfordern. Damit soll dem 

steigenden Bedarf der Berufspraxis an wissenschaftlich fundiertem Wissen über Alter und 

Altern sowie an Fähigkeiten, in interdisziplinären und multiprofessionell besetzten Teams, 

komplexe und durch Multidimensionalität gekennzeichnete Problemstellungen in Wissen-

schaft und Praxis bearbeiten zu können, entsprochen werden. 
 
(3) Durch die Masterprüfung wird festgestellt, dass Absolventinnen und Absolventen des Mas-

terstudiengangs „Alternde Gesellschaften“ bestehende und künftige Herausforderungen al-

ternder Gesellschaften erkennen, diese mithilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse und Me-

thoden selbständig gestalten sowie unter Berücksichtigung von Mehrdimensionalität ge-

sellschaftlicher Alterung in multiprofessionellen Kontexten eigenverantwortlich umsetzen 

können. 
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§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang „Alternde Gesellschaften“ ist ein 

abgeschlossener, mindestens 6-semestriger Bachelor-, Magister- oder Diplom-Studien-

gang einer sozialwissenschaftlichen oder verhaltenswissenschaftlichen Fachrichtung, ins-

besondere: Arbeitswissenschaft, Erziehungswissenschaft (Pädagogik), Gerontologie, Ge-

sundheitswissenschaft und -management (Public Health), Marketing, Ökonomie, Pflegewis-

senschaft und -management, Politikwissenschaft und -management, Psychologie, Rehabi-

litationswissenschaft, Sozialwissenschaft und -management, Soziale Arbeit, Soziologie, 

Sportwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftswissenschaft.  
 
(2) Darüber hinaus kann zum Masterstudiengang Alternde Gesellschaften zugelassen werden, 

wer einen anderen vergleichbaren Abschluss in einem mindestens dreijährigen (sechsse-

mestrigen) vergleichbaren Studiengang an einer staatlichen oder staatlich anerkannten 

Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder an einer Hochschule außerhalb des 

Geltungsbereichs des Grundgesetzes erworben hat, sofern der Prüfungsausschuss festge-

stellt hat, dass keine wesentlichen Unterschiede zu dem in Absatz 1 genannten Abschluss 

und Studiengang vorliegen. 
 
(3) Durch den nach Absatz 1 erforderlichen Abschluss müssen hinreichende Kenntnisse in Me-

thoden der sozialwissenschaftlichen empirischen Forschung erworben worden sein. Als hin-

reichend in diesem Sinne gelten Grundlagenmodule im Bereich der empirischen For-

schungsmethoden und Statistik im Umfang von mindestens 10 Leistungspunkten; diese 

müssen aus den Abschlussunterlagen (z.B. Transcript of Records, Diploma Supplement) ein-

deutig hervorgehen. 
 
(4) Wenn die Voraussetzungen gemäß Absatz 2 nicht oder nur teilweise erfüllt sind, kann die 

Bewerberin oder der Bewerber zum Masterstudiengang „Alternde Gesellschaften“ mit der 

Auflage zugelassen werden, die fehlenden Leistungen während des Masterstudiums nach-

zuholen. Spätestens für die Zulassung zu den Lehrveranstaltungen der Module B 4, B 5 so-

wie der Module des Wahlbereichs muss die Erfüllung der Auflagen erfolgreich nachgewiesen 

werden. 
 
(5) Wurde der akademische Grad im Ausland erworben, so sind zur Prüfung der Wesentlichkeit 

von Unterschieden die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonfe-

renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen, Absprachen im Rahmen von Hochschulpartner-

schaften sowie die Empfehlungen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) 

zu beachten. 
 
(6) Die Bewerberin oder der Bewerber muss sehr gute deutsche Kenntnisse der deutschen 

Sprache nachweisen, beispielsweise durch 

 eine Hochschulzugangsberechtigung einer deutschsprachigen Schule oder 

 einen Hochschulabschluss in einem deutschsprachigen Studiengang oder 

 die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewer-

ber (registrierte DSH-2) oder eine äquivalente zertifizierte Ausbildung in der deut-

schen Sprache. 
 
(7) Ausreichende Englischsprachkenntnisse zur Bearbeitung wissenschaftlicher Literatur, zum 

Verstehen von wissenschaftlichen Präsentationen und zur Diskussion wissenschaftlicher 

Ergebnisse in englischer Sprache werden dringend empfohlen. 
 
(8) Die Entscheidung über die Zulassung zum Masterstudiengang trifft der Prüfungsausschuss. 
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(9) Ist eine Bewerberin oder ein Bewerber noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnisses, so kann 

der Prüfungsausschuss diese Bewerberin oder diesen Bewerber zum gewählten Masterstu-

diengang zulassen, wenn diese oder dieser den Nachweis erbringt, dass sie oder er alle Prü-

fungen eines Bachelorstudiengangs gemäß Absatz 1 bzw. Absatz 2 erfolgreich abgelegt hat. 

 

 

§ 4 

Mastergrad 

 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Dortmund durch 

die Fakultät Sozialwissenschaften den akademischen Grad „Master of Arts“ (M.A.). 

 

 

§ 5 

Leistungspunktesystem 

 

(1) Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit dem Euro-

pean Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist. Im Masterstudium sind insgesamt 

120 Leistungspunkte durch die Teilnahme an den Modulen und den erfolgreichen Abschluss 

der dazugehörigen Prüfungen sowie durch das Mastermodul zu erwerben. 
 
(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten zuge-

ordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem ECTS-Punkt 

und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) von etwa 30 Stun-

den erfordert. Pro Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu erwerben. 
 
(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig absolvierter Module 

vergeben. 

 

 

§ 6 

Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienstruktur 

 

(1) Die Regelstudienzeit des Masterstudiums beträgt vier Semester (zwei Jahre) und schließt 

die Anfertigung der Masterarbeit ein.  

 

(2) Das Masterstudium umfasst insgesamt 120 Leistungspunkte, die ca. 3.600 studentischen 

Arbeitsstunden entsprechen und sich in Pflichtbereich und Wahlbereich aufteilen. 
 
(3) Das Masterstudium gliedert sich in Module, die sich in der Regel über maximal zwei aufei-

nanderfolgende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich und zeitlich abgerun-

dete, in sich geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in der Regel mindestens 

5 Leistungspunkten. Dabei werden im Pflichtbereich 54 Leistungspunkte, für das Master-

modul 30 Leistungspunkte, sowie im Wahlbereich 36 Leistungspunkte erworben. 
 
(4) In der Anlage A sind die Struktur des Masterstudiengangs, die Module, einschließlich der zu 

erwerbenden Leistungspunkte und Prüfungsarten (Modulprüfung oder Teilleistung) darge-

stellt. 
 
(5) Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden. 
 
(6) In der Anlage B ist eine Übersicht der Regelstudienzeit (Studienverlaufsplan) dargestellt. 
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§ 7 

Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 

(1) Die Lehrveranstaltungen des Masterstudiengangs Alternde Gesellschaften können aus den 

in § 59 Absatz 2 Satz 1 HG genannten Gründen in der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer begrenzt werden.  
 
(2) Die Feststellung der Begrenzung der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie einer 

Höchstzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die jeweiligen Lehrveranstaltungen er-

folgt durch den Fakultätsrat der Fakultät Sozialwissenschaften und wird in geeigneter Weise 

bekannt gegeben. 

 
 
(3) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmefähigkeit, regelt auf An-

trag der oder des jeweiligen Lehrenden die Dekanin oder der Dekan oder eine bzw. ein von 

ihr oder ihm beauftragte oder beauftragter Lehrende bzw. Lehrender mit Beteiligung der Fa-

kultätskommission für Lehre und Studium den Zugang. Dabei sind die Bewerberinnen und 

Bewerber in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 
 

1. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem Stu-

dienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen 

sind. 

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut den 

Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienverlaufsplan in dem Fach-

semester, in welchem die Lehrveranstaltung angeboten wird, vorgesehen ist; zum ande-

ren Studierende, die sich im letzten Fachsemester ihres Studiums laut Regelstudienzeit 

oder in einem späteren Semester befinden und die Lehrveranstaltung benötigen, um ihr 

Studium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzuschließen. 

 
2. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem Stu-

dienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht angewie-

sen sind oder nach § 52 Absatz 2 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassene Stu-

dierende, die in dem von ihnen gewählten Studiengang nach ihrem Studienverlauf auf 

den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind.  

 
3. Studierende, die für die jeweilige Lehrveranstaltung als Zweithörerinnen oder Zweithö-

rer gemäß § 52 Absatz 1 HG zugelassen sind. 

 
4. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die Vorausset-

zungen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung erbringen. 

 
(4) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerberinnen und Bewerber 

in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 
 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger Behinderung, chronischer Erkran-

kung oder mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu betreuen-

der Kinder, Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin 

oder des eingetragenen Lebenspartners oder einer oder eines in gerader Linie Verwand-

ten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser pflegebedürftig ist). 

 
2. Studierende, für die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden Modul eine Lehr-

veranstaltung zu wiederholen. 

 
3. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden. 
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(5) Das Vorliegen der mit den Kriterien zusammenhängenden Bedingungen nach Absatz 4 Num-

mer 1 und Nummer 2 ist von den Bewerberinnen oder Bewerbern selbst im Laufe des Bewer-

bungsverfahrens innerhalb vorgegebener veröffentlichter Fristen gegenüber der Dekanin o-

der dem Dekan geltend zu machen. 
 
(6) Die Fakultät Sozialwissenschaften stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel si-

cher, dass den unter Absatz 3 Nummer 1 genannten Studierenden durch die Beschränkung 

der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Regel kein oder höchstens ein Zeitver-

lust von einem Semester entsteht. 

 

 

 

§ 8 

Wahlbereich  

 

(1) Im Wahlbereich des Masterstudiums wählen die Studierenden einen der folgenden Studien-

schwerpunkte:  
 

- Cohesion and Diversity (VA), 
 

- Bildung und Arbeit (VB), 
 

- Gesundheit und Versorgungssysteme (VC). 
 
 Die Wahl des Studienschwerpunktes kann auf Antrag an den Prüfungsausschuss einmalig 

gewechselt werden. 
  
(2) Zusätzlich wählen die Studierenden zwei weitere Module aus den verbleibenden Studien-

schwerpunkten. 
 

(3) Der Wahlbereich ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die zwei Module des gewählten Studi-

enschwerpunktes nach Absatz 1 sowie die zwei zusätzlichen Module nach Absatz 2 erfolg-

reich abgeschlossen und insgesamt 36 Leistungspunkte erworben wurden. 

 

 

§ 9 

Prüfungen 

 

(1) Jedes Modul wird in der Regel mit nur einer Prüfung abgeschlossen. In besonders begrün-

deten Fällen können auch mehrere Module mit einer gemeinsamen Prüfung abgeschlossen 

werden. Der Modulabschluss erfolgt in der Regel durch eine benotete Modulprüfung. Aus-

nahmsweise kann ein Modul auch durch kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen erfolg-

reich abgeschlossen werden. Teilleistungen werden im Rahmen einzelner Lehrveranstaltun-

gen erbracht. Die jeweilige Prüfungsart und Prüfungsform (Modulprüfung oder Teilleistun-

gen) ergeben sich aus der Anlage A. Näheres regeln die Modulbeschreibungen des Modul-

handbuchs. 
 
(2) Modulprüfungen oder Teilleistungen werden studienbegleitend in der Regel durch schriftli-

che, mündliche bzw. elektronische Prüfungen oder Prüfungen in elektronischer Kommuni-

kation erbracht (Klausurarbeiten, Referaten bzw. Seminargestaltung mit schriftlicher Aus-

arbeitung, Hausarbeiten, etc.). Die jeweils verantwortlichen Prüferinnen und Prüfer können 

mit Zustimmung des Prüfungsausschusses andere geeignete Prüfungsformen festlegen. 
 
(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den Modulbeschrei-

bungen des Modulhandbuchs festgelegt oder werden von der Prüferin oder dem Prüfer je-

weils spätestens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht. Auf Antrag 

über den Prüfungsausschuss kann in begründeten Fällen für einen begrenzten Zeitraum von 
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der ursprünglich in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs vorgesehenen Erbrin-

gungsform abgewichen werden. 
 
(4) Für Modulprüfungen ist bei schriftlichen Prüfungen eine Bearbeitungszeit von mindestens 

zwei bis maximal drei Zeitstunden Dauer, für mündliche Prüfungen eine Dauer von maximal 

30 Minuten pro Studierender oder Studierendem und für Hausarbeiten eine Länge von min-

destens 15 Seiten vorzusehen. Für Teilleistungen ist bei schriftlichen Prüfungen eine Bear-

beitungszeit von maximal zwei Zeitstunden Dauer, für mündliche Prüfungen eine Dauer von 

maximal 30 Minuten pro Studierender oder Studierendem, für Hausarbeiten ein Umfang von 

mindestens 15 Seiten und für Referate eine Seminargestaltung von maximal 90 Minuten pro 

Studierender oder Studierendem sowie eine schriftliche Dokumentation von 5 bis 10 Seiten 

vorzusehen. 
 
(5) Schriftliche Prüfungen werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. Even-

tuell zugelassene Hilfsmittel werden von den Prüferinnen oder den Prüfern spätestens vier 

Wochen vor der Prüfung bekannt gegeben. Die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistun-

gen ist der oder dem Studierenden nach spätestens 8 Wochen bekannt zu geben, wobei die 

Anforderungen des Datenschutzes zu beachten sind.  
 
(6) Klausurarbeiten können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt wer-

den. Insbesondere bei der Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass die Prü-

fungsaufgaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehrveranstaltungen ver-

mittelten Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind und zuverlässige Prüfungs-

ergebnisse ermöglichen. Bei Prüfungen, die von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten 

sind, werden die Prüfungsaufgaben von beiden Prüferinnen oder Prüfern gemeinsam erar-

beitet. Bei der Aufstellung der Prüfungsfragen ist festzulegen, welche Antworten als zutref-

fend anerkannt werden. 
 
(7) Mündliche Prüfungen werden vor mehreren Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin 

bzw. einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen 

Beisitzers als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung mit maximal drei Studierenden abgelegt. 

Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem Pro-

tokoll festzuhalten. Vor der Festsetzung der Note gemäß § 20 hat die Prüferin oder der Prüfer 

die Beisitzerin oder den Beisitzer zu hören. Wird eine mündliche Prüfung vor einer Prüferin 

und einem Prüfer oder zwei Prüferinnen oder Prüfern abgelegt, legt jede Prüferin oder jeder 

Prüfer eine Einzelnote für die mündliche Prüfungsleistung gemäß § 20 Absatz 1 fest. Die 

Note der mündlichen Prüfungsleistung wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Ein-

zelnoten ermittelt. Das Ergebnis der Prüfung ist den Studierenden im Anschluss an die 

mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeit-

raum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Ver-

hältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, es sei denn, die Kandidatin oder der 

Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekannt-

gabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer Beeinflussung oder Störung der Prüfung kön-

nen diese Personen von der Prüferin oder dem Prüfer als Zuhörerin bzw. Zuhörer ausge-

schlossen werden. 
 
(8) Prüfungsleistungen in mündlichen oder schriftlichen Prüfungen, mit denen ein Studiengang 

abgeschlossen wird, und Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen 

keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind mindestens von zwei Prüferinnen oder 

Prüfern im Sinne des § 15 zu bewerten. 
 
(9) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen Lehrveran-

staltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Diese können insbesondere 

sein: Referate, kurze Hausarbeiten, testierte Praktikumsversuche, praktische Übungen, 

schriftliche und mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Studienleis-
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tungen können benotet oder mit „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet werden. Vo-

raussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung ist die erfolgreiche Erbringung aller in 

diesem Modul geforderten Studienleistungen. 
 
(10) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb der 

Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine Studien-

leistung für ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des Modulhand-

buchs definiert ist, wird sie von der Lehrenden oder dem Lehrenden jeweils zu Beginn der 

Veranstaltung bekannt gemacht. 
 
(11) Die Pflicht zur regelmäßigen Anwesenheit kann bei Lehrveranstaltungen vorgesehen wer-

den, deren Lernziel nicht ohne die aktive Beteiligung der Studierenden erreicht werden kann. 

Bei der Regelung von Anwesenheitspflichten ist das verfassungsrechtliche Gebot der Ver-

hältnismäßigkeit zu beachten. Über die Anwesenheitspflicht wird entweder auf der Grund-

lage eines diesbezüglichen Votums des Studienbeirates oder auf der Grundlage einer Zwei-

Drittel Mehrheit des Fakultätsrates entschieden. Die Anwesenheitspflicht ist in der Modul-

beschreibung im Modulhandbuch auszuweisen. Die genaue Ausgestaltung der Anwesen-

heitspflicht wird den Studierenden in geeigneter Form zu Beginn der Lehrveranstaltung be-

kannt gegeben. 
 
(12) Prüfungsverfahren berücksichtigen die Ausfallzeiten durch die Pflege im Haushalt lebender, 

überwiegend zu betreuender Kinder, die Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, der ein-

getragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners oder einer oder eines 

in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser 

pflegebedürftig ist. 

 

 

§ 10  

Nachteilsausgleich 

 

(1) Macht die oder der Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er wegen 

länger andauernder oder ständiger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der 

Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form, Dauer oder 

Frist zu erbringen, so legt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, in welcher 

anderen Form, Dauer oder Frist die Prüfungsleistung erbracht wird. Dies gilt auch für den 

Erwerb einer Teilnahmevoraussetzung. Weiterhin können Abweichungen im Hinblick auf die 

Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie auf die Zahl und die Voraussetzungen 

für die Wiederholung von Prüfungsleistungen vorgesehen werden. Der Nachteilsausgleich 

soll sich bei Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer 

Änderung des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des 

Studiums abzuleistenden Prüfungen erstrecken. Bei Zweifeln wird die zuständige Person o-

der Stelle für Fragen zu Belangen behinderter Studierender (z. B. Bereich „Behinderung und 

Studium“ innerhalb des Zentrums für Hochschulbildung an der Technischen Universität 

Dortmund) beteiligt.  

 
(2) Der Nachteilsausgleich wird auf Antrag an den Prüfungsausschuss einzelfallbezogen ge-

währt und ist bei der Zentralen Prüfungsverwaltung einzureichen.  

 

 

§ 11 Mutterschutz 

 

Es gelten die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie die entsprechenden Bestimmungen des 

Mutterschutzgesetzes, vgl. § 64 Absatz 2 Nr. 5 und Absatz 2a HG NRW. 
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§ 12 

Fristen und Termine 

 

(1) Zu jeder Prüfung ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der jewei-

ligen Prüfung erforderlich. Der Anmeldezeitraum muss mindestens zwei Wochen betragen. 

Abweichend von Satz 1 kann in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs festgelegt 

werden, dass bei bestimmten Prüfungen die Anmeldung durch Prüfungsantritt erfolgt. Eine 

Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis zu einer Woche vor 

dem Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis zu einem Tag vor dem 

Beginn der jeweiligen Prüfung möglich. Die oder der Studierende gilt dann als nicht zu der 

Prüfung angemeldet. Für Prüfungen, die im Rahmen dieses Studiengangs von einer anderen 

Fakultät durchgeführt werden, können andere An- bzw. Abmeldefristen gelten. 

 
(2) Die Termine für schriftliche Prüfungen werden von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-

ausschusses festgelegt und sind so früh wie möglich, spätestens jedoch vier Wochen vor 

dem Ende der Vorlesungszeit, bekannt zu geben. Zeiträume für mündliche Prüfungen wer-

den mindestens vier Wochen vor dem frühesten Prüfungstermin bekannt gegeben. Die indi-

viduellen Termine werden eine Woche vor der Prüfung bekannt gegeben. 
 
(3) Die erstmalige Anmeldung zu den Prüfungen soll spätestens zum Ende des Semesters erfol-

gen, in dem der Besuch der Lehrveranstaltungen, dem die Prüfung nach dem Studienplan 

oder Studienverlaufsplan zugeordnet ist, nach diesen Plänen vorgesehen war.  
 

 

§ 13 

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbestehen 

 

(1) Die Modulprüfungen und die einzelnen Teilleistungen können, wenn sie nicht bestanden sind 

oder als nicht bestanden gelten, zweimal wiederholt werden. Bei Nichtbestehen einer beno-

teten Teilleistung ist nur diese zu wiederholen. Wiederholungsprüfungen müssen aus Grün-

den der Herstellung einer Vergleichbarkeit und Prüfungsgerechtigkeit in der Form durchge-

führt werden, in der bereits der Erstversuch der Prüfung stattgefunden hat. Bestandene Prü-

fungen können nicht wiederholt werden. 
 
(2) Wird ein Modul aus dem gewählten Studienschwerpunkt endgültig nicht bestanden, kann 

der Studienschwerpunkt einmal gewechselt werden. 
 
(3) Das endgültige Nichtbestehen von Modulen im Wahlbereich kann unter den Voraussetzun-

gen des § 8 Absatz 2 durch andere erfolgreich absolvierte Module im Wahlbereich ausgegli-

chen werden. 
 
(4) Abweichend von Absatz 1 kann die Masterarbeit nur als Ganzes und nur einmal mit neuer 

Themenstellung wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der Masterarbeit gemäß 

§ 21 Absatz 7 ist nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der Kandidat bei der Anfertigung der 

nicht erfolgreichen Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  
 
(5) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 120 Leistungspunkte aus den Modulprü-

fungen und Teilleistungen sowie für das Mastermodul erworben wurden. 
 
(6) Die Masterprüfung ist insgesamt endgültig nicht bestanden, wenn 
 

1. die Masterarbeit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als nicht be-

standen gilt oder 
 
2. die Kandidatin oder der Kandidat nach endgültigem Nichtbestehen eines Moduls aus 

dem Wahlbereich nicht mehr die erforderliche Mindestanzahl von Leistungspunkten er-

werben kann oder 
 
3. eines der im Anhang genannten Pflichtmodule endgültig nicht bestanden wurde. 
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(7) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt eine Prüfung als endgültig nicht 

bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin o-

der dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der Kandidatin oder dem Kandidaten 

eine Bescheinigung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; aufgenommen wird der 

Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer anderen Hochschule gilt. 

 

 

§ 14 

Prüfungsausschuss 

 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Auf-

gaben bildet die Fakultät Sozialwissenschaften einen Prüfungsausschuss. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss gemäß Absatz 1 besteht aus fünf Mitgliedern, und zwar drei Mitglie-

dern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, einem Mitglied aus der 

Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einem Mitglied aus 

der Gruppe der Studierenden des Masterstudiengangs „Alternde Gesellschaften“. Die Mit-

glieder werden vom Fakultätsrat nach Gruppen getrennt für zwei Jahre, das Mitglied aus der 

Gruppe der Studierenden für ein Jahr gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt aus seinen Mit-

gliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die Vorsitzende o-

der den Vorsitzenden sowie die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vor-

sitzenden. Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnahme der oder des Vorsit-

zenden und deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter werden vom Fakultätsrat Ver-

treterinnen oder Vertreter gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung des Prü-

fungsausschusses wird von der Dekanin oder dem Dekan bekannt gegeben. Wird die Wahl 

des Prüfungsausschusses oder einzelner Mitglieder nach Amtsantritt für ungültig erklärt, so 

berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit der vorher gefassten Beschlüsse und Amtshand-

lungen. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung einge-

halten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbe-

sondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im Prüfungsverfahren ge-

troffene Entscheidungen und für die Abstimmung von fakultätsübergreifenden Frage- und 

Problemstellungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Fakultätsrat regelmä-

ßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten zu 

berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der Studienpläne. Der 

Prüfungsausschuss kann die folgenden Aufgaben auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 

übertragen: Zulassung bzw. Zulassung unter Auflagen, Einstufungen, Anerkennungsfragen, 

Anträge auf Nachteilsausgleich, Eilentscheidungen, Sonderaufträge. Entscheidungen über 

Widersprüche und die Berichtspflicht gegenüber dem Fakultätsrat können nicht auf die Vor-

sitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen werden. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder der 

oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied aus der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mindestens ein weiteres stimmberechtigtes 

Mitglied anwesend ist. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Die studentischen 

Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken an pädagogisch-wissenschaftlichen Entschei-

dungen nicht mit. Als solche gelten insbesondere die Beurteilung, die Anerkennung von Leis-

tungen, die Festlegung von Prüfungsaufgaben und die Bestellung der Prüferinnen und Prüfer 

sowie der Beisitzerinnen und Beisitzer. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen bei-

zuwohnen. 
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(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-

ausschusses, einschließlich ihrer Vertreterinnen und Vertreter, die Prüferinnen und Prüfer 

und die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht 

im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwal-

tungshilfe der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund. 

 

 

§ 15 

Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und 

Beisitzer gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der oder dem Vorsitzen-

den des Prüfungsausschusses übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer dürfen an der Hoch-

schule Lehrende der Technischen Universität Dortmund sowie prüfungsberechtigte Perso-

nen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG bestellt werden. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf 

bestellt werden, wer selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine ver-

gleichbare Qualifikation erworben hat. 
 
(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
 
(3) Die Kandidatin oder der Kandidat kann für die Masterarbeit Prüferinnen und Prüfer vorschla-

gen. Auf die Vorschläge der Kandidatin oder des Kandidaten soll nach Möglichkeit Rücksicht 

genommen werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen Rechtsanspruch. 

 

 

§ 16 

Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 

 

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in höhere Fachsemester findet 

die jeweils gültige Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle Bachelor- und 

Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund Anwendung. 

 

 

§ 17 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn 

die Kandidatin oder der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht er-

scheint oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung 

zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vor-

gegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-

fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 

Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von der Kandidatin oder dem Kan-

didaten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutschsprachigen ärzt-

lichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten muss das 

ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nachträglichen Rücktritt von einer 

abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest hervorgehen, dass die bei der Prüfung 

gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die Studierende oder den Studierenden aus ge-

sundheitlichen Gründen nicht erkennbar war und vernünftigerweise kein Anlass bestand die 

Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe für den 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.22/2022          Seite 116 

 
Rücktritt oder das Versäumnis nicht an, wird dies der Kandidatin oder dem Kandidaten 

schriftlich mitgeteilt. 
 
(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z.B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 

Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, gilt 

diese betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewer-

tet. Dies gilt ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Die Entscheidung, ob ein Täuschungs-

versuch oder eine Täuschungshandlung vorliegt und damit die Prüfung als mit „nicht ausrei-

chend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet gilt, treffen die jeweiligen Prüferinnen oder 

Prüfer. Wird während einer Prüfung ein Täuschungsversuch oder eine Täuschung im Sinne 

von Satz 1 durch die Aufsichtsführende oder den Aufsichtsführenden festgestellt, protokol-

liert diese oder dieser den Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. Eine Kandidatin oder ein 

Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jewei-

ligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der oder dem Aufsichtführenden in der Regel 

nach Ermahnung von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall 

gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend" (5,0) oder „nicht bestanden“ bewer-

tet. Die jeweiligen Gründe für die Entscheidung sind aktenkundig zu machen. In schwerwie-

genden Fällen von Täuschung oder Störung kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin o-

der den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann von den Kandidatinnen und Kandidaten bei Modulprüfungen 

oder Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie bzw. er die Arbeit – bei 

einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbststän-

dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie 

wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 21 Absatz 9 bleibt unberührt. 
 
(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, dass 

Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Ent-

scheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, 

zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung ist 

der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. 

 

 

II. Masterprüfung 

 

§ 18 

Zulassung zur Masterprüfung 

 

(1) Mit der Einschreibung in den Masterstudiengang „Alternde Gesellschaften“ an der Techni-

schen Universität Dortmund oder der Zulassung als Zweithörerin oder Zweithörer gemäß  

§ 52 Absatz 2 HG gilt eine Studierende oder ein Studierender als zu den Prüfungen dieses 

Studiengangs zugelassen, es sei denn, die Einschreibung bzw. Zulassung ist gemäß Absatz 

2 zu versagen. 
 
(2) Die Einschreibung bzw. Zulassung ist zu versagen, wenn 

 
1. die Kandidatin oder der Kandidat eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche Prü-

fung in dem Masterstudiengang „Alternde Gesellschaften“ an der Technischen Universi-

tät Dortmund oder in einem Studiengang, der zu diesem Studiengang eine erhebliche in-

haltliche Nähe aufweist endgültig nicht bestanden hat oder 
 
2. der Kandidatin oder dem Kandidaten nach erbrachter Prüfungsleistung in einem der vor-

genannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden Anfechtung des Prüfungsbe-

scheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das endgültige Nichtbe-

stehen noch nicht vorliegt. 
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§ 19 

Umfang der Masterprüfung 

 

(1) Die Masterprüfung setzt sich zusammen aus studienbegleitenden Prüfungen, in denen ins-

gesamt 90 Leistungspunkte zu erwerben sind. Weitere 30 Leistungspunkte sind durch das 

Mastermodul zu erwerben. 
 
(2) Studienbegleitende Prüfungen sind im Pflichtbereich mit insgesamt sechs Modulen und 

54 Leistungspunkten, im Wahlpflichtbereich mit insgesamt vier Modulen und 36 Leistungs-

punkten zu absolvieren. Die zu studierenden Module, die ihnen jeweils zugeordneten Lehr-

veranstaltungen, die im Rahmen von Prüfungsleistungen zu erwerbenden Leistungspunkte 

sowie die Prüfungsart (Modulprüfung oder Teilleistungen) ergeben sich aus der Anlage A 

(Übersicht über die Module). 

 

 

§ 20 

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, Bildung 

von Noten 

 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen und 

Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung 

2 = Gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anfor-

derungen liegt 

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz erheblicher Mängel noch den Anforderun-

gen genügt 

5 = nicht ausreichend = Eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt 
 

Durch Erniedrigen und Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Be-

wertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausge-

schlossen. 
 
(2) In Absprache mit dem Prüfungsausschuss können bei Prüfungsleistungen, die nicht in der 

Gesamtnote berücksichtigt werden, die Prüfungsleistungen entweder nach dem Noten-

maßstab gemäß Absatz 1 oder nach folgendem vereinfachten Maßstab bewertet werden: 
 

„bestanden“  = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt 
 

„nicht bestanden“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-

gen nicht mehr genügt 
 
(3) Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn das 

Modul mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertet worden ist. 
 
(4) Eine Klausur, welche ausschließlich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt wurde, gilt 

als bestanden, wenn 

a) 60 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden sind oder 

b) mindestens 50 % der maximal zu erreichenden Punktzahl erzielt wurden und die er-

reichte Punktzahl um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche Prüfungsleistung der 

Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die an der Prüfung teilgenommen haben. 
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(5) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Mindestpunktzahl gemäß Absatz 4 erreicht und 

damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 

 

1 = sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75 % 

2 = gut, falls sie bzw. er mindestens 50 % aber weniger als 75 % 

3 = befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25 % aber weniger als 50 % 

4 = ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25 % 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht hat. 

 
(6) Wird eine Klausur nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, so werden die 

Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 bewertet. Die übrigen Auf-

gaben werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Aus beiden Bewertungen wird 

die Note der Klausur ermittelt, wobei die Anteile der jeweils zu erreichenden Gesamtpunkt-

zahlen berücksichtigt werden. Absatz 7 gilt entsprechend. 
 
(7) Wird das Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig die 

Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote aus dem arithmetischen Mittel 

der mit den jeweiligen Leistungspunkten gewichteten, nicht gerundeten Noten der im Rah-

men des jeweiligen Moduls abgelegten Teilleistungen. 
 

Die Modulnoten lauten dann in Worten bei einem Mittelwert: 
 

bis 1,5 = sehr gut 

über 1,5 bis 2,5 = Gut 

über 2,5 bis 3,5 = Befriedigend 

über 3,5 bis 4,0 = Ausreichend 

über 4,0 = nicht ausreichend 

 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 

berücksichtigt; alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(8) Die Studiennote für die Masterprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 

gemäß Absatz 4 gebildeten Modulnoten aller Module, mit Ausnahme des Mastermoduls, 

wobei die einzelnen Modulnoten mit der jeweiligen Zahl der zu diesem Modul gehörenden 

Leistungspunkte gewichtet werden. Absatz 4 gilt entsprechend. Bei Festsetzung der Studi-

ennote wird, soweit möglich, die Prüfungsleistung mit der besten Note berücksichtigt, es 

sei denn, die Kandidatin oder der Kandidat beantragt eine andere Berücksichtigung. Für die 

gesondert zu ermittelnde Note für das Mastermodul wird die Note der Masterarbeit mit 

90 % und die Note für die Vorstellung des Mastervorhabens mit 10 % berücksichtigt. 
 
(9) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der ge-

mäß Absatz 4 gebildeten und mit der jeweiligen Zahl von Leistungspunkten gewichteten Mo-

dulnoten (Studiennote) und der Note für das Mastermodul, wobei die Note für das Master-

modul mit 25 % und die Studiennote mit 75 % in die Gesamtnote eingehen. Absatz 4 gilt ent-

sprechend.  
 
(10) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer Sys-

tem (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten Prüfungs-

leistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prüfungsaus-

schusses erforderlich. 
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(11) Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen: 
 

A = in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 
 
B = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden;  
 
C = in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden;  
 
D = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden;  
 
E = in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

 
(12) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten der 

letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die Bezugsgruppe 

aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei der Bildung der 

ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange keine statistischen Daten 

zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung stehen, werden keine ECTS-Grade 

ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren Vergabe kann durch Beschluss des Prüfungs-

ausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden verzichtet werden. Entsprechende Hin-

weise erscheinen im Abschlussdokument. Bei der Zusammensetzung der Vergleichsgruppe 

ist nach dem Abschluss und dem Studiengang zu differenzieren. Darüber hinaus kann in 

sachlich begründeten Fällen eine andere Zusammensetzung der Vergleichsgruppe erfolgen. 

Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. 

 

 

§ 21 

Mastermodul 

 

(1) Das Mastermodul setzt sich zusammen aus der Vorstellung der Masterarbeit sowie der 

schriftlichen Ausarbeitung der Masterarbeit. Im Rahmen der Vorstellung der Masterarbeit 

präsentieren die Kandidatinnen und Kandidaten die Konzeption der Masterarbeit und be-

antworten Fragen zur inhaltlichen und methodischen Vorgehensweise sowie der prakti-

schen Anwendung. Mit der schriftlichen Ausarbeitung der Masterarbeit sollen die Kandida-

tinnen und Kandidaten zeigen, dass sie innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem 

selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden bearbeiten können. 
 
(2) Das Mastermodulkann nach dem Erwerb von 69 Leistungspunkten begonnen werden. Der 

Nachweis der Erfüllung dieser Voraussetzungen ist dem Antrag beizufügen. Durch das Mas-

termodul werden insgesamt 30Leistungspunkte erworben.  
 
(3) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des Kandi-

daten über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt 

der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Die Kandidatin oder der Kandidat kann in dem An-

trag bezüglich der Betreuerin oder des Betreuers und des Themas Vorschläge machen. Ver-

zichtet die Kandidatin oder der Kandidat auf das Vorschlagsrecht, so vermittelt die oder der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein Thema und eine Betreuerin oder einen Betreuer 

für die Masterarbeit. 

 
(4) Die Masterarbeit kann von jeder Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer oder einem 

habilitierten Mitglied der Fakultät Sozialwissenschaften ausgegeben und betreut werden. 

Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Voraussetzungen nach § 65 Ab-

satz 1 HG erfüllen, können mit Zustimmung des Prüfungsausschusses die Masterarbeit aus-

geben und betreuen. 
 
(5) Das Mastermodul kann auch von zwei Kandidatinnen oder Kandidaten oder einer Kandidatin 

und einem Kandidaten zusammen absolviert werden, wenn der als Prüfungsleistung zu be-

wertende Beitrag der oder des Einzelnen aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzah-

len oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich 
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unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt sind. 

 
 
(6) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 20 Wochen. Das Thema und die Aufgaben-

stellung müssen so beschaffen sein, dass die Arbeit innerhalb dieser Frist abgeschlossen 

werden kann. Auf begründeten Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten kann die oder der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Be-

treuer eine Verlängerung der Betreuungszeit um bis zu vier Wochen gewähren. Ein Verlänge-

rungsantrag ist spätestens 14 Tage vor Ablauf der Bearbeitungszeit an den Prüfungsaus-

schuss zu stellen. Im Falle von Krankheit kann die Frist zur Abgabe um maximal die Hälfte 

der Bearbeitungszeit verlängert werden. Dazu ist die Vorlage eines ärztlichen Attests erfor-

derlich. Die Verlängerung entspricht der Krankheitszeit. Überschreitet die Krankheitsdauer 

die Hälfte der Bearbeitungszeit, wird der Kandidatin oder dem Kandidaten ein neues Thema 

ohne Anerkennung eines Prüfungsversuchs gestellt. 
 
(7) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Wochen ab der 

Ausgabe zurückgegeben werden; die Masterarbeit gilt dann als nicht begonnen. 
 
(8) Der Umfang der Masterarbeit sollte 80 DIN-A4-Seiten (ohne Anhang) nicht unterschreiten 

und 120 DIN-A4-Seiten (ohne Anhang) in der Regel nicht überschreiten. 

(9) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat zu erklären, ob die 

Arbeit bereits in gleicher oder ähnlicher Form einer Prüfungsbehörde vorgelegen hat oder 

veröffentlicht wurde. Die Kandidatin oder der Kandidat hat auch an Eides statt zu versi-

chern, dass sie oder er die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekenn-

zeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 

Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht 

hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträge aufzunehmen. Für die 

Erklärung und die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der Zentralen 

Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei der Abgabe der Masterarbeit als fester Bestand-

teil der Masterarbeit unterschrieben einzubinden bzw. entsprechend des digitalen Abgabe-

verfahrens gemäß § 21 Absatz 1 zusammen mit der Abschlussarbeit als eine Datei hochzu-

laden. 

 

 

§ 22 

Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 

 

(1) Für die Abgabe der Masterarbeit gelten die Bestimmungen der Ordnung zur Abgabe von Ab-

schlussarbeiten (Bachelor/Master) der Technischen Universität Dortmund in der jeweils gel-

tenden Fassung. Sofern das Hochladen von einzelnen Abschlussarbeiten beziehungsweise 

von Teilen der Abschlussarbeiten aus fachlichen Gründen nicht tauglich ist und/oder sofern 

eine vertragliche Vereinbarung mit Dritten besteht, die eine Veröffentlichung von Abschluss-

arbeiten oder von Teilen von Abschlussarbeiten ausschließt, findet durch Entscheidung des 

Prüfungsausschusses das bisherige analoge Verfahren zur Abgabe von Abschlussarbeiten 

gemäß Absatz 2 Anwendung. 

 

(2) Beim analogen Verfahren ist die Masterarbeit fristgemäß beim Prüfungsausschuss in zwei-

facher gebundener Ausfertigung und zusätzlich in einer für ein Softwareprodukt zur Plagi-

atserkennung verwendbaren elektronischen Fassung abzugeben. Der Abgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. Bei Postanlieferung gilt das Datum des Poststempels. Wird die 

Masterarbeit nicht fristgemäß abgegeben, so gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) be-

wertet. 
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(3) Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu begutachten und zu bewerten. 

Eine Prüferin oder ein Prüfer soll die Betreuerin bzw. der Betreuer der Arbeit sein (Erstgut-

achterin oder Erstgutachter). Die zweite Prüferin oder der zweite Prüfer (Zweitgutachterin 

oder Zweitgutachter) wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses be-

stimmt. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 20 Absatz 1 vorzunehmen und schriftlich 

zu begründen. 
 
(4) Die Note der Masterarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten gebil-

det, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0, oder 

bewertet nur eine Prüferin oder ein Prüfer die Masterarbeit mit mindestens „ausreichend“ 

(4,0), so wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer zur Bewer-

tung der Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Masterarbeit aus dem 

arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Masterarbeit kann jedoch nur 

dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten 

„ausreichend“ (4,0) oder besser sind. 
 
(5) Die Bewertung der Masterarbeit ist der Kandidatin oder dem Kandidaten spätestens drei 

Monate nach der Abgabe mitzuteilen. 

 

 

§ 23 

Zusatzqualifikationen 

 

(1) Studierende können vor dem Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbestehen in weiteren als 

den vorgeschriebenen Modulen Prüfungsleistungen erbringen. Mit diesen Prüfungsleistun-

gen können keine Leistungspunkte erworben werden. 
 
(2) Die Bewertung der Zusatzqualifikationen wird auf Antrag der Kandidatin oder des Kandida-

ten in das Transcript of Records, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit ein-

bezogen. 

 

 

§ 24 

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

 

(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat spätestens vier 

Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis. Das Zeugnis trägt 

das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. In das Zeugnis 

sind die Gesamtnote der Masterprüfung einschließlich des ECTS-Grades nach § 20 Absatz 8, 

das Thema und die Note der Masterarbeit, die Module und Modulnoten sowie die Anzahl der 

in den einzelnen Modulen erworbenen Leistungspunkte aufzunehmen. Auf Antrag der Kan-

didatin oder des Kandidaten kann die Studiennote in das Zeugnis mit aufgenommen werden. 
 
(2) Das Zeugnis gibt den Studienschwerpunkt der Kandidatin oder des Kandidaten an. 
 
(3) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt insbesondere die we-

sentlichen, dem Abschluss zugrundliegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, die mit 

dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule. Das Diploma 

Supplement wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Des Weiteren wird dem 

Zeugnis eine Übersicht über die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen beigefügt 

(Transcript of Records). 
 
(4) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten zu-

sätzliche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und Gesamtnote eingegangen 

sind. Darüber hinaus können im Rahmen des Studiums absolvierte freiwillige Praktika, die 

auf Antrag über den Prüfungsausschuss genehmigt wurden und die einen inhaltlichen und 
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fachlichen Zusammenhang zu dem gewählten Studiengang aufweisen, mit aufgenommen 

werden. Auf Antrag und in Absprache mit dem Prüfungsausschuss wird der Kandidatin oder 

dem Kandidaten eine englischsprachige Übersetzung des Transcript of Records ausgestellt. 
 
(5) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten wird auch vor Abschluss der Masterprüfung 

eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen (Notenbescheinigung) 

erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module mit den erworbenen Leis-

tungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 20 Absatz 1 enthält. 
 
(6) Das Zeugnis wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet 

und mit dem Siegel der Fakultät Sozialwissenschaften versehen. 
 
(7) Das Zeugnis und die Bescheinigungen werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandida-

ten in Absprache mit dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache ausgestellt. 

 

 

§ 25 

Masterurkunde 

 

(1) Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird eine Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnis-

ses in deutscher und englischer Sprache ausgehändigt. In der Masterurkunde wird die Ver-

leihung des akademischen Grades gemäß § 4 beurkundet. Der Studiengang der Absolventin 

oder des Absolventen ist in der Masterurkunde anzugeben. 
 
(2) Die Masterurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät und der oder dem 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät So-

zialwissenschaften versehen. 

 

 

III. Schlussbestimmungen 

 

§ 26 

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades 

 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich 

die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der 

Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 

nicht bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 

Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 

der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü-

fung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-

wirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensge-

setzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 
 
(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und 2 ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur 

mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben. 
 
(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 ist das unrichtige Prüfungszeugnis ein-

zuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 

Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Zeugnisses ausge-

schlossen. 
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(5) Der Mastergrad wird aberkannt und die Urkunde ist einzuziehen, wenn sich nachträglich 

herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraus-

setzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Über die Aber-

kennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät Sozialwissenschaften. 

 

 

§ 27 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

 

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht gewährt. Im Rahmen der 

Einsichtnahme können Kopien oder sonstige originalgetreue Reproduktionen gefertigt wer-

den. Die Nutzung von Kopien und sonstigen Reproduktionen der Klausur sind nur für den 

persönlichen Gebrauch zum Zwecke der Klausureinsicht zulässig. Insbesondere ist die Ver-

öffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung und jede Art der Verwertung sowie die Weiter-

gabe an Dritte nicht gestattet. Bei Verstößen ist mit erheblichen rechtlichen Konsequenzen 

zu rechnen. Zeit und Ort der Einsichtnahme werden von den Prüferinnen und Prüfern fest-

gelegt und spätestens mit Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in geeigneter Form bekannt 

gegeben.  
 
(2) Die Einsicht in die Ergebnisse weiterer schriftlicher Prüfungsleistungen, die auf die jeweili-

gen Prüfungen bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Prüfungspro-

tokolle der mündlichen Prüfungen wird den Studierenden auf Antrag gewährt. 
 
(3) Der Antrag ist binnen drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Vor-

sitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsit-

zende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

 

§ 28 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 

(1) Die Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dort-

mund veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. April 2022 in Kraft. 

(2) Sie gilt für alle in den Masterstudiengang Alternde Gesellschaften an der Technischen Uni-

versität Dortmund eingeschriebenen Studierende. 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Sozialwissenschaften 

vom 13. Juli 2022 sowie des Rektorats der Technischen Universität Dortmund vom 1. Juni 2022. 

 

 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht 

hingewiesen worden. 
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Dortmund, den 8. August 2022 

 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Anlage A – Übersicht über die Module und Veranstaltungen 

 

Nr. Modultitel und Lehrveranstaltungen Modulkür-

zel 

LP2 MA3 Prüfungsformen4  

I Fachspezifischer Pflichtbereich   

1.  Demographischer Wandel regional, 

national und international 

B1  10 P MP 

1.1 Alterung in regionaler, nationaler und 

internationaler Perspektive 

 5  SL 

1.2  Sozialpolitik im Wandel  5  SL 

2.  Alter(n) und Institutionen B2 10 P MP 

2.1 Alter(n) in Familie und Gesellschaft  5  SL 

2.2 Aspekte sozialer Ungleichheit im Al-

ter(n) 

 5  SL 

3.  Altern und Lebenslauf  B3 10 P MP 

3.1 Biographie und Lebenslauf   5  SL 

3.2 Karriere und Berufsfelder in alternden 

Gesellschaften 

 5  SL 

4.  Forschungswerkstatt I  B4 12 P MP 

4.1 Vertiefung: Qualitative/Interpretative 

Methoden 

 6  SL 

4.2 Vertiefung: Quantitative Methoden  6  SL 

5. Forschungswerkstatt II  B5 12 P MP 

5.1 Fortsetzung: Vertiefung qualitative/in-

terpretative Methoden oder quantita-

tive Methoden 

 6  SL 

5.2 Forschungsdesigns: qualitativ oder 

quantitativ 

 6  SL 

II Fachübergreifender Vertiefungsbereich  

Studienschwerpunkt: Cohesion and diversity (VA) 

6. Social cohesion (EN)  VA1 9 V MP 

6.1 Social networks  4,5  SL 

6.2 Social participation  4,5  SL 

7.  Diversity (EN) VA2 9 V MP 

7.1 Aging differently  4,5  SL 

7.2 Aging and social inequality  4,5  SL 

                                                           
2 LP = Leistungspunkte  

3 MA = Modulart: P = Pflichtmodul, V = Vertiefungsmodul (kann auch als Modul des Ergänzungsbe-

reichs gewählt werden) 

4 Prüfungsformen: MP = Modulprüfung, SL = Studienleistung 
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Studienschwerpunkt: Bildung und Arbeit (VB) 

8. Bildung und Wissen VB1 9 V MP 

8.1 Wissensmanagement  4,5  SL 

8.2 Lebensbegleitendes Lernen und Bil-

dung im Alter 

 4,5  SL 

9. Arbeit und Rente  VB2 9 V MP 

9.1 Arbeit und Erwerbsbeteiligung  4,5  SL 

9.2 Produktivität im Lebenslauf  4,5  SL 

Studienschwerpunkt: Gesundheit und Versorgungssysteme (VC) 

10. Gesundheit und Pflege VC1 9 V MP 

10.1 Gesundheit im Lebenslauf  4,5  SL 

10.2 Pflege und Pflegepolitik  4,5  SL 

11. Umwelt und Versorgungssysteme VC2 9 V MP 

11.1 Umwelt und Technik  4,5  SL 

11.2 Versorgungssystem und soziale 

Dienste  

 4,5  SL 

Ergänzungsbereich 

 Je ein Modul aus einem nicht  

gewählten Studienschwerpunkt 

 18 V  

III Mastermodul (B6) 

12.1 Vorstellung Mastervorhaben  3 P  

12.2 Masterarbeit   27 P  
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Anlage B – Übersicht der Regelstudienzeit 

 

Darstellung des Studienverlaufs 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für die berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften  

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsbachelorstudiengänge  

für ein Lehramt an Berufskollegs 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. August 2022 

 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft der 

Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. S. 780b), 

sowie § 1 Absatz 2 der Prüfungsordnung für die Lehramtsbachelorstudiengänge vom 

1. August 2022 (AM Nr. 21/2022 S. 1-24) hat die Technische Universität Dortmund die folgende 

Ordnung erlassen: 

 

§ 1 Geltungsbereich der fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese fächerspezifischen Bestimmungen gelten für die berufliche Fachrichtung Wirtschafts-

wissenschaften als Teil des Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Berufskollegs an der 

Technischen Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für die 

Lehramtsbachelorstudiengänge in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und 

Anforderungen des Studiums für die berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 

Berufskollegs vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre Masterstudiengänge dienen 

und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen Beschäftigungssystemen qualifizieren. Mit 

Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein erster berufsqualifizierender Abschluss 

erworben. 

(2) Das Studium soll den Studierenden unter Berücksichtigung der Anforderungen und 

Veränderungen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Erkenntnis- und 

Arbeitsmethoden bzw. fachdidaktischen Kompetenzen so vermitteln, dass sie zu wissen-

schaftlicher Arbeit, zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und zu 

verantwortlichem Handeln befähigt werden. Durch die Auseinandersetzung mit 

gesellschaftlich relevanten Themen mittels kritischer Diskussion und Reflektion erfahren sie 

außerdem Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung in Bezug auf eine ethisch 

fundierte und nachhaltig engagierte Teilhabe an Wirtschaft und Gesellschaft. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums in der beruflichen Fachrichtung 

Wirtschaftswissenschaften haben die Kandidat*innen bewiesen, dass sie 

über ein solides und strukturiertes Fachwissen und einen grundlegenden Zugang zu aktuellen 
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Fragestellungen im Gegenstandsbereich der Wirtschaftswissenschaften sowie der Didaktik 

der Ökonomischen Bildung verfügen; 

mit den Erkenntnis- und Arbeitsmethoden verschiedener wirtschaftswissenschaftlicher 

sowie fachdidaktischer Themenfelder vertraut sind; 

in der Lage sind, komplexe Sachverhalte adressatengerecht zu vermitteln, indem sie den 

bildenden Gehalt wirtschaftswissenschaftlicher Inhalte und Methoden reflektieren und 

fachliche Inhalte in didaktisch sinnvoller Reduktion und angepasst an die individuellen 

Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler in unterrichtliche Zusammenhänge bringen. 

 

§ 3 Studienbeginn 

Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen 

Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 

sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Die berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften kann in Kombination mit einem / einer 

der folgenden beruflichen Fachrichtungen, Unterrichtsfächer oder sonderpädagogischen 

Fachrichtungen studiert werden: Elektrotechnik, Maschinenbautechnik, Sozialpädagogik, 

Chemie, Deutsch, Englisch, Informatik, Kunst, Mathematik, Musik, Physik, Psychologie, 

Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre, Sport. Die berufliche Fachrichtung 

Wirtschaftswissenschaften kann auch mit dem Studium des Förderschwerpunktes körperliche 

und motorische Entwicklung oder des Förderschwerpunktes Sehen verbunden werden, wenn dies 

in begründeten Ausnahmefällen erforderlich ist und das für Schulen zuständige Ministerium 

zustimmt. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium in der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften umfasst 

68 Leistungspunkte (LP). Es besteht aus folgenden Modulen: 

Modul 1 - Methodische Grundlagen (15 LP) (Pflichtmodul) 

Mathematik (5,5 LP) 

Die Veranstaltung führt in die ökonomisch relevanten Grundlagen der Mathematik ein. 

Schwerpunkte sind Lineare Algebra, Analysis und Optimierung. 

Statistik (5,5 LP) 

Die Veranstaltung stellt grundlegende Verfahren der deskriptiven und induktiven Statistik vor. 

Diese Methoden werden in den Übungen durch Anwendung auf Fragestellungen aus der 

statistischen Praxis erläutert. 
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Buchführung (4 LP) 

In der Veranstaltung werden die wichtigsten Geschäftsvorfälle der Finanzbuchhaltung 

vorgestellt, anhand von exemplarischen Geschäftsvorfällen gebucht und zum 

Jahresabschluss verdichtet. 

Modul 2 a - Rechnungswesen und Finanzen I (7,5 LP) (Pflichtmodul) 

Bilanzierung, Kostenrechnung und Controlling 

Im Rahmen der Veranstaltung Bilanzierung wird ein grundlegender Überblick über das 

Teilgebiet des Rechnungswesens vermittelt. Zu diesem Zweck werden die rechtlichen 

Hintergründe und relevanten Rechengrößen erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der 

Formulierung von Ansatzkriterien und der Berücksichtigung verschiedener Bewertungs-

maßstäbe. 

In der Veranstaltung Kostenrechnung und Controlling wird auf Basis kostentheoretischer 

Grundlagen die Abrechnungsstruktur der Kosten- und Leistungsrechnung als Vollkosten-

rechnung auf Istkostenbasis thematisiert. Dabei werden die Kostenarten-, Kostenstellen- 

und Kostenträgerrechnung behandelt. 

Modul 2 b - Rechnungswesen und Finanzen II (7,5 LP) (Pflichtmodul) 

Investition und Finanzierung 

In der Investition wird ein Einblick in die Nutzentheorie, Fisher Separation, Net Present Value 

als Entscheidungskriterium, Vor- und Nachteile alternativer Entscheidungskriterien sowie die 

Realoptionsbewertung und Anwendung gegeben. Im Bereich der Finanzierung werden 

verschiedene Finanzierungsformen und die Rolle der Finanzmärkte sowie Finanzintermediäre 

vorgestellt, Konzepte zu Risiko und Rendite auf Kapitalmärkten erläutert und Unternehmens-

bewertung eingeführt. 

Modul 3 - Didaktische Grundlagen der Ökonomischen Bildung (8 LP) (Pflichtmodul) 

In den Lehrveranstaltungen der Ökonomischen Bildung steht die Erarbeitung fachspezifischer 

Inhalte aus didaktischer Perspektive im Vordergrund. Allgemeindidaktische Grundlagen 

werden genutzt, um auf deren Basis die betriebs- und volkswirtschaftlichen Inhalte 

übergreifend aus didaktischer Sicht adressatengerecht zu vermitteln und zu erschließen. 

Dabei wird insbesondere in der Veranstaltung "Individuelle Förderung in 

wirtschaftswissenschaftlichen Lernprozessen" auf die Besonderheiten der Lernprozesse in 

der Ökonomischen Bildung eingegangen und es werden Strategien zur individuellen 

Förderung der Lernenden erarbeitet. 

Modul 4 a - Wirtschaftstheorie I (7,5 LP) (Pflichtmodul) 

Mikroökonomie 

Im Rahmen dieser Veranstaltung findet eine Einführung in die Mikroökonomie als der Theorie 

einzelwirtschaftlichen Handelns statt. Dabei stehen folgende Themen im Vordergrund: 

Konzeptionelle Einführung, Angebot und Nachfrage, Märkte und Marktgleichgewicht, 

Nachfragetheorie: Haushalte und Konsumenten, Produktionstheorie, Kosten und 

Kostentheorie, Angebotstheorie: Monopol und vollkommene Konkurrenz, Allgemeines 

Gleichgewicht. 
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Modul 4 b - Wirtschaftstheorie II (7,5 LP) (Pflichtmodul) 

Makroökonomie 

Gegenstand der Veranstaltung ist die Theorie des gesamtwirtschaftlichen Verhaltens, wobei 

folgende Themen im Vordergrund stehen: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, 

Arbeitsmärkte, Intertemporale Konsumentscheidung, Steuern und Staat, Kreditmärkte, 

Wachstum, Geld, Konjunkturpolitik, Offene Volkswirtschaften.  

Modul 5 - Wirtschaftswissenschaftlicher Wahlbereich (15 LP) (Wahlpflichtmodul) 

Im Rahmen des Wahlpflichtmoduls wird ein Einblick in verschiedene wirtschafts-

wissenschaftliche Problembereiche gegeben. Dabei werden in den einzelnen Schwer-

punkten neben den fachbezogenen Inhalten das methodische Instrumentarium und die 

systematische Orientierung behandelt. Es stehen sechs Wahlpflichtmodule zur Auswahl, 

durch welche immer genau 15 LP erreicht werden müssen. Ein Wechsel in ein anderes 

Wahlpflichtmodul ist nach dem Ablegen der ersten Prüfung in einem Modul nicht mehr 

möglich. Folgende Wahlpflichtmodule werden angeboten: 

Planung, Entscheidung und Wertschöpfung (15 LP) mit den Veranstaltungen 

Industrieökonomik (4 LP), Produktionswirtschaft (5,5 LP) und Entscheidungsmodelle (5,5 LP). 

Markt und Absatz (15 LP) mit den Veranstaltungen Marketing (6 LP), Markt und Wettbewerb 

(6 LP) sowie Präsentationstechniken (3 LP). 

Management, Technologie und Innovation I (7,5 LP) mit der Veranstaltung Management 

(7,5 LP).  

Management, Technologie und Innovation II (7,5 LP) mit der Veranstaltung Technologie- und 

Innovationsmanagement (7,5 LP). 

Information und Datenanalyse I (7,5 LP) mit der Veranstaltung Informationsmanagement 

(7,5 LP). 

Information und Datenanalyse II (7,5 LP) mit der Veranstaltung Grundlagen der Ökonometrie 

(7,5 LP). 

(2) Die Wahl von Zusatzmodulen ist im Fach Wirtschaftswissenschaften nicht möglich. 

(3) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs werden die zu erwerbenden Kompetenzen 

und Inhalte sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 6a Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmer*innen  

(1) Die Lehrveranstaltungen für die berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften als Teil 

des Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Berufskollegs können aus den in § 59 Absatz 2 

Satz 1 HG genannten Gründen in der Zahl der Teilnehmer*innen begrenzt werden. 

(2) Die Feststellung der Begrenzung der Teilnahmezahl sowie einer Teilnahmehöchstzahl für die 

jeweiligen Lehrveranstaltungen erfolgt durch den Fakultätsrat der Fakultät 

Wirtschaftswissenschaften und wird in geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Übersteigt die Zahl der Bewerber*innen die Aufnahmefähigkeit, regelt auf Antrag der*des 

jeweiligen Lehrenden der*die Dekan*in oder eine von ihm*ihr beauftragte Lehrperson mit 

Beteiligung der Prüfungskommission für die Lehrerausbildung der Fakultät 
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Wirtschaftswissenschaften den Zugang. Dabei sind die Bewerber*innen in folgender 

Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende, die im Rahmen des von Ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem 

Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt 

angewiesen sind. 

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut 

Modulhandbuch und Studienverlaufsplan in dem Fachsemester, in welchem die 

Lehrveranstaltung angeboten wird, vorgesehen ist; zum anderen Studierende, die 

sich im letzten Fachsemester ihres Studiums laut Regelstudienzeit oder in einem 

späteren Semester befinden und die Lehrveranstaltung benötigen, um ihr Studium 

in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzuschließen. 

2. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studienganges nach ihrem 

Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht 

angewiesen sind oder gemäß § 52 Absatz 2 HG als Zweithörer*innen zugelassene 

Studierende, die in dem von ihnen gewählten Studiengang nach ihrem Studienverlauf 

auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind.  

3. Studierende, die für die jeweilige Lehrveranstaltung als Zweithörer*innen gemäß 

§ 52 Absatz 1 HG zugelassen sind. 

4. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung erbringen. 

(4) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerber*innen in folgender 

Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger Behinderung, chronischer 

Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu 

betreuender Kinder, Pflege der*des Ehegattin*Ehegatten, der*des eingetragenen 

Lebenspartnerin*Lebenspartners oder einer*eines in gerader Linie Verwandten 

oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese*dieser pflegebedürftig ist). 

2. Studierende, für die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden Modul eine 

Lehrveranstaltung zu wiederholen. 

3. Studierende, die an der zentralen Bedarfsabfrage teilgenommen haben. 

4. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden. 

(5) Das Vorliegen der mit den Kriterien zusammenhängenden Bedingungen nach Absatz 4 Nr. 1 

und Nr. 2 ist von den Bewerber*innen selbst im Laufe des Bewerbungsverfahrens innerhalb 

vorgegebener veröffentlichter Fristen gegenüber der Dekanin oder dem Dekan geltend zu 

machen. 

(6) Die Fakultät Wirtschaftswissenschaften stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel 

sicher, dass den unter Absatz 3 Nr. 1 genannten Studierenden durch die Beschränkung der 

Zahl der Teilnehmer*innen in der Regel kein oder höchstens ein Zeitverlust von einem 

Semester entsteht. 
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§ 7 Prüfungen 

(1) In der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften sind die folgenden Prüfungen 

abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung / 

Teilleistungen 

benotet / 

unbenotet 

Studienleistungen LP 

Modul 1: Methodische 

Grundlagen 

3 Teilleistungen benotet keine 15 

Modul 2 a: 

Rechnungswesen und 

Finanzen I 

Modulprüfung benotet keine 7,5 

Modul 2 b: 

Rechnungswesen und 

Finanzen II 

Modulprüfung benotet keine 7,5 

Modul 3: Didaktische 

Grundlagen der 

Ökonomischen Bildung 

Modulprüfung benotet ja 8 

Modul 4 a: 

Wirtschaftstheorie I 

Modulprüfung benotet keine 7,5 

Modul 4 b: 

Wirtschaftstheorie II 

Modulprüfung benotet keine 7,5 

Modul 5:   

Wirtschafts-

wissenschaftlicher 

Wahlbereich 

Modulprüfung (+ 

ggf. unbenotete 

Studienleistung) 

oder 

3 Teilleistungen 

 

benotet je nach Modulwahl 15 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 

ausgewiesen. 
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§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann in der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften 

nach Abschluss von drei Modulen angemeldet werden. Bei Ausarbeitung einer 

fachdidaktischen Bachelorthesis ist das Modul "Didaktische Grundlagen der Ökonomischen 

Bildung" notwendige Voraussetzung. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 

8 Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 30 bis 40 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 24 und § 25 der Prüfungsordnung für die 

Lehramtsbachelorstudiengänge. 

 

§ 9 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich  

(1) Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 in Kraft. Sie 

werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

(2) Sie gelten für alle Studierenden, die seit dem Wintersemester 2011 / 2012 in den 

Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund mit der beruflichen 

Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften für ein Lehramt an Berufskollegs eingeschrieben 

worden sind oder das Lehramt oder die berufliche Fachrichtung gewechselt haben. 

(3) Prüfungsleistungen und Fehlversuche, die nach den am 8. Juni 2018 bekannt gemachten 

Fächerspezifischen Bestimmungen (AM Nr. 11/2018, S. 181 ff.) erbracht worden sind, werden 

in der erbrachten Form anerkannt oder werden anstelle der nach diesen Fächerspezifischen 

Bestimmungen zu erbringenden Prüfungsleistung übernommen. In besonderen Härtefällen 

entscheidet im Einzelfall der zuständige Prüfungsausschuss. 

(4) Die geänderten Kombinationsmöglichkeiten in § 5 gelten für alle Studierenden, die ab 

Wintersemester 2022 / 2023 erstmals in den Bachelorstudiengang für ein Lehramt an 

Berufskollegs für die berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften an der Technischen 

Universität Dortmund eingeschrieben worden sind. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 06. Juli 2022 und des im 

Umlaufverfahren herbeigeführten Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät 

Wirtschaftswissenschaften vom 25. Juli 2022. 

 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses 

nicht hingewiesen worden. 
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Dortmund, den 8. August 2022 

 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für die berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften 

zur Prüfungsordnung für die Lehramtsmasterstudiengänge 

für ein Lehramt an Berufskollegs 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. August 2022 

 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft der 

Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. S. 780b), 

sowie § 1 Absatz 2 der Prüfungsordnung für die Lehramtsmasterstudiengänge vom 1. August 2022 

(AM Nr. 21/2022 S. 25-47) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese fächerspezifischen Bestimmungen gelten für die berufliche Fachrichtung Wirtschafts-

wissenschaften als Teil des Masterstudiengangs für ein Lehramt an Berufskollegs an der 

Technischen Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für die 

Lehramtsmasterstudiengänge in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 

des Studiums für die berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 

an Berufskollegs. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungswissenschaftliche bzw. 

fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein Praxissemester. Das Studium 

orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Unterricht 

und Erziehung, Beurteilung, Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation 

und Qualitätssicherung. Das Masterstudium bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das 

Lehramt an Berufskollegs vor. 

(2) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums in der beruflichen Fachrichtung 

Wirtschaftswissenschaften haben die Kandidat*innen bewiesen, dass sie  

über ein vertieftes Wissen in einzelnen Problembereichen der Betriebswirtschaftslehre 

sowie der Volkswirtschaftslehre und über das notwendige methodische Instrumentarium 

verfügen, unternehmerische Strategien entwickeln und umsetzen können und außerdem in 

der Lage sind, kritische Situationen zu erkennen, zu analysieren und zu beurteilen; 

fachwissenschaftliche Inhalte und Zusammenhänge sowie die zu Grunde liegenden 

Erkenntnis- und Arbeitsmethoden durchschaubar anwenden und darstellen, abstrakt-

analytische Probleme adressatengerecht vermitteln sowie zu vermittelnde ökonomische 

Inhalte dem Schwierigkeitsgrad der Zielgruppe anpassen können;  
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für einen Übergang in die berufliche Praxis ausreichende Fachkenntnisse und methodische 

Fähigkeiten besitzen, um Unterricht vor dem Hintergrund fachdidaktischer Theorien und 

empirischer Ergebnisse zu planen, durchzuführen und zu reflektieren; 

zur kritischen Diskussion und Reflektion gesellschaftlich relevanter Themen und der damit 

verbundenen ethisch fundierten und nachhaltig engagierten Teilhabe an Wirtschaft und 

Gesellschaft in der Lage sind. 

 

§ 3 Studienbeginn 

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen 

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist der erfolgreiche Abschluss eines 

Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund oder ein anderer 

vergleichbarer Abschluss in einem mindestens dreijährigen (sechssemestrigen) vergleichbaren 

Studiengang. Das Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für die Lehramtsmasterstudiengänge.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer, beruflichen Fachrichtungen und 

sonderpädagogischen Fachrichtungen fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in 

einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium in der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften umfasst 

32 Leistungspunkte (LP). Es besteht aus folgenden Modulen: 

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus der beruflichen Fachrichtung + 4 LP aus dem Praxissemester) 

(Pflichtmodul) 

Im Theorie-Praxis-Modul erhalten die Studierenden die Möglichkeit, fachdidaktische 

Theorien und fachdidaktische Konzeptionen hinsichtlich ihrer praktischen Implikationen zu 

analysieren. Dazu planen die Studierende im Vorbereitungsseminar vor dem Hintergrund 

aktueller Entwicklungen in der Ökonomischen Bildung fachdidaktische Studien- und 

Unterrichtsprojekte, erproben diese in der Schulpraxis und diskutieren sie im Begleitseminar 

zum Praxissemester. Neben der Berücksichtigung von Leistungsheterogenität soll dabei 

insbesondere der eigene Umgang mit Diversität in fachspezifischen Lernprozessen reflektiert 

werden. 

Modul 1 - BWL-Schwerpunkt I (7,5 LP) (Wahlpflichtmodul) 

In den Lehrveranstaltungen zur Betriebswirtschaftslehre wird ein vertiefender Einblick in 

allgemeine und spezielle betriebswirtschaftliche Problembereiche gegeben. Dabei werden 

in den einzelnen Schwerpunkten neben den fachbezogenen Inhalten das methodische 

Instrumentarium und die systematische Orientierung behandelt. Ein Wechsel in ein anderes 

Schwerpunktmodul ist nach dem Ablegen der ersten Prüfung in einem Modul nicht mehr 

möglich. 
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Modul 2 - Didaktische Vertiefung der Ökonomischen Bildung (6 LP) (Pflichtmodul) 

Grundlage der didaktischen Vertiefung sind ausgewählte Kapitel der wirtschafts- und 

sozialwissenschaftlichen Bildung. Dabei stehen aktuelle Entwicklungen sowie spezielle 

Erfordernisse an Berufskollegs sowie die Betrachtung von Lernprozessen im beruflichen 

Kontext und unter Rückgriff auf Heterogenitätsaspekte im Vordergrund.  

Modul 3 - BWL-Schwerpunkt II (5 LP) (Wahlpflichtmodul) 

In diesem Modul erhalten die Studierenden im Rahmen einer Seminararbeit die Gelegenheit, 

vertiefte Einblicke in ausgewählte Themenfelder der Betriebswirtschaft zu erlangen und die 

Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten weiter auszubauen. Die Seminararbeit ist 

zwingend in dem in Modul 1 gewählten Schwerpunktfach zu verfassen. 

Modul 4 - Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt (7,5 LP) (Wahlpflichtmodul) 

Im letzten Wahlpflichtmodul haben die Studierenden die Möglichkeit, einen weiteren 

Schwerpunkt aus der Betriebswirtschaftslehre oder einen Schwerpunkt aus der 

Volkswirtschaftslehre zu wählen. Ein Wechsel in ein anderes Schwerpunktmodul ist nach dem 

Ablegen der ersten Prüfung in einem Modul nicht mehr möglich. 

BWL: Siehe Modul 1. 

VWL: In den Lehrveranstaltungen der Volkswirtschaftslehre werden zentrale Fragestellungen 

des Faches behandelt, Kenntnisse, Methoden und Techniken des Faches vertieft, sowie die 

volkswirtschaftliche Theorie und Politik thematisiert. 

Modul 5 - Wirtschaftsdidaktische Projektarbeit (3 LP) (Pflichtmodul) 

Im Rahmen einer wirtschaftsdidaktischen Projektarbeit vertiefen die Studierenden ihre 

erworbenen Kenntnisse in der Ökonomischen Bildung, indem sie Projekte organisieren und 

wirtschaftsdidaktisches Handeln adressatengerecht initiieren, begleiten, reflektieren und 

dabei gewonnene Erkenntnisse in ihren Erfahrungs- und Handlungshorizont integrieren. 

Das detaillierte Veranstaltungsangebot - insbesondere für die Module 1, 3 und 4 - ist 

dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

(2) Die Wahl von Zusatzmodulen ist im Fach Wirtschaftswissenschaften nicht möglich. 

(3) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs werden die zu erwerbenden 

Kompetenzen und Inhalte sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 6a Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmer*innen  

(1) Die Lehrveranstaltungen für die berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften als Teil 

des Masterstudiengangs für ein Lehramt an Berufskollegs können aus den in § 59 Absatz 2 

Satz 1 HG genannten Gründen in der Zahl der Teilnehmer*innen begrenzt werden. 

(2) Die Feststellung der Begrenzung der Teilnahmezahl sowie einer Teilnahmehöchstzahl für die 

jeweiligen Lehrveranstaltungen erfolgt durch den Fakultätsrat der Fakultät 

Wirtschaftswissenschaften und wird in geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Übersteigt die Zahl der Bewerber*innen die Aufnahmefähigkeit, regelt auf Antrag der*des 

jeweiligen Lehrenden der*die Dekan*in oder eine von ihm*ihr beauftragte Lehrperson mit 

Beteiligung der Prüfungskommission für die Lehrerausbildung der Fakultät 
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Wirtschaftswissenschaften den Zugang. Dabei sind die Bewerberinnen und Bewerber in 

folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende, die im Rahmen des von Ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem 

Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt 

angewiesen sind. 

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut 

Modulhandbuch und Studienverlaufsplan in dem Fachsemester, in welchem die 

Lehrveranstaltung angeboten wird, vorgesehen ist; zum anderen Studierende, die 

sich im letzten Fachsemester ihres Studiums laut Regelstudienzeit oder in einem 

späteren Semester befinden und die Lehrveranstaltung benötigen, um ihr Studium 

in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzuschließen. 

2. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studienganges nach ihrem 

Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht 

angewiesen sind oder gemäß § 52 Absatz 2 HG als Zweithörer*innen zugelassene 

Studierende, die in dem von ihnen gewählten Studiengang nach ihrem Studienverlauf 

auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind.  

3. Studierende, die für die jeweilige Lehrveranstaltung als Zweithörerinnen oder 

Zweithörer gemäß § 52 Absatz 1 HG zugelassen sind. 

4. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung erbringen. 

(4) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerber*innen in folgender 

Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger Behinderung, chronischer 

Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu 

betreuender Kinder, Pflege der*des Ehegattin*Ehegatten, der*des eingetragenen 

Lebenspartnerin*Lebenspartners oder einer*eines in gerader Linie Verwandten 

oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese* dieser pflegebedürftig ist). 

2. Studierende, für die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden Modul eine 

Lehrveranstaltung zu wiederholen. 

3. Studierende, die an der zentralen Bedarfsabfrage teilgenommen haben. 

4. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden. 

(5) Das Vorliegen der mit den Kriterien zusammenhängenden Bedingungen nach Absatz 4 Nr. 1 

und Nr. 2 ist von den Bewerber*innen selbst im Laufe des Bewerbungsverfahrens innerhalb 

vorgegebener veröffentlichter Fristen gegenüber der Dekanin oder dem Dekan geltend zu 

machen. 

(6) Die Fakultät Wirtschaftswissenschaften stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel 

sicher, dass den unter Absatz 3 Nr. 1 genannten Studierenden durch die Beschränkung der 

Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Regel kein oder höchstens ein Zeitverlust von 

einem Semester entsteht. 
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§ 7 Prüfungen 

(1) In der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften sind die folgenden Prüfungen 

abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung / 

Teilleistungen 

benotet/ 

unbenotet 

Studienleistungen LP 

Theorie-Praxis- Modul Modulprüfung benotet keine 7* 

Modul 1: 

BWL-Schwerpunkt I 

Modulprüfung 

oder 2 Teil-

leistungen 

benotet keine 7,5 

Modul 2:  

Didaktische Vertiefung 

der Ökonomischen 

Bildung 

Modulprüfung benotet keine 6 

Modul 3: 

BWL-Schwerpunkt II 

Modulprüfung benotet keine 5 

Modul 4: Wirtschafts-  

wissenschaftlicher 

Schwerpunkt 

Modulprüfung 

oder  

2 Teilleistungen 

benotet keine 7,5 

Modul 5: Wirtschafts-

didaktische Projektarbeit 

Modulprüfung benotet keine 3 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 

Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 

ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann in der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften 

nach Erbringung von mindestens 26 Wochen der fachpraktischen Tätigkeit und dem 

Abschluss von drei Modulen angemeldet werden. Darin muss mindestens das Modul 3 "BWL-

Schwerpunkt II" enthalten sein. Bei Ausarbeitung einer fachdidaktischen Masterthesis ist das 

Modul 2 "Didaktische Vertiefung der Ökonomischen Bildung" notwendige Voraussetzung. 

Durch die Masterarbeit werden weitere 20 Leistungspunkte erworben. Der Umfang der 

Masterarbeit sollte 60 bis 70 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 24 und § 25 der Prüfungsordnung für die Lehramts-

masterstudiengänge. 
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§ 9 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Anwendungsbereich 

(1) Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 in Kraft. Sie 

werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

veröffentlicht. 

(2) Sie gelten für alle Studierenden, die seit dem Wintersemester 2011/2012 in den 

Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universität Dortmund mit der beruflichen 

Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften für ein Lehramt an Berufskollegs eingeschrieben 

worden sind oder das Lehramt oder die berufliche Fachrichtung gewechselt haben.  

(3) Prüfungsleistungen und Fehlversuche, die nach den am 8. Juni 2018 bekannt gemachten 

Fächerspezifischen Bestimmungen (AM Nr. 11/2018, S. 187 ff.) erbracht worden sind, werden 

in der erbrachten Form anerkannt oder werden anstelle der nach diesen Fächerspezifischen 

Bestimmungen zu erbringenden Prüfungsleistung übernommen. In besonderen Härtefällen 

entscheidet im Einzelfall der zuständige Prüfungsausschuss. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 06. Juli 2022 und des im 

Umlaufverfahren herbeigeführten Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät 

Wirtschaftswissenschaften vom 25. Juli 2022. 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses 

nicht hingewiesen worden. 

 

Dortmund, den 8. August 2022 

 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Prüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang Physik 

der Fakultät Physik 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. August 2022 

 
 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die 

Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 

16. September 2014 (GV NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur 

weiteren Änderung des Hochschulgesetzes und des Kunsthochschulgesetzes vom 

25. November 2021 (GV. NRW. S. 1209a), hat die Technische Universität Dortmund die 

folgende Ordnung erlassen: 

 

Inhaltsverzeichnis 

I. Allgemeines 

§ 1  Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 

§ 2  Ziel des Studiums und Zweck der Prüfungen 

§ 3  Bachelorgrad 

§ 4  Zugangsvoraussetzungen 

§ 5  Leistungspunktesystem 

§ 6  Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienstruktur 

§ 7  Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmerinnen  

  und Teilnehmer 

§ 8  Prüfungen  

§ 9   Nachteilsausgleich 

§ 10  Mutterschutz 

§ 11  Fachstudienberatung 

§ 12  Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Bachelorprüfung, endgültiges 

Nichtbestehen 

§ 13  Prüfungsausschuss 

§ 14  Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

§ 15  Anerkennung von Prüfungsleistungen; Einstufung in höhere Fachsemester 

§ 16  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

II. Bachelorprüfung 

§ 17  Zulassung zur Bachelorprüfung 

§ 18  Umfang der Bachelorprüfung 
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§ 19  Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von 

Leistungspunkten, Bildung von Noten 

§ 20  Bachelorarbeit 

§ 21  Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 

§ 22  Zusatzqualifikationen 

§ 23  Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

§ 24  Bachelorurkunde 

III. Schlussbestimmungen 

§ 25  Ungültigkeit der Prüfungsleistungen und Aberkennung des Bachelorgrades 

§ 26  Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

§ 27  Inkrafttreten und Veröffentlichung 
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I. Allgemeines 

§ 1  

Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 

(1) Diese Bachelorprüfungsordnung gilt für den Bachelorstudiengang „Physik“ an der 

Fakultät Physik der Technischen Universität Dortmund. Sie regelt gemäß § 64 

Hochschulgesetz NRW (HG) die Strukturen des Bachelorstudiums. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen 

Studienelemente, die Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie 

sind nicht Bestandteil dieser Prüfungsordnung. Sie werden durch den zuständigen 

Fakultätsrat beschlossen und sind dem Rektorat anzuzeigen. 

 

§ 2  

Ziel des Studiums und Zweck der Prüfungen 

(1) Das Studium soll den Studierenden eine fundierte Grundausbildung in experimenteller 

und theoretischer Physik vermitteln. Dabei sollen sie die grundlegenden fachlichen 

Fähigkeiten, Kenntnisse und Methoden erwerben, die zu qualifiziertem und 

verantwortlichem Handeln in der Berufspraxis erforderlich sind und die es ermöglichen, 

wissenschaftliche und technische Fortschritte in die berufliche Tätigkeit einzubeziehen 

und sich auf Veränderungen in den Anforderungen der Berufswelt einzustellen. Die 

Fähigkeit zum kritischen Denken und Diskutieren sollen die Studierenden auch in ihre 

spätere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einbringen. Gesellschaftliches 

Engagement, verantwortliches Handeln und Persönlichkeitsentwicklung finden als 

Querschnittsthemen Eingang in das Studium. Die Studierenden erhalten durch den 

Einsatz von forschungs- und problemorientierten Lehrmethoden die Befähigung zu 

(selbst-) kritischem und reflexivem Arbeiten. Zudem erlernen sie den inklusiven 

Umgang mit Diversität. Die dadurch vermittelten Fähigkeiten tragen zur 

Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden bei. 

(2) Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des 

Bachelorstudiengangs Physik. Durch diese Prüfung soll festgestellt werden, ob die in 

Absatz 1 genannten Ziele erreicht wurden. 

(3) Ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelorstudium befähigt zum Masterstudium. 

 

§ 3  

Bachelorgrad 

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung verleiht die Technische Universität Dortmund 

durch die Fakultät Physik den akademischen Grad “Bachelor of Science” (“B. Sc.”) im Fach 

Physik.  

§ 4  

Zugangsvoraussetzungen 

Voraussetzung für den Zugang zum Bachelorstudiengang Physik an der Technischen 

Universität Dortmund ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 

sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG. 
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§ 5  

Leistungspunktesystem 

(1) Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit dem 

European Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist. 

(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten 

zugeordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem 

ECTS-Punkt und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) 

von etwa 30 Stunden erfordert. Pro Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu 

erwerben. 

(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig absolvierter 

Module vergeben. 

 

§ 6  

Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienstruktur 

(1) Die Regelstudienzeit des Bachelorstudiums beträgt sechs Semester (drei Jahre) und 

schließt die Anfertigung der Bachelorarbeit ein. 

(2) Insgesamt umfasst das Bachelorstudium 180 Leistungspunkte, die ca. 5.400 

studentischen Arbeitsstunden entsprechen und sich in Pflichtbereich, 

Wahlpflichtbereich und Wahlbereich aufteilen. 

(3) Das Bachelorstudium gliedert sich in Module, die sich jeweils über maximal zwei 

aufeinander folgende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich und zeitlich 

abgerundete, in sich geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in der Regel 

mindestens 5 Leistungspunkten. 

(4) Der Bachelorstudiengang Physik ist nach näherer Bestimmung durch § 18 in 

7 Studienmodule im Fach Physik, 2 Studienmodule im Praktikum Physik, 

5 Studienmodule im Fach Mathematik, wahlweise 2 Grundlagenmodule im Nebenfach 

Chemie oder 1 Grundlagenmodul im Nebenfach Informatik, einen Wahlbereich und die 

Bachelorarbeit im Fach Physik gegliedert. Im Sonderfall der Wahl des Nebenfachs 

Mathematik entfällt das Nebenfach Informatik bzw. Chemie und wird durch weitere 

Mathematikmodule ersetzt. 

(5) Lehrveranstaltungen im Wahlpflicht- und Wahlbereich können auch in englischer 

Sprache angeboten werden. Die Entscheidung der Dozentin oder des Dozenten, eine 

Veranstaltung in englischer Sprache anzubieten, wird rechtzeitig in geeigneter Form 

bekannt gegeben. 

(6) Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 7 

Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer 

(1) Die Lehrveranstaltungen des Bachelorstudiengangs Physik können aus den in § 59 

Absatz 2 Satz 1 HG genannten Gründen in der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

begrenzt werden.  
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(2) Die Feststellung der Begrenzung der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 

einer Höchstzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die jeweiligen 

Lehrveranstaltungen erfolgt durch den Fakultätsrat der Fakultät Physik und wird in 

geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmefähigkeit, regelt auf 

Antrag der oder des jeweiligen Lehrenden die Dekanin oder der Dekan oder eine bzw. 

ein von ihr oder ihm beauftragte oder beauftragter Lehrende bzw. Lehrender mit 

Beteiligung der Fakultätskommission für Lehre und Studium den Zugang. Dabei sind die 

Bewerberinnen und Bewerber in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem 

Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt 

angewiesen sind.  

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut 

den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienverlaufsplan in 

dem Fachsemester, in welchem die Lehrveranstaltung angeboten wird, 

vorgesehen ist; zum anderen Studierende, die sich im letzten Fachsemester ihres 

Studiums laut Regelstudienzeit oder in einem späteren Semester befinden und die 

Lehrveranstaltung benötigen, um ihr Studium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah 

abzuschließen. 

2. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem 

Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht 

angewiesen sind oder nach § 52 Absatz 2 HG als Zweithörerinnen oder Zweithörer 

zugelassene Studierende, die in dem von ihnen gewählten Studiengang nach 

ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt 

angewiesen sind.  

3. Studierende, die für die jeweilige Lehrveranstaltung als Zweithörerinnen oder 

Zweithörer gemäß § 52 Absatz 1 HG zugelassen sind. 

4. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung erbringen. 

(4) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerberinnen und 

Bewerber in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger Behinderung, chronischer 

Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu 

betreuender Kinder, Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetragenen 

Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners oder einer oder eines in 

gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese oder 

dieser pflegebedürftig ist). 

2. Studierende, für die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden Modul eine 

Lehrveranstaltung zu wiederholen. 

3. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden. 

(5) Das Vorliegen der mit den Kriterien zusammenhängenden Bedingungen nach Absatz 4 

Nummer 1 und Nummer 2 ist von den Bewerberinnen oder Bewerbern selbst im Laufe 

des Bewerbungsverfahrens innerhalb vorgegebener veröffentlichter Fristen gegenüber 

der Dekanin oder dem Dekan geltend zu machen. 

(6) Die Fakultät Physik stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel sicher, dass 

den unter Absatz 3 Nummer 1 genannten Studierenden durch die Beschränkung der 
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Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Regel kein oder höchstens ein 

Zeitverlust von einem Semester entsteht. 

 

§ 8  

Prüfungen  

(1) Jedes Modul wird in der Regel mit nur einer Prüfung abgeschlossen. Der 

Modulabschluss erfolgt durch eine benotete Modulprüfung. Alternativ kann ein Modul 

auch durch kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen erfolgreich abgeschlossen 

werden. Teilleistungen werden im Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Ist 

die inhaltliche Vernetzung zwischen den Modulen besonders wichtig, erfolgt der 

Abschluss einzelner Module durch modulübergreifende Prüfungen. In 

modulübergreifenden Prüfungen dürfen nur solche Module zusammengefasst werden, 

die innerhalb eines Studienjahres absolviert werden können. Module der ersten beiden 

Semester können auch mit einer unbenoteten Modulprüfung oder unbenoteten 

Teilleistungen abgeschlossen werden. Die jeweiligen Prüfungsarten (Modulprüfung 

oder Teilleistungen/benotet oder unbenotet) ergeben sich aus § 18. Alle 

Prüfungsleistungen sollen spätestens sechs Wochen nach dem Ende jenes Semesters 

abgelegt werden, in dem die letzte zum Prüfungsumfang gehörende Lehrveranstaltung 

besucht wurde. 

(2) Modulprüfungen oder Teilleistungen werden studienbegleitend in der Regel durch 

schriftliche, mündliche, elektronische Prüfungen oder in elektronischer Kommunikation 

erbracht. Die jeweils verantwortlichen Prüfenden können mit Zustimmung des 

Prüfungsausschusses andere geeignete Prüfungsformen festlegen. 

(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den 

Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs festgelegt oder werden von der Prüferin 

oder dem Prüfer jeweils spätestens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung 

bekannt gemacht. Für jede Prüfung werden den Studierenden spätestens vier Wochen 

vor der Prüfung bekannt gemacht: 

- Zulassungsvoraussetzungen;  

- das Anmeldeverfahren; 

- Dauer der zu erbringenden Prüfungsleistungen; 

- erlaubte Hilfsmittel; 

- das Verfahren, mit dem die Note ermittelt bzw. der Erfolg festgestellt wird. 

Die Modulprüfungen des Pflichtbereichs Praktikum Physik erfolgen gemäß den 

Praktikumsrichtlinien. 

(4) Die Zulassung zu den einzelnen Modulprüfungen erfordert, dass die in den 

Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs als Voraussetzungen bezeichneten 

Prüfungen erfolgreich abgelegt worden sind.  

(5) Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen eines Moduls kann von bestimmten 

Voraussetzungen, insbesondere dem erfolgreichen Abschluss anderer Module, 

abhängig gemacht werden. Die einzelnen Zugangsvoraussetzungen der Module ergeben 

sich aus den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs. 

(6) Der Zeitraum für die Prüfungsanmeldung beträgt bei von der Fakultät Physik 

ausgerichteten Prüfungen wenigstens eine Woche und endet in der Regel eine Woche 

vor der Prüfung. Näheres zur Prüfungsanmeldung wird den Studierenden zu Beginn der 

Lehrveranstaltung von der oder dem jeweils verantwortlichen Lehrenden bekannt 
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gegeben. Eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis 

zu einer Woche vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis 

zu einem Tag vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung möglich. Die oder der Studierende 

gilt dann als nicht zu der Prüfung angemeldet. Für Prüfungen, die im Rahmen eines 

Studiengangs von einer anderen Fakultät durchgeführt werden, können andere An- 

bzw. Abmeldefristen gelten. Die Termine für schriftliche Prüfungen werden von der oder 

dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses festgelegt und sind so früh wie möglich, in 

der Regel vier Wochen vor dem Ende der Vorlesungszeit, bekannt zu geben. Zeiträume 

für mündliche Prüfungen werden mindestens vier Wochen vor dem frühesten 

Prüfungstermin bekannt gegeben. Die individuellen Termine werden mindestens eine 

Woche vor der Prüfung bekannt gegeben. 

(7) Klausuren werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. Die Bewertung 

von schriftlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden nach spätestens acht 

Wochen, aber mindestens vier Wochen vor einer zugehörigen Wiederholungsprüfung 

bekannt zu geben, wobei die Anforderungen des Datenschutzes zu beachten sind. 

(8) Klausurarbeiten können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt 

werden. Insbesondere bei Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass die 

Prüfungsaufgaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden 

Lehrveranstaltungen vermittelten Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind 

und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei Prüfungsleistungen, die von 

zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten sind, werden die Prüfungsfragen von beiden 

Prüferinnen oder Prüfern gemeinsam erarbeitet. Bei der Aufstellung von Prüfungsfragen 

ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 

(9) Für Modulprüfungen ist bei schriftlichen Prüfungen eine Bearbeitungszeit von minimal 

einer und maximal drei Zeitstunden Dauer, für mündliche Prüfungen eine Dauer von 

minimal 20 und maximal 40 Minuten pro Studierender oder Studierendem vorzusehen. 

Für Teilleistungen sind minimal eine und maximal zwei Zeitstunden Dauer für 

schriftliche Prüfungen und für mündliche Prüfungen eine Dauer von 15 bis 30 Minuten 

pro Studierender oder Studierendem vorzusehen. In mündlichen Gruppenprüfungen 

darf eine Gesamtdauer von 120 Minuten bei Modulprüfungen und 90 Minuten bei 

Teilleistungen nicht überschritten werden. 

(10) Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, mit denen ein 

Studiengang abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren 

endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind 

mindestens von zwei Prüferinnen oder Prüfern im Sinne des § 14 zu bewerten. Darüber 

hinaus sind mündliche Prüfungen stets von mehreren Prüferinnen oder Prüfern oder 

einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder 

eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung mit höchstens 

vier Studierenden abzunehmen. 

(11) Wird eine mündliche Prüfung vor einer Prüferin oder einem Prüfer abgelegt, hat dieser 

bzw. diese vor der Festsetzung der Note gemäß § 19 Absatz 1 die Beisitzerin oder den 

Beisitzer zu hören. Wird eine mündliche Prüfung vor zwei Prüferinnen oder Prüfern 

abgelegt, legt jede Prüferin oder jeder Prüfer eine Einzelnote für die mündliche 

Prüfungsleistung gemäß § 19 Absatz 1 fest. Die Note der mündlichen Prüfungsleistung 

wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten entsprechend § 19 Absatz 8 

ermittelt. 

(12) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem 

Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin oder dem 

Kandidaten im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich in 

einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, werden 
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nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, 

es sei denn, die Kandidatin oder der Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt 

sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer 

Beeinflussung oder Störung der Prüfung können diese Personen von der Prüferin oder 

dem Prüfer als Zuhörerin bzw. Zuhörer ausgeschlossen werden. 

(13) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen 

Lehrveranstaltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies können 

insbesondere sein: Referate, Hausarbeiten, testierte Praktikumsversuche, praktische 

Übungen, schriftliche oder mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder 

Protokolle. Studienleistungen können benotet oder mit „bestanden“ beziehungsweise 

„nicht bestanden“ bewertet werden. § 19 Absatz 4 lit. b findet keine Anwendung. 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung ist die erfolgreiche Erbringung 

aller in diesem Modul geforderten Studienleistungen. 

(14) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb 

der Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine 

Studienleistung für ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des 

Modulhandbuchs definiert ist, wird sie von der Lehrenden oder dem Lehrenden jeweils 

zu Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht. 

(15) Notwendige Nachweise über erbrachte Studienleistungen werden in der Regel bis 

spätestens 14 Tage vor der Prüfung von der Prüferin oder dem Prüfer an die Zentrale 

Prüfungsverwaltung übermittelt. 

(16) Einvernehmlich mit der oder dem Studierenden und den Prüferinnen oder Prüfern 

können Prüfungen in englischer Sprache durchgeführt oder die Bachelorarbeit in 

englischer Sprache verfasst werden. 

(17) Die Pflicht zur regelmäßigen Anwesenheit kann bei Lehrveranstaltungen vorgesehen 

werden, deren Lernziel nicht ohne die aktive Beteiligung der Studierenden erreicht 

werden kann. Bei der Regelung von Anwesenheitspflichten ist das 

verfassungsrechtliche Gebot der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Über die 

Anwesenheitspflicht wird entweder auf der Grundlage eines diesbezüglichen Votums 

des Studienbeirates oder auf der Grundlage einer Zwei-Drittel Mehrheit des 

Fakultätsrates entschieden. Die Anwesenheitspflicht ist in der Modulbeschreibung im 

Modulhandbuch auszuweisen. 

(18) Prüfungsverfahren berücksichtigen die Ausfallzeiten durch die Pflege im Haushalt 

lebender, überwiegend zu betreuender Kinder, die Pflege der Ehegattin oder des 

Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners 

oder einer oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, 

soweit diese oder dieser pflegebedürftig ist. 

 

§ 9  

Nachteilsausgleich 

(1) Macht die oder der Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er 

wegen länger andauernder oder ständiger Behinderung oder chronischer Erkrankung 

nicht in der Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen 

Form, Dauer oder Frist zu erbringen, so legt die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses fest, in welcher anderen Form, Dauer oder Frist die 

Prüfungsleistung erbracht wird. Dies gilt auch für den Erwerb einer 

Teilnahmevoraussetzung. Weiterhin können Abweichungen im Hinblick auf die 

Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie auf die Zahl und die 
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Voraussetzungen für die Wiederholung von Prüfungsleistungen vorgesehen werden. Er 

soll sich bei Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit 

einer Änderung des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im 

Verlauf des Studiums abzuleistenden Prüfungen erstrecken. Bei Zweifeln wird die 

zuständige Person oder Stelle für Fragen zu Belangen behinderter Studierender (z. B. 

Bereich „Behinderung und Studium“ innerhalb des Zentrums für HochschulBildung an 

der Technischen Universität Dortmund) beteiligt.  

(2) Der Nachteilsausgleich wird auf Antrag an den Prüfungsausschuss einzelfallbezogen 

gewährt und ist bei der Zentralen Prüfungsverwaltung einzureichen.  

 

§ 10  

Mutterschutz 

Es gelten die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie die entsprechenden Bestimmungen 

des Mutterschutzgesetzes, vgl. § 64 Absatz 2 Nr. 5 und Absatz 2a HG NRW. 

 

§ 11  

Fachstudienberatung 

(1) Studierende, die nach drei Fachsemestern Modulprüfungen im Umfang von nur 

20 Leistungspunkten oder weniger bestanden haben, müssen verpflichtend eine 

Fachstudienberatung besuchen. Ziel der Fachstudienberatung ist der Abschluss einer 

Vereinbarung, in der das weitere Studium geplant wird und sich die oder der 

Studierende zu bestimmten Maßnahmen zur Erreichung der Studienziele verpflichtet 

und weitere zur Förderung des weiteren Studienverlaufs geeignete Maßnahmen 

vereinbart werden (Studienverlaufsvereinbarung). Hierbei müssen die Umstände des 

Einzelfalls, etwa Erwerbstätigkeit, Erziehungs- und Pflegeverantwortung, Engagement 

in der Selbstverwaltung oder der Umstand chronischer Erkrankungen oder 

Behinderungen angemessen berücksichtigt werden.  

(2) Für den Fall, dass keine Studienverlaufsvereinbarung zustande kommt oder diese nicht 

erfüllt wird, wird die oder der Studierende verpflichtet, innerhalb einer festzulegenden 

Frist bestimmte Studienleistungen, Prüfungsleistungen oder 

Teilnahmevoraussetzungen für Prüfungsleistungen zu erbringen. Hierbei müssen die 

Umstände des Einzelfalls angemessen berücksichtigt werden. Die Festlegung der zu 

erbringenden Leistungen (oder Teilnahmevoraussetzungen) erfolgt unter Beteiligung 

von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern oder von einer Prüferin oder einem 

Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers oder einer sachkundigen 

Beisitzerin. Eine sich ggf. anschließende Nichterbringung verpflichtend vorgesehener 

Studien- und Prüfungsleistungen ist mit der Rechtsfolge des Nichtbestehens (bis hin 

zum endgültigen Nichtbestehen) verknüpft. 

 

§ 12  

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Bachelorprüfung, endgültiges 

Nichtbestehen 

(1) Die Modulprüfungen oder die einzelnen Teilleistungen können, wenn sie nicht 

bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, zweimal wiederholt werden. Bei 

Nichtbestehen einer Teilleistung ist nur diese zu wiederholen. Wiederholungsprüfungen 

müssen aus Gründen der Herstellung einer Vergleichbarkeit und Prüfungsgerechtigkeit 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.22/2022          Seite 151 

 

in der Form durchgeführt werden, in der bereits der Erstversuch der Prüfung 

stattgefunden hat. Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden. Auf Antrag 

an die Zentrale Prüfungsverwaltung innerhalb von drei Monaten ab Bekanntgabe der 

Bewertung des zweiten Wiederholungsversuchs wird der Kandidatin oder dem 

Kandidaten eine zusätzliche Wiederholung einer einzigen Prüfungsleistung, die sie oder 

er nach Satz 1 nicht mehr wiederholen kann, gestattet. Erfolgt kein Antrag innerhalb 

der Antragsfrist oder wird die zusätzliche Wiederholungsprüfung nicht bestanden, ist 

die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden.  

(2) In Pflichtmodulen soll die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung zum 

nächsten möglichen Zeitpunkt erfolgen, an dem diese Prüfung turnusmäßig abgehalten 

wird. Im Interesse eines zügigen Studiums können in Absprache mit den betroffenen 

Studierenden auch frühere Prüfungstermine vereinbart werden. 

(3) In Pflichtmodulen soll die Wiederholung einer mündlichen Teilleistung spätestens zwei 

Semester nach dem ersten Prüfungsversuch erfolgen. Die Wiederholung einer 

schriftlichen Teilleistung soll in Pflichtmodulen zum nächsten möglichen Zeitpunkt 

erfolgen, an dem diese Prüfung turnusmäßig abgehalten wird. Die verantwortlichen 

Lehrenden müssen, wenn der Anspruch auf Wiederholung gemäß Absatz 1 besteht, 

innerhalb dieser Zeiträume die Möglichkeit zur Wiederholung der Prüfungsleistung 

anbieten. 

(4) Abweichend von Absatz 1 kann die Bachelorarbeit nur als Ganzes und nur einmal mit 

neuer Themenstellung wiederholt werden. Der Antrag auf Zulassung und 

Themenstellung für die Wiederholung der Bachelorarbeit muss spätestens drei Monate, 

nachdem der Kandidatin oder dem Kandidaten die Bewertung der nicht bestandenen 

Bachelorarbeit mitgeteilt wurde, gestellt werden, ansonsten verlieren die Studierenden 

ihren Prüfungsanspruch, es sei denn, sie weisen nach, dass sie das Versäumnis der 

Frist nicht zu vertreten haben. Absatz 4 gilt entsprechend. Die einmalige Rückgabe des 

Themas gemäß § 20 Absatz 4 ist bei der Wiederholung nur zulässig, wenn bei der 

Anfertigung der nicht erfolgreichen Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit kein 

Gebrauch gemacht wurde. 

(5) Endgültig nicht bestandene Wahlpflicht- und Wahlmodule können durch andere 

erfolgreich absolvierte Wahlpflicht- bzw. Wahlmodule ausgeglichen werden. 

(6) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 180 Leistungspunkte aus den 

studienbegleitenden Prüfungen und für die Bachelorarbeit erworben wurden. 

(7) Die Bachelorprüfung ist insgesamt endgültig nicht bestanden, wenn  

a) eines der in § 18 Absatz 3 genannten Pflichtmodule endgültig nicht bestanden 

wurde oder 

b) eine Kandidatin oder ein Kandidat nicht mehr die erforderliche Mindestanzahl von 

Leistungspunkten erwerben kann oder 

c) die Bachelorarbeit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als 

nicht bestanden gilt. 

(8) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt eine Prüfung als endgültig 

nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der 

Kandidatin oder dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid 

ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der Kandidatin oder 

dem Kandidaten eine Bescheinigung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; 

aufgenommen wird der Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer 

anderen Hochschule gilt. 
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§ 13  

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 

Aufgaben bildet die Fakultät Physik der Technischen Universität Dortmund einen 

Prüfungsausschuss. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, und zwar vier Mitgliedern aus 

der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Fakultät Physik, einem 

Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Fakultät Physik und zwei Mitgliedern aus der Gruppe der Studierenden der 

Physikstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund. Die Mitglieder werden 

vom Fakultätsrat nach Gruppen getrennt für drei Jahre, die Mitglieder aus der Gruppe 

der Studierenden für ein Jahr gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt aus seinen 

Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie die stellvertretende Vorsitzende oder den 

stellvertretenden Vorsitzenden. Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses, 

ausgenommen der oder des Vorsitzenden und deren Stellvertreterin oder dessen 

Stellvertreter werden vom Fakultätsrat Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. 

Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses wird von der 

Dekanin oder dem Dekan bekannt gegeben. Wird die Wahl des Prüfungsausschusses 

oder einzelner Mitglieder nach Amtsantritt für ungültig erklärt, so berührt dies nicht die 

Rechtswirksamkeit der vorher gefassten Beschlüsse und Amtshandlungen. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 

eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er 

ist insbesondere zuständig für die Anerkennung von Leistungen gemäß § 15 und für die 

Entscheidung über Widersprüche gegen im Prüfungsverfahren getroffene 

Entscheidungen. Darüber hinaus berichtet der Prüfungsausschuss dem Fakultätsrat 

der Fakultät Physik regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der 

Prüfungen und Studienzeiten.  

(4) Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der Studienpläne. Der 

Prüfungsausschuss kann die Erledigung folgender Aufgaben im Rahmen der laufenden 

Geschäfte auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen: Anerkennungsfragen, 

Eilentscheidungen, Beschwerden, Prüferbestellung. Entscheidungen über 

Widersprüche und die Berichtspflicht gegenüber dem Fakultätsrat können nicht auf die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen werden. 

(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden 

oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern aus 

der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mindestens zwei weitere 

stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit 

einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des 

Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder wirken an pädagogisch-wissenschaftlichen 

Entscheidungen nicht mit. Als solche gelten insbesondere die Beurteilung, die 

Anerkennung von Leistungen, die Festlegung von Prüfungsaufgaben und die Bestellung 

der Prüferinnen und Prüfer sowie der Beisitzerinnen und Beisitzer. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 

beizuwohnen. 

(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 

Prüfungsausschusses einschließlich ihrer Vertreterinnen und Vertreter, die Prüferinnen 

und Prüfer und die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
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Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(8) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der 

Verwaltungshilfe der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität 

Dortmund.  

 

§ 14  

Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer und die Beisitzerinnen und 

Beisitzer gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der oder dem 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer 

dürfen an der Hochschule Lehrende der Technischen Universität Dortmund sowie 

weitere prüfungsberechtigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG bestellt werden. 

Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf bestellt werden, wer selbst mindestens die 

durch die Prüfung festzustellende oder eine vergleichbare Qualifikation erworben hat.  

(2) Für Prüfungen in physikalischen Modulen darf neben den Voraussetzungen nach Absatz 

1 nur bestellt werden, wer Lehrverantwortlicher für eine Lehrveranstaltung des Moduls 

ist. Sofern zwingende Gründe es erfordern, kann der Prüfungsausschuss eine 

Abweichung davon genehmigen. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.  

(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann für die Bachelorarbeit Prüferinnen und Prüfer 

vorschlagen. Auf die Vorschläge der Kandidatin oder des Kandidaten soll nach 

Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen 

Rechtsanspruch. 

 

§ 15  

Anerkennung von Prüfungsleistungen; Einstufung in höhere Fachsemester 

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in höhere Fachsemester 

findet die jeweils gültige Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle 

Bachelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund Anwendung. 

 

§ 16  

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, 

wenn die Kandidatin oder der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe 

nicht erscheint oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von 

der Prüfung zurücktritt oder wenn sie oder er eine schriftliche Prüfungsleistung nicht 

innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für das Versäumnis oder für den Rücktritt geltend gemachten Gründe müssen dem 

Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 

Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von der Kandidatin oder 

dem Kandidaten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines 

deutschsprachigen ärztlichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der Kandidatin oder 

des Kandidaten muss das ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem 
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nachträglichen Rücktritt von einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest 

hervorgehen, dass die bei der Prüfung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die 

Studierende oder den Studierenden aus gesundheitlichen Gründen nicht erkennbar war 

und vernünftigerweise kein Anlass bestand die Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. 

Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis nicht 

an, wird dies der Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt.  

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 

Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, 

gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ 

bewertet. Dies gilt ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Die Entscheidung, ob ein 

Täuschungsversuch oder eine Täuschungshandlung vorliegt, treffen die jeweiligen 

Prüferinnen oder Prüfer. Wird während einer Prüfung ein Täuschungsversuch oder eine 

Täuschung im Sinne von Satz 1 durch die Aufsichtsführende oder den 

Aufsichtsführenden festgestellt, protokolliert diese oder dieser den 

Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. Die jeweilige Prüferin oder der jeweilige Prüfer 

entscheidet, ob die Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ 

bewertet wird. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen 

Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer 

oder der oder dem Aufsichtführenden in der Regel nach Ermahnung von der Fortsetzung 

der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfung als mit 

„nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Die jeweiligen Gründe für 

die Entscheidungen sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen von 

Täuschung oder Störung kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den 

Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann von Kandidatinnen und Kandidaten bei Modulprüfungen 

oder Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie bzw. er die Arbeit – 

bei einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 20 Absatz 8 

bleibt unberührt. 

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von vier Wochen verlangen, 

dass die Entscheidung nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft wird. 

Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 

versehen. Vor der Entscheidung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zu 

rechtlichem Gehör zu geben.  

 

II. Bachelorprüfung 

§ 17  

Zulassung zur Bachelorprüfung 

(1) Mit der Einschreibung in den Bachelorstudiengang Physik an der Technischen 

Universität Dortmund oder der Zulassung als Zweithörerin oder Zweithörer gemäß § 52 

Absatz 2 HG gilt eine Studierende oder ein Studierender als zu den Prüfungen dieses 

Studiengangs zugelassen, es sei denn, die Einschreibung bzw. Zulassung ist gemäß 

Absatz 2 zu versagen. 
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(2) Die Einschreibung bzw. Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Kandidatin oder der Kandidat eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche 

Prüfung in dem Bachelorstudiengang Physik an der Technischen Universität 

Dortmund oder in einem anderen Studiengang, der zu diesem Studiengang eine 

erhebliche inhaltliche Nähe aufweist, endgültig nicht bestanden hat oder  

2. der Kandidatin oder dem Kandidaten nach abgelegter Prüfung in einem der 

vorgenannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden Anfechtung des 

Prüfungsbescheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das 

endgültige Nichtbestehen noch nicht vorliegt oder 

3. die Kandidatin oder der Kandidat den Prüfungsanspruch gemäß § 12 Absatz 5 für 

eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche Prüfung im Bachelorstudiengang 

Physik an der Technischen Universität Dortmund verloren hat. 

 

§ 18  

Umfang der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung setzt sich aus studienbegleitenden Prüfungen und der 

Bachelorarbeit zusammen; insgesamt sind 180 Leistungspunkte zu erwerben. Davon 

sind 170 Leistungspunkte in studienbegleitenden Prüfungen und 10 Leistungspunkte in 

der Bachelorarbeit zu erwerben (8 Leistungspunkte für die Bachelorarbeit und 

2 Leistungspunkte für den Vortrag). Der Erwerb der Leistungspunkte erfolgt nach 

näherer Bestimmung durch die Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und durch 

die Absätze 2 bis 9. 

(2) Die Module umfassen eine oder mehrere Lehrveranstaltungen, die in einem oder in 

maximal zwei aufeinander folgenden Semestern stattfinden sollen. Dabei kann die oder 

der Studierende dieselbe Lehrveranstaltung nicht als Bestandteil verschiedener 

Module wählen. 

(3) Der Pflichtbereich Physik besteht aus 7 Modulen. Die Lehrveranstaltungen in diesen 

Modulen sind Vorlesungen mit zugehörigen Übungen.  

 

Modul/Lehrveranstaltung Leistungspunkte Semester Prüfungen 

Physik I 15 1 1 benotete Modulprüfung 

Physik II 15 2 1 benotete Modulprüfung 

Physik III 15 3 2 benotete modul-

übergreifende 

Modulprüfungen 
Physik IV 15 4 

Einführung in die 

Festkörperphysik 

9 5 1 benotete Modulprüfung 

Einführung in die Kern- und 

Elementarteilchenphysik  

9  5 1 benotete Modulprüfung 

Thermodynamik und 

Statistik 

9 5 1 benotete Modulprüfung 

 

In den Modulen des Pflichtbereichs Physik mit Ausnahme der Module Physik 3 und 

Physik 4 sind Modulprüfungen abzulegen. Die Module Physik 3 und Physik 4 werden 
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durch insgesamt zwei modulübergreifende mündliche Prüfungen, je eine in 

theoretischer Physik und in Experimentalphysik, geprüft. Die Noten dieser beiden 

Prüfungen werden bei der Berechnung der Gesamtnote (§ 19) mit je 

15 Leistungspunkten gewichtet. Die Leistungspunkte der Module Physik 3 und Physik 4 

werden erst mit dem Bestehen beider mündlicher Prüfungen erworben. 
 

(4) Der Pflichtbereich Praktikum Physik besteht aus 2 Modulen. Die Lehrveranstaltungen 

sind Praktikumskurse, in denen physikalische Versuche unter Anleitung durchgeführt 

und ausgewertet werden.  

 

Modul/Lehrveranstaltung Leistungspunkte Semester Prüfungen 

Physikalisches 

Grundpraktikum I/II für 

Bachelorstudierende 

12 ¾ 1 benotete Modulprüfung 

Physikalisches Fortge-

schrittenenpraktikum für 

Bachelorstudierende 

6 6 1 benotete Modulprüfung 

 

(5) Alle Lehrveranstaltungen in den 5 Modulen des Pflichtbereichs Mathematik sind 

Vorlesungen mit Übungen.  

 

Modul/Lehrveranstaltung Leistungspunkte Semester Prüfungen 

Höhere Mathematik I 9 1 1 benotete Modulprüfung 

Höhere Mathematik II 9 2 1 benotete Modulprüfung 

Höhere Mathematik III 9 3 1 benotete Modulprüfung 

Höhere Mathematik IV 6 4 1 benotete Modulprüfung 

Numerische Mathematik 6 4 1 benotete Modulprüfung 

 

(6) Grundlagenmodul Nebenfach: In diesem Modul sind wahlweise Grundlagen des Faches 

Chemie oder des Faches Informatik zu studieren, die in verschiedener Weise in enger 

Beziehung zur Physik stehen. Die Module stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: 

 

Nebenfach Chemie: 

Das Nebenfach Chemie besteht aus zwei Modulen, wobei der Praktikumsanteil ein 

unbenotetes Modul ist. 

 

Modul/Lehrveranstaltung Leistungspunkte Semester Prüfungen 

Allgemeine und 

anorganische Chemie 

(Vorlesung)  

6 1 1 benotete Modulprüfung 

Allgemeine und 

anorganische Chemie 

(Praktikum)  

4 2 1 unbenotete Modulprüfung  
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Nebenfach Informatik: 

Im Nebenfach Informatik sollen die Studierenden in der Regel die Veranstaltung 

„Einführung in die Programmierung“ entweder in der Form Vorlesung + Übung + 

Programmierpraktikum (12 LP) oder in der Version Vorlesung + Übung (9 LP) belegen. 

Alternativ ist es auch möglich, die Veranstaltung Datenstrukturen, Algorithmen und 

Programmierung 1 (DAP1, 12 LPs) zu belegen. 

 

Modul/Lehrveranstaltung Leistungspunkte Semester Prüfungen 

Einführung in die 

Programmierung 

oder 

Datenstrukturen, 

Algorithmen und 

Programmierung 1 (DAP1) 

9 oder 12 1 1 benotete Modulprüfung 

 

(7) Im Wahlbereich können die Studierenden vertiefte Kenntnisse im Fach Physik 

erwerben, sowie auf Wunsch in beschränktem Umfang auch Grundkenntnisse in einem 

anderen Fach, das mit der Physik in einem sinnvollen Zusammenhang steht. Dazu 

stehen grundsätzlich alle Fächer der Technischen Universität Dortmund und der Ruhr-

Universität Bochum offen, die mit physikalischen Methoden arbeiten, Grundlagen für 

physikalisches Arbeiten vermitteln oder für Berufsfelder von Physikern wichtige 

Kompetenzen vermitteln. Insbesondere sind dies:  

1. Bauwesen; 

2. Bio- und Chemieingenieurwesen; 

3. Chemie und Chemische Biologie;  

4. Elektrotechnik und Informationstechnik; 

5. Informatik; 

6. Maschinenbau; 

7. Mathematik; 

8. Philosophie; 

9. Raumplanung; 

10. Statistik; 

11. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften; 

12. Theoretische Medizin. 

In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag der Kandidatin 

oder des Kandidaten auch andere an der Technischen Universität Dortmund oder der 

Ruhr-Universität Bochum vertretene Fächer oder Fächerkombinationen zulassen, die 

mit der Physik in sinnvollem Zusammenhang stehen.  

(8) Der Wahlbereich umfasst je nach Wahl des Nebenfachs gemäß Absatz 6 

14 Leistungspunkte bzw. 17 Leistungspunkte (mit Nebenfach Informatik) oder 

16 Leistungspunkte (mit Nebenfach Chemie). Davon sind mindestens 8 im Fach Physik 

zu erbringen. Die Zuordnung der Lehrveranstaltungen anderer Fächer zum Wahlbereich 

und die Zuordnung von Leistungspunkten zu diesen Lehrveranstaltungen regelt der 
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Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit Lehrenden des jeweiligen Fachs. Die 

Regelungen werden den Studierenden durch den Prüfungsausschuss bekannt gemacht. 

(9) Die im Wahlbereich nutzbaren Module aus dem Fach Physik sind in den 

Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs aufgeführt. Die im Wahlbereich nutzbaren 

Module aus anderen Fächern, die mit der Physik in einem sinnvollen Zusammenhang 

stehen, sind in den Modulbeschreibungen der Modulhandbücher der jeweiligen 

Fakultäten ausgewiesen. Mit besonderer Genehmigung des Prüfungsausschusses 

können für den Wahlbereich auch ausgewählte Module aus dem Masterstudiengang 

verwendet werden. 

(10) Durch Anzeige an den Prüfungsausschuss können Studierende auch das Nebenfach 

Mathematik in zwei Varianten wählen: Mathematik (Lehramtsveranstaltungen), 

Mathematik (Hauptfachveranstaltungen). Im Fall dieser Wahl wird der Pflichtbereich 

Mathematik (Absatz 5) und das Grundlagenmodul Nebenfach (Absatz 6) durch folgende 

Pflichtmodule ersetzt: 

Variante Mathematik (Lehramtsveranstaltungen): 

Modul/Lehrveranstaltung Leistungspunkte Semester Prüfungen 

Analysis I für Lehramt 

Gymnasium 

9 1 1 benotete Modulprüfung 

Lineare Algebra I für Lehramt 

Gymnasium 

9 1 1 benotete Modulprüfung 

Analysis II für Lehramt 

Gymnasium 

9 2 1 benotete Modulprüfung 

Lineare Algebra II für 

Lehramt Gymnasium 

9 2 1 benotete Modulprüfung 

Analysis III für Lehramt 

Gymnasium ODER  

Angewandte Mathematik 

(„große Numerik“) 

9 3 1 benotete Modulprüfung 

Proseminar Lineare Algebra 2 3 1 benotete Modulprüfung 

Stochastik 9 ¾ 1 benotete Modulprüfung 

 

Variante Mathematik (Hauptfachveranstaltungen): 

Modul/Lehrveranstaltung Leistungspunkte Semester Prüfungen 

Analysis I 9 1 1 benotete Modulprüfung 

Lineare Algebra I 9 1 1 benotete Modulprüfung 

Analysis II 9 2 1 benotete Modulprüfung 

Lineare Algebra II 9 2 1 benotete Modulprüfung 

Analysis III 9 3 1 benotete Modulprüfung 

 

Die hierbei auftretenden Überschreitungen oder Unterschreitungen der Anzahl der 

Leistungspunkte gegenüber den in Absatz 5 und 7 aufgeführten Werten werden in 

diesen Varianten durch eine entsprechende Reduzierung oder Erhöhung der zu 

erbringenden Anzahl von Leistungspunkten im Wahlbereich (Absatz 8) kompensiert, um 

weiterhin einen Gesamtumfang von 180 LP zu gewährleisten. Das Grundlagenmodul 
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„Nebenfach“ gemäß der Beschreibung in Absatz 6 entfällt vollständig und wird durch 

die obigen Mathematikveranstaltungen mit abgedeckt. 

Die Wahl des Nebenfachs Mathematik und die Wahl der Variante 

Hauptfachveranstaltungen/Lehramtsveranstaltungen ist dem Prüfungsausschuss der 

Fakultät Physik schriftlich bis zum Ende des 2. Semesters anzuzeigen. Die Wahl des 

Nebenfachs Mathematik und der Variante dieses Nebenfachs sind bindend und 

unwiderruflich. Es kann nur zwischen dem normalen Studienverlauf und den beiden 

angegebenen Gesamtpaketen an Mathematik-Veranstaltungen ausgewählt werden. Ein 

Austausch einzelner Lehrveranstaltungen ist nicht möglich. Für Details zu den 

Veranstaltungen im Fall der Wahl des Nebenfachs Mathematik wird auf die 

entsprechenden Modulhandbücher der Fakultät Mathematik verwiesen. 

 

§ 19  

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von 

Leistungspunkten, Bildung von Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 

und Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:  

1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung 

2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt 

3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht 

4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt 

5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 

den Anforderungen nicht mehr genügt. 

Durch Erniedrigen und Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 

Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 sowie 5,3 sind dabei 

ausgeschlossen. 

(2) In Absprache mit dem Prüfungsausschuss können bei Prüfungsleistungen, die nicht in 

der Gesamtnote berücksichtigt werden, die Prüfungsleistungen entweder nach dem 

Notenmaßstab gemäß Absatz 1 oder nach folgendem vereinfachten Maßstab bewertet 

werden: 

bestanden  = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen 

genügt 

nicht bestanden  = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel  

    den Anforderungen nicht mehr genügt. 

(3) Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn 

das Modul mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertet worden ist. 

(4) Eine Klausurarbeit, welche ausschließlich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt 

wurde, gilt als bestanden, wenn 

a) 60 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden ist oder 

b) mindestens 50 % der maximal zu erreichenden Punktzahl erzielt wurden und die 

erreichte Punktzahl um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche 
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Prüfungsleistung der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die an der 

Prüfung teilgenommen haben. 

(5) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Mindestpunktzahl gemäß Absatz 4 erreicht 

und damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 

1 = „sehr gut“, falls sie bzw. er mindestens 75 % 

2 = „gut“, falls sie bzw. er mindestens 50 % aber weniger als 75 % 

3 = „befriedigend“, falls sie bzw. er mindestens 25 % aber weniger als 50 % 

4 = „ausreichend“, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25 % 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht hat. 

(6) Wird eine Klausurarbeit nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, so 

werden die Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 bewertet. 

Die übrigen Aufgaben werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Aus beiden 

Bewertungen wird die Note der Prüfungsleistung ermittelt, wobei die Anteile der jeweils 

zu erreichenden Gesamtpunktzahlen berücksichtigt werden. Absatz 8 gilt 

entsprechend. 

(7) Wird das Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig 

die Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote aus dem 

arithmetischen Mittel der nicht gerundeten Noten der im Rahmen des jeweiligen 

Moduls abgelegten benoteten Teilleistungen gewichtet mit der jeweiligen Zahl der 

entsprechenden Leistungspunkte. 

(8) Die Modulnoten lauten dann in Worten bei einem Mittelwert 

bis 1,5    = sehr gut 

über 1,5 bis 2,5   = gut 

über 2,5 bis 3,5   = befriedigend 

über 3,5 bis 4,0   = ausreichend 

über 4,0    = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 

berücksichtigt, alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(9) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 

gemäß Absatz 8 gebildeten Noten aller benoteten Module, einschließlich der 

Bachelorarbeit, wobei die einzelnen Noten mit der jeweiligen Zahl der zu diesem Modul 

gehörenden Leistungspunkte gewichtet werden. Es bestehen die folgenden 

Ausnahmen: 

- Die Modulnoten der Module Physik 1 und Mathematik 1 werden bei der Bildung 

der Gesamtnote nicht berücksichtigt. 

- Von den Modulen Einführung in die Festkörperphysik und Einführung in die 

Kern- und Elementarteilchenphysik geht die bessere Modulnote mit 

8 Leistungspunkten gewichtet und die schlechtere Modulnote mit einem 

Leistungspunkt gewichtet in die Gesamtnote ein. 

- Die Module des Wahlbereichs gehen entsprechend den in § 18 Absatz 8 

getroffenen Regelungen über anrechenbare Leistungspunkte ein. 

- Im Fall der Wahl des Nebenfachs Chemie wird die Note des Moduls Allgemeine 

und anorganische Chemie (Vorlesung) mit 10 Leistungspunkten gewichtet. 
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(10) Die Gesamtnote einer bestandenen Bachelorprüfung wird auf eine Nachkommastelle 

genau angegeben. Alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(11) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer 

System (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten 

Prüfungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des 

Prüfungsausschusses erforderlich. Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen: 

A =  in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 

B =  in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

C =  in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden; 

D =  in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

E =  in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

(12) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten 

der letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die 

Bezugsgruppe aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll 

bei der Bildung der ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange 

keine statistischen Daten zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung 

stehen, werden keine ECTS-Grade ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren 

Vergabe kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses auf die Ausweisung von 

ECTS-Graden verzichtet werden. Entsprechende Hinweise erscheinen im 

Abschlussdokument. Bei der Zusammensetzung der Vergleichsgruppe ist nach dem 

Abschluss und dem Studiengang zu differenzieren. Darüber hinaus kann in sachlich 

begründeten Fällen eine andere Zusammensetzung der Vergleichsgruppe erfolgen. 

Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. 

 

§ 20  

Bachelorarbeit  

(1) Mit der Bachelorarbeit sollen die Kandidatinnen und Kandidaten nachweisen, dass sie 

in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein eng abgegrenztes 

physikalisches Thema selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten 

und angemessen darzustellen. Der Inhalt der Bachelorarbeit ist in einem halbstündigen 

hochschulöffentlichen Vortrag mit anschließender wissenschaftlicher Diskussion (etwa 

15 Min.) zu präsentieren. 

(2) Die Bachelorarbeit kann von jeder Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer oder 

einem habilitierten Mitglied der Fakultät Physik der Technischen Universität Dortmund 

ausgegeben und betreut werden. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 

die die Voraussetzungen nach § 65 Absatz 1 HG erfüllen, können mit Zustimmung des 

Prüfungsausschusses die Bachelorarbeit ausgeben und betreuen. 

(3) Die Ausgabe der Bachelorarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 

über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der Antrag kann 

erst nach Erwerb von 135 Leistungspunkten gestellt werden. Der Nachweis über die 

Erfüllung dieser Voraussetzungen ist dem Antrag beizufügen. Über Ausnahmen 

entscheidet der Prüfungsausschuss im Einzelfall. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist 

aktenkundig zu machen. Die Kandidatin oder der Kandidat kann im Antrag Vorschläge 

bezüglich der Betreuerin oder des Betreuers und des Themas machen. Der Antrag muss 

die schriftliche Einwilligung der Betreuerin oder des Betreuers enthalten. Auf die 

Vorschläge der Kandidatin oder des Kandidaten soll nach Möglichkeit Rücksicht 

genommen werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen Rechtsanspruch. 
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Verzichtet die Kandidatin oder der Kandidat auf das Vorschlagsrecht, so vermittelt die 

oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein Thema und eine Betreuerin oder 

einen Betreuer für die Bachelorarbeit. 

(4) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb von vier Wochen ab 

der Ausgabe zurückgegeben werden. Die Bachelorarbeit gilt dann als nicht begonnen. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt drei Monate. Das Thema und die 

Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Bachelorarbeit innerhalb dieser 

Frist abgeschlossen werden kann. In eng begrenzten Ausnahmefällen kann der 

Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer auf 

begründeten Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten hin und lediglich einmalig eine 

Nachfrist von bis zu vier Wochen gewähren. Der Antrag auf Verlängerung ist spätestens 

vierzehn Tage vor Ablauf der Bearbeitungszeit an den Prüfungsausschuss zu stellen. Im 

Falle von Krankheit kann die Frist zur Abgabe um maximal die Hälfte der 

Bearbeitungszeit verlängert werden. Dazu ist die Vorlage eines ärztlichen Attests 

erforderlich. Die Verlängerung entspricht der Krankheitszeit. Überschreitet die 

Krankheitsdauer die Hälfte der Bearbeitungszeit, wird der Kandidatin oder dem 

Kandidaten ein neues Thema ohne Anerkennung eines Prüfungsversuchs gestellt. 

(6) Der Umfang der Bachelorarbeit soll 25 Seiten nicht überschreiten. 

(7) Die Bachelorarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt 

jedoch nicht aus, dass das Thema der Bachelorarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe 

bearbeitet wird. Hierbei muss sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu 

bewertende Beitrag der oder des Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich 

unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. Der 

unter Absatz 6 genannte Umfang der Seitenzahlen muss über die Anforderungen einer 

Einzelarbeit angemessen hinausgehen. 

(8) Bei Abgabe der Bachelorarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat an Eides statt zu 

versichern, dass sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 

angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate 

kenntlich gemacht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträge 

aufzunehmen. Für die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitliches Formular der 

Zentralen Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei Abgabe der Bachelorarbeit als 

fester Bestandteil der Bachelorarbeit unterschrieben einzubinden bzw. entsprechend 

des digitalen Abgabeverfahrens gemäß § 21 Absatz 1 zusammen mit der 

Abschlussarbeit als eine Datei hochzuladen. 

 

§ 21  

Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 

(1) Für die Abgabe der Bachelorarbeit gelten die Bestimmungen der Ordnung zur Abgabe 

von Abschlussarbeiten (Bachelor/Master) der Technischen Universität Dortmund in der 

jeweils geltenden Fassung. Sofern das Hochladen von einzelnen Abschlussarbeiten 

beziehungsweise von Teilen der Abschlussarbeiten aus fachlichen Gründen nicht 

tauglich ist und/oder sofern eine vertragliche Vereinbarung mit Dritten besteht, die eine 

Veröffentlichung von Abschlussarbeiten oder von Teilen von Abschlussarbeiten 

ausschließt, findet durch Entscheidung des Prüfungsausschusses das bisherige 

analoge Verfahren zur Abgabe von Abschlussarbeiten gemäß Absatz 2 Anwendung. 

(2) Beim analogen Verfahren ist die Bachelorarbeit fristgemäß beim Dekanat der Fakultät 

Physik in dreifacher gebundener Ausfertigung und zusätzlich in einer für ein 

Softwareprodukt zur Plagiatserkennung verwendbaren elektronischen Fassung 
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abzuliefern. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postanlieferung gilt 

das Datum des Poststempels. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemäß abgegeben, so 

gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  

(3) Die Ergebnisse der Bachelorarbeit sind in einem mündlichen Vortrag (vgl. § 20 Absatz 1) 

vor der Betreuerin bzw. dem Betreuer der Arbeit und einer Prüferin bzw. einem Prüfer 

nach § 14 vorzustellen. § 8 Absatz 11 und 12 gilt entsprechend. Die Leistungspunkte für 

den Vortrag werden erworben, wenn dieser von beiden Prüferinnen oder Prüfern bzw. 

der Prüferin und dem Prüfer mit mindestens „ausreichend" (4,0) bewertet worden ist.  

(4) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem 

Prüfer zu begutachten und zu bewerten. Eine Prüferin oder ein Prüfer soll die Betreuerin 

oder der Betreuer der Bachelorarbeit sein (Erstgutachterin oder Erstgutachter). Die 

zweite Prüferin oder der zweite Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) wird von 

der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. 

(5) Die Bewertung ist entsprechend § 19 Absatz 1 vorzunehmen und schriftlich zu 

begründen. 

(6) Die Note der Bachelorarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten 

gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 

2,0 oder bewertet nur eine Prüferin oder ein Prüfer die Bachelorarbeit mit mindestens 

„ausreichend“ (4,0), so wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder ein dritter 

Prüfer zur Bewertung der Bachelorarbeit bestimmt. Die Note der Bachelorarbeit ist 

dann das auf eine Nachkommastelle gerundete arithmetische Mittel der beiden 

besseren Noten. Die Bachelorarbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ (4,0) oder 

besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser 

sind. § 19 Absatz 8 gilt entsprechend. 

(7) Die Bewertung der Bachelorarbeit ist der Kandidatin oder dem Kandidaten spätestens 

sechs Wochen nach der Abgabe mitzuteilen, im Fall der Heranziehung einer dritten 

Prüferin oder eines dritten Prüfers spätestens nach acht Wochen.  

 

§ 22  

Zusatzqualifikationen 

(1) Die oder der Studierende kann vor dem Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbestehen 

in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen Prüfungsleistungen ablegen. Mit diesen 

Prüfungsleistungen können keine Leistungspunkte erworben werden.  

(2) Das Ergebnis der Prüfungen wird auf Antrag der oder des Studierenden in das 

Transcript of Records aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht 

mit einbezogen. 

 

§ 23  

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat in der 

Regel spätestens vier Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung ein 

Zeugnis. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung 

erbracht wurde und die Unterschrift der oder des Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses. In das Zeugnis sind die Gesamtnote der Bachelorprüfung, 

einschließlich des ECTS-Grades nach § 19 Absatz 11, das Thema und die Note der 
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Bachelorarbeit aufzunehmen. Das Zeugnis wird in deutscher und englischer Sprache 

ausgestellt. 

(2) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt die wesentlichen, 

dem Abschluss zugrundeliegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, die mit dem 

Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule. Des Weiteren 

wird dem Zeugnis eine Übersicht über die erbrachten Leistungen in den 

Modulprüfungen beigefügt (Transcript of Records). Das Diploma Supplement wird in 

deutscher und englischer Sprache ausgestellt. 

(3) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 

zusätzliche Leistungen und Studienleistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und 

Gesamtnote eingegangen sind. Darüber hinaus können im Rahmen des Studiums 

absolvierte freiwillige Praktika, die auf Antrag über den Prüfungsausschuss genehmigt 

wurden und die einen inhaltlichen und fachlichen Zusammenhang zu dem gewählten 

Studiengang aufweisen, mit aufgenommen werden. Das Transcript of Records wird in 

deutsche und englischer Sprache ausgestellt. 

(4) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten wird auch vor Abschluss der 

Bachelorprüfung eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen 

(Notenbescheinigung) erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module 

mit den erworbenen Leistungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach 

§ 19 Absatz 1 enthält.  

(5) Das Zeugnis wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

unterschrieben und mit dem Siegel der Fakultät Physik versehen. 

 

§ 24  

Bachelorurkunde 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis werden der Kandidatin oder dem Kandidaten die 

Bachelorurkunde mit dem Datum des Zeugnisses in deutscher und englischer Sprache 

ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades gemäß § 3 beurkundet. Der 

Studiengang der Absolventin oder des Absolventen ist in der Bachelorurkunde 

anzugeben. 

(2) Die Bachelorurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät Physik und von 

der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der Fakultät Physik 

unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät Physik versehen.  

 

III. Schlussbestimmungen 

 

§ 25  

Ungültigkeit der Prüfungsleistungen und Aberkennung des Bachelorgrades 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese 

Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 

Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 

deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entsprechend 

berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
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(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 

die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache 

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das 

Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung 

vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 

Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und 2 ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit 

zur mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben.  

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige 

Prüfungszeugnis einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine 

Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 

nach Ausstellung des Zeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Der Bachelorgrad wird aberkannt und die Urkunde ist einzuziehen, wenn sich 

nachträglich herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn 

wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen 

worden sind. Über die Aberkennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät Physik.  

 

§ 26  

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht gewährt. Im Rahmen 

der Einsichtnahme können Kopien oder sonstige originalgetreue Reproduktionen 

gefertigt werden. Die Nutzung von Kopien und sonstigen Reproduktionen der Klausur 

sind nur für den persönlichen Gebrauch zum Zwecke der Klausureinsicht zulässig. 

Insbesondere ist die Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung und jede Art der 

Verwertung sowie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Bei Verstößen ist mit 

erheblichen rechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Zeit und Ort der Einsichtnahme 

werden von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens mit der 

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in geeigneter Form bekannt gegeben. Die Einsicht 

in die Ergebnisse weiterer schriftlicher Prüfungsleistungen wird den Studierenden auf 

Antrag gewährt. Der Antrag ist binnen eines Monats an die Vorsitzende bzw. den 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. 

(2) Die Einsicht in die auf die jeweiligen Prüfungen bezogenen Gutachten der Prüferinnen 

und Prüfer sowie in die Prüfungsprotokolle der mündlichen Prüfungen wird den 

Studierenden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist binnen drei Monaten nach 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

§ 27  

Inkrafttreten und Veröffentlichung  

(1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 in Kraft. 

(2) Sie gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2022 / 2023 oder später 

erstmalig in den Bachelorstudiengang Physik an der Technischen Universität Dortmund 

eingeschrieben worden sind. 
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(3) Ab dem Wintersemester 2024 / 2025 gilt diese Prüfungsordnung in ihrer aktuellen 

Fassung für alle Studierenden, die in den Bachelorstudiengang Physik an der 

Technischen Universität Dortmund eingeschrieben worden sind, soweit nicht bereits 

eine neue Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Physik an der Technischen 

Universität Dortmund Geltung erlangt hat. 

(4) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung bereits vor dem 

Wintersemester 2022 / 2023 in den Bachelorstudiengang Physik an der Technischen 

Universität Dortmund eingeschrieben worden sind, können beim Prüfungsausschuss 

beantragen, nach dieser Prüfungsordnung geprüft zu werden. Der Antrag ist 

unwiderruflich. Fehlversuche und Leistungen werden angerechnet. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Physik vom 6. Juli 2022 

und des Rektorates der Technischen Universität Dortmund vom 8. Juni 2022. 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses 

nicht hingewiesen worden. 

 

Dortmund, den 8. August 2022 

 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund  

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Prüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang Medizinphysik 

der Fakultät Physik 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. August 2022 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die 

Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 

16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur 

weiteren Änderung des Hochschulgesetzes und des Kunsthochschulgesetzes vom 

25. November 2021 (GV. NRW. S. 1209a), hat die Technische Universität Dortmund die 

folgende Ordnung erlassen: 

 

Inhaltsübersicht 

 

I.  Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 

§ 2 Ziel des Studiums 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 

§ 4 Bachelorgrad 

§ 5 Leistungspunktesystem 

§ 6 Regelstudienzeit und Studienumfang 

§ 7 Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmerinnen und    

Teilnehmer 

§ 8 Prüfungen  

§ 9 Nachteilsausgleich 

§ 10 Mutterschutz 

§ 11 Fachstudienberatung 

§ 12 Fristen und Termine 

§ 13 Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Bachelorprüfung,  

 endgültiges Nichtbestehen  

§ 14 Prüfungsausschuss 

§ 15 Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

§ 16 Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 

§ 17 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

II. Bachelorprüfung 

§ 18 Zulassung zur Bachelorprüfung 
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§ 19 Umfang der Bachelorprüfung 

§ 20 Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von 

Leistungspunkten, Bildung von Noten 

§ 21 Bachelorarbeit 

§ 22 Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 

§ 23 Zusatzqualifikationen 

§ 24 Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

§ 25 Bachelorurkunde 

III. Schlussbestimmungen 

§ 26 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Bachelorgrades 

§ 27 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

§ 28 Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Anhänge: Studienplan 

Modulübersicht 
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I. Allgemeines 

 

§ 1  

Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Bachelorstudiengang Medizinphysik an der Fakultät 

Physik der Technischen Universität Dortmund. Sie regelt gemäß § 64 Absatz 1 

Hochschulgesetz NRW (HG) die Strukturen des Bachelorstudiums. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemente, 

die Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Bestandteil 

dieser Prüfungsordnung. Sie werden durch die zuständigen Fakultätsräte beschlossen 

und sind dem Rektorat anzuzeigen.  

 

§ 2  

Ziel des Studiums 

(1) Der interdisziplinäre Studiengang Medizinphysik kombiniert eine Ausbildung in den 

Grundlagen der Physik und ihren medizinisch relevanten Anwendungen mit 

medizinischen Grundkenntnissen. Neben den Kernkompetenzen in der Physik und in der 

Medizinphysik werden Schlüsselkompetenzen wie analytisches Denken, 

Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit vermittelt. Der 

Abschluss befähigt zu Tätigkeiten in der Physik sowie an den Schnittstellen zwischen 

Physik und Medizin. Der letztgenannte Bereich umfasst berufliche Tätigkeiten in der 

Technik der medizinischen Versorgung, ferner in der medizinphysikalischen und 

medizintechnischen Industrie oder im medizinphysikalischen Dienstleistungsbereich. 

(2) Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein erster berufsqualifizierender Abschluss 

erworben. Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums haben die Kandidatinnen und 

Kandidaten bewiesen, dass sie die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 

grundlegenden Fachkenntnisse besitzen, die Zusammenhänge ihres Faches überblicken 

sowie wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse kritisch einordnen und anwenden 

können. Die Fähigkeit zum kritischen Denken und Diskutieren sollen die Studierenden 

auch in ihre spätere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einbringen. Gesellschaftliches 

Engagement, verantwortliches Handeln und Persönlichkeitsentwicklung finden als 

Querschnittsthemen Eingang in das Studium. Die Studierenden erhalten durch den 

Einsatz von forschungs- und problemorientierten Lehrmethoden die Befähigung zu 

(selbst-) kritischem und reflexivem Arbeiten. Zudem erlernen sie den inklusiven Umgang 

mit Diversität. Die dadurch vermittelten Fähigkeiten tragen zur 

Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden bei. Das Bachelorstudium soll auch auf ein 

Masterstudium in Medizinphysik vorbereiten. 

 

§ 3  

Zugangsvoraussetzungen 

Voraussetzung für den Zugang zum Bachelorstudiengang Medizinphysik an der Technischen 

Universität Dortmund ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 

sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG. 
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§ 4  

Bachelorgrad 

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung in diesem Studiengang verleiht die Technische 

Universität Dortmund durch die Fakultät Physik den akademischen Grad „Bachelor of 

Science“ („B. Sc.“) im Fach Medizinphysik. 

 

§ 5  

Leistungspunktesystem 

(1) Das Studium ist auf einem Leistungspunktesystem aufgebaut. Dieses ist mit dem 

European Credit Transfer System (ECTS) kompatibel.  

(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten 

zugeordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem 

ECTS-Punkt und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) 

von etwa 30 Stunden erfordert. Pro Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu 

erwerben. 

(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig absolvierter 

Module am Ende eines Moduls vergeben. 

 

§ 6  

Regelstudienzeit und Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit für das Bachelorstudium beträgt sechs Semester (3 Jahre) und 

schließt die Anfertigung der Bachelorarbeit mit ein. Das Studium kann nur im 

Wintersemester begonnen werden. 

(2) Das Bachelorstudium umfasst insgesamt 180 Leistungspunkte, die ca. 5.400 

studentischen Arbeitsstunden entsprechen und sich in Pflicht- und Wahlbereich 

aufteilen.  

(3) Das Studium gliedert sich in die im Anhang genannten Module, die sich jeweils über 

höchstens zwei aufeinander folgende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich 

und zeitlich abgerundete, in sich geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von 

in der Regel mindestens 5 Leistungspunkten. 

(4) Im Anhang sind die Struktur des Studiengangs sowie die Module, einschließlich der zu 

erwerbenden Leistungspunkte und Prüfungsarten (Modulprüfung oder Teilleistung), 

dargestellt.  

(5) Es gibt einen Studienverlaufsplan, siehe Anhang, der vorschlägt, wann die einzelnen 

Module zu absolvieren sind.  

(6) Eine Lehrveranstaltung kann nur dann für eines der im Anhang genannten Module 

verwendet werden, wenn sie nicht bereits für ein anderes Modul verwendet wird. 

(7) Die Lehrveranstaltungen können im Wahlbereich auch in englischer Sprache angeboten 

werden. Die Entscheidung der Dozentin oder des Dozenten, eine Veranstaltung in 

englischer Sprache anzubieten, wird rechtzeitig in geeigneter Form bekannt gegeben. 
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§ 7 

Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

(1) Die Lehrveranstaltungen des Bachelorstudiengangs Medizinphysik können aus den in 

§ 59 Absatz 2 Satz 1 HG genannten Gründen in der Zahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer begrenzt werden.  

(2) Die Feststellung der Begrenzung der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 

einer Höchstzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die jeweiligen 

Lehrveranstaltungen erfolgt durch den Fakultätsrat der Fakultät Physik und wird in 

geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmefähigkeit, regelt auf 

Antrag der oder des jeweiligen Lehrenden die Dekanin oder der Dekan oder eine bzw. 

ein von ihr oder ihm beauftragte oder beauftragter Lehrende bzw. Lehrender mit 

Beteiligung der Fakultätskommission für Lehre und Studium den Zugang. Dabei sind die 

Bewerberinnen und Bewerber in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem 

Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt 

angewiesen sind. 

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut 

den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienverlaufsplan in 

dem Fachsemester, in welchem die Lehrveranstaltung angeboten wird, 

vorgesehen ist; zum anderen Studierende, die sich im letzten Fachsemester ihres 

Studiums laut Regelstudienzeit oder in einem späteren Semester befinden und die 

Lehrveranstaltung benötigen, um ihr Studium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah 

abzuschließen. 

2. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem 

Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht 

angewiesen sind oder nach § 52 Absatz 2 HG als Zweithörerin oder Zweithörer 

zugelassene Studierende, die in dem von ihnen gewählten Studiengang nach 

ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt 

angewiesen sind.  

3. Studierende, die für die jeweilige Lehrveranstaltung als Zweithörerinnen oder 

Zweithörer gemäß § 52 Absatz 1 HG zugelassen sind. 

4. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung erbringen. 

(4) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerberinnen und 

Bewerber in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger Behinderung, chronischer 

Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu 

betreuender Kinder, Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetragenen 

Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners oder einer oder eines in 

gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese oder 

dieser pflegebedürftig ist). 

2. Studierende, für die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden Modul eine 

Lehrveranstaltung zu wiederholen. 

3. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden. 

(5) Das Vorliegen der mit den Kriterien zusammenhängenden Bedingungen nach Absatz 4 

Nummer 1 und Nummer 2 ist von den Bewerberinnen oder Bewerbern selbst im Laufe 
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des Bewerbungsverfahrens innerhalb vorgegebener veröffentlichter Fristen 

gegenüber der Dekanin oder dem Dekan geltend zu machen. 

(6) Die Fakultät Physik stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel sicher, dass 

den unter Absatz 3 Nummer 1 genannten Studierenden durch die Beschränkung der 

Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Regel kein oder höchstens ein 

Zeitverlust von einem Semester entsteht. 

 

§ 8  

Prüfungen  

(1) Jedes Modul wird in der Regel nur mit einer Prüfung abgeschlossen. In besonders 

begründeten Fällen können auch mehrere Module mit einer gemeinsamen Prüfung 

abgeschlossen werden. Der Modulabschluss erfolgt durch eine benotete Modulprüfung. 

Alternativ kann ein Modul auch durch kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen 

erfolgreich abgeschlossen werden. Teilleistungen werden im Rahmen einzelner 

Lehrveranstaltungen erbracht. Module der ersten beiden Semester können auch mit 

einer unbenoteten Modulprüfung oder unbenoteten Teilleistungen abgeschlossen 

werden. Die jeweilige Prüfungsart und Prüfungsform (Modulprüfung oder Teilleistung / 

benotet oder unbenotet) ergeben sich aus dem Anhang dieser Prüfungsordnung.  

(2) Modulprüfungen oder Teilleistungen werden studienbegleitend, in der Regel durch 

schriftliche, mündliche, elektronische Prüfungen oder in elektronischer Kommunikation 

(Klausuren, Vorträgen, Hausarbeiten und schriftlichen Ausarbeitungen etc.) erbracht. Die 

jeweils verantwortlichen Prüferinnen oder Prüfer können mit Zustimmung des 

Prüfungsausschusses andere geeignete Prüfungsformen festlegen. 

(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen oder der Teilleistungen sind in den 

Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs festgelegt oder werden von der Prüferin 

oder dem Prüfer jeweils spätestens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung bekannt 

gemacht. Auf Antrag über den Prüfungsausschuss kann in begründeten Fällen für einen 

begrenzten Zeitraum von der ursprünglich in den Modulbeschreibungen des 

Modulhandbuchs vorgesehenen Erbringungsform abgewichen werden. 

(4) Die Zulassung zu den einzelnen Modulprüfungen erfordert, dass die in den 

Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs als Voraussetzungen bezeichneten 

Prüfungen erfolgreich abgelegt worden sind.  

(5) Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen eines Moduls kann von bestimmten 

Voraussetzungen, insbesondere dem erfolgreichen Abschluss anderer Module, abhängig 

gemacht werden. Die einzelnen Zugangsvoraussetzungen der Module ergeben sich aus 

den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs. 

(6) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen 

Lehrveranstaltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies können 

insbesondere sein: Referate, Hausarbeiten, testierte Praktikumsversuche, erfolgreiche 

Teilnahme an Übungen, schriftliche oder mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge 

oder Protokolle. Studienleistungen können benotet oder mit bestanden bzw. nicht 

bestanden bewertet werden. § 20 Absatz 4 lit. b findet keine Anwendung. Voraussetzung 

für die Teilnahme an der Modulprüfung ist die erfolgreiche Erbringung aller in diesem 

Modul geforderten Studienleistungen.  

(7) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb der 

Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine 

Studienleistung für ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des 

Modulhandbuchs definiert ist, wird sie von der Lehrenden oder dem Lehrenden jeweils zu 

Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht. 
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(8) Mündliche Prüfungen sind in der Regel Einzelprüfungen, deren Dauer bei 

Modulprüfungen mindestens 20 Minuten und höchstens 45 Minuten und bei 

Teilleistungen mindestens 15 und höchstens 30 Minuten beträgt. Unter Beachtung des 

Vorgenannten sollen Vorträge mindestens 30 und höchstens 60 Minuten andauern. Die 

wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse in einer mündlichen Prüfung sind in einem 

Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der/dem Studierenden im Anschluss 

an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich zu einem späteren 

Zeitpunkt der gleichen Prüfung unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der 

räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, es sei denn, die/der 

zu prüfende Studierende widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die 

Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer Beeinflussung 

oder Störung der Prüfung können diese Personen von der Prüferin oder dem Prüfer als 

Zuhörerin bzw. Zuhörer ausgeschlossen werden. 

(9) Klausurarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. Eventuell 

zugelassene Hilfsmittel werden von den Prüferinnen und Prüfern spätestens vier Wochen 

vor der Prüfung bekannt gegeben. Die Bearbeitungszeit für eine Klausur beträgt bei 

Modulprüfungen mindestens eine Stunde und höchstens drei Stunden, bei Teilleistungen 

mindestens 45 Minuten und höchstens zwei Stunden. Hausarbeiten können aus einem 

oder mehreren Teilen bestehen, diese werden aber gemeinsam bewertet. Schriftliche 

Ausarbeitungen können aus einem Gesamtbericht oder mehreren Einzelberichten 

bestehen. Eine schriftliche Ausarbeitung aus mehreren Einzelberichten ist in der Regel 

schon dann nicht bestanden, wenn einer der Einzelberichte nicht bestanden ist. 

Die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden nach 

spätestens zwei Monaten, aber mindestens vier Wochen vor einer zugehörigen 

Nachprüfung bekannt zu geben. Bei der Bekanntgabe sind die Anforderungen des 

Datenschutzes zu beachten. 

(10) Klausuren können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt werden. 

Insbesondere ist bei Anwendung dieses Verfahrens darauf zu achten, dass die 

Prüfungsaufgaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehrveranstaltungen 

vermittelten Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind und zuverlässige 

Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei Prüfungsleistungen, die von zwei Prüferinnen oder 

Prüfern zu bewerten sind, werden die Prüfungsfragen von beiden Prüferinnen bzw. 

Prüfern gemeinsam erarbeitet. Bei der Aufstellung von Prüfungsfragen ist festzulegen, 

welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Bei einer ganz oder überwiegend im 

Antwort-Wahl-Verfahren zu erbringenden Prüfungsleistung sind von den Prüferinnen und 

Prüfern zusammen mit den Hilfsmitteln auch die Bewertungskriterien bekannt zu geben. 

(11) Mündliche Prüfungsleistungen sind von einer Prüferin oder einem Prüfer gemäß § 15 in 

Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers gemäß 

§ 15 oder von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern gemäß § 15 abzunehmen. Wird eine 

mündliche Prüfung vor einer Prüferin oder einem Prüfer abgelegt, hat dieser bzw. diese 

vor der Festsetzung der Note nach § 20 Absatz 1 die Beisitzerin oder den Besitzer zu 

hören. Prüfungsleistungen in Form von Klausurarbeiten, Hausarbeiten und schriftlichen 

Ausarbeitungen sind von einem Prüfer oder einer Prüferin abzunehmen. 

Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, mit denen ein 

Studiengang abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren 

endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von 

mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern im Sinne des § 15 zu bewerten (§ 65 Absatz 2 

HG). In diesem Fall legt jede Prüferin oder jeder Prüfer eine Einzelnote für die 

Prüfungsleistung gemäß § 20 Absatz 1 fest. Die Note der Prüfungsleistung berechnet sich 

aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten gemäß § 20 Absatz 7. 

(12) Schriftliche und mündliche Prüfungen können im Einvernehmen zwischen Prüferin / 

Prüfer und Kandidatin / Kandidat auch in englischer Sprache erbracht werden.  
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(13) Die Pflicht zur regelmäßigen Anwesenheit kann bei Lehrveranstaltungen vorgesehen 

werden, deren Lernziel nicht ohne die aktive Beteiligung der Studierenden erreicht 

werden kann. Bei der Regelung von Anwesenheitspflichten ist das verfassungsrechtliche 

Gebot der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Über die Anwesenheitspflicht wird entweder 

auf der Grundlage eines diesbezüglichen Votums des Studienbeirates oder auf der 

Grundlage einer Zwei-Drittel Mehrheit des Fakultätsrates entschieden. Die 

Anwesenheitspflicht ist in der Modulbeschreibung im Modulhandbuch auszuweisen. Die 

genaue Ausgestaltung der Anwesenheitspflicht wird den Studierenden in geeigneter 

Form zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

 

§ 9  

Nachteilsausgleich 

(1) Machen Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie wegen länger 

andauernder oder ständiger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage 

sind, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form, Dauer oder 

Frist abzulegen, so legt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, in 

welcher anderen Form, Dauer oder Frist die Prüfungsleistung zu erbringen ist. Dies gilt 

auch für den Erwerb einer Teilnahmevoraussetzung. Weiterhin können Abweichungen im 

Hinblick auf die Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie auf die Zahl und 

die Voraussetzungen für die Wiederholung von Prüfungsleistungen vorgesehen werden. 

Er soll sich bei Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit 

einer Änderung des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im 

Verlauf des Studiums abzuleistenden Prüfungen erstrecken. Bei Zweifeln wird die 

zuständige Person oder Stelle für Fragen zu Belangen behinderter Studierender (z. B. 

Bereich „Behinderung und Studium“ innerhalb des Zentrums für Hochschulbildung an 

der Technischen Universität Dortmund) beteiligt. 

(2) Der Nachteilsausgleich wird auf Antrag an den Prüfungsausschuss einzelfallbezogen 

gewährt und ist bei der Zentralen Prüfungsverwaltung einzureichen. 

 

§ 10  

Mutterschutz 

Es gelten die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie die entsprechenden Bestimmungen des  

Mutterschutzgesetzes, vgl. § 64 Absatz 2 Nr. 5 und Absatz 2a HG NRW. 

 

§ 11  

Fachstudienberatung 

 

(1) Studierende, die nach drei Fachsemestern Modulprüfungen im Umfang von nur 

20 Leistungspunkten oder weniger bestanden haben, müssen verpflichtend eine 

Fachstudienberatung besuchen. Ziel der Fachstudienberatung ist der Abschluss einer 

Vereinbarung, in der das weitere Studium geplant wird und sich die oder der Studierende 

zu bestimmten Maßnahmen zur Erreichung der Studienziele verpflichtet und weitere zur 

Förderung des weiteren Studienverlaufs geeignete Maßnahmen vereinbart werden 

(Studienverlaufsvereinbarung). Hierbei müssen die Umstände des Einzelfalls, etwa 

Erwerbstätigkeit, Erziehungs- und Pflegeverantwortung, Engagement in der 

Selbstverwaltung oder der Umstand chronischer Erkrankungen oder Behinderungen 

angemessen berücksichtigt werden. 
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(2) Für den Fall, dass keine Studienverlaufsvereinbarung zustande kommt oder diese nicht 

erfüllt wird, wird die oder der Studierende verpflichtet, innerhalb einer festzulegenden 

Frist bestimmte Studienleistungen, Prüfungsleistungen oder Teilnahmevoraussetzungen 

für Prüfungsleistungen zu erbringen. Hierbei müssen die Umstände des Einzelfalls 

angemessen berücksichtigt werden. Die Festlegung der zu erbringenden Leistungen 

(oder Teilnahmevoraussetzungen) erfolgt unter Beteiligung von mindestens zwei 

Prüferinnen oder Prüfern oder von einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart eines 

sachkundigen Beisitzers oder einer sachkundigen Beisitzerin. Eine sich ggf. 

anschließende Nichterbringung verpflichtend vorgesehener Studien- und 

Prüfungsleistungen ist mit der Rechtsfolge des Nichtbestehens (bis hin zum endgültigen 

Nichtbestehen) verknüpft. 

 

§ 12  

Fristen und Termine 

(1) Der Zeitraum für die Prüfungsanmeldung beträgt bei von der Fakultät Physik 

ausgerichteten Prüfungen wenigstens eine Woche und endet in der Regel eine Woche vor 

der Prüfung. Näheres zur Prüfungsanmeldung wird den Studierenden zu Beginn der 

Lehrveranstaltung von der oder dem jeweils verantwortlichen Lehrenden bekannt 

gegeben. Eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis zu 

einer Woche vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis zu 

einem Tag vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung möglich. Die oder der Studierende gilt 

dann als nicht zu der Prüfung angemeldet. Für Prüfungen, die im Rahmen eines 

Studiengangs von einer anderen Fakultät durchgeführt werden, können hiervon 

abweichende Regelungen gelten. 

(2) Die Termine für schriftliche Prüfungen werden von der oder dem Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses festgelegt und sind so früh wie möglich, in der Regel vier Wochen 

vor dem Ende der Vorlesungszeit, bekannt zu geben. Zeiträume für mündliche Prüfungen 

werden mindestens vier Wochen vor dem frühesten Prüfungstermin bekannt gegeben. 

Die individuellen Termine werden eine Woche vor der Prüfung bekannt gegeben. Die 

Lehrenden teilen dem Prüfungsausschuss nach Abschluss der Veranstaltung mit, welche 

Kandidaten / Kandidatinnen mit bzw. ohne Erfolg an der Prüfung teilgenommen haben. 

(3) Alle Prüfungsleistungen sollen spätestens sechs Wochen nach dem Ende jenes 

Semesters abgelegt werden, in dem die letzte, zum Prüfungsumfang gehörende 

Lehrveranstaltung besucht wurde. 

(4) Prüfungsverfahren berücksichtigen die Ausfallzeiten durch die Pflege im Haushalt 

lebender, überwiegend zu betreuender Kinder, durch die Pflege der Ehegattin oder des 

Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners 

oder einer / eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, 

soweit diese oder dieser pflegebedürftig ist.  

 

§ 13  

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Bachelorprüfung, endgültiges 

Nichtbestehen 

(1) Die Modulprüfungen und die einzelnen Teilleistungen können, wenn Sie nicht bestanden 

sind oder als nicht bestanden gelten nach näherer Bestimmung durch Absatz 2 zweimal 

wiederholt werden. Wiederholungsprüfungen müssen aus Gründen der Herstellung einer 

Vergleichbarkeit und Prüfungsgerechtigkeit in der Form durchgeführt werden, in der 

bereits der Erstversuch der Prüfung stattgefunden hat. Bestandene Prüfungen können 
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nicht wiederholt werden. Auf Antrag an den Prüfungsausschuss innerhalb von drei 

Monaten ab Bekanntgabe der Bewertung des zweiten Wiederholungsversuchs wird der 

Kandidatin oder dem Kandidaten eine zusätzliche Wiederholung einer einzigen 

Prüfungsleistung, die sie oder er nach der Wiederholungsregelung nicht mehr 

wiederholen kann, gestattet. Eine weitere Wiederholung dieser Prüfungsleistung und 

eine dritte Wiederholung bei mehr als einer Prüfungsleistung sind ausgeschlossen. 

(2) In Pflichtmodulen soll die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung zum 

nächsten möglichen Zeitpunkt erfolgen, an dem diese Prüfung turnusmäßig abgehalten 

wird. Im Interesse eines zügigen Studiums können in Absprache mit den betroffenen 

Studierenden auch frühere Prüfungstermine vereinbart werden.  

(3) Eine mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertete Teilleistung kann wiederholt werden, auch 

wenn das Modul insgesamt noch nicht abgeschlossen ist. In Pflichtmodulen soll die 

Wiederholung einer mündlichen Teilleistung spätestens im auf den ersten 

Prüfungsversuch folgenden Semester erfolgen. Die Wiederholung einer schriftlichen 

Teilleistung in Pflichtmodulen soll im zweiten auf den Erstversuch folgenden Semester 

erfolgen, an dem diese Prüfung turnusmäßig abgehalten wird. 

(4) Die verantwortlichen Lehrenden müssen, wenn der Anspruch auf Wiederholung gemäß 

Absatz 1 besteht, innerhalb dieser Zeiträume die Möglichkeit zur Wiederholung der 

Prüfungsleistung anbieten.  

(5) Abweichend von Absatz 1 kann die Bachelorarbeit nur als Ganzes und dann nur einmal mit 

neuer Themenstellung wiederholt werden. Der Antrag auf Zulassung und Themenstellung 

(§ 21 Absatz 5 und Absatz 6) für die Wiederholung der Bachelorarbeit muss spätestens 

drei Monate, nachdem dem Prüfling die Bewertung der nicht bestandenen Bachelorarbeit 

mitgeteilt wurde, gestellt werden ansonsten verlieren die Studierenden ihren 

Prüfungsanspruch, es sei denn, sie weisen nach, dass sie das Versäumnis der Frist nicht 

zu vertreten haben. Absatz 2 gilt entsprechend. Die Ausgabe des Themas erfolgt bei der 

Wiederholung gemäß § 21 Absatz 5 bzw. § 21 Absatz 6. Die einmalige Rückgabe des 

Themas gemäß § 21 Absatz 8 ist bei der Wiederholung nur zulässig, wenn bei der 

Anfertigung der nicht erfolgreichen Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit kein Gebrauch 

gemacht wurde. 

(6) Endgültig nicht bestandene Wahlmodule können durch andere erfolgreich absolvierte 

Wahlmodule ausgeglichen werden.  

(7) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 180 Leistungspunkte aus den 

studienbegleitenden Prüfungen und für die Bachelorarbeit erworben wurden. 

(8) Die Bachelorprüfung ist insgesamt endgültig nicht bestanden, wenn 

a) die Bachelorarbeit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als 

nicht bestanden gilt oder 

b) eine Kandidatin oder ein Kandidat nicht mehr die erforderliche Mindestanzahl von 

Leistungspunkten erwerben kann oder 

c) eines der im Anhang genannten Pflichtmodule endgültig nicht bestanden wurde. 

(9) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt eine Prüfung als endgültig 

nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der 

Kandidatin oder dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der Kandidatin oder dem 

Kandidaten eine Bescheinigung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; 

aufgenommen wird der Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer 

anderen Hochschule gilt.  
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§ 14  

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 

Aufgaben wird ein Prüfungsausschuss der Fakultät Physik gebildet. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, und zwar vier Mitgliedern aus 

der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, einem Mitglied aus der 

Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei Mitgliedern 

aus der Gruppe der Studierenden. Die Mitglieder werden vom Fakultätsrat nach Gruppen 

getrennt für zwei Jahre, die Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden für ein Jahr 

gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern aus der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie 

die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden. Für die 

Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnahme der/des Vorsitzenden und 

deren/dessen Stellvertreterin/Stellvertreter werden vom Fakultätsrat 

Vertreterinnen/Vertreter gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung des 

Prüfungsausschusses wird von der Dekanin oder dem Dekan bekannt gegeben. Wird die 

Wahl des Prüfungsausschusses oder einzelner Mitglieder nach Amtsantritt für ungültig 

erklärt, so berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit der vorher gefassten Beschlüsse 

und Amtshandlungen. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 

eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er 

ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im 

Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen und für die Abstimmung von 

fakultätsübergreifenden Problemstellungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss 

dem Fakultätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der 

Prüfungen und Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der 

Prüfungsordnung und der Studienpläne. Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung 

folgender Aufgaben auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen: 

Anerkennungsfragen, Eilentscheidungen, Beschwerden, Prüferbestellung, die Zulassung 

bzw. die Zulassung unter Auflagen, Entscheidungen über Anträge auf 

Nachteilsausgleich, Entscheidungen über Einstufungen. Entscheidungen über 

Widersprüche und die Berichtspflicht gegenüber dem Fakultätsrat können nicht auf die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen werden. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder 

deren bzw. dessen Vertreterin oder Vertreter und zwei weiteren Mitgliedern aus der 

Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mindestens zwei weitere 

stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit 

einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des 

Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder wirken an pädagogisch-wissenschaftlichen 

Entscheidungen nicht mit. Dazu gehören insbesondere die Beurteilung, die Anerkennung 

oder die Anrechnung von Leistungen, die Festlegung von Prüfungsaufgaben und die 

Bestellung der Prüferinnen und Prüfer sowie der Beisitzerinnen und Beisitzer. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen 

beizuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 

Prüfungsausschusses, einschließlich ihrer Vertreterinnen und Vertreter, die Prüferinnen 

und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
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(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der 

Verwaltungshilfe der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität 

Dortmund.  

 

§ 15  

Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer und die Beisitzerinnen und 

Beisitzer gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der oder dem 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer dürfen 

an der Hochschule Lehrende sowie weitere prüfungsberechtigte Personen im Sinne des § 

65 Absatz 1 HG bestellt werden. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf bestellt werden, 

wer selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine vergleichbare 

Qualifikation erworben hat.  

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

(3) Die Kandidatinnen und Kandidaten können für die Bachelorarbeit Prüferinnen und Prüfer 

vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die 

Vorschläge begründen jedoch keinen Rechtsanspruch. 

 

§ 16  

Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in höhere Fachsemester 

findet die jeweils gültige Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle 

Bachelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund Anwendung. 

 

§ 17  

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn 

die Kandidatin oder der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht 

erscheint oder wenn sie bzw. er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der 

Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht 

innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 

Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 

Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von der Kandidatin / dem 

Kandidaten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutschsprachigen 

ärztlichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der Kandidatin / des Kandidaten muss das 

ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nachträglichen Rücktritt von 

einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest hervorgehen, dass die bei der 

Prüfung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die Studierende oder den Studierenden 

aus gesundheitlichen Gründen nicht erkennbar war und vernünftigerweise kein Anlass 

bestand die Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Erkennt der Prüfungsausschuss die 

Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis nicht an, wird dies der Kandidatin oder 

dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt. 

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 

Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, 

gilt die betreffende Prüfung als mit "nicht ausreichend" (5,0) oder „nicht bestanden“ 
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bewertet. Dies gilt ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Wird während einer Prüfung 

ein Täuschungsversuch oder eine Täuschung im Sinne von Satz 1 durch die 

Aufsichtsführende oder den Aufsichtsführenden festgestellt, protokolliert diese oder 

dieser den Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. Die Entscheidung, ob ein 

Täuschungsversuch oder eine Täuschungshandlung vorliegt und damit die Prüfung als 

mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet gilt, trifft die jeweilige 

Prüferin/der jeweilige Prüfer. Eine Kandidatin/ein Kandidat, die/der den 

ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem 

jeweiligen Prüfer oder der oder dem Aufsichtführenden in der Regel nach Ermahnung von 

der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende 

Prüfung als mit "nicht ausreichend" (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Die jeweiligen 

Gründe für die Entscheidung sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen 

von Täuschung oder Störung kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den 

Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann von Kandidatinnen und Kandidaten bei Modulprüfungen 

oder Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie bzw. er die Arbeit – bei 

einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 21 Absatz 13 

bleibt unberührt. 

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, dass 

Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende 

Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der 

Entscheidung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen 

Gehör zu geben. 

 

II. Bachelorprüfung 

 

§ 18  

Zulassung zur Bachelorprüfung 

(1) Mit der Einschreibung in den Bachelorstudiengang Medizinphysik an der Technischen 

Universität Dortmund oder der Zulassung als Zweithörerin oder Zweithörer gemäß § 52 

Absatz 2 HG gilt eine Kandidatin/ein Kandidat als zu den Prüfungen des 

Bachelorstudiengangs zugelassen, es sei denn, die Einschreibung bzw. Zulassung ist 

gemäß Absatz 2 zu versagen. 

(2) Die Einschreibung bzw. Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Kandidatin oder der Kandidat eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche 

Prüfung in dem Bachelorstudiengang Medizinphysik an der Technischen 

Universität Dortmund oder in einem anderen Studiengang, der zu diesem 

Studiengang eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist, endgültig nicht 

bestanden hat oder 

2. der Kandidatin oder dem Kandidaten nach abgelegter Prüfung in einem der 

vorgenannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden Anfechtung des 

Prüfungsbescheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das 

endgültige Nichtbestehen noch nicht vorliegt oder 
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3. die Kandidatin oder der Kandidat den Prüfungsanspruch gemäß § 13 Absatz 5 für 

eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche Prüfung im Bachelorstudiengang 

Medizinphysik an der Technischen Universität Dortmund verloren hat. 

 

§ 19  

Umfang der Bachelorprüfung 

Die Bachelorprüfung setzt sich aus studienbegleitenden Prüfungen zusammen, in denen 

insgesamt 180 Leistungspunkte zu erwerben sind. Die Anzahl der jeweils zu erwerbenden 

Leistungspunkte ergibt sich aus dem Anhang. Dabei sind 8 Leistungspunkte durch die 

Bachelorarbeit und 2 Leistungspunkte durch den zur Bachelorarbeit gehörigen Vortrag zu 

erwerben. 

 

§ 20  

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von 

Leistungspunkten, Bildung von Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 

und Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:  

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung 

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt 

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt  

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 

den Anforderungen nicht mehr genügt. 

Durch Erniedrigen und Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 

Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei 

ausgeschlossen. 

(2) In Absprache mit dem Prüfungsausschuss können bei Prüfungsleistungen, die nicht in 

der Gesamtnote berücksichtigt werden, die Prüfungsleistungen entweder nach dem 

Notenmaßstab gemäß Absatz 1 oder nachfolgendem vereinfachten Maßstab bewertet 

werden: 

bestanden  = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen 

genügt 

nicht bestanden = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt. 

(3) Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn 

alle für das Modul verlangten Prüfungsleistungen mit mindestens "ausreichend" (4,0) 

oder "bestanden" bewertet worden sind. 

(4) Eine Klausur, welche ausschließlich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt wurde, gilt 

als bestanden, wenn  

a) 60 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden ist oder 
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b) mindestens 50 % der maximal zu erreichenden Punktzahl erzielt wurden und die 

erreichte Punktzahl um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche 

Prüfungsleistung der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die an der 

Prüfung teilgenommen haben. 

(5) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Mindestpunktzahl gemäß Absatz 3 erreicht und 

damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 

1 = sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75 % 

2 = gut, falls sie bzw. er mindestens 50 % aber weniger als 75 % 

3 = befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25 % aber weniger als 50 % 

4 = ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25 % 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht hat.  

(6) Wird eine Klausur nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, so werden die 

Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 bewertet. Die übrigen 

Aufgaben werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Aus beiden 

Bewertungen wird die Note der Klausur ermittelt, wobei die Anteile der jeweils zu 

erreichenden Gesamtpunktzahlen berücksichtigt werden. Absatz 7 gilt entsprechend. 

(7) Wird das Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig 

die Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote aus dem arithmetischen 

Mittel der mit den entsprechenden Leistungspunkten gewichteten, nicht gerundeten 

Noten der im Rahmen des jeweiligen Moduls abgelegten Teilleistungen.  

Die Modulnoten lauten in Worten:  

bei einem Durchschnitt bis 1,5   = sehr gut 

bei einem Durchschnittswert über 1,5 bis 2,5 = gut 

bei einem Durchschnittswert über 2,5 bis 3,5 = befriedigend 

bei einem Durchschnittswert über 3,5 bis 4,0 = ausreichend  

bei einem Durchschnittswert über 4,0  = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 

berücksichtigt; alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(8) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 

gemäß Absatz 7 gebildeten Noten aller benoteten Module, einschließlich der 

Bachelorarbeit, wobei die einzelnen Noten mit der jeweiligen Zahl der zu diesem Modul 

gehörenden Leistungspunkte gewichtet werden. Absatz 7 gilt entsprechend. Die Noten 

der Module „Experimentalphysik I“ und „Höhere Mathematik I“ werden bei der Bildung 

der Gesamtnote nicht berücksichtigt, um die Chancengleichheit trotz unterschiedlicher 

Eingangsvoraussetzungen der Studierenden zu gewährleisten. 

(9) Die Gesamtnote einer bestandenen Bachelorprüfung wird auf eine Nachkommastelle 

genau angegeben. Alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(10) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer 

System (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten 

Prüfungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des 

Prüfungsausschusses erforderlich. 

 

(11) Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen: 
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A = in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 

B = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

C = in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden; 

D = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

E = in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

(12) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten der 

letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die 

Bezugsgruppe aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei 

der Bildung der ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange keine 

statistischen Daten zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung stehen, 

werden keine ECTS-Grade ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren Vergabe kann 

durch Beschluss des Prüfungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden 

verzichtet werden. Entsprechende Hinweise erscheinen im Abschlussdokument. 

Bei der Zusammensetzung der Vergleichsgruppe ist nach dem Abschluss und dem 

Studiengang zu differenzieren. Darüber hinaus kann in sachlich begründeten Fällen eine 

andere Zusammensetzung der Vergleichsgruppe erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender 

Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. 

 

§ 21  

Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche Hausarbeit, mit der die Kandidatin oder der 

Kandidat nachweisen soll, dass sie/er in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist 

ein eng abgegrenztes Thema aus der Medizinphysik selbstständig zu bearbeiten und 

angemessen darzustellen. Der Inhalt der Bachelorarbeit ist in einem halbstündigen 

öffentlichen Vortrag mit anschließender wissenschaftlicher Diskussion (etwa 

15 Minuten) zu präsentieren. 

(2) Die Themenstellung und Betreuung der Bachelorarbeit erfolgt durch eine 

Hochschullehrerin/einen Hochschullehrer oder durch eine Privatdozentin/einen 

Privatdozenten der Fakultät Physik der Technischen Universität Dortmund. Ausnahmen 

von Satz 1 regelt der Prüfungsausschuss. Die Kandidatin/der Kandidat kann eine 

Betreuerin oder einen Betreuer vorschlagen. Die Bestellung der Betreuerin/des Betreuers 

erfolgt durch den Prüfungsausschuss.  

(3) Für das Themengebiet der Bachelorarbeit hat die Kandidatin/der Kandidat ein 

Vorschlagsrecht. 

(4) Der Antrag auf Zulassung und Themenstellung für die Bachelorarbeit ist von der 

Kandidatin/dem Kandidaten über die Zentrale Prüfungsverwaltung der Technischen 

Universität Dortmund an den Prüfungsausschuss zu stellen. Der Antrag kann in der Regel 

erst nach Erwerb von 135 Leistungspunkten gestellt werden. Der Nachweis über die 

Erfüllung dieser Voraussetzungen ist dem Antrag beizufügen. Über Ausnahmen 

entscheidet der Prüfungsausschuss im Einzelfall. 

(5) Der Antrag auf Zulassung und Themenstellung für die Bachelorarbeit soll einen Vorschlag 

des Themengebiets gemäß Absatz 3, einen Vorschlag für eine Betreuerin/einen Betreuer 

gemäß Absatz 2 und deren bzw. dessen schriftliche Einwilligung enthalten. In diesem 

Fall erfolgt die Zulassung und Themenstellung für die Bachelorarbeit durch den 

Prüfungsausschuss unverzüglich. 

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzung nach Absatz 4 kann eine Kandidatin/ein Kandidat auch 

ohne eigene Vorschläge oder ohne Zustimmung einer Betreuerin/eines Betreuers 
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beantragen, dass ihm/ihr vom Prüfungsausschuss ein Thema für die Bachelorarbeit 

gestellt und eine Betreuerin/ein Betreuer zugewiesen wird. In diesem Fall erfolgt die 

Zulassung und Themenstellung für die Bachelorarbeit durch den Prüfungsausschuss 

binnen zwei Monaten. 

(7) Das Thema der Bachelorarbeit und der Zeitpunkt der Ausgabe sind von der Zentralen 

Prüfungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund aktenkundig zu machen.  

(8) Das ausgegebene Thema kann von der Kandidatin oder dem Kandidaten nur einmal und 

nur binnen vier Wochen nach der Ausgabe zurückgegeben werden. Die Bachelorarbeit gilt 

dann als nicht begonnen. In diesem Fall erfolgt eine erneute Themenstellung nach 

Absatz 5 oder Absatz 6.  

(9) Die Bachelorarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt 

jedoch nicht aus, dass das Thema der Bachelorarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe 

bearbeitet wird. Hierbei muss sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu 

bewertende Beitrag der oder des Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich 

unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. Der unter 

Absatz 10 genannte Umfang der Seitenzahlen muss über die Anforderungen einer 

Einzelarbeit angemessen hinausgehen. 

(10) Die Bachelorarbeit muss drei Monate nach Ausgabe des Themas abgegeben werden. Der 

direkt mit der Bachelorarbeit verbundene zeitliche Aufwand soll dabei entsprechend der 

Wertigkeit von 8 Leistungspunkten ca. sechs volle Wochen betragen. Thema und 

Aufgabenstellung müssen so gefasst sein, dass dieser zeitliche Aufwand eingehalten 

werden kann. Der schriftliche Umfang der Bachelorarbeit soll 25 Seiten nicht 

überschreiten. 

(11) Mit dem abschließenden Vortrag über die Bachelorarbeit werden 2 Leistungspunkte 

erworben. Voraussetzung dafür ist, dass die Betreuerin/der Betreuer und eine/ein vom 

Prüfungsausschuss bestellte Prüferin/bestellter Prüfer den Vortrag mindestens mit der 

Note „ausreichend“ (4,0) bewerten. 

(12) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit der 

der Betreuerin oder dem Betreuer die Abgabefrist der Bachelorarbeit einmalig um 

maximal vier Wochen verlängern. Es sind dabei strenge Maßstäbe anzulegen. Der Antrag 

auf Verlängerung ist spätestens zwei Wochen vor dem Ablauf der Abgabefrist zu stellen. 

Im Falle von Krankheit kann die Frist zur Abgabe um maximal die Hälfte der 

Bearbeitungszeit verlängert werden. Dazu ist die Vorlage eines ärztlichen Attests, 

erforderlich. Die Verlängerung entspricht der Krankheitszeit. Überschreitet die 

Krankheitsdauer die Hälfte der Bearbeitungszeit, wird der Kandidatin oder dem 

Kandidaten ein neues Thema ohne Anerkennung eines Prüfungsversuchs gestellt. 

(13) Bei Abgabe der Bachelorarbeit hat die Kandidatin/der Kandidat an Eides statt zu 

versichern, dass sie/er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 

angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate 

kenntlich gemacht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträge 

aufzunehmen. Für die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitliches Formular der 

Zentralen Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei Abgabe der Bachelorarbeit als 

fester Bestandteil der Bachelorarbeit unterschrieben einzubinden bzw. entsprechend 

des digitalen Abgabeverfahrens gemäß § 22 Absatz 1 zusammen mit der Abschlussarbeit 

als eine Datei hochzuladen. 
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§ 22  

Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 

(1) Für die Abgabe der Bachelorarbeit gelten die Bestimmungen der Ordnung zur Abgabe von 

Abschlussarbeiten (Bachelor/Master) der Technischen Universität Dortmund in der 

jeweils geltenden Fassung. Sofern das Hochladen von einzelnen Abschlussarbeiten 

beziehungsweise von Teilen der Abschlussarbeiten aus fachlichen Gründen nicht 

tauglich ist und/oder sofern eine vertragliche Vereinbarung mit Dritten besteht, die eine 

Veröffentlichung von Abschlussarbeiten oder von Teilen von Abschlussarbeiten 

ausschließt, findet durch Entscheidung des Prüfungsausschusses das bisherige analoge 

Verfahren zur Abgabe von Abschlussarbeiten gemäß Absatz 2 Anwendung 

(2) Beim analogen Verfahren ist die Bachelorarbeit in drei gebundenen Exemplaren und 

zusätzlich in einer für ein Softwareprodukt zur Plagiatserkennung verwendbaren 

elektronischen Fassung fristgemäß, d. h. spätestens mit Ablauf der Bearbeitungsfrist 

gemäß § 21 Absatz 10, bei der Zentralen Prüfungsverwaltung abzugeben; das Datum der 

Abgabe ist aktenkundig zu machen. Bei Posteinlieferung gilt das Datum des 

Poststempels. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemäß abgegeben, gilt sie als mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) bewertet.  

(3) Die Bachelorarbeit ist immer von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern zu begutachten und zu 

bewerten. Erstprüferin/Erstprüfer ist die Betreuerin/der Betreuer der Bachelorarbeit. Die 

zweite Prüferin oder der zweite Prüfer wird von der oder dem Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses bestimmt. Die Bestellung der Prüferinnen/Prüfer für die 

Bachelorarbeit erfolgt durch den Prüfungsausschuss.  

(4) Die Erstprüferin bzw. der Erstprüfer nimmt eine Bewertung der Bachelorarbeit vor und 

begründet diese schriftlich. Die Zweitprüferin bzw. der Zweitprüfer kann sich dieser 

Bewertung und der Begründung anschließen oder eine abweichende Bewertung 

vornehmen, die dann ebenfalls schriftlich begründet sein muss. Die Bewertungen 

erfolgen durch Noten gemäß § 20 Absatz 1. 

(5) Die Note der Bachelorarbeit ist das auf eine Nachkommastelle gerundete arithmetische 

Mittel der von den beiden Prüfern bzw. Prüferinnen gemäß Absatz 4 gegebenen Noten, 

sofern diese beide mindestens „ausreichend“ (4,0) sind und nicht mehr als 2,0 

voneinander abweichen. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder bewertet nur eine 

Prüferin oder ein Prüfer die Bachelorarbeit mit mindestens „ausreichend“ (4,0), so 

bestellt der Prüfungsausschuss eine weitere Prüferin/einen weiteren Prüfer gemäß 

Absatz 3, die/der eine dritte Note für die Bachelorarbeit vergibt und diese schriftlich 

begründet. Die Note der Bachelorarbeit ist dann das auf eine Nachkommastelle 

gerundete arithmetische Mittel der beiden besseren von den insgesamt drei vergebenen 

Noten, sofern diese besseren Noten beide mindestens „ausreichend“ (4,0) lauten, 

anderenfalls ist die Bewertung der Bachelorarbeit „nicht ausreichend“ (5,0).  

(6) Eine mit der Note „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertete Bachelorarbeit ist 

bestanden, wenn auch der abschließende Vortrag bestanden ist. Für eine bestandene 

Bachelorarbeit werden 8 Leistungspunkte vergeben, für den Vortrag 2 Leistungspunkte. 

(7) Die Bewertung der Bachelorarbeit muss der Kandidatin oder dem Kandidaten vom 

Prüfungsausschuss spätestens sechs Wochen nach der Abgabe mitgeteilt werden, im 

Fall der Heranziehung einer dritten Prüferin oder eines dritten Prüfers spätestens nach 

acht Wochen.  

 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.22/2022          Seite 185 

 

  

§ 23  

Zusatzqualifikationen 

(1) Studierende können sich vor dem Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbestehen der 

Bachelorprüfung in weiteren als den vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen und 

Modulen Prüfungsleistungen erbringen. Mit diesen Prüfungsleistungen können keine 

Leistungspunkte erworben werden. 

(2) Die Bewertung der Prüfungsleistungen in diesen Zusatzfächern wird auf Antrag der 

Kandidatin/des Kandidaten in das Transcript of Records aufgenommen, jedoch bei der 

Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 24  

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Bachelorprüfung bestanden, so wird ihr oder 

ihm nach ihrer oder seiner Mitteilung über das Bestehen der Bachelorprüfung an die 

Zentrale Prüfungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund in der Regel 

innerhalb von vier Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis 

ausgestellt. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung 

erbracht wurde. Im Falle der Bachelorarbeit ist dies das Datum der Abgabe. In das 

Zeugnis sind die Gesamtnote der Bachelorprüfung einschließlich des ECTS-Grades nach 

§ 20 Absatz 11, das Thema und die Note der Bachelorarbeit aufzunehmen. Das Zeugnis 

wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. 

(2) Dem Zeugnis wird ein sogenanntes Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt 

insbesondere die wesentlichen, dem Abschluss zugrundeliegenden Studieninhalte, den 

Studienverlauf, die mit dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende 

Hochschule. Das Diploma Supplement wird in deutscher und englischer Sprache 

ausgestellt. Des Weiteren wird dem Zeugnis eine Übersicht über die erbrachten 

Leistungen beigefügt (Transcript of Records).  

(3) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 

zusätzliche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und Gesamtnote 

eingegangen sind. Darüber hinaus können im Rahmen des Studiums absolvierte 

freiwillige Praktika, die auf Antrag über den Prüfungsausschuss genehmigt wurden und 

die einen inhaltlichen und fachlichen Zusammenhang zu dem gewählten Studiengang 

aufweisen, mit aufgenommen werden. Das Transcript of Records wird in deutsche und 

englischer Sprache ausgestellt. 

(4) Das Zeugnis ist von der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden zu unterzeichnen und 

mit dem Siegel der Fakultät Physik zu versehen. 

(5) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten wird auch vor Abschluss der 

Bachelorprüfung eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen 

(Notenbescheinigung) erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module 

mit den erworbenen Leistungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 20 

Absatz 1 enthält.  

 

§ 25  

Bachelorurkunde 

(1) Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird eine Bachelorurkunde mit dem Datum des 

Zeugnisses in deutscher und englischer Sprache ausgehändigt. Darin wird die Verleihung 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.22/2022          Seite 186 

 

  

des Bachelorgrades gemäß § 4 beurkundet. Der Studiengang der Absolventin oder des 

Absolventen ist in der Bachelorurkunde anzugeben. 

(2) Die Bachelorurkunde wird von der Dekanin/dem Dekan der Fakultät Physik und der 

Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem 

Siegel der Fakultät Physik versehen. 

 

III. Schlussbestimmungen 

 

§ 26  

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Bachelorgrades 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese 

Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 

nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die 

Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung 

ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 

die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 

nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen 

der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu 

Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 

Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 ist der oder dem Betroffenen 

Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben. 

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige 

Prüfungszeugnis einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine 

Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 

nach Ausstellung des Zeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Der Bachelorgrad wird aberkannt und die Urkunde ist einzuziehen, wenn sich 

nachträglich herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn 

wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen 

worden sind. Über die Aberkennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät Physik. 

 

§ 27  

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht in die Klausur gewährt. 

Im Rahmen der Einsichtnahme können Kopien oder sonstige originalgetreue 

Reproduktionen gefertigt werden. Die Nutzung von Kopien und sonstigen Reproduktionen 

der Klausur sind nur für den persönlichen Gebrauch zum Zwecke der Klausureinsicht 

zulässig. Insbesondere ist die Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung und jede Art 

der Verwertung sowie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Bei Verstößen ist mit 

erheblichen rechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Zeit und Ort der Einsichtnahme 

werden von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens mit der Bekanntgabe 

des Prüfungsergebnisses in geeigneter Form bekannt gegeben. 
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(2) Die Einsicht in die weiteren schriftlichen Prüfungsleistungen, die darauf bezogenen 

Gutachten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Prüfungsprotokolle der mündlichen 

Prüfungen wird den Studierenden auf Antrag gewährt. 

(3) Der Antrag ist binnen drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses bei 

der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die/der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

§ 28  

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 in Kraft. 

(2) Sie gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2022 / 2023 oder später 

erstmalig in den Bachelorstudiengang Medizinphysik an der Technischen Universität 

Dortmund eingeschrieben worden sind.  

(3) § 8 Absatz 2 gilt für alle Studierenden, die in den Bachelorstudiengang Medizinphysik an 

der Technischen Universität Dortmund eingeschrieben sind. 

(4) Ab dem Wintersemester 2024/2025 gilt diese Prüfungsordnung in ihrer aktuellen Fassung 

für alle Studierenden, die in den Bachelorstudiengang Medizinphysik an der Technischen 

Universität Dortmund eingeschrieben worden sind, soweit nicht bereits eine neue 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Medizinphysik an der Technischen 

Universität Dortmund Geltung erlangt hat. 

(5) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung bereits vor dem 

Wintersemester 2022 / 2023 in den Bachelorstudiengang Medizinphysik an der 

Technischen Universität Dortmund eingeschrieben worden sind, können beim 

Prüfungsausschuss beantragen, nach dieser Prüfungsordnung geprüft zu werden. Der 

Antrag ist unwiderruflich. Fehlversuche und Leistungen werden angerechnet. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Physik vom 

6. Juli 2022 sowie des Beschlusses des Rektorates der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. Juni 2022. 

 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf 

eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher 

beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des 

Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden. 
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Dortmund, den 8. August 2022 

 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund  

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Anhang: Studienplan 

Sem.  LP  

1 33 

Experimental- 

physik 

I-III 

 

V+Ü (29 LP) 

Einführung in die Informatik 

 

V+Ü+PR (7 LP) 
Höhere  

Mathematik  

I-III 

 

V+Ü (27 LP) 

Physiologie 

I+II 

Biochemie 

I+II 

 

V (12 LP) 

 

2 27 

 

Wahlfächer aus 

Physik, Medizin oder 

anderen Fächern 

 

(3 LP) 

3 33 
Theoretische  

Physik  

I-II 

 

V+Ü (18 LP) 

Physikalisches 

Grundpraktikum 

 

(12 LP) 

 

4 27 

Medizin-

physik  

I-II 

 

V+Ü (15 LP) 

 

Wahlfächer aus Physik, Medizin oder 

anderen Fächern 

 

(4 LP) 

 

5 33 

Struktur der Materie (Teil A und B) 

 

V+Ü (8 LP) 

 

Physikalisches 

Fortgeschrit-

tenenpraktikum 

 

(6 LP) 

Anatomie  

I 

 

V (4 LP) 

Medizinische 

Strahlungsphysik I, 

Ringvorlesung, 

Klinikpraktikum  

 

V+PR (8 LP) 

6 27 

 

Elektronik 

 

V+Ü (8 LP) 

Bachelorarbeit mit Präsentation 

 

(8+2 LP) 

Wahlfächer aus Physik, Medizin oder 

anderen Fächern 

 

(9 LP) 
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Modulübersicht 

Das Studium gliedert sich in folgende Module:  

Pflichtbereich LP Prüfungsform 

Experimentalphysik I 11 Benotete Modulprüfung 

Experimentalphysik II 9 Benotete Modulprüfung 

Experimentalphysik III 9 Benotete Modulprüfung 

Theoretische Physik I 9 Benotete Modulprüfung 

Theoretische Physik II 9 Benotete Modulprüfung 

Medizinphysik I 8 Benotete Modulprüfung 

Medizinphysik II 7 Benotete Modulprüfung 

Struktur der Materie (Teil A und B) 8 Benotete Modulprüfung 

Elektronik  8 Benotete Modulprüfung 

Physikalisches Grundpraktikum 12 Benotete Modulprüfung 

Physikalisches 

Fortgeschrittenenpraktikum 

6 
Benotete Modulprüfung 

Anatomie I 4 Benotete Modulprüfung 

Biochemie I 3 Benotete Modulprüfung 

Biochemie II 3 Benotete Modulprüfung 

Physiologie I 3 Benotete Modulprüfung 

Physiologie II 3 Benotete Modulprüfung 

Medizinische Strahlungsphysik I, 

Ringvorlesung, Klinikpraktikum 

8 
Benotete Modulprüfung 

Höhere Mathematik I  9 Benotete Modulprüfung 

Höhere Mathematik II 9 Benotete Modulprüfung 

Höhere Mathematik III 9 Benotete Modulprüfung 

Einführung in die Informatik 7 Benotete Modulprüfung 

Bachelorarbeit mit Vortrag 10 Benotete Modulprüfung 

Wahlbereich 

Wahlfächer aus der Physik, Medizin oder 

anderen Fächern * 

16 
i.d.R. benotete Modulprüfung 

 

*Der Wahlbereich erlaubt den Erwerb von vertiefenden Kenntnissen in Physik und Medizin sowie von 

Grundkenntnissen in anderen Fächern, die mit der Medizinphysik in einem sinnvollen Zusammenhang 

stehen. Dazu stehen grundsätzlich alle Fächer der Technischen Universität Dortmund und der Ruhr-

Universität Bochum offen, die mit physikalischen Methoden arbeiten, Grundlagen für physikalisches Arbeiten 

vermitteln oder für Berufsfelder der Physik oder der Medizinphysik wichtige Kompetenzen vermitteln. 

Insbesondere sind dies: Bio- und Chemieingenieurwesen, Chemie, Elektrotechnik und Informationstechnik, 

Informatik, Maschinenbau, Mathematik, Philosophie, Statistik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. In 

begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag der/des Studierenden ein anderes an 

der Technischen Universität Dortmund oder der Ruhr- Universität-Bochum vertretenes Fach zulassen, das 

mit der Medizinphysik in sinnvollem Zusammenhang steht. 
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Praktikumsordnung für die Bachelorstudiengänge 

Angewandte Sprachwissenschaften 

sowie Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften 

der Fakultät Kulturwissenschaften 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 15. August 2022 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft der Universitätskliniken im 

Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. S. 780b), hat die Technische 

Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Ziele der Praxisphase 

§ 3 Durchführung, Umfang und Dauer des Praktikums 

§ 4 Praktikumswahl und Bewerbung um eine Praktikumsstelle 

§ 5 Organisation und Zuständigkeiten 

§ 6 Anmeldung und Anerkennung des Praktikums 

§ 7 Schriftlicher Praktikumsbericht 

§ 8 Anerkennung fachpraktischer Vorleistungen 

§ 9 Praktikumsbescheinigung 

§ 10 Unfallversicherung  

§ 11 Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung  
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§ 1 

Geltungsbereich 

Die Praktikumsordnung gilt für den Bachelorstudiengang Angewandte Sprachwissenschaften 

und den Bachelorstudiengang Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften an der 

Fakultät Kulturwissenschaften der Technischen Universität Dortmund. Sie regelt die 

Praxisphase im Sinne des § 9 der Prüfungsordnungen für den Bachelorstudiengang 

Angewandte Sprachwissenschaften sowie für den Bachelorstudiengang Angewandte 

Literatur- und Kulturwissenschaften. 

 

§ 2 

Ziele der Praxisphase 

 Das Praktikum soll den Studierenden ermöglichen, 

• einen Einblick in Struktur, Funktion und Arbeitsweise für das angestrebte Berufsfeld 

relevanter Institutionen und Organisationen zu gewinnen und die Erfahrungen im weiteren 

Studium theoretisch zu fundieren; 

• die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis zu erproben sowie 

wissenschaftliche Ausbildungselemente in einen sinnvollen Zusammenhang mit 

fachpraktischen Erfahrungen zu bringen; 

• Probleme, Einstellungen und Kommunikationsformen in den Praxisfeldern zu verstehen 

und angemessene Handlungsweisen zu entwickeln; 

• Kriterien für die weitere Studiengestaltung und die spätere Berufsentscheidung zu 

erwerben; 

• die im Studium erworbenen Kompetenzen und Wissensstrukturen in einem Praxisfeld zu 

erproben und durch Erfahrung zu erweitern. 

 

§ 3 

Durchführung, Umfang und Dauer des Praktikums 

(1) Die studiengangbezogene Praxisphase (Praktikum) ist Pflichtbestandteil des 

Basismoduls 4 im Rahmen der Kernstudieneinheit der Bachelorstudiengänge Angewandte 

Sprachwissenschaften sowie Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften und wird 

in der Regel nach dem dritten Semester absolviert. Mit erfolgreichem Abschluss des 

Praktikums werden 6 Leistungspunkte erworben. 

(2) Das Praktikum umfasst mindestens vier Wochen bzw. 160 Zeitstunden, die in der Regel in 

ununterbrochener Vollzeittätigkeit in der vorlesungsfreien Zeit absolviert werden. In 

begründeten Ausnahmefällen, wie z. B. in sozialen Härtefällen oder wenn die Art des 

Praktikums selbst dies notwendig macht, kann das Praktikum mit Zustimmung der*des 

Praktikumsbeauftragten auch in anderer Form absolviert werden, z. B. als 

studienbegleitendes Praktikum. 

(3) Ausfallzeiten sind der Praktikumsstelle sowie der*dem Praktikumsbeauftragten der 

Fakultät Kulturwissenschaften unverzüglich anzuzeigen. Eventuelle Ausfallzeiten, z. B. 

aufgrund von Urlaub oder Krankheit, sind nachzuholen. 
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§ 4 

Praktikumswahl und Bewerbung um eine Praktikumsstelle 

(1) Die Studierenden suchen in der Regel selbständig eine geeignete Praktikumsstelle. Sie 

werden dabei von den Praktikumsbeauftragten der Fakultät Kulturwissenschaften 

unterstützt. Das Praktikum kann im Inland oder im Ausland absolviert werden. 

(2) Die Praktikumsstelle muss inhaltlich und institutionell dem angestrebten Berufsbild 

entsprechen und über einschlägig qualifiziertes Personal verfügen, das eine kompetente 

Betreuung und Anleitung gewährleisten kann. 

(3) Für den Bachelorstudiengang Angewandte Sprachwissenschaften kann das Praktikum 

insbesondere in den folgenden Berufsfeldern absolviert werden: 

1. Bildung und Kultur (Erwachsenenbildung, Vermittlung des Deutschen/Englischen als 

Fremdsprache/Zweitsprache im außerschulischen Bereich); 

2. Presse, Hörfunk, Fernsehen; 

3. Buchwesen (Verlage, freie Lektorate, Bibliotheken, Buchhandel); 

4. Neue Medien (Hypermedia, Text-/Sprachtechnologie, Online-Journalismus, 

Lernsoftware, Computerlexikographie etc.); 

5. Archiv und Dokumentation; 

6. Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing; 

7. Verwaltung und Behörden; 

8. Wirtschaft und Handel (insbes. Personalwesen, Kommunikation, Textproduktion); 

9. Wirtschaft und Technik (Technische Redaktion, Textproduktion); 

10. Medizinische Versorgung, Therapie und Betreuung (z. B. Diagnose und Behandlung 

von Sprachstörungen, gesundheitliche Aufklärung, Arzt-Patienten-Kommunikation); 

11. Wissenschaft (Hochschule, Forschungsinstitute). 

(4) Für den Bachelorstudiengang Literatur-/Kulturwissenschaften kann das Praktikum 

insbesondere in den folgenden Berufsfeldern absolviert werden: 

1. Bildung und Kultur (Theater, Kulturämter, Agenturen im kulturellen Bereich, 

Kulturorganisationen etc.); 

2. Presse, Hörfunk, Fernsehen, Film; 

3. Neue Medien (Mediaplanung, Online-Journalismus im Kulturbereich etc.); 

4. Industrie und Technik (Öffentlichkeitsarbeit, Kulturarbeit, Public Relations, 

Sponsoringagenturen etc.); 

5. Wissenschaft (Hochschule, Forschungsinstitute). 

(5) Sofern das Praktikum im Ausland stattfindet, ist die Bescheinigung der Praktikumsstelle 

über das Praktikum grundsätzlich in deutscher oder englischer Sprache vorzulegen. 

Bescheinigungen in anderen Sprachen sind ggf. in amtlich beglaubigter, deutscher 

Übersetzung einzureichen. Praktikumsplätze im Ausland vermittelt u. a. der Deutsche 

Akademische Austauschdienst (DAAD) in Zusammenarbeit mit dem Referat 

Internationales der Technischen Universität Dortmund sowie der Fakultät 

Kulturwissenschaften. 
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§ 5  

  Organisation und Zuständigkeiten 

Die inhaltliche Betreuung des Praktikums, insbesondere die Betreuung des schriftlichen 

Praktikumsberichts, wird durch die Lehrenden der Fakultät Kulturwissenschaften vor dem 

Hintergrund des gewählten Arbeitsfeldes sichergestellt. Organisatorisch wird das 

Praktikum von den vom Prüfungsausschuss der Fakultät Kulturwissenschaften bestellten 

Mitarbeiterinnen*Mitarbeitern (Praktikumsbeauftragte) begleitet. 

 

§ 6 

Anmeldung und Anerkennung des Praktikums 

(1) In der Regel vier Wochen vor Antritt des Praktikums muss die Praktikumsstelle von 

einer*einem Praktikumsbeauftragten der Fakultät Kulturwissenschaften genehmigt 

werden. Dafür ist ein Beratungsgespräch und eine schriftliche Bestätigung über die 

Genehmigung durch die*den Praktikumsbeauftragte*Praktikumsbeauftragten 

erforderlich. Die Genehmigung wird auf dem vorgesehenen Formular bestätigt.  

(2) Nach Absolvieren des Praktikums ist der*dem Praktikumsbeauftragten eine 

Bescheinigung der Praktikumsstelle vorzulegen. Einzelheiten hierzu regelt § 9.  

(3) Der*dem mit der Betreuung des schriftlichen Praktikumsberichts betrauten Lehrenden ist 

ebenfalls ein schriftlicher Praktikumsbericht gemäß § 7 vorzulegen.  

(4) Der oder die Praktikumsbeauftragte entscheidet anhand der vorgelegten Bescheinigungen 

und des Praktikumsberichts, ob das Praktikum den Vorgaben dieser Ordnung entspricht 

und somit anerkannt werden kann. 

 

§ 7 

Schriftlicher Praktikumsbericht 

(1) Über das Praktikum ist eine schriftliche Auswertung in einem Umfang von etwa 5.000 

Wörtern (Praktikumsbericht) anzufertigen. Der Praktikumsbericht wird von einer*einem 

Prüfenden gemäß § 17 der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Angewandte 

Sprachwissenschaften bzw. der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften bewertet. Mit der erfolgreichen 

Anfertigung des schriftlichen Praktikumsberichts werden 2 Leistungspunkte erworben. 

Vorgaben zur weiteren Ausgestaltung des schriftlichen Praktikumsberichts werden den 

Studierenden rechtzeitig vor der Anfertigung des Berichts in geeigneter Weise bekannt 

gegeben.  

(2) Die schriftliche Auswertung des Praktikums dient einer ersten wissenschaftlichen 

Reflexion der Praxiserfahrungen und soll einen Bezug zu den fachlichen Inhalten des 

Studiums herstellen. Sie soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, im Studium 

erworbenes Wissen auf die Probleme einer professionellen Praxis anzuwenden. 

(3) Neben der allgemeinen Reflexion soll der Bericht auf eine spezifische Problemstellung des 

Tätigkeitsfeldes analytisch eingehen. 
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§ 8 

Anerkennung fachpraktischer Vorleistungen 

Hat die*der Studierende des Bachelorstudiengangs Angewandte Sprachwissenschaften bzw. 

des Bachelorstudiengangs Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften bereits vor 

Aufnahme des Studiums eine Tätigkeit ausgeübt, die in Umfang und Inhalt dem geforderten 

Praktikum entspricht, entscheidet die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach 

Vorlage der notwendigen Bescheinigungen über eine Anerkennung als Praktikum auf der 

Grundlage der jeweils gültigen Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle 

Bachelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund und den Erlass 

des Berichts. 

 

§ 9 

Praktikumsbescheinigung 

(1) Nach Abschluss des Praktikums haben die Studierenden der*dem 

Praktikumsbeauftragten eine Bescheinigung vorzulegen, aus welcher sich insbesondere 

die Ausbildungsdauer einschließlich eventueller Fehltage infolge von Krankheit und/oder 

Urlaub ergeben.   

(2) Der ordnungsgemäße Nachweis der zu erbringenden Leistungen erfolgt in Form der 

Praktikumsbescheinigung und durch den von der*dem Prüfenden benoteten 

Praktikumsbericht.  

 

§ 10 

Unfallversicherung 

Praktika in öffentlichen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen sind über die Unfallkasse NRW 

unfallversichert. Bei Praktika in anderen Bundesländern muss die*der Praktikantin*Praktikant 

sich über die Unfallversicherungslage selbst informieren. Bei Auslandspraktika wird 

empfohlen, eine private Unfallversicherung abzuschließen. Bei Praktikumsstellen in nicht-

öffentlichen Bereichen (Wirtschaft, Vereine, Beratungsinstitute etc.) ist der Unfallschutz im 

Vorfeld abzuklären und ggf. für eine private Unfallversicherung zu sorgen. 

 

§ 11 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Praktikumsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen 

Universität Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 in Kraft. 

Die Praktikumsordnung gilt für alle Studierenden der Bachelorstudiengänge Angewandte 

Sprachwissenschaften bzw. Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften, sofern 

sie ihr Praktikum zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht begonnen haben. 

(2) Für Studierende, die vor dem Wintersemester 2016/2017 in den Bachelorstudiengang 

Angewandte Sprachwissenschaften bzw. Angewandte Literatur- und 

Kulturwissenschaften eingeschrieben worden sind, gilt die Praktikumsordnung mit der 

Maßgabe, dass der Praktikumsbericht unbenotet ist.   
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kulturwissenschaften 

vom 27. April 2022 sowie des Rektorates der Technischen Universität Dortmund vom  

9. Februar 2022. 

 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des 

Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht 

hingewiesen worden. 

 

Dortmund, den 15. August 2022 

 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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